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19 8 9 erschien die Juri
dikum-Nullnum

mer. Im Thema unter dem Titel: 
"Freunde und Helfer - Wehe, 
wenn sie losgelass~n!" schrieb 
Matthäus Zinner unter dem Ti
tel " Wer kontrolliert die Kon
trollore?" über den staatspoli
zeilichen Dienst, Katharina 
Echsel und Robert Zöchling 
fragten "Der Polizeistaat 
kommt - wer kann ihn noch 
stoppen?", Thomas Sperlich 
warnte vor der grenzenlosen 
Polizei" Wovon Eurocops träu
men: Polizei ohne Grenzen" 
und Michaela Kovacic kritisier
te die deutsche" Terrorfahn-, 
dung als Vorwand für den 
Überwachungsstaat". Im da
mals noch 20-seitigen Juridi
kum wurde außerdem Wolf
gang Stangls Buch" Wege in ei
ne gefängnis lose Gesellschaft -
Über Verstaatlichung und Ent
staatlichung der Strafjustiz ie 

vorgestellt, über Studienre
form, Bundesheer, Asylrecht 
und Reproduktionstechnologi
en (unter dem erfrischenden Ti
tel "Babies kommen aus der 
Eisbox: Juristen ratlos" von 
Martina Thomasberger) nach
gedacht und über aktuelle Er
eignisse berichtet. 

Im Vorsatz konstatierten 
Zinner und Zöchling: "Die Un
zufriedenheit wächst auf allen 
Ebenen: auch die Inhalte, die 
uns während des Jusstudiums 
geboten werden, nehmen viele 
nicht mehr kritiklos zur Kennt
nis. Man/frau muß nur Zeitun
gen lesen um festzustellen, daß 
sich Probleme im wirklichen 
Rechtsleben meist ganz anders 
stellen, als uns Vorlesungen und 
Lehrbücher weismachen wollen. 
Juridikum will eine Zeitschrift 
für alle sein, die diese Zeichen 
der Zeit richtig erkannt, haben. " 

Damit wurde bereits die 
grundlegende Richtung des Ju-

Juridikum 1/99 

'Alles was Recht ist 
MARIA WINDHAGER 

ridikum festgeschrieben. Damit 
wird aber auch deutlich, daß 
das Juridikum von Anfang an 
über ein sehr klares Konzept 
verfügte, dessen Ausarbeitung 
und präzise Formulierung wir 
vor allem Robert Zöchling (und 
natürlich seinen Vorbildern) zu 
verdanken haben. 

Dieses Konzept möchte ich 
noch einmal vorstellen bzw in 
Erinnerung rufen. Zum einen 
weil ich es nach wie vor für ein 
hochaktuelles und anspruchs
volles Konzept halte, an dem 
wir uns immerhin 10Jahre-er
folgreich ! - orientiert haben. 
Zum anderen aber vor allem 
deshalb, weil ich es für sinnvoll 
und erstrebenswert halte, dieses 
Konzept auch weiterhin im Au
ge zu behalten, falls das Juridi
kum in veränderter personeller 
Formation weitergeführt wird. 
Denn eines steht -leider - fest: 
Die Gruppe, die in den letzten 
Jahren das J uridikum herausge
geben und hergestellt hat, ver
abschiedet sich mit dieser Ju
biläumsnummer von Ihnen. 
Der Aufwand für die Heraus
gabe des Juridikum ist aufgrund 
der sogenannten Umstände, die 
die medienpolitische Situation 
in Österreich im besonderen 
und das verflixte Leben im all
gemeinen so mit sich bringen, 
für diese Gruppe schlichtweg 
nicht mehr leistbar. (Siehe dazu 
auch die Nachsätze ab S. 60) 
Doch dazu später. 

Kultur der 
Auseinandersetzung 

Von Anfang an ging es uns im 
Juridikum darum, einer fort
schrittlichen Kultur der Aus
einandersetzung mit dem 
Rechtsstaat auch hierzulande 
einen Raum zu schaffen, der 
sich etwa in der BRD, in Frank
reich, in den Niederlanden etc. 
schon längst etabliert hat. 

Das Juridikum versteht sich 
als Medium für eigenständiges, 
kritisches und originelles Den
ken und bietet angesichts akuter 
Bedrohung durch Gesinnungs
eintopf und Bierzelt-Einigkeit 
einen Nährboden für geistige 
Freiheit und persönliche Inte
grität. Recht soll als Widerspie
gelung gesellschaftlicher Pro
zesse wahr- und ernstgenom
men, und das herrschende 
Recht als das Recht der Herr
schenden erkannt werden. Wir 
gehen also davon aus, daß Recht 
weder wertfrei noch objektiv 
oder gar neutral ist. Daher geht 
es darum mitzuverfolgen, wie 
die Recht Habenden mit diesem 
ihrem Instrument umgehen, 
und darüber aufzuklären, wel
che realen Grundlagen rechtli
che Entwicklungen haben. 
Durch die inhaltliche Vernet
zung von fortschrittlichen Juri
stlnnen sollten auf der Ebene 
des Rechts gegebenenfalls auch 
gesellschaftliche Entwicklun
gen mitgestaltet werden. 

Dieser inhaltlich klare An
spruch soll im Juridikum wie
derum möglichst vielfältig kon
kretisiert werden können: Alle, 
die sich mit Fragen zum The
menbereich Recht und Staat im 
weitesten Sinne über welchen 
Zugang auch immer beschäfti
gen, können im Juridikum ihre 
Überlegungen präsentieren und 
sollen wenn möglich miteinan
der ins Gespräch gebracht wer
den. Die Auseinandersetzung 
mit diesen Fragen bzw unter
einander soll für unsere Lese
rInnen möglichst lesbar, 
brauchbar und interessant ge
staltet werden. 

alternativ & fortschrittlich 

Das Juridikum hat sich - auch 
als Mitglied der Vereinigung al
ternativer Zeitschriften - immer 
als alternatives Medium ver-

VORSATZ 

standen (Siehe dazu die 
Stellungnahme der VAZ, 
Robert Zöchling und Gerhard 
Oberschlick in Juridikum 5/90, 
37). In diesem Sinne wird die 
Vermittlung ernsthafter inhalt
licher Interessen angestrebt, die 
in den bestehenden Medien 
nicht oder nur unzureichend 
dargestellt werden. Fortschritt
lichkeit bedeutet in diesem Zu
sammenhang, daß die vermit
telten Inhalte auf eine Weiter
entwicklung bzw auf eme 
Überwindung bestehender ge
sellschaftlicher Verhältnisse ge
richtet sind. Ziel ist weniger die 
Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung, sondern vielmehr das 
Vorantreiben eines gemeinsa
men Denkprozesses. Auf diese 
Weise wurden aus unseren Le
serInnen oft MitarbeiterInnen. 

kritisch & anspruchsvoll 

Die Vermittlung von kritischen 
Meinungsäußerungen und In
formationen setzt voraus, daß 
diese aufgrund einer sorgfälti
gen Analyse des Gegenstandes 
im gesellschaftlichen Zusam
menhang und nicht aufgrund 
eines ohne solche Analyse ein
genommenen Standpunktes zu
stande gekommen sind. Der 
vermittelte Inhalt hat an
spruchsvoll zu sein, soll also 
den höchsten Ansprüchen hin
sichtlich der benützten Quellen 
und deren Auswertung sowie 
der sprachlichen und publizisti
schen Darbietung genügen. 

engagiert & demokratisch 

Meinungsäußerung und Infor
mationen sind nicht als Selbst
zweck zu verstehen, sondern 
dienen der Unterstützung von 
Personen, Gruppen, Organisa
tionen und Bewegungen, die 
fortschrittliche Ziele verfolgen. 
Die Inhalte sollen deshalb so 
vermittelt werden, daß sie einer 
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möglichst breiten Öffentlich
keit zugänglich und verstände 
lich sind und eine aktive Teil
nahme am Geschehen nicht nur 
ermöglichen, sondern fördern. 

Inwieweit das Juridikum 
diesen Ansprüchen gerecht 
werden konnte, bleibt der Be
urteilung durch unsere Lese
rInnen überlassen. Für mich 
persönlich hat es sich jedenfalls 
gelohnt, nach diesen Kriterien 
Texte und Themen auszu
wählen und kritische AutorIn
nen zu gewinnen. U nvergess
lich werden mir jedenfalls unse
re hitzigen und fürchterlich an
strengenden Diskussionen blei
ben, die wir in unserem Som
merdomizil in Laaben über 
Form und Inhalt anläßlich der 
alljährlich veranstalteten inter
nen "Blattkritik" führten. Hier 
wurde alles zerlegt und hinter
fragt, und hier wurde auch im
mer wieder überlegt, wie es 
denn mit dem Juridikum wei
tergehen könnte. 

Obsession und Profession 

Leider konnten wir uns ja nicht. 
nur über Form und Inhalt strei
ten. Wir mußten auch eine Or
ganisation auf die Beine stellen, 
die das regelmäßige Erscheinen 
des Juridikum gewährleistete. 
Daß die Existenz eines Juridi
kum ohne unseren selbstaus
beuterischen Arbeitseinsatz 
nicht denkbar war, wußten wir. 
Die Publizistikförderung stellt 
einen Tropfen auf den heißen 
Stein dar. Sie deckt nicht einmal 
die Druckkosten für eine Aus
gabe ab. 

Das Juridikum ist trotz die
ser bekannten Bedingungen mit 
dem Anspruch angetreten, ei
ner möglichst breiten Öffent
lichkeit qualifizierte Auseinan
dersetzungen zu bieten. Wir 
gingen davon aus, daß die für 
uns erreichbare Öffentlichkeit 
erstens nicht so klein ist, wie al
le tun und zweitens daß sie 
groß genug ist, um unseren 
Aufwand an Infrastruktur und 
Arbeit längerfristig auch wirt
schaftlich zu rechtfertigen. Wir 
meinten also gute Gründe für 
die Annahme zu haben, daß 

sich unsere Obsession auch zur 
Profession entwickeln läßt. 

Robert Zöchling formulier
te 1991 kritisch und doch 
selbstbewußt: " Würden wir das 
nicht annehmen, so. sollten wir 
besser heute, als morgen zusper
ren, denn mit ausschließlicher 
Selbstausbeutung als Freizeitge
staltung läßt sich - zumal in 
solch leistungsorientierter, ge
schwindigkeitsrauschender und 
hochtechnisierter Zeit - auch 
keine anständige Arbeit mehr 
machen. Wer auch nur annähe
rungsweise Ahnung davon hat, 
welchen enormen Aufwand 
kommerzielle und staatliche 
Wissenschaftsbetriebe einerseits 
und Medienunternehmen an
dererseits treiben, um ihre Pro
dukte fragwürdigen gesell
schaftlichen Nutzens mit stei
gender Wucht auf den Markt zu 
werfen und damit ihn (den Ah
nenden) und uns immer vollen
deter vor gesellschaftliche Tat
sachen zu stellen, die selten die 
unseren sind, der wird einsehen, 
daß es mehr als ein paar klap
prige Schreibmaschinen und ei
nen - den - Computer der vor
letzten Generation braucht, um 
sich mit einem Projekt, das nicht 
für den Markt, sondern für 
Menschen arbeitet, überhaupt 
noch zu behaupten. " 

Hätten wir besser schon vor
gestern zugesperrt? Natürlich 
drängt sich diese Frage auf. Und 
viele Mensch;en würden sie oh
ne Zweifel mit ja beantworten. 
Manche haben ja auch die an
gekündigte Einstellung typisch 
österreichisch-mieselsüchtig 
dahingehend kommentiert, daß 
sie sich das ohnehin schon im
mer gedacht haben. Diesbezüg
lich bleibt mir persönlich wohl 
nur die Genugtuung; daß sie 10 
Jahre lang auf ihre Bestätigung, 
daß "sowas" eigentlich nicht 
funktiofiieren kann, warten 
mußten. Im übrigen bin ich 
froh, für mich persönlich diese 
Ft,age mit nein beantworten zu 
können. Das mag auf meine -
zeitweilig durchaus obsessive -
Leidenschaft für Zeitschriften 
bzw Medien aller Art oder aber 
auch auf den Spaß an der oszil-

lierenden Gratwanderung, wie 
Michael Wimmer einmal die 
Tätigkeit der Juridikum-Re
daktion so treffend bezeichnet 
hat, zurückzuführen sein. Es 
mag auch trotziger Widerstand, 
mit einem so anspruchsvollen 
Zeitungsprojekt das viel be
schworene Unmögliche mög
lich zu machen, durchaus im 
Spiel gewesen sein. 

Viel wichtiger ist aber das 
Faktum, daß das Juridikum 
tatsächlich ein erfolgreiches 
Medium ist: Wir konnten eine -
gemessen an etablierten juristi
schen Fachzeitschriften - unge
wöhnlich hohe Anzahl von 
Abonenntinnen gewinnen, die 
auch die finanzielle Hauptein
nahmsquelle ausmachen. Wir 
gingen also zu Recht davon aus, 
daß die für uns erreichbare öf~ 
fentlichkeit nicht so klein ist, 
wie alle tun. 

Außerdem ist uns durch die 
redaktionelle Arbeit am Juridi
kum eine dichte Vernetzung 
mit Vertrete rInnen des Studi
ums, der juristischen Berufe, 
der Wissenschaft und der poH. 
tischen Arbeit gelungen. Die 
Vielzahl unserer AutorInnen 
und ihrer großartigen Beiträge 
spricht für sich. Für die Auto.~ 
rInnen spricht, daß sie alle uh~ 
entgeltlich für das Juridikum 
geschrieben haben und daß es 
uns nie an Beiträgen gemangelt 
hat. Im übrigen gilt: Um wirk
lich ermessen zu können, wie 
und warum das Juridikum so 
erfolgreich ist, gibt es nur eine 
Möglichkeit: lesen. 

Es geht weiter 

Faktum ist aber auch, daß die 
derzeitige organisatorische 
Konzeption zwar eine finanzi
elle Kraft erreicht hat, die groß 
genug ist, das Juridikum kosten
deckend zu produzieren, aber in 
keinem Verhältnis zu unserem 
zeitlichen Aufwand steht. Es ist 
zwar nicht unmöglich (wir ha
ben's bewiesen), aber schlicht
weg nicht anständig (im oben 
zitierten Zöchling' schen Sinne), 
quasi nebenbei nicht nur die 
Herausgabe, sondern auch die 
Geschäftsführung, Produktion, 

Anzeigen- und Aboverwaltung, 
die Organisation des Vertriebes 
etc. einer so anspruchsvollen 
und umfangreichen Zeitschrift 
zu besorgen. 

Unsere veränderten Leben
sumstände zwingen uns daher, 
schweren Herzens die Konse
quenzen zu ziehen. Damit soll
te aber die Geschichte des Juri
dilmm noch lange nicht zu En
de sein. Mittlerweile hat sich 
nämlich ein neues frisches Her
ausgeberInnenteam formiert, 
das nichts unversucht lassen 
möehtc1, zu einer Lösung zu 
finden, die es ermöglicht, das 
Juddikum professionalisiert 
weiterzuführen. Ziel ist es, ei
nen wirtschaftlich und organi
satodsch potenten Partner zu 
gewinnen, der ber~it ist; Pro
dukticHl, Geschäftsführung, 
Vcrtdeb, Anzeigen- und Abo
verwaltung zu besorgen. Wir 
haben mit dem Juridikum ein 
sehr gutes Produkt anzubieten 
und ich bin daher optimistisch, 
daß wir eine neue Lösung für 

. das Juridikum finden werden. 
Wir haben - gemeinsam mit Ih
rer Unterstützung :- 10 Jahre 
lang alle Krisen überstanden 
und wir werden auch diese Kri
se überstehen. Ich bitte Sie da
her, verehrte Leserin und ver
ehrter Leser, uns, wie frau so 
schön sagt, die Treue zu halten. 
Wir befinden uns derzeit mitten 
in konkreten Verhandlungen 
über eine Weiterführung und 
werden Sie über das Ergebnis 
dieser Verhandhingen selbst
verständlich umgehend infor
mIeren. 

Im übrigen darf ich nun Ihre 
Aufmerksamkeit auf unsere 
hervorragende Jubiläumsnum
mer richten, die dem Anlaß ent
sprechend besonders umfang
reich geworden ist. Ab
schließend: Herzlichen Dank 
an alle unsere AutorInnen, Un
terstützerlnnen, Sympathisan
tinnen und LeserInnen. Es hat 
uns sehr gefreut! • 
Maga. Maria Wind hager ist seit 
1991 Chefredakteurin des Ju
ridikum und Generalsekre
tärin seit 1996. 
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Lausch & Späh 
xteAuflage 

Österreich. (Wolfgang Beran) 
Am Dienstag, 23.3.1999 lieferten 
die beiden Großparteien eine 
neuerliche Demonstration ihres 
Zuganges zu Grund- und Frei
heitsrechten. Im Ministerrat 
wurden Novellen zu Sicherheits
polizeigesetz (SPG) und Militär
befugnisgesetz (MBG) durchge
peitscht. Als Grundlinie beider 
Novellen kann notiert werden, 
daß die republikseigenen Ge
heimdienste wesentlich erweiter
te Befugnisse erhalten sollen. Be
sonders empörend ist dabei die 
Verknüpfung parteipolitischer 
Interessen auf Kosten elemen
tarster Grundrechte. Schon im 
Vorfeld der Beratungen sickerte 
durch, daß die beiden Koaliti
onsparteien einen Kuhhandel al
lererster Ordnung veranstalte
ten.So wurde kaum mehr ernst
haft dementiert, wenn Vorwürfe 
einer Junktimierung zwischen 
den Interessen des "Heeresab
wehramtes" (HAA) und des
Heeresnachrichtenamtes (HNA) 
[beide "schwarz"] sowie der 
Staatspolizei ["rot"] erhoben 
wurden. Der Eindruck des "Ich 
laß' Dich lauschen, wenn Du 

mich spitzeln läßt" drängt sich 
geradezu auf. Da nützte es - bis 
zum Ministerrat zumindest -
überhaupt nichts, daß eine ganze 
Reihe von Ministerien zum Teil 
vernichtende Stellungnahmen in 
der Begutachtungsphase abga
ben: 

vor I 0 jahren ... 

Praktisch alle Punkte, die 
vom Justizministerium, Verfas
sungsdienst im BKA, den Län
dern und des Außenministeri
ums kritisiert wurden sind nach 
wie vor im Entwurf enthalten: 

So sollen die heereseigenen 
Dienste in Zukunft neue Über
wachungstechniken wie Obser
vation, Lauschangriff, verdeckte 

Hans Kelsen, die Demokratie 
und das Grundgesetz 

Ein Vortrag von 

Univ.Prof. Dr. Peter Römer 

Bundesrepublik Deutschland 

Eine Replik auf 50 Jahre deutsches Grundgesetz 

Mittwoch 19.5.1999, 18.30 Uhr 

Rechtswissenschaftliche Fakultät (Juridicum), 

Hörsaal U 12 

1., Schottenbastei 10-16 

Eine Veranstaltung der Österreichischen Vereinigung Demokratischer 
Juristinnen und Juristen (ÖVDJ) und 
Juridikum, Zeitschrift im Rechtsstaat. 
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Ermittlung, Urkundenfälschung 
und Auskunftseinholung an
wenden dürfen. Diese neuen Be
fugnisse lassen es wahrscheinlich 
erscheinen, daß auch die heeres
eigenen Dienste in Zukunft an 
der vorbeugenden Überwachung 
von politisch aktiven Gruppie
rungen auch im Inneren Akti
vität entfalten möchten. An die 
Möglichkeit der gewünschten 
Legalisierung derartiger bereits 
geübter Praktiken wollen wir 
aber doch nicht glauben ... 

Neues auch bei der Möglich
keit der Sicherheitsüberprüfung 
einzelner Staatsbürger. Die Mög
lichkeit, solche Überprüfungen 
im Interesse öffentlicher Einrich-_ 
tung durchzuführen war schon 
bisher gegeben. Neu ~st aller
dings, daß nunmehr solche 
Überprüfungen auch im Auftrag 
privater Unternehmen durchge
führt werden sollen, also kom
merzialisiert werden. Das HNA 
als Detektei? Man darf schon 
jetzt gespannt sein, ob sich hier 
nicht etwaige kartellrechtliche 
Spannungsfelder auftun werden. 

Andere neue Kompetenzen 
sollen ua die Festnahme und das 
Gefangennehmen von Personen 
sein, bisher durften das nur die 
dem BMI unterstehenden Si
ch~rheitsbehörden. 

MERKWÜRDIG 

nach 10 jahren ... 

Zusammenfassend kann ge
sagt werden, daß es sich bei die
sen Gesetzesnovellen sicherlich 
nicht um eine taugliche verfas
sungsrechtliche Grundlage für 
das Tätigwerden der heereseige
nen Geheimdienste handelt. Die
se Forderung - eigentlich ein 
rechtsstaatliches Essentiala -
wird ja völlig zu Recht schon 
lange erhoben. Faktisch bedeutet 
es, daß der gesetzlich festgelegte 
Aufgabenbereich des Bundes
heeres und seiner Dienste stark 
nach Innen hin ausgeweitet wird 
und auf Grund der grundrechts
nahen Eingriffskompetenzen 
auch eine innenpolitische Di
mension erhält. • 

Oberösterreichische 
Gesellschaft tür Kulturpolitik 

Medienkonferenz Linz 1999 
Kurskorrekturen zur Kultur- und 
Med ien politi k 

7. bis 8. Mai 1999, 

Universität tür künstlerische und 
industrielle Gestaltung 
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ZEITDOKUMENT 

Diskriminierungsschutz für Lesben und Schwule? 

Der zweite Rechtsgang 
In Juridikum 3/98 dokumentierten wir das empörende Urteil des Linzer 
Richters Klaus-Peter Bittmann im Verfahren wegen übler Nachrede und 

Beleidigung gegen Kurt Dieman und dessen homophobe Hetzschrift. Der 
Richter reagierte auf die heftige Kritik, die sein Urteil ausgelöst hatte, mit 
einem Beschluß, der einen Teil der angegriffenen Urteilspassagen ersatzlos 
entfallen ließ. Außerdem erhoben die 44 PrivatanklägerInnen Berufung, und 

bekamen Recht. Das Urteil wurde vom Oberlandesgericht aufgehoben und zu 
neuerlicher Verhandlung und Entscheidung an das Landesgericht zurückver

wiesen. Wir möchten Ihnen den Beschluß des Richters Bittmann und Auszüge 
aus dem durchaus erfreulichen Berufungsurteil in diesem auch rechtlich sehr 
spannenden und wichtigen Prozeß nicht vorenthalten. Richter Bittmann hat 

übrigens für den neuerlich erforderlichen Rechtsgang seine 
Ausgeschlossenheit angezeigt. 

"Landesgericht UNZ 

BESCHLUSS: 

24 EVr 2326/97 
24 EHv 159/97 

Medienrechtssache der PrivatanklägerInnen 
und AntragstellerInnen Günter Tolar und 
andere gegen Kurt DIEMAN, geborener 
Dichtl, geboren am 9.7.1923 in Wien, öster~ 
reichischer Staatsbürger, Pensionist und 
Schriftsteller wegen des Vergehens der Belei
digung nach § 115 StGB und die Medienin
haberin und Antragsgegnerin Albert Engel
mann GesmbH wegen Zahlung einer Ent
schädigung nach §§ 6, 7 MedienG. 

Die schriftliche Ausfertigung des Urteils 
des Landesgerichtes Linz vom 13.7.1998, 
24 EVr 2326/997 -27, wird dem am 13.7.1998 
in der vorliegenden Medienrechtssache ver
kündeten Urteil dahingehend 

angeglichen, 
daß die Textpassage von Urteilsseite 14 

(Aktenseite 261), 3. Zeile (,darüber hinaus 
... ') bis Urteilsseite 15 (Aktenseite 263),17. 
Zeile (, ... Lesbizismus') 

ersatzlos zu entfallen hat. 

Begründung: 
Mit der im Spruch näher bezeichneten 

Textstelle in der schriftlichen Urteilsausferti
gung wurde im wesentlichen wörtlich ein 
Originalzitat des Sexualwissenschaftlers Prof 
Ernest Borneman al1S dem wissenschaf~lichen 
Nachschlagewerk ,Lexikon der Liebec~JSeite 
584 und 585 wiedergegeben. Dieses Zitat soll
te die rechtliche Beurteilung, die Homosexu
ellen seien ein großes Kollektiv und daher ein 
Mitglied dieses Kollektivs nicht persönlich an
klage berechtigt, untermauern. 
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Nach einer Presseaussendung von Dr. 
Wolfgang Aistleitner, Richter des Oberlan
desgerichtes Linz, stehe dieser Erklärungsan
satz ,außerhalb jeglichen Diskussionsrah
mens, in dem sich die Justiz themenspeziJisch 
bewegt. Er ist in einem Maß vereinzelt und 
isoliert, daß er in Wahrheit nicht als Bestand
teil österreichischer Rechtsprechung angese
hen werden kann. ' 

In der mündlichen Urteilsbegründung 
vom 13.7.1998 wurde dieser Erklärungsan
satz Prof Ernest Bornemans allerdings nicht 
gebraucht. 

Ein mit dem mündlich verkündeten Urteil 
nicht übereinstimmendes schriftliches Urteil 
kann berichtigt werden (OGH 15.5.1997,15 
O.S. 61/97, Richterzeitung 1998, Nr. 9). 

In diesem Sinne ist daher spruchgemäß zu 
entscheiden. 

Landesgericht Linz, Abteilung 24, 
am 18.9.1998 

Dr. Klaus-Peter Bittmann" 

"REPUBLIK ÖSTERREICH 

Oberlandesgericht Linz 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

8 Bs 355/98 

Das Oberlandesgericht Linz hat durch die 
Richter Dr. Fischer als Vorsitzenden, Dr. Ast
leitner und Dr. Schütz, im Beisein der Schrift
führerin Rp. Dr. Kratochwill, in der Privat
anklagesache des Günter Tolar und weiterer 
42 Privatankläger gegen Kurt Dieman wegen 
des Vergehens der üblichen Nachrede nach 
§ 111 Abs. 1 und 2 ~tGB und/oder des Verge
hens der Beleidigung nach § 115 Abs. 1 StGB 

über die Berufungen sämtlicher (43) Privat
ankläger wegen Nichtigkeit und Schuld ge
gen das Urteil des Einzelrichters des LG Linz 
vom 13.7.1998, 24E Vr 2326/97-27, in 
nichtöffentlicher Sitzung entschieden: 

Den Berufungen wird Folge gegeben, das 
angefochtene Urteil in seinem den Angeklag
ten Kurt Dieman freisprechenden Teil aufge
hoben und die Sache in diesem Umfang zu 
neuerlicher Verhandlung und Entscheidung 
an das LG zurückverwiesen. 

Entscheidungsgründe: 
Mit dem rechtsmittelrelevanten Teil der 

angefochtenen Entscheidung wurde Kurt 
Dieman von der ,wider ihn erhobenen An
klage, er habe durch die Verfassung des Arti
kels mit der Überschrift Diemans Orientie
rung in der Zeitschrift der 13. vom 13.11.1997 
auf den Seiten 7 bis 9 diese (privatanklagen
den) Personen öffentlich beschimpft', gem. 
§ 259 Z 3 StPO - kostenpflichtig für die Pri
vatankläger - freigesprochen. 

Dagegen wenden sich die Berufungen von 
. 43 namentlich genannten Privatanklägern 
(worunter der Einfachheit halber auch Pri
vatanklägerinnen zu verstehen sind) wegen 
Nichtigkeit sowie mit reiner Beweisrüge. Die 
Berufungen sind, soweit sie die Kassierung 
der angefochtenen Entscheidungen zum 
Zwecks der Verfahrenserneuerunganstreben, 
berechtigt. " 

Auszüge aus der Argumentation des 
Oberlandesgerichtes Linz: 

"Mit der auf § 281 Abs. 1 Z 9lit. a StPO ge
stützen Rechtsrüge greifen die Privatankläger 
jedoch jenen Fehler auf, der dem freispre
chenden Urteil in der Tat anhaftet: den die 
bisher gegebenen Argumente für die Nich
terkennbarkeit der einielnen Privat ankläger 
- im Ersturteil abgehandelt unter dem Prä
text des Problems der Kollektivbeleidigung -
tragen den Freispruch nicht. 

Die wesentlichen -:- immer noch gültigen
Kriterien für die anstehende Lösung gibt Fo
regger im Wiener Kommentar (Vorbemer
kungen zu § 111, Rz 15) instruktiv und tref
fend wider: für die passive Beleidigungs
fähigkeit kommen vor allem kleine Kollekti
ve in Betracht, wozu etwa auch kleine Verei
ne oder andere, unter einer gemeinsamen Be
zeichnung aufscheinende Gruppe~ zählen. 
Auch bei einem großen Kollektiv ist die Ak
tivlegitimation (zur Anklage) des einzelnen 
Angehörigen dieses Kollektivs nicht vorweg 
ausgeschlossen. Wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles eine oder mehrere bestimm
te einzelne Personen erkennbar betroffen 
sind, so sind auch diese klagsberechtigt. Bei 
einer umfassenden Sammelbezeichnung muß 
regelmäßig nach Personen, die der Täter be
leidigen wollte, und solchen, die er nicht be-
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leidigen wollte, unterschieden werden. Be
steht eine erkennbare Beziehbarkeit auf Ein
zelpersonen, so können auch einzelne An
gehörige einer solchen Gruppe klagsberech
tigt sein. 

Folgende Passagen des inkriminierten Ar
tikels sind in dem Zusammenhang besonders 
in Erinnerung zu rufen: ,Die laufenden Pro
vokationen durch das Perverse gehören an
genommen und beantwortet: mit allen Mit
teln möglichen Widerstands. Derfüngste Les
ben- und Schwulenkongress in St.Pölten. war 
eine solche Provokation ... Die rosa-lila ,Mit
christen', von denen es im ,Antireligionsfern
sehen' mitleidig hieß, daß sie sich auf ,Her
bergssuche' befänden, wichen daraufhin in 
einen noblen Herbergsbetrieb aus, der sinni
gerweise ,Hotel Metropol' (einst Gestapo
Hauptquartier in Wien) heißt. Von dort zo
gen .die Warmen' am Sonntag zum Dom
platz, um die Gläubigen, die aus dem Dom 
traten, mit ihrem Anblick zu belästigen. 
Ähnliches tat in der Nazizeit die Hitlerju
gend: Wer ,Nazimethoden' praktiziert, sollte 
mit eben solchen konfrontiert werden! 

Diese unzweideutige Bezugnahme auf ei
ne verhältnismäßig kleine, jedenfalls leicht 
überschaubare Gruppe, nämlich die der Teil
nehmer am ,jüngsten Lesben- und Schwulen
kongress in St. Pölten', wird im gesamten Ar
tikel eingebettet in die sonstige pauschalge
haltene Beschreibung der Gruppe der ho
mosexuell orientierten Menschen. Der Arti
kelverfasser nahm noch eine weitere Einen
gung vor: er bezog sich auf jene, Warmen, die 
am Sonntag zum Domplatz' (in St.Pölten) 
zogen, hob also aus der Gruppe der Teilneh
mer am genannten Kongress noch einmal je
ne hervor, die an der beschriebenen Aktion 
am Sonntag teilnahmen. Gerade jene letztere 
Gruppe wird in dem Artikel sodann in dem 
Zusammenhang mit anzuwendenden Nazi
methoden (in der Opferrolle!) gebracht. 

Da nun im Artikel eine Differenzierung 
dahin, daß die gegen die Homosexuellen er
hobenen Anwürfe für die Teilnehmer am er
wähnten Kongreß (und an der täglichen Ak
tion) nicht zutreffen würden, nicht vorge
nommen wird, findet sich auf der Basis des 
Artikelwortlauts selbst kein vernünftiger 
Grund, alle im Artikel enthaltenen, homose
xuell orientierte Menschen disqualifizieren
den und diskriminierenden Äußerungen 
nicht auch auf die Teilnehmer am Kongreß 
(und an der sonntäglichen Aktion) zu bezie
hen. 

Im übrigen behaupteten die Privatanklä
ger bereits in den Privatanklagen - wie auch 
nunmehr im Rahmen der Rechtsrüge -, daß 
sie einzeln sich als homosexuelle Menschen 
in der Öffentlichkeit mehrfach deklariert hät-
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ten, für die Rechte und Anliegen dieser Men
schen auch in der Öffentlichkeit eingetreten 
seien und zumindest teilweise auch Funktio
nen in Vereinen, Institutionen und derglei
chen, die die Interessen homosexueller Men
schen wahrnehmen, bekleiden würden. Im 
Licht dieses Engagements sei ja auch die Teil
nahme jeder einzelnen Person am genannten 
Kongreß zu sehen. 

Daß nun der inkriminierte Artikel gerade 
auch auf sich öffentlich bekennende homo
sexuelle Personen abzielt und eben auch auf 
diese Gruppe ihre Angriffe münzt, könnte 
abermals nicht nur aus jenen Passagen, die 
über den St.Pöltener Kongreß berichten, ab
geleitet werden, sondern etwa auch aus fol
gender TextsteIle: 

,Die Homosexuellen kriechen jetzt überall 
wie Ratten aus ihren Löchern und werden 
von Politikern und Kirchenleuten ,liebevoll'! 
gefüttert ... '. 

Dabei ist klarzustellen, daß das öffentliche 
Bekenntnis zur Homosexualität und das Ein
treten für die Belange der Gleichgeschlecht
lichkeit für sich allein noch keine grundsätz
liche Klagslegitimation verleihen würden; 
vielmehr ist fallbezogen der Konnex zu den 
Teilnehmern am St.Pölten-Kongreß und der 
sonntäglichen Aktion entscheidend. 

Ebenfalls unzureichend - wie in der 
Schuldberufung geltend gemacht (teilweise 
der Sache nach als Mängelrüge im Sinn des 
§ 281 Abs. 1 Z 5 StPO zu verstehen) - sind je
ne Feststellungen des Erstgerichts begründet, 
die auf eine Verneinung der Kenntnis des An
geklagten davon, daß sein Artikel mit perso
nenidentifizierenden Fotos von Teilnehmern 
am St. Pöltener-Kongreß unterlegt werde, 
hinauslaufen. Der Zeuge Albert Engelmann 
wußte nicht, ob der Angeklagte die Fotos 
(gemeint wohl vor Erscheinen des Artikels) 
gesehen habe. Der Zeuge Dr. Friedrich En
gelmann behauptete, der Angeklagte habe die 
Fotos nicht gesehen (zur Klarstellung: die ei
gentlich zielführende Frage wäre gewesen, ob 
der Angeklagte - auch dann, wenn er die Fo
tos vorher nicht gesehen haben sollte - vor 
Erscheinen des Artikels wußte, daß der Arti
kel mit Fotos von Teilnehmer vom St.Pöltner 
Kongresses ausgestatttet werden würde). Der 
Angeklagte selbst gab in seiner Rechtshilfe
vernehmung lediglich an, daß die den Artikel' 
begleitenden Fotos ,nicht von ihm stammen' 
würden. Er behauptete bislang also gar nicht 
explizit, daß er die Fotos vor Erscheil).en des 
Artikels nicht gesehen und auch nicht ge
wußt habe, daß der Artikel mit derartigen 
Fotos ausgestattet werden würde. Aus den 
bisherigen Ergebnissen läßt sich jedenfalls
wie zutreffend gerügt - nicht ableiten, der 
Angeklagte habe vom Erscheinen der Fotos 
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und ihrem (bildlichen) Inhalt nichts gewußt. 
Die spezifische (rechtzeitige) Kenntnis des 
Angeklagten von den Abbildungen würde 
insbesondere seinen Ehrverletzungsvorsatz 
bezüglich der erkennbar abgebildeten Perso
nen indizieren. Zu bedenken ist in dem Zu
sammenhang weiters, daß der Angeklagte 
laut Urteilsfeststellungen - und insoweit ab
gedeckt durch die Aussage des Zeugen 
Dr. Engelmann - die schon beschriebene 
sonntägliche Aktion auf dem Domplatz in St. 
Pölten beobachtete. 

Gerade diese seine Präsenz am Domplatz 
in Verbindung mit den unzweideutigen Be
zugnahmen im Artikel auf die Teilnehmer am 
St.Pöltner Kongreß und an der sonntäglichen 
Aktion entwickeln eine ausgeprägte indiziel
le Wirkung für die Annahme, der Angeklag
te habe mit seinem Artikel- abgesehen von 
pauschal gehaltenen Anschuldigungen - je
denfalls auch die Gruppe der Kongreßteil
nehmer (und die am St. Pöltener Domplatz 
anwesenden Gruppenmitglieder) gemeint. 

Die nur oberWichliche und im wesentli
chen unvollständige Vernehmung des Ange
klagten (bloß im Rechtshilfeweg), in deren 
Rahmen ihm konkr0te Verfahrensergebnisse 
noch gar nicht vorgehalten werden konnten, 
ließ eine abschließende Beweiswürdigung bei 
der gegebenen Fallagerung nicht zu. 

Soweit die Rechtsmittelwerber § 281 Abs. 
1 Z 9 lit. b StPO relevieren, betrifft dies im 
derzeitigen Verfahrensstadium keinen we
sentlichen Umstand, wird doch nicht be
hauptet (und derartiges wäre nach dem bis
herigen Aktenstand auch nicht erkennbar), 
daß aus dem gedanklichen Ansatz des Er
strichters, die inkriminierten TextsteIlen 
könnten dem § 115 StGB zu subsumieren 
sein, ein eigenständiger Feispruchsgrund ab~ 
geleitet wurde, der bei einer Prüfung des in
kriminierten Artikels am Tatbestand des 
§ 111 StGB jedenfalls nicht heranzuziehen 
gewesen sei. Freilich wird im weiteren Ver
fahrensgang zu prüfen sein, ob - im Fall der 
Annahme eines Täterschaftsnachweises zu 
Lasten des Angeklagten - die Artikelpassa
gen - allenfalls teilweise - dem Tatbild des 
§ 111 Abs. 1 (und 2) StGB oder jenen des 
§ 115 Abs. 1 StBG zuzuordnen sind. 

Das Verfahren ist im aufgezeigten Umfang 
erneuerungsbedürftig. Teils ist die Stoff
sammlung zu ergänzen - vorweg vor allem in 
Form einer eingehenden Vernehmung des 
Angeklagten - teils ist von einer korrigierten 
Rechtsansicht (in Beziehung auf das Problem 
der Kollektivbeleidigung) auszugehen. Da 
diese Ergänzungsbedürftigkeit schon vor ei
ner öffentlichen Verhandlung feststand, war 
der bekämpfte Freispruch bereits in nichtöf
fentlicher Sitzung zu kassieren (§§ 41 Abs. 1 
MedienG489Abs.1,470Z3StPO)." • 
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Letter from New York 
Reflexionen einer pragmatischen Idealistin 

über Feminismus und Recht 

VON ANNA SPORRER 

Wenn das JURIDIKUM nach nunmehr fast zehn Jahren seine Produktion ein
stellt und damit unser politisches Dasein um ein Forum kritischer 

Auseinandersetzung über Gesellschaft und Recht ärmer wird, nehme ich dies 
als eines der Gründungsmitglieder zum Anlaß, über die rechtspolitischen 

Ereignisse im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter in diesem 
letzten Jahrzehnt nachzudenken. 

Was schon ist 

Die frauenpolitisch bedeutendsten Errun
genschaften dieser Zeit waren - nach der Le
galisierung des Schwangerschaftsabbruches, 
den Familienrechtsreformen und der Erlas
sung des Gleichbehandlungsgesetzes für die 
Privatwirtschaft in den 70er Jahren - das "Fa
milienpaket" 1989 mit dem Karenzurlaub für 
Väter, das "Gleichbehandlungspaket" 1992, 
mit dem das ungleiche Pensions alter für 
Frauen und Männer nach Aufhebung durch 
den Verfassungsgerichtshof verfassungs
rechtlich verankert wurde und weitere Fort
schritte in der Gleichbehandlung im Arbeits
leben erzielt wurden, wie z.B. die Einführung 
des Verbots sexueller Belästigung. Mit dem 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 1993 wur
de die Gleichbehandlung im Bundesdienst 
effektuiert sowie die Frauenförderung bei der 
Stellenvergabe gesetzlich vorgeschrieben; 
entsprechende Landesgesetzgebung folgte. 
Das Gewaltschutzgesetz, das erstmals eine 
Wegweisung des Gewalttäters aus dem sozia
len Nahraum der Opfer ermöglicht, Verbes
serungen des Opferschutzes im Strafverfah
ren sowie die zivilrechtliche Anerkennung ei
nes ideellen Schadenersatzes bei Sexualdelik
ten markieren die wichtigsten Neuerungen 
auf dem Gebiet des Schutzes vor Gewalt ge
gen Frauen und Kinder (das aus falschem 
Verständnis von "Privatsphäre" viel zu lang 
vernachlässigt worden war). Auf eher pro
grammatischer Ebene liegt die Bedeutung des 
- unter aktiver Mitwirkung Österreichs -
geänderten Gleichstellungsartikels im Ver
trag von Amsterdam (Art. 141 EGVl1 tritt 
heuer in Kraft) und der Novelle zu':Art. 7 
Bundes-Verfassungsgesetz im Jahr 1998, wo~ 
mit jeweils u.a. die Zu lässigkeit von Frauen
fördermaßnahmen (nach sattsam bekannten 
Anfechtungen) verfassungs- und europa
rechtlich klargestellt werden. 
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Was noch fehlt 

In der "pipeline" befinden sich derzeit die 
Reform des Ehe- und Scheidungsrechts, hier 
insbesondere die Beseitigung des Verschul
densprinzips, der nacheheliche Unterhalt bei 
Bedürftigkeit, die Verstärkung des partner
schaftlichen Prinzips in der Ehe sowie die -
aus guten Gründen heftig umstrittene - ge
teilte Obsorge für Kinder nach einer Schei
dung. Offen sind weiters Novellen zu den 
Gleichbehandlungsgesetzen für die Privat
wirtschaft und für den öffentlichen Dienst: 
Hier geht es unter anderem um die Anpas
sung an die Judikatur des Gerichtshofes der 
Europäischen Gemeinschaft (EuGH) inHin
blick auf die - derzeit noch unzulässigen -
Schadenersatzobergrenzen bei Diskriminie
rung aufgrund des Geschlechts sowie um die 
Umsetzung der Beweislastrichtlinie. 

Bislang ungelöst bleibt die pensionsrecht
liche Situation jener Frauen, die zugunsten 
ci~r Familie ihre Berufstätigkeit einge
schränkt oder aufgegeben haben und auf
grund der Orientierung unseres Pensionssy
stems an Einkommenshöhe und Beschäfti
gungsdauer keine oder nur eine geringe AI
tersvorsorge vorfinden. Bedenklich sind wei
ters die frauenpolitischen Rückschritte ins
besondere bei der sozialrechtlichen Absiche
rung von Frauen wie z.B. die faktische Kür
zung der Karenzzeit für Alleinerzieherinnen 
und Erschwerungen beim Erlangen der Son
dernotstandshilfe. 

JURIDIKUM sei Dank 

Viele der genannten rechtlichen Neuerungen 
wären wohl nicht so rasch durchgesetzt wor
den oder inhaltlich nicht so progressiv ausge
fallen, wäre da nicht - neben so mancher 
Frauenpolitikerin dieser Zeit - auch eine aus
erlesene Handvoll von Juristinnen (und der 
eine oder andere Jurist) gewesen, die (bzw. 

der) mit Scharfsinn urid Beharrlichkeit die 
Rethtspolitik in Richtung Gleichstellung der 
Geschlechter vorangetrieben hat. Das JURI
DIKUM war dabei jeweils das Medium, das 
sich - als eines der wenigen - dafür interes
sierte und von dem frau immer wußte, daß 
Beiträge und Initiativen willkommen sind 
bzw. solidarisch gefördert werden. An dieser 
Stelle Dank an die MitarbeiterInnen des JU
RIDIKUM für diese Unterstützung, ihre Ar
beit und ihr Durchhalten in diesen sicher 
nicht immer einfachen Jahren. 

Gesellschaft & Recht 

Wenn frau den gesellschaftlichen status quo 
in der Frage der Gleichstellung der Ge
schlechter reflektiert, dann fallen nach wie 
vor bedenkliche Phänomene wie das wach
sende Auseinanderklaffen der Einkommens
schere und die proportional stärker steigen
de Arbeitslosenquote der Frauen ins Auge. 
Diese Fakten scheinen durch das Recht nicht 
oder nur schwer beeinflussbk Es mag daher 
nicht verwundern, wenn regelmäßig Zweifel 
über die gesellschaftliche Relevanz rechtli
cher Maßnahmen auftauchen. Auch kann 
frau sich mit gutem Grund fragen, ob das 
Recht als genuin männliche Schöpfung über
haupt geeignet ist, den Lebenssituationen 
von Frauen und deren Erwartungen an das 
Recht "gerecht" zu werden. Bekanntlich 
wurde den Frauen der Zugang zur Gestal
tung des Rechts und zur Ausübung der juri
stischen Berufe erst zu dem Zeitpunkt "ge
währt", als Inhalte, Strukturen und Verfahren 
- deutlich an männlichen Interessenlagen ori
entiert - bereits voll ausgebildet waren. 

Recht haben und Recht bekommen? 

Mittlerweile sind Frauen in den juristischen 
Berufen einigermaßen etabliert. Dennoch 
fällt bei der Rechtsanwendung, insbesondere. 
bei der Rechtsprechung der Höchstgerichte 
auf, daß "Recht haben und Recht bekom
men" nicht immer dasselbe ist. Als jüngste 
Beispiele für diese Diskrepanz können die 
Ablehnung der Beschwerde einer Alleiner
zieherin durch den Verfassungsgerichtshof 
(VfGH) gegen die faktische Kürzung des Ka
renzurlaubes (B 973/98 vom 28.9. 1998), die 
diskriminatorische Auslegung des strafrecht
lichen Tatbestandes der Geschlechtlichen 
Nötigung durch den Obersten Gerichtshof 
(OGH) im Fall einer in der U-Bahn sexuell 
belästigten Frau (150s194/98 vom 17. 12. 
1998) oder die Nichtvorlage der europa
rechtlich offenkundig unzulässigen Schaden
ersatzobergrenzen im Gleichbehandlungsge
setz 1979 an den EuGH durch den OGH 
(90bA264/98h vom 21. 10.1998) angesehen 
werden. Einige erfreulichere Beispiele aus der 
Rechtsprechung geben allerdings Hoffnung, 
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wie etwa die Anerkennung der Lohndiskri
minierung von Frauen als gesellschaftlich evi
dentes Faktum durch den OGH 
(90bA350/97d vom 20.5. 1998), die Aufhe
bung einer (für Mütter belastenden) Rege
lung der Sondernotstandshilfeverordnung 
durch den VfGH (V 76/98 vom 12. 10. 1998) 
oder die Aufhebungen abschlägiger Beschei
de der Bundesministerin für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten über Schadener
satzansprüche wegen Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts nach dem Bundes
Gleichbehandlungsgesetz durch den Verwal
tungsgerichtshof (z.B. 96/12/0189 vom 
24. 6. 1998; 97/12/0176 und 0177 vom 
20.1.1999). 

Auch wenn in Rechtsfortbildung und 
Rechtsprechung aus frauenpolitischer Sicht 
gewisse Fortschritte erkennbar sind, ist 
Wachsamkeit angesagt. Wie wir an der immer 
wieder aufkeimenden Debatte um Veranke
rung der Ehe in der Verfassung, am Infra
gestellen der (relativen) Straffreiheit des 
Schwangerschaftsabbruches und an der 
"Frau zurück ins Kinderzimmer" - Diskus
sion sehen, ist einmal Erreichtes nicht unan
fechtbar. Wichtig erscheint in jedem Fall die 
Festschreibung des jeweiligen Status' ,- nicht 
nur um die Erfolge, sondern um allenfalls 
auch Rückschritte sichtbar und meßbar zu 
machen. 

Frauenrechte international 

Perspektiv.en eröffnen sich aber nicht nur auf 
innerstaatlicher Ebene, sondern auch im in
ternationalen Recht. Wie dem geschätzten 
LeserInnenkreis bekannt sein wird, existiert 
seit fast 20 Jahren die UN-Convention on the 
Elimination 01 alt Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW; vgl. BGBl. 
443/1982). Die Konvention verbietet die Dis
kriminierung von Frauen unter anderem auf 
politischem, wirtschaftlichem, sozialem, kul
turellemsowie staatsbürgerlichem Gebiet 
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und verpflichtet die Staaten zu deren Umset
zung durch die dafür erforderlichen Maß
nahmen. Die Einhaltung der Konventionsbe
stimmungen wird vom "Committee on the 
Elimination of Discrimination Against Wo
men" (Committee) überwacht. Bislang war 
das einzige Mittel der Überprüfung die Be
fugnis des Committee, die alle vier Jahre von 
den Vertragsstaaten vorzulegenden Berichte 
über die getroffenen gesetzgeberischen, ge
richtlichen, administrativen und sonstigen 
Maßnahmen zu evaluieren. Andere interna
tionale Menschenrechtsverträge wie etwa der 
International Convention on Civil and Po li
tical Rights oder die International Conventi
on on the Elimination of alt Forms of Racial 
Discrimination kennen darüber hinaus das 
Beschwerdeverfahren im Einzelfall; im Rah
men der Convention Against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading Treat
ment or Punishment ist überdies ein Unter
suchungsverfahren bei systematischen Men
schenrechtsverletzungen vorgesehen. 

Zusatzprotokoll zur CEDAW 

Um die Durchführung der Gleichstellung 
der Geschlechter und die Menschenrechte 
von Frauen zu stärken wurde der Entwurf ei
nes Zusatzprotokolles in einer Arbeitsgrup
pe der Commission on the Status of Women 
(die seit dem Jahr 1996 jeweils 2 Wochen 
jährlich getagt hat) unter insgesamt mehr als 
60 StaatenvertreterInnen ausverhandelt. Die
se Arbeitsgruppe leitete eine (junge) öster
reichische Diplomatinnamens Aloisia Wör
getter, die durch ihre exzellente Vorsitz
führung und ihren unermüdlichen Einsatz 

. maßgeblich dazu beigetragen hat, daß das 
Protokoll in der Arbeitsgruppe am 
10. 3. 1999 mit Konsens verabschiedet wer
den konnte. (Die Autorin dieses Beitrages 
war dabei als legal adviser tätig.) Am 
11. 3. 1999 nahm die Commission on the Sta
tus ofWomen das Ergebnis der Arbeitsgrup
pe an. Dieser Entwurf des Zusatzprotokolls 
wird voraussichtlich im Oktober vom Eco
nomic and Social Council und Anfang De
~ember von der General Assembly der Ver
einten Nationen verabschiedet. 

Das Zusatzprotokoll räumt dem Commit
tee - neben der oben erwähnten Zuständig
keit zur Prüfung der Staaten berichte - zwei 
zusätzliche Kompetenzen ein, nämlich das 
EinzelJaltverfahren und das Untersuchungs
verfahren. Das Committee kann demnach in 
Hinkunft auch Mitteilungen von Personen 
oder Personengruppen behandeln, die sich 
durch einen Vertragsstaat in ihren Konven
tionsrechten verletzt erachten; NGOs kön
nen präsumtive Opfer vertreten, haben aber 
(leider) kein eigenständiges Beschwerderecht 
(vgl. Art. 2); vorausgesetzt ist u.a. die Aus-

schöpfung der innerstaatlich~n Rechtsmittel 
(vgl. Art. 4). Nach Prüfung der Mitteilung 
hat das Committee seine Auffassung und all
fällige Empfehlungen an die Parteien des Ver
fahrens zu übermitteln. Der Mitgliedstaat hat 
die Auffassung des Committee "in Erwä
gung" zu ziehen und innerhalb von sechs 
Monaten dazu schriftlich Stellung zu nehmen 
(vgl. Art. 7). In Fällen schwerer oder syste
matischer Frauenrechtsverletzungen kann 
das Committee den Vertragsstaat von sich aus 
den Fall untersuchen. Nach Abschluß dieser 
Prüfung kann das Committee die Untersu
chungsergebnisse, Bemerkungen oder Vor
schläge an den Vertragsstaat übermitteln (vgl. 
Art. 8 und 9). Ein Staat kann allerdings auch 
nur dem Einzelfallverfahren und nicht dem 
Untersuchungsverfahren beitreten (sogen. 
"opt-out" -Klausel; vgl. Art. 11). Weiters hat 
der Vertrags staat den Inhalt der Konvention 
und des Protokolls zu veröffentlichen sowie 
den Zugang zu den Auffassungen des Com
mittee zu gewährleisten. Wesentlich ist auch, 
daß das Anbringen von Vorbehalten nicht 
zulässig ist (vgl. Art. 17). Das Zusatzproto
koll muß von mindestens 10 Staaten ratifi
ziert werden um in R:raft treten zu können. 

Da Österreich beim Zustandekommen des 
Protokolls eine maßgebliche Rolle gespielt 
hat, werden (bzw. sollten) wir unter den er
sten sein, die dem Protokoll beitreten. Ein 
möglicher Zeitplan wäre eine Unterzeichnung 
noch im Dezember 1999 (z.B. am 10. 12., dem 
Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, oder dem 18. 12., dem 20. 
Jahrestag der CED A W) und eine Ratifikation 
im ersten Halbjahr 2000 (im Juni 2000 findet 
die Konferenz zu "Peking plus 5" statt, ein In
krafttreten des Protokolls zu diesem Zeit
punkt wäre ein positives Signal). 

Höhere Instanz 

Für Frauen in Österreich kann das Zusatz
protokoll zur CEDAW vor allem bei proble
matischen höchstgerichtlichen Entscheidun
gen Bedeutung erlangen: In Fällen, in wel
chen aus rechtlichen oder faktischen Grün
den weder der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte, noch der EuGH angerufen 
werden kann bzw. dies nicht zielführend er
scheint, wird es in Hinkunft eine "höhere In
stanz", nämlich das Committee geben, das 
die österreichischen Stellen nunmehr auch in 
Einzelfällen zu nichtdiskriminierendem Ver
halten auffordern kann. 

Diese "höhere Instanz" ist im übrigen 
ausschließlich mit Frauen besetzt. • 

Dr.in Anna Sporrer ist Juristin im 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst. 
Der Artikel gibt die persönliche Meinung 
der Autorin wieder. 

9 



RECHT & GESELLSCHAFT 

Vom Kartellstrafrecht 
oder: Über den "Wiener Bauskandal" (*) 

VON RICHARD SOYER 

Der Wettbewerb, , .. 

In Zeiten der Globalisierung und Europäi
sierung der Wirtschaft gewinnen die Ziele des 
österreichischen Kartellrechts besondere Be
deutung: Wirtschaftliche Macht soll- im In
teresse der Konsumenten und Unternehmer 
- begrenzt werden. Es gilt, die Institution 
"Wettbewerb" zu schützen. Vereinbarungen 
zwischen Konkurrenten, die akkordiert zum 
Nachteil der Verbraucher vorgehen statt 
Wettbewerb zu praktizieren, sollen wirksam 
unterbunden werden. Kontrolle der Markt
beherrscher und strukturelle Fusionskon
trolle wären nicht zuletzt auch noch als we
sentliche Zielsetzungen des Kartellgesetzes 
(KartellG) (1) anzuführen. 

Wirtschaftlicher Wettbewerb, was ist das 
aber? Barfuß ua haben diesen Begriff vor 
kurzem wie folgt plastisch umschrieben: 

"Wirtschaftlicher Wettbewerb liegt vor, 
wenn sowohl auf Seiten der Anbieter als auch 
der Nachfrager zumindest potentiell mehre
re Marktteilnehmer vorhanden sind, die selb
ständig nach Geschäftsverbindung mit der 
Marktgegenseite streben und sich dabei in 
ihrem wirtschaftlichen Erfolg gegenseitig be
einflussen. Das Vorhandensein mehrerer An
bieter eröffnet für die Verbraucher die Mög
lichkeit, bei ihren Kaufentscheidungen zwi
schen substituierbaren Angeboten auszu
wählen. Daraus resultiert für Unternehmer 
der Zwang, ein Angebot bereitzustellen, daß 
den Kundenwünschen bestmöglich ent
spricht, und eine Geschäftspolitik zu betrei
ben, die den optimalen Einsatz der betriebli
chen Ressourcen im Interesse kostengünsti
ger Produktion gewährleistet." (2) 

In bezug auf den "Wiener Bauskandal" 
wäre jedoch hervorzuheben, daß die Wettbe
werbsstruktur im Bauwesen häufig durch ei
ne besondere Nachfragemacht, die monopol
artige Züge trägt, gekennzeichnet ist. 

(',) Das Manuskript ist Produkt einer gemeinsam 

mit RA Dr. Karl Newole vorbereiteten und abge

haltenen Verstaltung des Linde BildungsForums 

" Wien er Bauskandal- Rechtliche Implikationen 

mit Schwerpunkt kartell- und strafrechtlicher 

Aspekte". Wenngleich ich allein die Verantwor

tungfür den Inhalt dieser Ausführungen trage, 

10 

Das österreichische KartellG wird wegen 
der Androhung von Kriminalstrafen als eines 
der schärfsten Wettbewerbsrechte der Welt 
bezeichnet; dessenungeachtet wird gerne das 
"Bild einer stillen Oase" bemüht, um die 
Kartellstrafrechtsszene zu charakterisieren.(3) 

.. " ein strafrechtlich zu 
schützendes Rechtsgut? 

Strafrecht ist Rechtsgüterschutz. Eingangs ist 
daher die Frage zu stellen, ob der "Wettbe
werb" überhaupt ein für strafrechtlichen 
Schutz taugliches Rechsgut ist. Lüderssen hat 
in diesem Zusammenhang zu Recht der 
Standpunkt vertreten, Wettbewerbsverhält
nisse würden keineswegs einheitlich bewer
tet werden; das Maß an wirtschaftspolitischer 
Opportunität, das in diesem Bereich waltet, 
die Auswechselbarkeit des wirtschaftlich 
Vernünftigen, nehme der Materie zwar nicht 
ihr gesellschaftspolitisches Gewicht, entzie
he sie aber dem Strafrecht,(4) 

Denjenigen, die sich bei gesellschaftlichen 
Mißständen wie Submissionsabsprachen im 
Bauwesen gleich mit dem Ruf nach dem 
Strafrichter bemerkbar machen, ist zwar ein
zuräumen, daß das Strafrecht neben dem 
Schutz von Individualrechtsgütern (Leben, 
~örperliche Unversehrtheit, Freiheit, Vermö
gen, Ehre, Persönlichkeitssphäre) auch All
gemeinrechts güter kennt, um die es sich sorgt 
(z.B. Rechtspflege, Institut der Einehe). Es 
bleibt jedoch der schale Geschmack, daß der 
Wettbewerb als Rechtsgut ein konturloser 
Begriff ist. Strukturprinzipien des öster
reichischen Kartellrechts machen dies im 
übrigen schon dadurch deutlich, daß von Ge
setzes wegen besondere politische Einfluß
nahmen (Paritätischer Ausschuß, Amtspar
teien) vorgesehen sind. 

Aber auch in einer zweiten Hinsicht ruft 
gerade die zentrale Sirafbestimmung (§ 129 

habe ich doch festzuhalten, daß die Urheberschaft 

für diesen Kurzbeitrag nicht ausschließlich bei mir 

liegt. 

(1) BGBI. Nr. 600/1988 idF BGBI. Nr. I 

143/1998. 

(2) Barfuß ua, Kartellrecht, Wien 1996, 27. 

(3) Tiedemann, Strafrechtliche Grundprobleme 

KartellG) besonderes Unbehagen hervor. 
Das verfassungsrechtliche Legalitätsprinzip 
des Art. 18 Abs 1 B-VG findet bekanntlich 
seine besondere strafrechtliche Ausformung 
in § 1 StGB und Art. 7 EMRK. Strafnormen 
müssen demnach - kurz gesagt - so deutlich 
sein, daß jeder den Tatbestand versteht und 
sein Verhalten darauf einrichten kann. Es gilt 
nicht nur der Satz: keine Strafe ohne Gesetz, 
sondern hat diese Aussa&e auch gerade unter 
Betonung des Bestimmtheitserfordernisses 
Geltung: nulla poena sine lege certa! 

Submissionsabsprachen 
(Wiener Bauskandal) 

Von Submissionsabsprachen (Anbotabspra
cheringen) wird gesprochen, wenn sich eine 
von mehreren Firmen ("die gesetzte Firma") 
ernsthaft an einer Ausschreibung beteiligt 
und eine oder mehrere andere Firmen mit ihr 
verabreden, ihr den Vorrang bei Auftragsver
gaben zu lassen, und zwar indem sie höhere 
Angebote abgeben ("Schut~angebot") oder 
überhaupt von einer Anbotstellung absehen 
(anderes Schutzverhalten). Mit dieser Vor
gangsweise ist grundsätzlich beabsichtigt, 
daß die beteiligten Firmen im Laufe der Zeit 
bei verschiedenen Aufträgen reihum den 
Vorrang eingeräumt erhalten. Als Gegenlei
stung kommen primär sowohl "Gegen
schutz" (oder anderes "Gegenschutz"-Ver
halten) als auch Abstandszahlungen in Be
tracht. Damit können "übliche" strafbare 
Handlungen (Bestechung, Untreue, Finanz
delikte, etc) einhergehen; diese sind jedoch 
schon begrifflich von Submissionsabspra
chen strikt zu unterscheiden. 

Submissionsabsprachen scheinen beden
kenlos dem § 129 KartellG subsumierbar zu 
sein, gäbe es da nicht das Problem, daß diese 
Strafbestimmung einer verfassungsgerichtli
chen Normenkontrolle mangels ausreichen
der Determiniertheit möglicherweise nicht 
standhalten würde. Rechtstatsache ist jeden
falls, daß in Wien seit über zehn Jahren über
haupt kein einziger "kartellrechtlicher" Straf
antrag von der Staatsanwaltschaft beim Lan
desgericht für Strafsachen Wien erhoben 
wurde.(5) Kartellstrafrecht in Wien ist also 
quasi "totes Recht". 

Vor diesem Hintergrund hat sich in Be
zug auf den aktuellen "Wiener Bauskandal" 
ein Meinungsstreit darüber ergeben, ob Sub
missionsabsprachen nicht bloß als Kartell-

im deutschen und österreichischen Kartellrecht, 

ÖjZ 1979,617. 

(4) Lüderssen, Strafrechtliche Interventionen im 

Systent des Wettbewerbs, in: Dahs (Hrsg.), Krimi" 

nelle Kartelle?, Baden-Baden 1998, 54 f 
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Spezielle Normen des Kartellstrafrechts 

(§ 134 bis 141Kart~IlG) 

Strafbewehrte Handlungs~ oder u' nt(~rla.ssutng,s~;,1 

pflichten treffen elie nach Gesetz oder Satzurjg! 

Geldbuße für Unternehmen 

dem die Tat zum Vorteil gereichte, wenn 

barer Tatbestand verwirklicht und Antrag 

öffentlichen Anklägers vorliegt (§ 137); bis 

ATS 1 Mill., in scl),weren Fällen bis zu ATS 

, Mill.; auch objektives Verfahren möglich. 

Bei Zusammentreffen gerichtlich 

Handlungen nach KartellGund anderem 

setzkonnen jeweils vorgesehene N e,bellstJrat(~jiq 

und sichernde Maßnahmen -yerhängt 

(§ 138). 

Kammern (diese se1bst, niCht bloß von, 

nominierteSV ()der Paritätische Ausschuß) 

in Kartellstrafverfahrenauf Verlarigen des 

richts verpflichtet, Gutachten zu erstattep; 

achtenseinholung verpflichtend auf Anfrag 

öffentlichen Anklägers(§ q9). 

Zuständig ist de(Einzelrichterdes "'C,U""lJ>lJl!-lA~;:" 
ersterlnstanz(§140); mich rk Vertatll::ellsbe~rl#H! 

digun!; ist Urteil dem Kafteflgericht 

KammerJJ.zu übersepden, (§ 141). 

lJritef~<::heide: Al.lfedegtlng von' RnKN,'lrl, 

durchKartellgericht'(§§142f{); ATS 

mißbrauch und Verbotene Kartelldurch
führung (6) (§§ 129 und 130 KartellG), son
dern als Betrug iSd §§ 146 ff StGB (unter 
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu zehn 
Jahren) zu qualifizieren sind. Die in Betracht 
kommenden Konsequenzen auf der Sankti
onsebene differieren offenkundig sehr, es 
handelt sich somit nicht bloß um "theoreti
sche Spielereien". 

Betrug? 

Betrug ist durch Täuschung bewirkte Ver
mögensschädigung. Die vier äußeren Tatbe
standsmerkmale (Täuschung über Tatsachen, 

(5) Mitteilung des Gruppenleiters der StA Wien 

Dr. Erich Müller. Vorerhebungen wegen eines 

Verdachts nach den §§ 129 bis 133 KartG wurden 

gelegentlich geführt. 

(6) Hierzu grundlegend und informativ R. Seiler, 

Die Strafbarkeit des Submissionskartells, in: 

Hämmerle-FS 1972, 373. 
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Irrtum des Getäuschten, Vermögensverfü
gung des Getäuschten, Vermögensschaden 
beim Getäuschten oder Dritten) müssen nach 
unbestrittener Ansicht in einem Kausalzu
sammenhang stehen. Da die Täuschung auch 
konkludent erfolgen kann, kann das Vorlie
gen einer Täuschungshandlung dann nicht 
ernsthaft in Frage gestellt werden, wenn sich 
jemand unter Verschweigung einer getroffe
nen Bieterabsprache an einer Ausschreibung 
beteiligt. In der Regel täuscht er dann näm
lich zumindest schlüssig vor, einen selbstän
dig kalkulierten Preis anzubieten. Diese Täu
schung ist ursächlich für einen Irrtum der 
vergebenden Stelle, der zu einer Vermögens
verfügung (Zahlung nach Zuschlag) führt. So 
weit, so gut. 

Heftig umstritten ist jedoch, und dies völ
lig zu Recht, ob bei Submissions kartellen ein 
Vermögensschaden durch die Täuschung 
kausal herbeigeführt wurde, ob überhaupt 
ein Vermögensschaden vorliegt und ob ein 
solcher ermittelbarlnachweisbar ist. Bislang 
wurden zwei divergierende Standpunkte in 
der öffentlichen Diskussion prononciert ver
treten. Wolfgang Brandstetter argumentiert 
schlüssig, es seien bereits die Bieterabspra
chen, die einen höheren Preis kausal bewir
ken würden, die Täuschung darüber seien ei
ne bloße Deckungshandlung ("Tarnung der 
Preistreiberei").(7) Demgegenüber meint 
Erich Müller, erst die Täuschung über den in 
verbotener Weise kartellierten Preis bzw. die 
Nichteinhaltung der "Spielregeln eines Aus
schreibungsverfahrens" verursache den 
höheren Preis. Ohne Täuschung käme es 
nämlich zur Ausscheidung derartiger Ange
bote.(8) Müller vermag eine Entscheidung des 
deutschen Bundesgerichtshofes für seinen 
Standpunkt ins Treffen zu führen;(9) Brand
stetter eine schon länger zurückliegende Ent
scheidung des Obersten Gerichtshofes.(1D) 

Unabhängig von der Frage, ob man den 
Kausalzusammenhang zwischen Täuschung 
und Vermögensschaden bejaht, stellt sich das 
zusätzliche Problem, ob überhaupt ein Ver
mögensschaden vorliegt. Um einen Schaden 
als Differenz zwischen Leistung und Gegen
leistung nach objektiven Maßstäben feststel
len zu können, bedarf es nämlich einer Ver
gleichsgröße. Dafür kommt wohl einzig der 
sogenannte Wettbewerbspreis in Betracht, 
der jedoch im Regelfall ein "hypothetischer" 

(7) Brandstetter, Preisabsprachen: Kartellstraf

recht geht der strengeren Betrugsbestimmung vor, 

Die Presse (Rechtspanorama), 22.6.1998, 10. 

(8) Müller, Betrug durch Preisabsprachen, Die 

Presse (Rechtspanorama), 29.6.1998, 10. 

(9) BGHSt 38, 136 -" Wasserbaufall". 

(10) SSt 40/34 = ÖB11969, 114 -"Linzer Kreis". 

ist. Dieses Problem durch Schadensschät
zungen unter Zuhilfenahme des Zweifels
grundsatzes zu umgehen, ist rechtsstaatlich 
gesehen wohl nicht sehr zufriedenstellend. Es 
bleibt daher ein Unbehagen bei der Frage der 
Anwendung des Betrugstatbestandes in Sa
chen "Wiener Bauskandal" zu konstatieren. 
Kartellmißbrauch 
(§ 129 Abi; 1 KartelIG) (11) 

Einen Kartellmißbrauch begeht, 
(Tatsubjekt) 

wer als Kartellmitglied oder Organ oder 
ausdrücklich/stillschweigend 
Bevollmächtigter eines Kartells oder Kar
tellmitglieds, 

(Erw. Vorsatz) 
mit dem Vorsatz, die Preise der Kartell
waren/-leistungen zu steigern oder 
ihr Sinken zu verhindern oder die Erzeu
gung/den Absatz zu beschränken, 

(Tathandlung) 
das Kartell in volkswirtschaftlich nicht ge
rechtfertigter Weise (§ 23 Z 3) 
benützt. 

Rechtsfolgen: 
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren (oder Geld
strafe bis zu 360 'Fagessätzen); 
daneben Geldstrafe bis zu 360 Tagessät
zen; 
Widerruf der Genehmigung des Kartells 
oder Untersagung der Durchführung. 
(Die übrigen Normen des Kartellstraf-

rechts sind in den Schaubildern überblicks
mäßig dargestellt; siehe nebenstehend auch 
die weiters vorgesehenen Rechtsfolgen wie 
Urteilsveröffentlichung, Geldbußen für Un
ternehmen, Unternehmerhaftung für Geld
strafen). 

Di~ mit der strengsten kartellrechtlichen 
Strafdrohung ausgestattete Verbotsnorm des 
§ 129 Abs 1 KartellG ist in mehrfacher Hin
sicht erörtungswürdig. 

Zum einen handelt es sich dabei um ein 
Sonderdelikt. Die normierten besonderen Ei
genschaften und Verhältnisse des Täters (§ 14 
Abs 1 StGB) bedeuten meines Erachtens im 
speziellen Zusammenhang mit § 135 Kar
tellG, daß der Kartellmißbrauch ein Sonder
pflichtdelikt ist. Jedenfalls eine Person mit 
besonderer Subjektqualität ("Kartellmitglied 
oder Organ ... ") muß daher mit deliktspezi
fischem Vorsatz handeln, wobei ein Tatbei
trag oder eine Bestimrriungshandlung des 
Pflichtigen genügt. Erst unter dieser Voraus-

(11) Der Vollständigkeit halber istfestzuhalten, 

daß § 129 Abs 2 KartellG die Anwendung des 

Abs 1 ausschließt für Preisänderungen nach § 18 

Abs 2 KartellG (ausgenommen Preisbindungen) 

und für Letztverkäufer als Mitglieder einer Preis

bindung. 
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setzung kommt eine strafrechtliche Haftung 
von (schuld haft handelnden) extranen Perso
nen nach § 129 Abs 1 KartellG in Betracht. 
Damit wird evident, daß in diese Richtung 
zielende Ermittlungen nicht nur mit beson
deren tatsächlichen, sondern auch rechtlichen 
Problemen konfrontiert sind (Gegen wen 
soll, darf und kann z.B. beim "Wiener Bau
skandal" ermittelt werden?).(12) Diese Pro
blematik ist im übrigen in keinster Weise aus
judiziert. 

Die Tathandlung des § 129 Abs 1 KartellG 
zeichnet sich zum anderen durch ein beson
deres Maß von Unbestimmtheit aus. Die ge
neralklauselartige Umschreibung der Tat-

12 

handlung des Benützens des Kartells mit "in 
volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigter 
Weise (§ 23 Z 3)" macht deutlich, daß die 
Grenzen der Strafbarkeit, von Extremfällen 
abgesehen, selbst für Fachleute schwer er
kennbar sind. Dabei muß man sich vor Au
gen halten, daß im kartellrechtlichen Geneh
migungsverfahren ein Gutachten des Pa
ritätischen Ausschusses zur Frage der volks
wirtschaftlichen Rechtfertigung zwingend 
einzuholen ist (§ 49 Abs 1 Z 1 KartellG). Die 
Zusammensetzung des Paritätischen Aus
schusses mit Sozialpartnern (vgl § 113 Kar
tellG) indiziert, daß (wirtschafts)politische 
Lagebeurteilungen eine große Rolle spielen 
(können). 

Angemerkt sei noch, daß der Kartell
mißbrauch nach herrschenden Ansicht ein 
schlichtes Tätigkeitsdelikt ist, mit anderen 
Worten: ein "Erfolg" im Sinne einer Preis
steigerung ist für die Tatbestandsverwirkli
chung nicht erforderlich. Idealkonkurrenz 
mit § 130 KartellG (siehe dazu das Schaubild) 
ist möglich. 

Angesichts dieser Rechtslage würde es 
nicht verwundern, wenn Strafverfolgungs
behörden aus Effizienzüberlegungen dazu 
neigen, bei bedenklichen Bieterabsprachen 
statt mit dem stumpfen Werkzeug des § 129 

Abs 1 KartellG (und des mit einer bloß ein
jährigen Verjährungsfrist ausgestatteten § 130 

KartellG) alle Möglichkeiten einer Anwen
dung des Betrugstatbestandes intensiv zu 
überlegen (und wie etwa in Korneuburg be
reits praktizieren). 

Aus all dem folgt zumindest, daß derzeit 
ob der vielen ungelösten rechtlichen und fak
tischen Probleme eine sehr große Rechtsun
sicherheit bei allen Betroffenen herrscht 
(herrschen müßte). 

Kartellgesetznovelle 2000 

Die aufgezeigten offenen Fragen und die ak
tuelle Rechtsunsicherheit haben wider Er
warten keinen Niederschlag im - erst im Fe
bruar 1999 - vorgelegten Entwurf einer Kar-

tellgesetznovelle 2000 (13) gefunden. Dort 
rangiert die Reform des Kartellstrafrechts, 
angedacht als Abschaffung der strafrechtli
chen Sanktionen zugunsten eines erweiterten 
Geldbußensystems, unter den "nicht aufge
griffenen Anliegen". Aus der Sicht aller Be
troffenen kann dies nicht z\lfriedenstellend 
sein. Dabei bedürfte es nicht besonderer 
Kreativität, sich eine Lösung vorzustellen. 
Der deutsche Gesetzgeber hat sie vor kurzem 
vorpraktiziert. Nachdem trotz idealer Be
weis lage im sogenannten Wasserbaufall das 
wegen Betrug geführte Strafverfahren in ei
nem Hornberger Schießen endete (14), wurde 
eine neue Strafbestimmung, die schwere Ver
letzungen des Wettbewerbs bei Ausschrei
bungen schützen soll, ins Strafgesetzbuch 
eingefügt. Der kontur- und uferlos anmuten
den Weite des Kartellmißbrauchs nach §129 

KartellG entsagte man sich in Deutschland 
völlig zu Recht und schuf unter sonstiger 
Beibehaltung des Ordnungswidrigkeitensy
stems bei Kartellrechtsverstößen den neuen 
§ 298 dStGB ("Wettbewerbsbeschränkende 
Absprachen bei Ausschreibungen"); die an
gedrohte Freiheitsstrafe reicht bis zu fünf 
Jahren; tätige Reue ist möglich. 

Somit bleibt hinsichtlich des österreichi
schen Kartellstrafrechts, das - wie schon ge
sagt - wegen seiner kriminalrechtlichen Aus
gestaltung gerne als eines der schärfsten 
Wettbewerbsrechte der Welt bezeichnet 
wird, wenngleich dessen Strafnormen quasi 
"totes Recht" sind, mit Blick auf den Ent
wurf einer Kartellgesetznovelle 2000 zu fra
~~Cci~~? • 

Dr. Richard Soyer ist Rechtsanwalt in 
Wien. (Rechtsanwaltsbüros Embacher 

. Lachmann Pflaum Soyer, 
http://www.anwaltsbuero.at) 

(12) Vgl Tiedemann, aaO, 620. 

(13)JMZ 9.100/375-1.4/1999. 

(14) Einstellung des Verfahrens; StV 1994,653-

,,2.Wasserbau-E". Vgl FN 10 (=1. Wasserbau-E). 
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Kein schöner Drittland 
Laut Verwaltungsgerichtshof bestehen Zweifel daran, daß 

Ungarn ein sicheres Drittland ist. 

VON NADJA LORENZ 

Bei Bekanntwerdeh des Erkenntnisses Ende Januar ist der Innenminister kurz 
emotional geworden.Anlaß war, daß sich derYwGH darin mit der Dritt

staatssicherheit (im konkreten Fall bezüglich Ungarn) auseinandergesetzt hat. 

Wer die Versuche des Innenministeri
ums verfolgt hat, mit denen seit letz

tem Herbst alle an Österreich angrenzenden 
Staaten zu sicheren Drittstaaten erklärt wer
den sollten, den verwundert die Erregung 
Karl Schlögls nicht. 

Zur Veranschaulichung sei folgender Ver
gleich gestattet: Ein Verletzter soll in ein 
Krankenhaus eingeliefert werden, die Ärzt
Innen schicken ihn jedoch weg: Er sei bereits 
an einem anderen Spital vorbeigekommen, er 
möge sich dort behandeln lassen. Der Ver
letzte hat Angst. Er möchte sich auf keinen 
Fall im Nachbarspital behandeln lassen. Er 
hat gehört, daß es dort zu lebensbedrohen
den Behandlungsfehlern gekommen ist und 
auch die hygienischen Bedingungen uner
träglich seien. Überdies seien Fälle bekannt, 
in denen PatientInnen jede Behandlung ver
weigert worden sei. Die ÄrztInnen hatten 
sich selbst schon von der Richtigkeit der Vor
würfe überzeugen können, sind jedoch trotz
dem nicht bereit, die Behandlung des Ver
letzten zu übernehmen. Ihr Hauptinteresse 
ist es, den Verletzten wieder loszuwerden. 

So ähnlich stellt sich die Situation für 
AsylwerberInnen in Österreich seit dem 
1.1.1998, dem Inkrafttreten des neuen Asyl
gesetzes und dessen Drittstaatssicherheitsbe
stimmung, dar. Gerade in bezug auf Ungarn 
- eines der Hauptdurchreiseländer für 
Flüchtlinge - gab es seit Sommer 1998 erst 
vereinzelt, später umfassendere Berichte 
nichtstaatlicher Organisationen, welche vor 
Ort die Rechtslage und die Vollzugspraxis 
des ungarischen Asyl- und Fremdenrechtes 
untersuchten. Diese Berichte ließen massive 
Zweifel aufkommen, ob Ungarn die Anfor
derungen an einen sicheren Drittstaat, in den 
von Verfolgung bedrohte Menschen zurück
geschickt werden können, erfüllt. So wurde 
bekannt, daß beispielsweise Kosovo
AlbanerInnen, ohne je Zugang zu einem 
Asylverfahren zu erhalten, nach Jugoslawien 
zurückgeschickt wurden. 
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Die Bundesasylämter ignorierten diese 
Berichte - und entschieden regelmäßig, daß 
AsylwerberInnen auch in Ungarn Schutz vor 
Verfolgung finden könnten. 

Leider entwickelte sich am weisungsfrei
en Unabhängigen Bundesasylsenat (UBAS) 
eine Spruchpraxis, die besagte, daß diese Be
richte für den Einzelfall irrelevant wären. 
Gleichzeitig wurde aber in diesen Bescheiden 
konstatiert, daß es kaum Erfahrungswerte 
zur Verwaltungs- und Spruchpraxis in Un
garn gäbe. Im Spätherbst kam der UBAS 
endlich seiner diesbezüglichen Ermittlungs
pflicht nach und gab eine Studie zur Erhe
bung der Situation, sowohl in rechtlicher als 
auch in tatsächlicher Hinsicht; in Auftrag. 

Gleichzeitig bastelte der Innenminister an 
einer Novellierung des Asylgesetzes. Darin 
sollten alle österreichischen Nachbarländer 
per definitionem zu sicheren Drittstaaten er
klärt werden. Dieses Vorhaben scheiterte am 
Wiederstand aller im Flüchtlingsbereich täti
gen Organisationen, die vom Plan, Öster
reich per Gesetz flüchtlingsfrei zu machen, 
Wind bekamen. Sogar innerhalb der eigenen 
Partei wurde Schlögl hart kritisiert. . ( 

Deshalb mußte sich der Innenminister mit 
einer Verordnungsermächtigung begnügen. 
Diese soll ihm erlauben, bestimmte Länder 
für sicher zu erklären. Und während er vor 
ein paar Wochen noch erklärte, auch für Un
garn eine solche Verordnung zu erlassen, hat 
ihm nun das Erkenntnis des VwGH einen 
Strich durch die Rechnung gemacht: Im We
sentlichen hat der Gerichtshof ausgespro
chen, daß die Behörden bei Berichten, wie sie 
aus Ungarn vorliegen, die tatsächliche Situa
tion zu prüfen haben. Es obliegt dann den 
Asylbehörden, ergänzende Ermittlungen zur 
Situation im Drittstaat einzuleiten. 

Ganz überraschend kommt dieses Er
kenntnis nicht. Immerhin hat der Gerichts
hof bereits im Sommer angedeutet, daß die 
tatsächliche Situation im Drittstaat für die 
Entscheidung, ob dort Schutz erlangt werden , 

kann, jedenfalls einer genauen Überprüfung 
unterzogen werden muß. Im jetzigen Er
kenntnis ist er auf Berichte über Ungarn ein
gegangen. Eine UNHCR-Stellungnahme et
wa spricht von Problemen bei der Umset
zung des neuen ungarischen Asylgesetzes, 
von Kapazitätsproblemen und unzureichen
der Schulung der zuständigen Beamten. 

Die Asylkoordination Österreich hat Fäl
le recherchiert, die zeigen, daß Abschiebun
gen in Verfolgungsländer stattfinden und daß 
keine Non-Refoulement-Prüfung vor Ab
schiebungen gegeben ist. Die Zustände im 
Auffanglager Györ könnten Zweifel er
wecken, daß aus Österreich abgeschobene 
Personen vor unmenschlicher Behandlung si
cher sind. Die nun vorliegende wissenschaft
liche Studie des Boltzmann-Institutes für 
Menschenrechte bestätigt diese Bedenken. 

Über die Zustände in Györ hatte sich der 
Minister höchstpersönlich bei einem Besuch 
informiert, alle Berichte waren den Behörden 
bekannt. Trotzdem wurde weiter nach Un
garn zurückgeschoben. Als Reaktion auf das 
Erkenntnis läßt der Minister durch seine Be
amtInnen Zahlen über ungarische Asylaner
kennungsraten verbreiten, von denen er wohl 
weiß, daß sie ein vollkommen verzerrtes Bild 
der wirklichen Anerkennungsrate abgeben. 
So läßt er Matzka in einem Interview er
klären, Ungarn sei mit einer Asylanerken
nungsquote von 11 % im europäischen Spit
zenfeld. Was bei der üblichen Desinforma
tionspolitik verschwiegen wird, ist die Tatsa
che, daß im Oktober 1998 von 284 "aner
kannten" Flüchtlingen rund 230 frühere 
Mandatsflüchtlinge, welche wegen des terri
torialen Vorbehalts Ungarns bezüglich 
außereuropäischer Länder von UNHCR an
erkannt waren, schlicht in die Statistik über
nommen wurden. Das BIM kommt in seiner 
Studie unter Abrechnung dieser und anderer 
nicht zu zählender Personen auf eine Quote 
von 2,28%. So wird mit verzerrten Zahlen im 
Innenministerium Politik gemacht. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Aussage Karl Schlögls, daß in Österreich je
der Schutz findet, der ihn braucht, als Lip
penbekenntnis. Nun kündigt der Minister an, 
Asylwerber vermehrt in Schubhaft nehmen 
zu wollen, die Finanzierung der Erweiterung 
unserer Schubhaftgefängnisse scheint gesi
chert. Vielleicht sollte das Innenministerium 
statt dessen Ressourcen freimachen, damit 
Ungarn ein Land wird, in dem Menschen 
Schutz vor Verfolgung finden können, an
statt jetzt und hier von "fairer Lastenvertei
lung" zu sprechen, wenn es nur darum geht, 
die EU-Außengerenzen abzuschotten. • 

Maga. Nadja Lorenz ist Rechtsanwältin in 
Wien. 
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Die Kinderpornographie-Hysterie: Öffentlichkeit und Realität 

Order now, click here! 
VON KLAUS RICHTER 

Seit Beginn der Kommerzialisierung des Internets läuft parallel zur Diskussion 
über die schönen neuen Welten der Informationsgesellschaft eine von 

Tatsachen und Zusammenhängen weitgehend unbeeinflußte Debatte über die 
angeblichen verbrecherischen Seiten der Datennetze und hier besonders über 
Kinderpornographie.Auch im juristischen Teil dieser Debatte werden Mythen 

transportiert, die mit der Wirklichkeit kaum zur Deckung zu bringen sind. 
Zur Verfolgung verschiedener politischer Zwecke kommt die 

Instrumentalisierbarkeit solcher Mythen recht gelegen. 

Kinderpornographie ist kein 
Internet-Phänomen. 

Schon in Vor-Internet-Zeiten gab es ein
schlägige Zeitschriften und Videos. Material, 
das heute von den Behörden beschlagnahmt 
wird, stammt ium Teil aus den 70er Jahren. 
1992, als im Rahmen der Vorbereitungen zur 
- später von der ÖVP verhinderten - Novel
le zum Pornographiegesetz die Studie 
"Kennwort Knospe - Kinderpornographie in 
Österreich" durchgeführt wurde, war das 
Netz der Netze in Österreich weithin unbe
kannt. Ebenso zwei Jahre später, als die Er
gebnisse der Arbeit in die Einführung des 
§ 207 a StGB 1994 einflossen (1), durch den 
Herstellung, Verbreitung und bloßer Besitz 
kinderpornographischer Darstellungen unter 
Strafe gestellt wurde. Außer in damit befaß
ten Akademikerkreis'en und unter Compu
ter-Experten gab es E-Mail und Telnet nicht. 
Ein Web-Browser, wie wir ihn heute kennen, 
war noch nicht einmal erfunden. 

Seit Jahrzehnten gab und gibt es jene Pu
blikationen, deren Darstellungen unter ande
rem von "News" gerne zur Illustration der 
Beiträge über Netz-Pornographie verwendet 
werden. Naturisten-, Nudisten und FKK
Zeitschriften mit Abbildungen nackter Kin
der sindan jedem Kiosk frei erhältlich. Heu
te von Internet-Pornographie zu sprechen, 
ist daher doppelt falsch und irrführend. Daß 
die Abbildungen nicht tatbildlich im Sinne 
des österreich'ischen Strafgesetzbuchs sind, 
spielt in der Debatte keine Rolle. Doch auch 
Darstellungen echter Kindesrnißhandlungen 

(1) Uber die Nicht-Genese einer zeitgem;ißen 

Pornographiegesetzgebung vgl.: Hans-Jörg Bart, 

Schutz vor Sitte - Die Reform des Pornographie

gesetzes, in: Juridikum - Zeitschrift im Rechts

staat Nr. 3194. 

(2) Im Web unter 

14 

und wirklich kinderpornographische Dar
stellungen werden weder für das, noch im In
ternet hergestellt, sondern kursieren als Scans 
skandinavischer Zeitschriften im Usenet, tau
chen als Videostills auf. 

Kinderpornographie ist daher kein Inter
net-Phänomen. Im Gegenteil: Seit sie in den 
Netzen kommuniziert wird, ist sie dort 
geächtet. Österreichische Provider stellen 
einschlägige Newsgroups in der Regel seit 
Jahren nicht zur Verfügung. Findet man sie 
auf freien Servern in anderen Ländern, so 
sind sie meist leer. Die vielzitierten "pre
teens" -Gruppen enthalten "zero messages", 
der Datenfluß ist - jedenfalls hierzulande -
seit langem unterbrochen. "Information will 
frei sein.", ist ein überkommenes Axiom in 
der Community, doch es gilt nicht für jede. 
Auch extreme politische und sexuelle Äuße
rungen werden verbreitet und gespiegelt, die 
.Meinungsfreiheit ist den Netizens heilig. 
Zwang und Mißbrauch aber sind es nicht. 
"Pedos" sind Outsider. Öffentliche Foren 
gibt es nicht mehr. Und immer wieder führ
ten Interventionen durch User zu unmittel
baren Aktionen von System-Betreibern und 
Administratoren. 1992 etwa in Kanada, Jah
re bevor in Österreich das Usenet bekannt 
war. In der Regel arbeiten System betreuer 
dabei von sich aus, ohne von Ermittlungs
behörden dazu genötigt, versammeln sich 
Hacker zu Gruppen gegen "Pedophiles", oh
ne von ministeriellen "Empfehlungen" dazu 
gedrängt oder von Providern dazu verpflich
tet worden zu sein. 

<http://trfn.pgh.pa.us/guest/mrstudy.html>. 

(3) Eine ausführliche aktuelle Dekonstruktion der 

Arbeit und eine Beschreibung ihres Zustande

kommens findet sich in: Mike Godwin, Cyber 

Rights, Times BooblRandom House, New York 

1998. 

Kinderpornographie ist ein 
Minderheitenprogramm. 

Einschlägige Files kommen - nicht zuletzt 
wegen der genannten Selbstregulierungsme
chanismen in den Netzen - in der Praxis, 
nicht nur im Verhältnis zur gesamten Da
tenmenge, kaum vor. Systemadministratoren 
sprechen von "mikroskopischem Datenauf
kommen ". Trotz der langen und breiten Dis
kussion fehlen aber verläßliche empirische 
Untersuchungen. Einer der Auslöser der 
nachhaltigen Diskussion, Marty Rimm's 
"Studie" mit dem irreführenden Titel "Mar
keting Pornography on the Information Su
perhighway" (2) aus dem Jahr 1995, verdiente 
- mittlerweile allgemein bekannt - aufgrund 
ihrer unbelegten Behauptungen, falschen 
Schlüsse, mangelnden Methodik und erfun
denen Fakten die Bezeichnung "Studie" 
nicht (3). Trotz eines "Widerrufs" im Time
Magazin drei Wochen nach seiner ungeprüf
ten Publikation war die "Cyperporn"-De
batte losgetreten und das Blatt unter Inter
net-User nachhaltig in Mißkredit gebracht. 
Aber selbst im gegenteiligen Fall wären die 
"Ergebnisse" aufgrund des explosionsartigen 
Wachstums und der rechtlichen und fakti
schen Veränderungen in den Datennetzen ge
rade in den letzten drei Jahren nicht zu ge
brauchen. Rimm aber geriet zum Lombroso 
des Cyberlaw, auch nach Jahren wird der 
Unsinn weiter als Quelle zitiert. 

Wissenschaftlich ähnlich unzuverlässig ist 
die MAPI-Studie (4), die belgischen Zensu
raktivitäten in den Netzen zugrundeliegt. 
Auch das "Movement Against Pedophilia on 
the Internet", eine Organisation Freiwilliger 
des Computer Science Departements der 
Universität NamuriBelgien, verzichtet auf 
empirische Nachweise und methodisches 
Vorgehen. 

Ungefähr zur selben Zeit, als der "Cyber
porn-Skandal" des Time Magazines die 
Gemüter der Netz-User erregte, im Juli 1995, 
wurde in Österreich der vom Bundesmini
sterium für Wissenschaft und Forschung in 
Auftrag gegebene Bericht "Netz ohne Eigen
schaften" (5) veröffentlicht. "Nationale und 
internationale Netzkommunikation im 
Spannungsfeld von Meinungsfreiheit, infor
mationeller Selbstbestimmung und staatli
cher Reglementierung", so der Untertit~l, 
sollten Gegenstand der Untersuchung sein. 
Doch auch der von Georg Nening-Schöf-

(4) Im Web unter 

<http://www.infofundp.ac.bel-mapi/mapi-eng. 

htm1>. 

(5) Im Web unter 

<http://www.komdat.sbg.ac.at/nikt/noe/>. 

(6) Arbeitstagung "Kampf gegen Kinderpornogra-
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bänker verfaßte Teil über "Strafrechtlich re
levante Vorkommnisse am (sie!) Internet" 
kommt ohne empirische Nachweise zum 
Schluß, "daß jemand, der (Kinderpornogra
phie) in Österreich im ,Netz' sucht, sie auch 
finden wird". Beweise für solche Mut
maßungen oder gar brauchbare Erhebungen 
fehlen. Allein eine "finnische Studie" wird 
anhand einer Meldung aus der Tagespresse 
zitiert, in der es heißt: "Pedophiles exchange 
hundreds of pictures a week". Das - so der 
Autor wörtlich - "kann nur grosso modo be
stätigt werden". Nachweise dafür sind nicht 
angeführt, doch der politische Zweck heiligt 
scheinbar auch hier die Mittel methodischer 
Schlamperei. 

Bis in die gegenwärtige Debatte gibt es auf 
Seiten der Befürworter von Regulierung und 
Zensur keine klaren Vorstellungen über Aus
maß und Verbreitung von Kinderpornogra
phie. Auch Jahre nach Beginn der Kommer
zialisierung des Internets in Österreich 
kommt eine vom Familienministerium 1997 
in Auftrag gegebene Studie zu keinen kon
kreten Ergebnissen. "Bei gezielter Recherche 
gelingt es unter Verwendung spezifischer Vo
kabel ( ... ) kinderpornographisches Material 
mit zum Teil hohem kriminellem Potential 
ausfindig zu machen", vermuten die Autoren 
im Auftrag des Ministers für Umwelt, Jugend 
und Familie (6). Befürworter weiterer rechtli
cher und faktischer Maßnahmen von Zensur 
und Überwachung verwerfen Kritik an der 
Fragwürdigkeit solch nichtssagender Be
hauptungen regelmäßig mit dem Hinweis auf 
die "Dunkelziffer". Die freilich ist per defi
nitionem bloß Ergebnis irgendwelcher 
Schätzungen. Der angeblich neue Markt für 
Kinderpornos, so eine "Expertentagung" der 
UNESCO im Jänner 1999 in Paris, die sich 
mit einem "weltweiten Problem" konfron
tiert sieht, sei "für kriminelle Organisationen 
zum .,Business' wie Drogen" geworden. 
Doch die Zahl derer, die sich "auf solchen 
Seiten einloggen" ist der Erziehungs- und 
Kulturorganisation in Wahrheit "ebensowe
nig bekannt, wie das genaue Ausmaß des An
gebots". Trotzdem geht es wieder einmal ge
gen Kinderpornographie im Internet, be
treibt man Symptomkosmetik statt Ursa
chenforschung, bekämpft die Kommunikati
onsinfrastruktur statt mögliche Herstel
lungszusammenhänge. 

Wesentliche Maßnahme der UNESCO 
wie anderer internationaler und nationaler 

phie im Internet", 2. u. 3. September 1998. 

(7) Internet-Surveys, empirische Daten über Aus

maß des Datenflusses in den Netzen und beson

ders im Usenet sind im Internet leicht zu finden. 

Man muß nur die gängigen Suchmaschinen mit 
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Organisationen ist regelmäßig die Empfeh
lung an die Internet-Provider zur "freiwilli
gen Selbstkontrolle". Doch die in der inter
nationalen Diskussion üblich gewordene Be
zeichnung ist irreführend. Denn gemeint ist 
- da die Anbieter nicht Urheber der Inhalte 
sind, um die es geht - Kontrolle der User 
durch die Provider. In Österreich zumindest 
nach der noch geltenden Rechtslage illegal, 
sofern Vermittlungs- und Inhaltsdaten außer
halb der gesetzlich vorgesehenen Zwecke 
und Dauern erhoben, gespeichert und - vor 
allem - weitergegeben werden sollen. 

Doch wer es genauer wissen will, setzt 
sich rasch dem Verdacht aus, nicht bloß für 
Meinungsfreiheit und Verfassungskonfor
mität einzutreten. Und weil keiner verant
wortlich gemacht werden kann, ist jeder mit 
schuld.(7) 

Kinderpornographie wird über die 
Netze nicht vertrieben. 

Geringe Bandbreite und das Risiko des 
Zurückverfolgens eines Anbieters bis zu sei
nem Provider anhand der jedem Computer 
im Verbund zugeordneten IP-Adresse ma
chen einen Vertrieb "über das Internet" ei
nerseits langsam, andererseIts nachyollzieh
bar. Und damit doppelt riskant. Selbst im In
ternet Relay Chat, dessen "Channels" nach 
dem Austieg der Teilnehmer spurlos ver
schwinden, lassen sich potentielle Täter an
hand der IP-Nummern bis zum Provider 
zurückverfolgen. Wenn gilt, daß selbst für 
Einsteiger Kinderpornographie in den Net
zen immer leichter erhältlich, Anbieter im
mer einfacher und häufiger auffindbar sind, 
dann gilt das umso mehr für Ermittler. Per
manente Meldungen im Komparativ ("Im
mer häufiger wird das Internet von Pädophi
len genutzt" - Der Standard, ... ) ändern 
nichts an der Tatsache, daß über gegenwärti
ge Modemverbindungen der Download von 
Bildern und Videos viele Minuten, oft Stun
den lang dauert und sich die Datenfernüber
tragung - zumindest beim gegenwärtigen 
Stand der Technik - zur Tatbegehung schlicht 
nicht eignet. Newsgroup-Postings und Inter
net Relay Chats werden daher zur Anbah
nung von Kontakten benutzt und zur Provo
kation von Mit-Usern und Behörden. Für 
Verteilung und Vertrieb taugen sie nicht. 

Darüberhinaus sind die Datennetze der 
Ort, in der Material bestenfalls sekundär-, 
meist nur tertiärverwertet wird. Vielfach 

dem Begriff" Usenet Statistics"füttern. Genaue 

monatliche Daten über den österreichischen Teil 

der Newsgroups-Hierarchie finden sich unter 

<http;//www.usenet.at/trafficl>. Daß amerikani

sche Behörden den Newsfeed routinemäßig spei-

stammt einschlägiges Bildmaterial aus den 
70er-Jahren und zirkuliert in den Netzen, 
taucht den Behörden längst Bekanntes immer 
wieder auf. Die ihre Schlagkraft in den spek
takulären Einzelfällen, die die Kinderporno
Debatte immer wieder mit neuer Energie 
speisen, eindrucksvoll unter Beweis stellen. 
In der" Operation Cathedral" (8) etwa gelang 
es in konzertierten europaweiten Aktionen 
der Interpol seit September 1998, zahlreiche 
"Sammler" dingfest zu machen. Über eine 
Connection von Großbritannien via Italien 
auch in Österreich. Und auch hier war es 
kein Problem, anhand der IP-Adresse einen 
User bis zu seinem Provider zurückzuver
folgen. 

Hier aber bringen die transnationalen 
Netze und die Berichterstattung darüber nur 
ans Tageslicht, was - schon lange, bevor die 
nicht mehr ganz so "Neuen Kommunikati
onstechnologien" zur Verwendung kommen 
- mit allgemein verbreiteter Video- und So
fortbild-Technologie hergestellt und via 
Postweg vermittelt wurde. Freilich verlangt 
niemand eine schärfere Regulierung von Po
laroid-Kameras, es .. existiert keine Debatte 
über eine Selbstkontrolle der Video-Herstel
ler. Deren technologische Errungenschaften 
waren es dennoch, die für die Herstellung 
jedweder Pornographie einen Quanten
sprung bedeuteten. 

Die ersten Anzeigen der Firma Akai 1972 
für Horne-Video warben mit nackten Dar
stellerinnen und dem zweideutigen Slogan 
"Play - Replay!", Video technologie war von 
Anfang an für die Herstellung auch von Por
nographie konzipiert. Doch nicht die Tech
nik - weiß der Durchschnittsverstand - ist 
verantwortlich für den Mißbrauch, der mit 
ihrer Hilfe betrieben und später kommuni
ziert wird. Sondern der Benutzer. Und nur 
wer verantwortlich ist, ist verantwortlich zu 
machen. 

Kinderpornographie ist nicht 
Kindesmißhandlung. 

Auch wenn die Boulevard-Presse und so 
mancher Behördenvertreter hierbei keinen 
Unterschied machen, der Gesetzgeber macht 
ihn wohl: §207 a StGB: Kinderpornographie 
- §§ 206, 207: Beischlaf mit Unmündigen, 
Unzucht mit Unmündigen; Kindesrnißhand
lung. Das eine steht in keinem notweridigem 
Zusammenhang mit dem anderen. Kinder
pornographie ist auch dann strafbar, wenn sie 

chern und scannen, weiß jeder Administrator. 

(8) Bericht von ABCNews unter 

<http;//abcnews.go.com/sections/tech/Dailyne

ws/porn980902.html>. 
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bloß den Anschein erweckt, daß es zu eiI1er 
sexuellen Handlung gekommen ist (9) und all
zuoft werden Kinder mißhandelt, ohne daß 
es dabei zu sexuellem Mißbrauch kommt. 
Die Trennung der Begriffe ist keine juristi
sche Spitzfindigkeit. Die sensationslüsterne 
Vermengung der Begriffe und der weiters 
konstruierte Zusammenhang mit den Netzen 
verfolgt andere Zwecke als den Schutz von 
Kindern. Um den und nicht um die "gute 
Geschichte" sollte es allen Beteiligten gehen. 

Doch die Strafbarkeit von Besitz und Wei
tergabe von Kinderpornographie dient dem 
Wortlaut nach ausdrücklich nicht dem 
mißverständlich so genannten "Darsteller
schutz", also dem Schutz von Kindern vor 
Mißhandlung und Quälerei, sondern dem 
Sauberhalten der Phantasien der Betrachter. 
Ob " ... das die Funktion eines modernen 
Strafrechts" sein solle, fragt sich indessen so
gar die herrschende Lehre (10). 

Vielfach ist das vermeintliche Delikt voll
kommen" virtuell". Das Tatobj ekt ist in sei
ner Kopie identisch mit einem ursprünglich 
vielleicht vor Jahren ins Netz gespeistem 
"Original". Ähnlich wie bei einem synthe
tisch hergestelltem Bild kann das Argument 
"Darstellerschutz" hier nicht tragen. Anders 
als "im richtigen Leben" läßt sich ein Bild di
gital unendlich oft vervielfachen, ohne daß ei
ne Tathandlung gesetzt wird, die in etwas an
derem besteht, als dem Aufruf der Betriebs
system-Funktion "Copy". Das Tatbild beim 
bloßen Besitz nach § 207 a ist von einer mög
lichen Kindesmißhandlung in der Regel viele 
Jahre und mitunter tausende Kilometer ent
fernt. Gerechtfertigt wird die Bestimmung 
mit der möglichen Herabsetzung von 
Hemmschwellen durch Pornographie und 
die Erzeugung entsprechender Bedürfnisse 
und damit Märkte. Die empirische Sexual
forschung kennt diesen Zusammenhang frei
lich nicht. Der Kampf gegen Kinderporno
graphie in den Datennetzen ist damit nicht 
notwendigerweise einer gegen Kindes
mißhandlung. Löschungen und Cancels der 
Provider vernichten bestenfalls die Darstel
lung von Mißhandlungen, nicht die 
Mißhandlungen selbst, die weit weg vom In
ternet' im "richtigen Leben" , stattfinden. An
ti-Kinderporno-Aktivismus im Internet 
macht das Verbrechen bloß unsichtbar und 
nimmt es aus dem Blickpunkt, verhindern 
kann und will er es nicht. Der Hype der In
formationsgesellschaft, die schöne neRe Wer
bewelt der Telematik soll sauber bleib~n und 

(9) So auch die US-amerikanische Rechtslage. Vgl. 

Child Pornography Statute 18 USC § 2252 et seq.: 

" ... child pornography means any visual depiction 

(. .. ) 0/ sexually explicit conduct, where ( ... ) such 
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dort, wo sie es nicht ist, soll sie es werden. 
Hinter der Hochglanz-Fassade der Daten
welt bleiben die Verbrechen in der richtigen 
Welt von der Kinderporno-Debatte un
berührt. 

Kinderpornographie: Medienhype 
versus Hypermedien. 

Nicht erst seit dem peinlichen" Cyberporn"
H ype, von dem sich das Time Magazine drei 
Wochen später distanzierte und der in die 
Geschichte des Internets eingegangen ist, ist 
Kinderpornographie ,ein Thema der Medien. 
Gerade auch jener traditionellen bürgerli
chen Massen- und Boulevardmedien, die 
nicht willens oder in der Lage sind, die wich
tigen und dramatischen Auswirkungen com
puterunterstlltzter Kommunikation zu re
flektieren. 

"Niederländische Polizei spürt Kinder
pornos im Web auf", titelt z.B. ORF Onli
ne (11), eines der mit seinen auf Schlagzeilen 
reduzierten Nachrichten - bei rund 500.000 
Zugriffen pro Monat - beliebtesten Online
Medien. Später im Text ist die Rede von 
Nachrichtengruppen, die "dauerhaft be
schattet" wurden. Gemeint sind News
groups, die man nicht beschatten, sondern 
höchstens auslesen kann, und gerade nicht 

visual depiction is, or appears to be, 0/ a minor en

gaging in sexually explicit conduct" (Child Porno

graphy Prevention Act 0/1996). 

(10) Christian Bertel/Klaus Schwaighofer, Öster-

das WorldWideWeb. "Schockierende" Fotos 
seien gefunden worden, 16 der - im Usenet 
anonymen Absender - seien im Ausland ge
ortet. Beweise seien - so der Sprecher der Po
lizei - noch zu erheben. So und ähnlich die 
Berichte in Presse und Kabel-TV, deren Mu
ster und Methoden sich lähmend wiederho
len: Konkretes liegt nicht vor, weitere Anga
ben gibt es nicht. Behauptungen und Mei
nungen, technischer Unsinn und Spekulati
on. Jede Pornographie wird in der Berichter
stattung zur Kinderpornographie und alles 
ist "im Internet". 

Meta-Pornographie - Berichte, Arbeiten, 
Medien über pornographische Medien - bil
det einen eigenen gigantischen Markt, der 
dem Porno-Markt symbiotisch folgt. Zwei 
weitgehend "gleichberechtigte" Gebrauchs
werte sind es dabei, um deren Zirkulation es 
geht: sexuelle Erregung auf der einen und 
Abscheu und Empörung auf der anderen Sei
te. Via Kinderpornographie läßt sich die pu
blizistische Verwertung beider maximieren. 
Auch im Wissenschaftsbereich. Juristen un
tersuchen die Strafbarkeit von Internet-De
likten am Beispiel Pornographie, der Netz
porno-Diskurs wurde zu einem eigenen 
Zweig der Soziologie. Spätestens seit Anfang 
der 90er Jahre gehört es zum akademischen 

reichisches Strafrecht Besonderer Teil II, 3. Aufla

ge, Springer, Wien/New York 1997. 

(11) ORE ON am 28.12.98. 
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Mainstream in den Vereinigten Staaten, ir
gendeine Arbeit über Rollenspiele in Online
Systemen, "Teledildonies" oder "Future Sex" 
geschrieben zu haben. Cultural und vor allem 
Legal Studies sind es auf der anderen Seite 
auch, die die Bedeutung von (Kinder-) Por
nographie für das Funktionieren der bürger
lichen Presse und die Legitimierung staatli
cher Kontrolle von Computernetzwerken 
herausgearbeitet haben (12). 

Keine Praxis ist zu abwegig, keine Obses
sion zu tief, um nicht an die Öffentlichkeit 
gezerrt zu werden. Immer schneller, immer 
härter und wer über Kinderpornographie be
richtet, kann sich empörter Leser und schö
ner Auflagen gewiß sein. Kiddie-Porn ist da
her ein Permanent-Thema der bunten "Gra
tis-Zugaben zum Elektro-G~rät" (13) (News, 
profil, Format), bei denen der deutsche Jurist 
Michael Schetsche diagnostiziert, was er - an
gesichts einschlägiger Erfahrungen - den 
"Plutonium-Schmuggel-Effekt" nennt: Re
porter der Sendung "Akte XY" etwa schlu
gen sich 1996 "wochenlang die Nächte um 
die Ohren, um endlich beim Chattenjeman
den zu finden, der ihnen auf ihre Aufforde
rung hin Kinderpornographie zuschickt. Ei
ne Nachfrage wird e~zeugt, damit ein Ange
bot entsteht, das anschließend strafrechtlich 
verfolgt werden kann" (14). Die langwierige 
Suche allerdings ist Jahre her. "Einschlägiges 
Material", so der Tenor mittlerweile, finde 
sich massenhaft, völlig problemlos und in
nerhalb kürzester Zeit. Bei allem journalisti
schenjammer in der gegenwärtigen Situation 
der österreichischen Meinungspresse besteht. 
also Grund zur Hoffung: selbst Vertretern 
des Boulevards fällt es nicht schwer, Dinge zu 
finden, von denen :sie wissen, wo sie sind. 

Maßnahmen der Behörden und 
I nternet-Anbieter 

Das solcherart "gesteigerte Bewußtsein" 
blieb nicht ohne Auswirkungen auf Behör
den und Gesetzgeber. Die entsprechende 
Medienpräsenz war es denn auch, die Anfang 
1997 zur Einrichtung einer polizeilichen 
"Meldestelle" führte. "Wenn Sie auf einer 
Web-Seite oder in einer Newsgroup Texte 
oder Bilder entdecken, die Sie als ,Kinder
pornographie' bezeichnen würden, bitte mel
den Sie Ihre Wahrnehmung der Meldestelle 
Kinderpornographie.", heißt es wenig kon
kret auf den Web-Pages des Bundesministe-

(12) So z.B. Tien Lee, Children's Sexuality and the 

New Information Technology, in: Social and Le

gal Studies 3 (1) 1994. 

(13) Armin Thurnher, Falter Nr. 3/99. 

(14) Michael Schetsche, In den Wüsten des Begeh

rens? Kinderpornographie im Internet, in: Telepo

lis, Zeitschrift der Netzkultur, Nr. 1/1997. 
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riums für Inneres (15). Doch waren die Ergeb
nisse aus Sicht der Ermittler zunächst enttäu
schend, nur wenige Dutzend Meldungen pro 
Monat gingen ein. Die Angaben über die 
Zahl der eingegangenen Meldungen sind un
terschiedlich. Sie liegt, so die Auskunft eines 
zuständigen Beamten, bei etwa 200 pro Mo
nat, bzw. - so eine andere Auskunft des Re
ferats für Gewalt- und Sittlichkeits delikte -
bei mittlerweile 5 bis 10 am Tag. Verwertba
re Angaben sind selten, die Ermittler klagen 
über massenhafte Beschwerden über allerlei 
Schmutz und Schund im Netz. Rechtlich re
levante Fakten sind selten, weniger als 10% 
der Beschwerden seien "rechtlich relevant" 
und bloß 14 Hinweise, so der Leiter der 
Dienststelle, Gross, führten 1998 zu weiteren 
- auch gerichtlichen - Erhebungen. 

Ähnlich weitläufig wie das BMI um
schrieb die am 1.12.98 ins Netz gestellte Mel
destelle (16) der "Internet Service Providers 
Austria" (ISPA) ihre Aufgaben, was auf
grund des Fehlens notwendiger Zusatzinfor
mation und dem damit dokumentierten 
Zweck der Meldestelle als virtuelles Denun
ziationsinstrument zu heftiger Kritik von 
außen und von innen geführt hat. Teile der 
anspruchsvolleren Presse sprachen von Zen
sur (17), so mancher Berichterstatter forderte 
gar die Zerschlagung der nach Vereins recht 
privat organisierten ISPA (18), die nach eige
nen Angaben 80 österreichische Internet-An
bieter vertritt. Die Austrian Multimedia As
sociation ortete in einem offenen Brief 
"Blockwartmentalität" und den "Rückfall in 
längst überwunden geglaubte Zeiten" (19). 

Die bei fast allen Providern eingerichteten 
Helpdesks, die Usern bei technischen Fragen 
Hilfe leisten, berichteten kurz nach dem Start 
der ISPA -Hotline von vermehrten Anfragen 
wegen Problemen beim Verschicken von E
Mail, die User bereits für das Ergebnis der 
"Zensur- und Filtermaßnahmen" der Provi
dervereinigung hielten. Nur zwei Wochen 
nach der Inbetriebnahme der Meldestelle 
mußte der Info-Text geändert und verdeut
licht werden. Kein einziger brauchbarer Hin
weis auf illegale Inhalte war eingegangen, 
aber eine Flut von Beschwerden, Beschimp
fungen, Verdächtigungen und Denunziatio
nen. 

Ihre ersten wirkliche Bewährungsprobe 
hat die Meldestelle, deren Zweck die anony- . 

(15) Im Web unter <http://www.bmi.gv.at/>. 

(16) Im Web unter <http://hotline.ispa.at/>. 

(17) Heidi Weinhäupl, Maßnahmen gegen Kin

derpornographie im Netz, in: Der Standard/In

ternet Direct vom 16.12.98; "ISPA.atführt Zen

sur ein", in: WEBStandard unter <http://derstan

dard.at/ aktuell/ article_web.asp?13615>. 

me Weiterleitung bereits als relevan( t:itl~\" 

stufter Fakten an die Bchi)rd(~n sein Noll, 
nicht bestanden. Die Zustiil1digcn rt'agi('i'(,11 
auf die Meldun~ kindcrp0t't1(l!.;t'aphiN\·\H·\ 
Bilder in einer ,Ncwsgl'ollJ1 Mi((e 1.lebruar 
1999 mit tagelanger Verspiüung. SchlidWeh 
ermittelte die Behörde aufgrund cim:1' 
Falschinformation der Meldestelle zu 
nächst gegen einen Provider, der blo{~ ein 
Web-Interface zur Verfügung stellt, über das 
Newsgroups abgefragt werden können, von 
. dessen Systemen das gegenständliche Posting 
aber nicht ausgegangen war. Providervercini
gung und Interpol tappten noch im Dunkeln, 
während der Anzeigeleger bereits die Iden
tität des für das Newsgroup-Posting Verant
wortlichen und seines Providers selbst her
ausgefunden hatte. 

Doch sind diese und professioneller arbei
tende und sich darstellende Meldestellen nur 
ein Projekt in einem mehrstufigen Maßnah
men-Katalog der Provider in Österreich und 
anderen europäischen Ländern, sich gegen il
legale und schädliche Inhalte zu positionieren 
und den Behörden bei deren Bekämpfung zu 
helfen. 

Durch einen verpflichtenden Verhaltens
kodex auf Basis freiwilliger Selbstkontrolle
so die offizielle Sprachregelung von Bestim
mungen, die im Wesentlichen auf eine Kon
trolle der User durch die Anbieter und nicht 
der Anbieter durch sich selbst zielen - wollen 
die Provider, "motiviert" durch entsprechen
den Druck von Seiten der EU-Kommission 
und der Regierungen, ihren Beitrag zur 
Bekämpfung der angeblichen Flut illegaler 
und schädlicher Inhalte leisten. 

Die bisher schon bestehenden Verhaltens
kodices (z.B. in der BRD oder in Großbri
tannien) verweisen - wie der von der ISPA 
diskutierte - regelmäßig auf ohnedies gelten
de Bestimmungen oder bleiben nichtssagend 
und unbestimmt. So besteht der Inhalt des 
"Ehrenkodex" der österreichischen Provi
dervereinigung neben wenig aussagekräftigen 
Bekenntnissen zu Meinungsvielfalt und 
Menschenwürde im Wesentlichen aus der 
Selbstverpflichtung der Anbieter, möglicher
weise illegale Inhalte zur Anzeige zu bringen 
und macht sie so zu Hilfsorganen der Er
mittlungsbehörden. Wegen der Speicherung 
für die Strafverfolgung unter Umständen re
levanter - vermeintlich rechtswidriger - In
halte wegen Besitzes im Sinne der Gesetze 

(18) ISPA Österreich unter schwerem Beschuß, in: 

Computerwelt Nr. 50/98. 

(19) Fax vom 17.12.98 an das Bundeskanzleramt, 

die Bundesministerien für Justiz und Inneres, die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft u.a. 
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selbst mit dem einen Bein im Kriminal, we
gen Speicherung und Weitergabe von Ver
mittlungsdaten ohne Gerichtsbeschluß mit 
dem anderen. Positive Zugänge, Vorschläge 
zur Förderung und Installierung von Netz
strukturen für Kinder, Jugendliche und 
tatsächlich von Straftaten Betroffene, Ideen 
zur Vermittlung von Medienkompetenz, zu 
sinnvollem Dialog oder bloß zum Transport 
anderer Botschaften, als der von Verbot, 
Strafverfolgung, Zensur und Anzeige fehlen 
bei den jüngst veröffentlichten Aktivitäten 
der Provider, die regelmäßig harsche Kritik in 
der Community hervorrufen. 

Internet Service Provider und User haben 
indessen ein vitales Interesse an der Verhin
derung von illegalen Inhalten, stellen sie doch 
eine Existenzgefahr für jene Systeme dar, in 
und von denen sie leben. Vorwürfe mangeln
der Kooperationsbereitschaft mit den Behör
den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei
ten, gar der Unterstützung illegaler Aktivitä
ten in den Netzen, sind daher falsch. Ziel ver
antwortungsvoller Provider aber ist hier 
zweierlei: a.) die Ausforschung der für den 
Inhalt verantwortlichen Täter und b.) das 
Führen der Netzdebatte auf rationale und se
riöse Art. Beides wird von verschiedenen 
Medien- und Propagandamaschinen fast un
möglich gemacht, für deren letzte und größ
te der Startschuß am 21.12.98 fiel: 

An diesem Tag wurde der "Internet Akti
onsplan" (20) auf Vorschlag der Europäischen 
Kommission vom Rat angenommen, der -
mit einem Budget von 25 Millionen Euro 
ausgestattet - Filtering und Rating fördern, 
die Verhinderung nicht nur illegaler, sondern 
auch ,;schädlicher" Inhalte vorantreiben und 
generell nur "positive" Inhalte in den Netzen 
zulassen will. Ein Drittel der Gelder soll in 
den Aufbau eines europaweiten Netzwerks 
von 'Überwachungs- und Meldestellen 
fließen und die Kinderpornographiedebatte 
kommt so manchem Verantwortlichen - so 
scheint es - in diesem Zusammenhang gerade 
recht. ,Der Maßnahmenkatalog, zusammen 
mit dem Projekt "ENFOPOL 98" (21), das ei
ne umfassende europaweite Überwachung 
jeglicher über Internet stattfindender (auch 
privater) Kommunikation ermöglichen wird, 
und zusammen mit den Beschränkungen des 
Einsatzes und der Verbreitung verläßlicher 
Verschlüsselungstechnologie etwa durch das 
Abkommen von Wassenaar (22), bilden - vor 
dem Hintergrund einer heuchlerischen und 
hysterischen Mediensituation - ein umfas
sendes und beispielloses Programm in Rich
tung Überwachungs- und Kontrollstaat. Der 
Grundrechtskatalog, wie wir ihn kennen, 
steht zur Disposition. Providervereinigun
gen, Politiker und Elternvereine begrüßen 
die Offensiven im Interesse der Verbrechens-

StIldienreihe des LlIdwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte 
..................................................................................... , 

Manfred Nowak und Hannes Tretter (Hg.) 

• Diskriminierung aus • Die UN-Konvention über 
rassischen Gründen die Rechte des Kindes von 

• Die Konvention 
1989 

• Grundrechtliche Veranke-• Die Umsetzung in rung von Rechten von 
Österreich Kindern und Jugendlichen 

bekämpfung und des Jugendschutzes. Weite 
Teile der Gesellschaft rufen nach strenger Re
gulierung und Verfolgung in einer "neuen 
Welt", mit deren Eroberung wir gerade erst 
begonnen haben. Die Frage nach dem Sinn 
und der Wirkung strafrechtlicher Maßnah
men gegenüber gesellschaftlichen Phänome
nen, die sich in der "richtigen Welt" schon 
lange beantwortet hat, wird hier nicht mehr 
gestellt. Hier geht es um Symptome. Und de
ren Instrumentalisierung für politische Ziele. 

Und das öffentliche Bekenntnis der User 
zur umfassenden Einschränkung auch der ei
genen Rechte im Datenraum bei der 
Bekämpfung dieser Symptome und damit 
zur Freude über die eigene Ignoranz ist heu
te so normal wie eine E-Mail-Adresse. • 

Klaus Richter studierte Rechtswissen
schaften in Wien und arbeitet zurzeit in 
der Verwaltung eines großen Internet 
Service Providers. Seine Web-Site findet 
sich unter http://normatiVe.zusammenha 
enge.at! 

(20) Im Web unter <http;//www.echo.lu/iap/>. 

(21) Vgl.; "Die ENFOPOL-Papiere" unter 

<http;/ /www.telepolis.de/tp/ deutsch/special/ 

enfo/>. 

(22) Im Web unter 

<http;//www.wassenaar.org/>. 

• Lösungsvorschläge • Innerstaatliche Umsetzung 

• Stichwortverzeichnis von völkerrechtlichen AMERllNGBEISl 
3-7046-1341-X, Band 1, 

Verträgen 

195 Seiten, brosch., öS • Entwurf eines BVG über 
den Schutz der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen 

• Stichwortverzeichnis 

3"7046-1342-8, Band 2, 
___ .. 257 Seiten, brosch., ÖS 348,-

Verla~sterreich 
Österreichische Staatsdruckerei AG, Rennweg 16, 1037 Wien, Tel.: (01) 797 89-315, 
Fax: -589, e-mai!: order@vedag.oesd.co.at, Internet: http://www.vedagoesterreich.at 
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Links vom 
nördlichen Atlantik 

New Republicanism und Empowered Democracy an der 
Harvard Law School 

VON ALEXANDER SOMEK 

Der Autor schrieb im Jahre 1988 über die politischen Diskussionen an der 
Harvard Law School einen Text mit dem Titel "Links vom nördlichen Atlantik". 

Viktor Mayer-Schönberger hatte ihn dabei unterstützt, diesen Text in Öster
reich an prominenter Stelle zu veröffentlichen. Dieses Vorhaben scheiterte. 

Der Text ist bis heute unveröffentlicht und in den Wirren 
der 90er Jahre (fast) verlorengegangen. 

An großen Akademien darf Großes ge
dacht werden, auch wenn das Gedachte 

sich ins Politische wendet. Die akademische 
Freiheit, die sie gewähren, ermutigt zur Spe
kulation, was sich trefflich mit der an ihnen 
wahrgenommenen Aufgabe fügt, der Erwar
tung jener zu begegnen, die zur künftigen 
«Elite» des Landes erzogen werden wollen. 
Das motiviert das Bemühen, Lösungsvor
schläge für «globale» Probleme zu erarbeiten. 
Manchmal kann freilich der Ehrgeiz an der 
Aufgabe wachsen. Dann verlangen sich aka
demische Lehrer mehr ab, nämlich: die Poli
tik der Zukunft zu erfinden. 

Die Harvard University ist eine große 
Akademie. Und wem bekannt ist, wie eng in 
der nord amerikanischen Tradition das politi
sche Denken mit der Rechtslehre verbunden 
ist, den wird es nicht verwundern zu hören, 
daß gerade an der Law School zu Harvard 
politische Ideen entwickelt werden. Was die 
Beteiligten verbindet, ist die Überzeugung, 
daß die bisherige Entwicklung liberaler De
mokratien und des realen Sozialismus fehlge
laufen ist. Seit ihrer geschichtlichen Etablie
rung seien Formen, den politischen Prozeß 
zu gestalten, verdrängt oder marginalisiert 
worden, die dem beiden zugrundeliegenden 
Demokratieideal besser Geltung verschaffen 
könnten. So habe man schon bei den großen 
bürgerlichen Revolutionen liberale Politi
kelemente bevorzugt und den republikani
schen Kern der Demokratie vernachlässigt. 
Die Vertreter des New Republicanism for
dern ihn wieder ein. Dem Sozialismus wäre 
ein menschlicheres Antlitz zu geben, wenn er 
sich vormarxistischer Ideale vergewisserte 
und bereit wäre, wesentliche liberale Ele
mente in seine Konzeption aufzunehmen. 
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Unter dem Namen Empowered Democracy, 
der radikalste Form der Herrschaft des 
Volkes, wird seine revidierte Version vorge
tragen. 

Die Prämissen von Freiheit 

Die kardinale Maxime des New Republica
nism ist einfach: Die politische Ordnung soll 
als Raum überlegt er Selbstregierung der Bür
ger organisiert sein, in dem alle ohne Anse
hen der sozialen Position an der Bestimmung 
des allgemeinen Besten für die Gesellschaft 
teilhaben können. 

Vielleicht ein wenig zu unbehelligt von 
den Realitäten moderner Massendemokrati
en, widmen sich Juristen zunächst der Erar
beitung von Grundbegriffen. Die neo-repu
blikanische Ablehnung des (zumindest vul
garisierten) politischen Liberalismus macht 
sich daher vor allem an der Bedeutung be
merkbar, die den Grund- und Menschen
rechten zugemessen wird. Unter liberalen 
Prämissen sollen diese rechtlichen «Säulen» 
moderner politischer Ordnungen dem Indi
viduum den Genuß seiner Willkür in einer 
gegenüber dem staatliche Handeln abge
grenzten Sphäre sichern. Erst jenseits staatli
cher Gewalt und politischer Auseinanderset
zung liegt demnach ein Reich der Freiheit, in 
dem das Individuum nach seinem Belieben, 
durch Grundrechte geschützt, sein Glück su
chen dürfe. Dieser Verbindung von Schutz, 
Freiheit und Glück setzen Vertreter des New 
Republicanism entgegen, daß Freiheit und 
die Erlangung eines gelungen-geglückten Le
bens nicht losgelöst von der Teilnahme der 
Menschen am politischen Prozeß verstanden 
werden dürfe. Michael Sandel, der politische 
Wissenschaften an der Law Schoollehrt, for-

muliert daher: «Ich bin frei, insoweit ich ein 
Mitglied einer politischen Gemeinschaft bin, 
die ihr Schicksal bestimmt, und an den Ent
scheidungen mitwirke, die ihre Angelegen
heiten regeln.» 

Wenn auch im Lichte der Grundlagen des 
New Republicanism Grund- und Menschen
rechte nicht unbedingt an praktischer Bedeu
tung verlieren müssen, ist dennoch auffällig, 
daß sie radikal ihres gleichsam vorpolitischen 
Charakters entkleidet werden. Ihre Maßgeb
lichkeit ergibt sich ausschließlich durch ihren 
immanenten Bezug zum politischen Prozeß, 
dessen Funktionieren durch ihre Gewährlei
stungen mit garantiert sein soll. Damit wird 
eine Entfundamentalisierung wirtschaftlicher 
Rechte denkbar. Denn Rechte, die wie das auf 
Meinungsäußerung deutlich in Relation zur 
Offenheit der politischen Willensbildung ste
hen, finden leichter eine «republikanische» 
Grundlage als ein umfassend verstandenes 
Recht auf Eigentum, das in marktwirtschaft: 
lichen Kontexten bekanntlich zur Etablie
rung von Zitadellen kollektiver Disziplinie
rung ermutigen kann. 

Die grundsätzliche Nachordnung von 
wirtschaftlicher WiMkür gegenüber öffentli
cher Rechtfertigung ermöglicht daher umge
kehrt die Verknüpfung sozial staatlicher Da
seinsvorsorge mit den Anforderungen an ei
nen offenen und fairen politischen Beteili
gungsprozeß. Dies zeigt sich deutlich an vier 
grundlegenden Prinzipien des New Republi
canism. Neben der politischen Gleichheit der 
Bürger - also ihrer Ausstattung mit einem 
gleichen Maß an politischen Freiheiten - ist, 
erstens, ihre annähernde ökonomische 
Gleichheit von erheblicher Bedeutung. So
zialstaatliche Sicherung des Einkommens 
oder reale U mverteilung dürfen - um präzise 
zu sein - bei der Gründung der Republik 
kein Tabu darstellen, sondern erweisen sich 
als elementare Vorbedingungen ihres auf der 
unparteiischen (nicht durch den «Neid der 
Besitzlosen» getrübten) Urteilskraft der Bür
ger aufbauenden Gelingens. Die in ihrer Exi~ 
stenz sichergestellten Bürger sind nämlich 
aufgefordert, sich im politischen Dialog, 
zweitens, jeder Strategie gegenüber anderen 
zu enthalten und ihre praktische Vernunft zu 
gebrauchen. In offener Diskussion sollen sie, 
zwanglos und durch Autoritäten unge
bremst, über die von der Gemeinschaft zu 
verfolgenden Ziele beraten und beschließen. 
Inmitten pluralistischer Gesellschaften ist da
bei zu ermöglichen, daß Bürger, die verschie
densten Lebensformen entstammen, gemein
sam (also etwa Banker und Punks? Autono
me und waschechte Hausfrauen? Gestande
ne Proleten und Schicki-Mickies?) die Be
dingungen ihres Zusammenlebens vereinba
ren. Die damit angesprochene Partizipation 
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ist, drittens, soweit dies tunIich und ratsam 
erscheint, direkt und unmittelbar zu gestal
ten. Die Dezentralisierung heutiger, rechtlich 
eingerichteter sowie faktisch bestehender 
Kompetenzzuweisungen werde sich daher 
als unumgänglich erweisen. Nach SandeI ist 
sogar eine Neuorganisation der Ökonomie 
anzustreben: Kleinbetriebe sind leichter lo
kaler politischer Kontrolle zu unterwerfen 
als global produzierende Kapitalgesellschaf
ten. Der, viertens, auch in zentralen Körper
schaften zu pflegende deliberative Stil der po
litischen Argumentation soll endlich ge
währleisten, daß sich die Auseinandersetzung 
der kritischen Wahl von gemeinsamen Zielen 
widmen könne. Damit diese sich einstelle, ist 
eine Eigenschaft bei Bürgern und Repräsen
tanten vorauszusetzen, deren notorische 
Knappheit offenkundig ist: die Bürgertu
gend, also die Fähigkeit, jedes private Inter
esse hinter das Bestreben, dem Gemeingut zu 
dienen, zurückstellen zu können. 

Der übertriebene Idealismus des N ew Re
publicanism wird spätestens an diesem letz
ten Prinzip unübersehbar. Aber nicht nur je
ner läßt seine Prämissen fragwürdig erschei
nen. Die vom Verteilungs kampf (wodurch?) 
so entlastete republikanische Deliberation 
kann ihrer Konzeption nach nicht so intro
vertiert funktionieren, wie es ihre Protagoni
sten sich wünschen. Der Zusammenhalt der 
Republik und das Funktionieren kluger poli
tischer Entscheidungsfindung verdankte sich 
bei geschichtlichen Vorbildern - den Stadt
staaten Europas -zweier Abgrenzurlgen. Es 
ist unschwierig, das Gemeingut zu bestim
men, sobald die Republik sich immer wieder 
gegenüber äußeren Feinden behaupten muß; 
und es macht wenig Mühe zu entscheiden, 
was als gutes politisches Argument gilt, wenn 
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man die Rede des «Banausen» ignorieren 
darf. Aus der heute vorfindbaren Viel
falt, mit der Menschen aus unterschied
lichen gesellschaftlichen Gruppen ihre 
Wünsche und Ziele artikulieren, kann 
hingegen nicht so einfach diejenige Ein
heit entstehen, um deren Erlangung in 
der Neuen Republik gerungen werden 
sollte. Aber muß die Staatsform der Mo
derne Einheit und Stabilität gewährlei
sten? Steht ihr nicht besser zu Gesicht, 
die bestehende Verteilung gesellschaftli
cher Macht politisch verfügbar zu ma
chen? 

Die permanente Rebellion 

Die Empowered Democracy repräsen
tiert für ihren Erfinder, den Rechtsphilo
sophen Roberto Unger, den Verfassung
styp permanenter Rebellion. Auch hier 
ist das Grundprinzip leicht erklärt: Es 
sollen Institutionen entworfen und An

satzpunkte für ihre Entfaltung in heutigen 
Verfassungen entdeckt werden, in deren Rah
men alle Menschen der politischen Gemein
schaft in die Lage versetzt werden sollen, 
kontextbezogene Beschränkungen ihrer po
litischen, sozialen und privaten Existenz per
manenten Veränderungen unterwerfen zu 
können. 

Die Umwandlung bestehender Demokra
tien zu Exemplaren dieses neuen Typs könne 
zwei Angelpunkte finden. Erstens in der Be
seitigung jener institutioneller Blockaden so
zialen Wandels, die nicht dazu beitragen, die 
Sicherheit und Freiheit des Individuums ge
gen Unterdrückung zu garantieren, und 
zweitens in der Effektivierung der Regierung 
vom Volk gewählter, mit Bürgerinitiativen 
Kontakt nehmender Wahl parteien. 

.; In der kapitalistischen, auf einem weiten 
Eigentumsbegriff aufbauenden Marktöko
nomie findet U nger den Hauptmechanismus, 
der für das Versagen der Politik als Mittel der 
Veränderung der Gesellschaft verantwortlich 
ist. Um Restriktionen, die demokratisch 
nicht legitimiertes ökonomisches Handeln 
(etwa durch Desinvestment) der Politik auf
erlegt, wirksam entgegenwirken zu können, 
ist in der Empowered Democracy die über
kommene Form des Wirtschaftens erheblich 
zu modifizieren. Unter Aufnahme frühsozia
listischer Modelle plädiert Unger für eine 
kleine organisierte Warenproduktion, in der 
Kapitalakkumulation dadurch unterbunden 
sein soll, daß - ohne erbliches Eigentums
recht an Produktionsmitteln entstehen zu 
lassen - an Gruppen von Technikern und Ar
beitern langfristige Kredite aus einem sach
lich und regional untergliederten, politisch 
besetzten Kapitalfonds vergeben werden. 

Auf diese Art sollen private Initative und De
zentralisierung mit der politischen Kontrol
le der Produktion vereinbar sein. 

Für politische «Machbarkeit» zu optieren 
und damit danach zu trachten, Parteipro
grammen und Reformplänen institutionelle 
Bedingungen ihrer Effektivität zu garantie
ren, bedeutet nicht, für die Existenz von 
«Diktaturen auf Zeit» einzutreten. Plebis
zitäre und repräsentative Gegengewichte zur 
Regierung, wie etwa die Kontaktnahme von 
Bürgerinitativen mit Vertretungskörpern, 
Volksabstimmungen über auftretende Kom
petenzkonflikte oder ein um gestaltende Auf
gaben erweiterter Grundrechtsschutz, sollen 
die Gefahr einer von der Regierungspartei 
ausgehenden Uniformisierung der Gesell
schaft bannen. Der Einzelne ist zudem durch 
ein System von Immunity Rights gegenüber 
Unterdrückung durch kollektive Mächte zu 
schützen. Wie die «Neue Republik» baut 
nämlich auch die Empowfred Democracy 
auf der mündigen, von der Sorge um elemen
tare Lebensbedürfnisse weitgehend entlaste
ten Teilhabe des Bürgers am demokratischen 
Entscheidungsprozeß auf. Umgeben von ei
nem Netz sozialer Sicherheit, das nicht als 
solches sondern nur in seiner konkreten Aus
gestaltung der Veränderung im politischen 
Prozeß unterliegen dürfe, könne der befreite 
Bürger seine Einbildungskraft in den Dienst 
der Verbesserung der radikalsten Form der 
Demokratie stellen. 

Freilich klingt in dieser Skizze alles reich
lich abstrakt und utopisch. Doch haben Uto
pien bekanntlich ihr handfestes Motiv. 

im Angesicht der Armut 

Wenn die genannten Professoren und ihre 
Kollegen von, der Massachusetts Avenue 
kommend den Campus der Universität be
treten, begleiten auch sie die Szenen von Ar
mut und Niedergang, denen man «draußen» 
nicht ausweichen kann. Obdachlose und 
Bettler belagern alle Orte in den Städten der 
amerikanischen Ostküste, deren trostlose 
Straßenzüge ihnen einen morbiden Reiz ver
leihen. An die Fragwürdigkeit des liberalen 
Experiments werden sie also täglich erinnert. 
Was immer man daher von den Ideen einiger 
Professoren des Rechts zu Harvard halten 
mag, ich meine, ihr Bemühen ist zu achten, 
die Eindrücke der Straße - und sie gehen tief 
- bei ihrer Arbeit im Tempelbezirk der Ge
lehrsamkeit nicht zu vergessen. Und über sie 
nicht zu verzweifeln, sondern ans Bessere 
wenigstens noch zu denken. • 

Dr.Alexander Somek ist ao. Univ.-Prof. am 
Institut für Rechtsphilosophie und 
Rechtstheorie der Universität Wien. 
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Noch immer links vom 
nördlichen Atlantik 
ALEXANDER SOMEK & VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER 

Cambridge, Massachusetts. Zwei Monitore auf zwei Schreibtischen in rauch
freien, überheizten, kahlen Räumen - der Umgebung, in der man heutzutage 

wissenschaftlich zu arbeiten pflegt. Einer der Bildschirmschoner zeigt die 
Umrisse der Kuppel des MIT. Die bei den user, die sich in einenChat-Room 

begeben, waren schon einmal, vor zehn Jahren, hier. Damals spazierten sie oft 
am Charles River entlang und nahmen die kleine Fußgängerbrücke, um in der 
Cafeteria der Harvard Business School Yoghurt und Orangensaft zu tanken -

deren Qualität einfach nicht zu überbieten war. 

Alexander Somek (AS): Kannst Du Dich 
noch daran erinnern, wie es war, nach unse
rem Jahr an der Harvard University nach 
Hause zurückzukommen. Du hast Deinen 
L.L.M. erworben und ich mein Schrödinger
Stipendium abgeschlossen gehabt. Du bist
ebenso vollgepumpt wie i~h mit Realism 
und Critical Legal Studies - wieder in Salz
burg gelandet und ich habe mich daran ge
macht, den theoretischen 

jene Indifferenz gegenüber der Theorie breit, 
die Ende der 90er Jahre ihren Höhepunkt er
reicht hat. In Amerika war das anders. Wer 
sich, wie ich, für die Anwendung von 
"großer kritischer Theorie" auf die Rechts
wissenschaft interessierte, für den war Ame
rika der Ort: alles wurde auf juristische Dis
kurse übertragen, also Marx, Gramsci eben
so wie Foucault und Derrida. Es war ein in-

tellektuelles Schlaraf
Ertrag der amerikanischen 
Rechtstheorie für die deut
sche Diskussion nutzbar 
zumachen. 

Wer sich, wie ich, für die 
Anwendung von "großer kriti
scher Theorie" auf die Rechts-

fenland für mich. An 
der Spitze stand (und 
steht) für mich der 
unübertroffene 
Roberto Unger, ein 
Rechts- und Sozial
theoretiker eigenen 
Rechts, wie Du ihn 
auf dem Kontinent 

Viktor Mayer-Schänber
ger (VMS): Und in Deiner 
Habil hast Du dann die bei
den großen Strömungen in 
der amerikanischen Dis-

wissenschaft interessierte, für 
den war Amerika der Ort: alles 
wurde auf juristische Diskurse 
übertragen, also Marx, Gramsci 
ebenso wie Foucault und Derrida. 

kussion dargestellt: die Wiederentdeckung 
des Civic Republicanism durch den Kommu
nitarismus und Roberto Ungers beein
druckenden Entwurf eines radikalen Libera
lismus, einer permanenten demokratischen 
Revolution. Ich habe mich immer gefragt, ob 
diese Innovation in der politischen Philoso
phie überhaupt erst durch die Verengung des 
praktischen politischen Diskurses im Zuge 
des Reagen'schen Konservativismus möglich 
geworden war. Mit anderen Worten: Konnte 
man an den Akademien diese neuen Theori
en etwa nur deshalb erdenken, weil man in 
der Praxis nichts mehr zu denken hatte? 

AS: Ja, es war diese Rettung der Progressi
ven über den Atlantik, die mich damals wie 
heute an den amerikanischen Universitäten 
fasziniert hat. In der Rechtswissenschaft 
machte sich bei uns schon in den 80er Jahren 
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nicht mehr findest. 
Andererseits wurden unter Philosophen da
mals jene Debatten geführt, die von deut
schen Geistern in Frankfurt erst in den dar
auffolgenden Jahren rezipiert worden sind: 
Kommunitarismus, Feminismus etc. Wenn 
man sich links vom nördlichen Atlantik auf
hielt, hatte man den Eindruck, wenn schon 
nicht an der Spitze der Weltgeschichte, so 
doch dort zu sein, wo die intellektuelle 
Avantgarde war. Natürlich waren die Rea
gan-Jahre dafür ein Katalysator. Es ging um 
eine Art intellektuelle Gegengewichtsbildung 
- und die ist gelungen. 

VMS: Das erscheint mir ein wesentlicher 
Punkt zu sein: Die amerikanische Demokra
tie entwickelte sich unter Reagan, besonders 
nach seinem zweiten Wahlsieg 1984 zu einer 
wahren Präsidialdemokratie, in der die Re
gierung sowohl die Richtung als auch das 

Tempo der Veränderungen vorgab: Da muß
te man an den Akademien geradezu darüber 
nachzudenken beginnen, wie sich Demokra
tie nicht als absolute Herrschaft der 51 % 
denken läßt, ohne der Politik gänzlich das 
Moment der Veränderung zu rauben. Denn 
letztlich sind die Bewegungen des Kommu
nitarismus und des radikalen Libertanismus 
eines Roberto Ungers vor allem auch Partizi
pationsstrategien. 

AS: Es ist richtig, dass in Ungers Theorie 
das partizipatorische Element besonders 
stark ausgeprägt ist. Aber natürlich ist es we
der auf eine starke Präsidentschaft bezogen, 
noch auf die Wahl eines Kongresses aufgrund 
des Mehrheitswahlrechts beschränkt. Wie je
dem guten Linken geht es Unger auch um die 
Demokratisierung der Produktionssphäre, 
also um alles andere als um die Kombination 
von Wettbewerb und autoritärem Führungs
stil, durch die sichder Neoliberalismus aus
zeichnet. Und natürlich sind manche Kom
munitaristen ausgesprochene Freunde der 
moral majority. Michael Sandel nimmt hier 
eine ambivalente Position ein. Gleichzeitig 
sind sie indes Freun~e der Gleichheit. Also 
gerechte Männer und Frauen. Aber wie steht 
es um Dich? Bedeutete dies für Dich eine 
ähnliche spätkindliche Prägung wie für mich? 

V MS: Du hast Dich ja als Linker aus Döb
ling mit Roberto Unger gl(lich verstanden. 
Denk' an die Räterepubliken kurz nach dem 
ersten Weltkrieg - vor allem in Deutschland 
- das waren letztlich auch radikal-demokra
tische Experimente, wenn auch auf anderer 
Ebene. Als Konservativer hab' ich da viel 
stärkere ideologische Mauern in mir gehabt. 
Aber Du hast völlig recht: Wenn man ver
sucht, sich auf diese neuen Theorien einzu
lassen, freut man sich wie ein Kind darüber, 
daß es endlich wieder einmal um Bedeuten
des, um den Gesamtentwurf eines Demokra
tiekonzeptes geht, das abseits von Rawls und 
Habermas in E uropa in den letzten 10 Jahren 
doch zu kurz gekommen ist. 

AS: Okay, das mit dem Salonkommuni
sten schlucke ich kommentarlos. Mit Rober
to habe ich mich nicht so gut verstanden, wie 
ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Er ist 
nicht nur ein Meisterdenker, er ist auch ein 
Guru, der Gefolgschaft wünscht. Dafür ste
he ich nicht zur Verfügung. Was Europa an
geht, ist im Moment deutlich zu spüren, dass 
un's jene intensive Debatte über Gesell
schafts- und Demokratiemodelle abgeht, die 
zu führen sich die Amerikaner, zumindest an 
den Akademien, gewöhnt haben. Darin liegt 
eine unglaubliche Ironie. In Europa ist so gut 
wie alles offen. Die EMU hat nichts entschie
den, außer dass man in irgendeine Richtung 
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weitergehen muss. Aber die Diskurse, in de
. nen Visionen entwickelt werden, sind spär
. lich in Europa. Daran ist vor allem die Me-
diokrität der Europäischen Sozialdemokratie 
schuld. Giddens Buch "The Third Way" -
gleichsam als intellektuelle Überhöhung des 
Blairschen Kurses - belegt dies. Links vom 
nördlichen Atlantik spielt sich seit den 80er 
Jahren doch mehr ab; dafür hat umgekehrt 
Amerika keine Zukunft, nur eine Vergangen
heit. Es ist schon Geschichte. Darin gleicht es 
der Katholischen Kirche. 

V MS: In der Tat hat Europa eine unglaub
liche Chance, die Initiative zu übernehmen 
und gerade auch im politischen System, in 
der Frage der Repräsentation im Entschei
dungsbildungsprozeß eine führende Rolle zu 
übernehmen - wenn es sich traut. Mit dem 
"Trauen" hatten die Amerikaner ja in der 
Vergangenheit keine Probleme, wir Europäer 
hingegen schon. Wer aber das La-

und andererseits die ökonomische Theorie 
des Rechts - "lawand economics" -, die un
ter anderem versuchte, analytisch die in den 
juristischen Regeln verkörperten Konfliktlö
sungskompromisse auf ihre ökonomische 
Zweckmäßigkeit hin zu untersuchen und 
normativ ökonomisch zweckmäßige Regeln 
forderte. 

AS: Auch das "Beirut" der Legal Educati
on ist mittlerweile schon wieder pazifiziert. 
Irgendwann haben die Damen und Herren 
eingesehen, daß sich über das Court System 
große Reformen nicht durchführen lassen. 
Aber es bewahrheitet sich auch hier, daß wil
de Gesten und weitreichende Ambitionen, 
selbst wenn sie einmal vergessen werden, ih
re langfristigen Folgen haben. Die Rechts
wissenschaft ist in den Vereinigten Staaten 
zutiefst erschüttert worden. Wenn es eine 
Skala des Ernstes in der Jurisprudenz gäbe, 

dann wären wohl 
bor der politischen Theorien ist, 
der läuft einfach Gefahr, von an
deren schon bald als Museum für 
interessante Ideen betrachtet zu 
werden. Und dann wird die Ge
genwart, die antrat, die Zukunft 
zu verändern, bald zur musealen 
Vergangenheit emotionaler Af-

Wir sind intellektuell im 
Umbau. Ich weiß allerdings 
nicht, ob ich mich darüber 
freuen soll, obwohl Du zu 
den Gewinnern dieses 
Umbaus gehörst. 

Frankreich und 
Deutschland ganz 
oben und Amerika 
ganz unten angesie
delt. Duncan Kenne
dy hat diesen enor
men Abstand in sei-

fektion. Bloß fürchte ich, wird man in Euro
pa diese Chance vielleicht verspielen und auf 
dem Balkon der Geschichte bleiben: 

AS: Vom amerikanischen Pragmatisten 
Charles S. Peirce glaube ich zu wissen, dass 
das Labor die Quelle aller Neuerung ist. Man 
muß Spielen und Ausprobieren. Dafür hat 
man in Europa I).icht mehr viel übrig. Eine 
Gesellschaft wie die amerikanische, die älter 
ist als unsere, hat dafür noch Sinn und Ge
spür. Es gibt nicht nur eine soziale Ökono
mie der Verschwendung, es gibt sie auch im 
intellektuellen Bereich. Europa ist dafür, 
wenn man so will, zu aufgeklärt. Alles, was 
jenseits des Nutzenkalküls liegt, ist verdäch
tig, alte Wissens- und Wissenschaftsprivilegi
en zu verfestigen. Wir sind intellektuell im 
Umbau. Ich weiß allerdings nicht, ob ich 
mich darüber freuen soll, obwohl Du zu den 
Gewinnern dieses Umbaus gehörst. 

VMS: Diese Bereitschaft zum theoreti
schen Ausprobieren, zum Andenken neuer 
Ansätze hat uns damals ja nicht nur im Be
reich der politischen Theorie fasziniert. Ich 
erinnere mich noch gut daran, daß d,~s W~ll 
Street Journal damals die Harva:ia Law 
School zum "Beirut" juristischer Ausbildung 
erklärt hat, weil dort die beiden "Fraktionen" 
der modernen amerikanischen Rechtstheorie 
so unverschämt direkt aufeinanderprallten: 
Da waren einerseits die Critical Legal Studies 

22 

nem jüngsten Buch 
sehr klug analysiert. Zwar marschiert auch in 
Amerika der Kaiser des juristischen Argu
ments noch stolz herum (etwa in der Person 
von Ronald Dworkin), aber alle wissen, dass 
er keine Kleider anhat. Davon sind wir weit 
entfernt, weil wir Angst davor haben, dass 
wir moralisch nicht anständig genug sind, 
diese Erfahrung auszuhalten. Und ich fürch
te, wir haben recht! Wir müssen blind bleiben 
für das, was man links vom nördlichen At
lantik sehen darf. Ironischerweise ist der 
Umstand, dass Law and Economics bei uns 
nie Fuß fassen konnte, ein Beleg dafür. Denn 
wo blieben denn, wenn man alles ökono
misch analysierte, die beinharte dogmatische 
Begriffsarbeit und das abwagende Moralisie
ren am Fall? Wir halten daran fest, weil wir 
vor der dunklen Seite unseres aufgeklärten 
europäischen Geistes Angst haben. . 

VMS:Jetzt schießt Du aber doch über das 
Ziel hinaus. Ich kann mir nicht vorstellen, 
daß gerade manche Vertreter überdogmati
scher Atrophierungen bloß wegen dieser po
tentiell schwelenden Gefahr beschlossen ha
ben, nicht vom einmal eingeschlagenen, eige
nen Weg abzukommen. Und die ökonomi
sche Theorie wurde in Deutschland ja durch
aus rezipiert. 

AS: Dein Einwand läßt sich ökonomisch 
analysieren. Man darf nicht vergessen, dass 
die juristische Expertise - etwa ein Rechts-

gutachten - selbst ein Gut darstellt. Und wer 
aufgrund von institutioneller Macht die 
Technologie kontrolliert, mit der sich solche 
Güter produzieren lassen, der wird kraft sei
ner Stellung auf dem Markt alle Innovation 
ausschließen, indem er die Markteintritt,Sko
sten ins Exorbitante treibt. Aber die marlgel
hafte Nutzung vorhandener Ressourcen hat 
langfristig soziale Kosten. Der kartellierte 
Preis für Jurisprudenz wird mit dem Wachs
tum des Kartells seinen Bezug auf den Wert 
der Rechtsauskunft verlieren. Es sind infla
tionäre Effekte zu erwarten, die sich mit der 
entblößenden Nebenfolge der Critical Legal 
Studies durchaus vergleichen lassen. 

VMS: Was aber sollen die vielen Jus-Stu
dentlnnen tun, die sich nun einmal dafür ent
schieden haben, ihr Leben dem Recht zu ver
schreiben? Du schlägst doch für diese nicht 
ernsthaft Umschulungskurse zum COBOL
Programmierer zur Lösung des Y2K -Pro
blems vor, oder? Stattdess'en entnehme ich 
Deinen Worten - und damit stimmen wir 
überein - , daß der spannende amerikanische 
Diskurs, ob in der politischen Philosophie 
oder in. der Rechtswissenschaft, auch in 
Österreich geführt gehört - und am besten 
nicht nur im Elfenbeinturm exklusiver, weil 
nach dem Studienplan nur höchst freiwilliger, 
und damit für viele Studenten unnötiger Spe
zialseminare, sondern in der alltäglichen juri-

/ stischen Auseinandersetzung. 

AS: Was das angeht, müssen wir nicht über 
die Zukunft sprechen. Zumindest gab es in 
den letzten zehn Jahren, um es im Sinne von 
Pierre Schlag zu sagen, ein ganz bemerkens
wertes lucidum intervallum der österreichi
schen Rechtskultur, und ich sage dies nicht 
ohne patriotisch geschwellte Brust, denn im
merhin war Vergleichbares - trotz KJ - unse
ren germanischen Freunden versagt. Wir hat
ten ein Organ, das juristische Avantgarde in 
unserem Land repräsentierte. Es ist unend
lich traurig, dass es nunmehr wieder dunkel 
wird. 

Und wie als Zustimmung erscheint in die
sem Augenblick auf den beiden Bildschirm 
ein Fenster mit der Nachricht" Unexpected 
Application Error'~ und die Verbindung ist 
unterbrochen.. . • 

Dr.Viktor Mayer-Schönberger ist Assistant 
Professor an der Kennedy School of 
Government (Harvard University). 

Dr.Alexander Somek ist ao. Univ.-Prof. am 
Institut für Rechtsphilosophie und Rechts
theorie der Universität Wien. 
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Und sie bewegte viel ••• 
Bilanz über den Einfluß einer kleinen Zeitschrift auf die 

österreichische Kriminalpolitik 

VON ALOIS BIRKLBAUER 

Das JURIDIKUMhat sich wie kaum ein anderes österreichisches Medium in 
den letzten 10 Jahren für eine moderne und liberale Kriminalpolitik einge

setzt. Mit der Einstellung dieser Zeitschrift würde die österreich ische 
Kriminalpoltik ein gewichtiges Sprachrohr verlieren. Es bleibt zu hoffen, daß 

damit nicht die ohnehin kärglichen modernen kriminal politischen 
Bestrebungen verloren gehen. 

D ie Nachricht vom letztmaligen Erschei
nen der Zeitschrift Juridikum mit der 

vorliegenden Nummer kam für mich überra
schend. Ich wollte es zunächst nicht wahrha
ben, wo es doch ohnehin schon so wenig kri
tische Zeitschriften in Österreich gibt. Nach 
dem ersten Schock habe ich das Angebot der 
Redaktion, einen letzten Beitrag zu schrei
ben, gerne angenommen. Ich habe mich ent
schlossen, keinen tiefschürfenden juristi
schen Beitrag zu verfassen, sondern die Rol
le der kleinen Zeitschrift Juridikum in der 
kriminalpolitischen Diskussion der letzten 
zehn Jahre zu untersuchen. Beim Lesen di
verser strafrechtliche~ und kriminalpoliti
scher Beiträge der vergangenen Jahre wurde 
mir klar, was eine kleine Zeitschrift zu bew~
gen vermochte. Die folgenden Zeilen sollen 
anhand ausgewählter Beiträge vor Augen 
führen, daß die Einstellung des Juridikums 
eine große Lücke hinterlassen wird. 

Die Auswahl der Beiträge, die ich im 
Hinblick auf ihre kriminalpolitische Rele
vanz nochmals las, erfolgte subjektiv. Ich 
suchte nach folgenden vier Gruppen: Sinn
haftigkeit von Strafen und Alternativen zum 
Strafvollzug (1.), Reform des materiellen 
Strafrechts (2.), Strafprozeßrechts (3.) und 
schließlich des Strafvollzugs ( 4.). Ich will den 
Inhalt der gelesenen Beiträge hier nur kurz 
streifen, denn die folgenden Zeilen sollen le
diglich eine Übersicht über die verschiedenen 
kriminalpolitischen Beiträge im Juridikum 
sein und die LeserInnen dazu anspornen, den 
einen oder anderen Beitrag sich selbst 

(1) Zembaty, Kriminalpolitik und Utopie. Das 
Ende der Eskalatiorz ist der Anfang der Effizienz, 

in:Juridikum 4/92, 31-33. 

(2) Hanak, Perspektiven sozialer Kontrolle. Straf
recht in einem gewandelten Umfeld, in:Juridi-
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(nochmals) zu Gemüte zu führen. Der Ein
fluß des Juridikums a!1f die kriminalpoliti
sche Diskussion läßt sich schon aus der kur
zen Darstellung der Beiträge erkennen. 

I. Sinnhaftigkeit von Strafen und 
Alternativen zum Strafvollzug 

Die Frage nach dem Sinn des Strafens über
haupt wird von JuristInnen nicht gerne zuge
lassen, einmal weil sie die Existenz eines 
ganzen Berufsstandes hinterfragt, zum ande
ren, weil das damit einhergehende Bild der 
"Konfliktbewältigung durch Sozialingeneu
re" sich kaum mit dem Rollenverständnis der 
klassischen juristischen Berufe verträgt. Das 
Juridikum hat sich nicht gescheut, diese Fra
ge zuzulassen. Bereits die Titelgeschichte der 
dritten Nummer trug das Thema "Strafen
oder leben lassen". Die kritische Haltung ge
genüber dem traditionellen Verständnis von 
Strafe und Strafrecht klang dort erstmals an 
und wurde mit Beiträgen in den folgenden 
Jahren fortgesetzt. So schlug etwa Zemba
ty (1) im Jahre 1992 gleichsam als abolitioni
stische Utopie an Stelle des klassischen Straf
verfahrens die Einführung eines "Verfahrens 
am runden Tisch" vor, bei dem zuerst die 
Wiedergutmachung des materiellen (finanzi
ellen) und dann die des immateriellen Scha
dens (beispielsweise durch eine Entschuldi
gung des Täters beim Opfer) erfolgen soll. 
Schließlich sollen nach seinem Modell die 
"destruktiven Verhaltens tendenzen des Tä
ters" erforscht werden, um eine gezielte "Be
handlung" durch sozialarbeiterische Maß-

kum 1193, 17-19. 
(3) Birklbauer, Mit "Konfliktregelung" gegen ho
he Gefangenenrate, in:Juridikum 3/89,16-17. 

(4) Pawlowski/Glaeser, Konflikte regeln statt 
strafen! Außergerichtlicher Tatausgleich auch für 

nahmen im weitesten Sinn zu ermöglichen. 
Der Strafvollzug ist in dieser Utopie ent
behrlich, das Strafrecht wird auf die Festle
gung von Verhaltens normen ohne Sanktio
nierungsanspruch reduziert. Dadurch ver
folgt das Strafverfahren lediglich das Ziel der 
Intervention ohne Reaktion im engeren Sinn. 

In diese Richtung tendierte auch ein Bei
trag von Hanak (2), in dem im Jahre 1993 die 
Prognose erstellt wurde, daß auf längere Sicht 
innerhalb des Gesamtsystems sozialer Kon
trolle der "strafende" Modus von Kontrolle 
an Relevanz verlieren wird, weil die Erhal
tung der jeweils konjunkturell erforderlichen 
Arbeits- und Zahlungs moral, sowie des er
wünschten Konsumverhaltens um einiges 
wirksamer von anderen "gesellschaftlichen 
Arrangements" geleistet werden kann. So 
stellt nach seiner Ansicht die "Präventivwir
kung der Verzugszinsen" die der Strafdro
hung in den Schatten und erzeugt die "Logik 
der Sozialversicherung" mehr Konformität 
als das Gefängnis. 

Wie weit solche Beiträge sich auf das Rol
lenverständnis von JuristInnen auswirkten 
und die Horizonte-einzelner Personen er
weitert haben, läßt sich schwer feststellen. Sie 
haben in jedem Fall aber bewirkt, daß Ansät
ze dieser abolitionistischen Utopien im öster
reichischen Sanktionssystem Verwirklichung 
fanden. So wäre die heute auch unter Juri
stlnnen großteils herrschende positive Ein
stellung zum Außergerichtlichen Tataus
gleich (ATA), für den im übrigen schon in der 
dritten Nummer des Juridikums geworben 
wurde (3), und die Erweiterung dieser Sankti
onsalternative auf Erwachsene, der ebenfalls 
im Juridikum früh das Wort geredet wur
de (4), ohne grundsätzliche Stellungnahmen 
zur Sinnhaftigkeit von Strafen überhaupt 
kaum vorstellbar. Auch die Forderung nach 
Änderung der Strafverfolgungspraxis durch 
Einführung des sogenannten "gebundenen 
Opportunitätsprinzips" , bei dem der Staats
anwalt unter bestimmten Voraussetzungen 
das Verfahren einstellen und Auflagen/Wei
sungen verhängen kann, wurde - zunächst im 
Verbindung mit der durch den Entwurf des 
StrÄG 1992 vorgesehenen Neuregelung der 
Strafbarkeit des Ladendiebstahls - unter dem 
Stichwort "Zivilisierung des Strafrechts" im 
Juridikum diskutiert (5). Solche Beiträge ha
ben mit dazu beigetragen, daß zur Jahrtau
sendwende ein neues Diversionspaket in 
Kraft treten wird, das dem geänderten Stel-

Erwachsene, in: J uridikum 2/94, 10-11. 
(5) Moos, Zivilisierung des Strafrechts. Laden

diebstahl: Humanisierung statt Vergeltung, in:Ju
ridikum 3/93,17-21. 
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lenwert des Strafrechts in einer liberalen de
mokratischen Gesellschaft entspricht. 

2. Reform des materiellen Strafrechts 

Die Idee von der Angleichung des Strafrechts 
an die Wertvorstellungen einer demokrati
schen pluralistischen Gesellschaft zeigte sich 
auch in den im Juridikum aufgezeigten not
wendigen Reformen des materiellen Straf
rechts. Die Beseitigung der diskriminieren
den Strafbestimmungen gegen homosexuelle 
Männer war eine immer wieder erhobene 
Forderung (6). Dabei ist es dem Juridikum ge
lungen, mit dazu beizutragen, daß das Thema 
nicht in Vergessenheit geraten ist. Die straf
rechtlich gleiche Bewertung der verschiede
nen sexuellen Lebensformen, wie sie eigent
lich für eine demokratische, liberale und plu
ralistische Gesellschaft selbstverständlich 
sein sollte, ist bis dato nicht durchgesetzt 
worden. Wie weit manche RichterInnen von 
einem solchen Selbstverständnis entfernt 
sind, hat sich im Vorjahr gezeigt, wo nicht 
einmal vor diskriminierenden Äußerungen 
gegenüber Homosexuellen in Gerichtsurtei
len zurückgeschreckt worden ist (7). 

(6) Siehe nur Graupner, 17 und 19 ist manchmal 

209. Homosexuellen-Gesetze versus Jugend

schutz, in:Juridikum 2192,16-17; ders, Kein 

Recht zu lieben. Schwule Jugendliche in Öster

reich, in:Juridikum 3195,22-23. 

(7) VglWindhager, Derperverse Bauernhof, in: 

Juridikum 3198,3 und den Abdruck der Er:tschei

dung auf den Seiten 8-10. 

(8) Sporrer, Strafrechtsreform: Eine Reform für, die 

Frauen? Sex & Crime, in:Juridikum 1189, 15-16. 

(9) Lind, Ein kleines Plädoyer für den Rückzug 

des Staats. Regulirung sexuellen Verhaltens, inJu

ridikum 4190, 15-17. 
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Neben dem Ruf nach Beseitigung der 
. Diskriminierung männlicher Homosexuel
ler war die längst fällige Reform des Se
xualstrafrechts überhaupt mehrfaches The
ma von Beiträgen im Juridikum. Dabei 
wurde etwa kritisiert, daß als geschütztes 
Rechtsgut der Sexualdelikte nach der Kon
zeption des StGB immer noch die Sittlich
keit, und nicht die sexuelle Selbstbestim
mungsfreiheit des Menschen angesehen 
wird (8). Weiters wurden der strafrechtliche 
Regelungsbedarf von sexuellem Verhalten 
generell in Frage gestellt (9), sowie femini
stische Konzepte gegen Pornographie vor
gestellt, bei denen dem Strafrecht als In
strument gegen die Bekämpfung von Por
nographie ebenfalls nur geringe Bedeutung 
zukommt (10). 

Die umfangreiche Reform des Sexual
strafrechts steht noch aus. Die positiven 
Ansätze des StrÄG 1998 waren nur die 
Vorboten für eine Angleichung der soge-

nannten "Sittlichkeits delikte" an den geän
derten gesellschaftlichen Konsens, der mit 
der Liberalisierung und Demokratisierung 
unserer Gesellschaft einher geht. Auch ver
schiedene andere Bestimmungen wie etwa 
die Religionsdelikte (§§188ff StGB) oder se
xistische Elemente in einzelnen Strafnormen 
(zB § 100 StGB) entsprechen nicht mehr den 
geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen 
und warten auf eine Lösung (11). Diese Um
stände machen deutlich, daß eine wichtige 
Stimme zur Feststellung des Reformbedarfs 
und Beschleunigung des Reformprozesses im 
materiellen Strafrecht nach Einstellung des 
Juridikums fehlen wird. 

3. Reform des Strafverfahrens 

Die meisten kriminalpolitischen Beiträge des 
Juridikums betrafen die Reform des Straf
prozesses, was angesichts des Alters unserer 
StPO nicht weiter verwundert (12). Breiter 
Raum war dabei der Reform des strafprozes
sualen Vorverfahrens gewidmet (13). Dabei ist 
die zu Beginn der neunziger Jahre angestell
te Prognose hinsichtlich des Inkrafttretens 
der reformierten Bestimmungen nicht ein ge-

(10) Holzleithner, Die Kodierung des Körpers, in: 

Juridikum 1195, 22-24; 3195,20 -21; 4195,19-21. 

(11) VglBrugger, Strafrechtsänderung, die x., in: 

Juridikum 3196,10., 

(12) Siehe zur Reformbedürftigkeit die grundle

gende Darstellung von Pleisch!, Der Strafprozeß 

im Land der Traditionen. Einzelne Novellen tun 

es nicht, in:Juridikum 4192,25-28. 

(13) siehe zB Soyer, Die Strukturreform des Vor

verfhrens. Arbeitsentwurf des IX. und X. Haupt

stücks der StPO, in Juridikum 4195, 37-40. 

(14) Miklau, Legistische Gratwanderung. Inter

view von KasparekiSperlich mit Dr. Roland Mi-

troffen. Der Optimismus, den der Chef der 
Straflegislativsektion des BMJ Miklau (14)im 
Jahre 1991 gegenüber dem Juridikum ver
breitete, indem er von einer Begutachtung 
des Entwurfs "in der ersten Jahreshälfte 
1992" ausging, hat sich nicht bewahrheitet. 
Auch der geplante anschließende Versuch, in 
den folgenden drei Jahren einen Gesamtent
wurf der neuen Strafprozeßordnung zusam
menzustellen, der dem Parlament vorgelegt 
werden könne, ist fehlgeschla~en. 

Doch immerhin hat es Teilreformen ge
geben (zB die Strafprozeßnovelle 1993), zu 
denen sich aus dasJuridikum zu Wort gemel
det und bereits im Vorfeld der Entstehung 
wesentlich mitgemischt hat. So hat etwa 
Moos (15) in Vorbereitung auf die Neugestal
tung des Haftrechts den Zweck und die Pra
xis der Untersuchungshaft umfassend und 
kritisch durchleuchtet. Die Feststellung, daß 
die U-Haft auf den Zweck der Verfahrenssi
cherung begrenzt und keine vorgezogene 
Strafhaft ist, kann nicht oft g~nug wiederholt 
werden. Auch die sogenannte obligatorische 
Verwahrungs-bzw Untersuchungshaft bei 
Schwerstverbrechen ist nur die widerlegliehe 
Vermutung des Vorliegens eines Haftgrundes 
und dient somit lediglich der Verfahrenssi
cherung. 

Die "Clamorosität der Tat" vermag nie 
eine Verhaftung zu begründen, auch wenn 
dieser Gedanke nach wie vor in den Köpfen 
diverser Medienvertreter vorhanden ist und 
sogar JuristInnen daran glauben. Den kon
kreten Entwurf des Haftrechts in der Straf
prozeßnovelle 1993 hat Brugger (16) im Juri
dikum kritisch unter die Lupe genommen. 
Zwar hat er die Neuerungen grundsätzlich 
begrüßt, er hat aber auch festgehalten, daß sie 
zu wenig weit gehen. So sollten etwa nach 
seiner Ansicht die Haftfristen weiter ver
kürzt werden. 

Auch auf die mit der Strafprozeßnovelle 
1993 vorgenommene N euregelung des Op
fer- und Zeugenschutzes hat das Juridikum 
eingewirkt. So hat Fenz (17) Anfang 1992 die 
Problematik des Umgangs mit Kindern im 

klau über die geplantenÄnderungen im Strafpro

zeß, in:Juridikum 3191,13-16. 

(15) Moos, Sharp, short shock. Das Gesetz, die 

Tradition, die Praxis und die Reform, in: J uridi

kum 4192, 36-38. 

(16) Brugger, Der Stellenwert der Freiheit. 

Schlechte Zensuren für unsere Gesellschaft, in:Ju

ridikum 4192,33-35. Siehe auch Blume,ja, 

dürfn's denn des? Kritisches zur StPO-Reform 

und zur Kritik daran, in:Juridikum 1194, 14-15. 

(17) Fenz, Der ideale Zeuge ist nicht sieben Jahre 

alt. Das Kind im Strafverfahren zwischen An

spruch und Wirklichkeit, in:Juridikum 2192,32-34. 
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Strafverfahren aus der Sicht einer Praktikerin 
aufgezeigt und damit den Boden für die posi
tive Reform aufbereitet. Die Diskussion um 
den Opferschutz im Strafverfahren wurde im 
Juridikum stets mit Augenmaß geführt. Trotz 
aller Sympathie für die Interessen des Opfers 
wurde vermieden, diese gegen die Rechte des 
Beschuldigten auszuspielen und mit dem 
Schlagwort "Opferschutz" Forderungen zu 
verbinden, die sich mit einem modernen 
Strafprozeß im Geiste der MRK nicht verei
nen lassen. So fanden auch die prozessualen 
Änderungen des StrÄG 1998, die dem Op
ferschutz insofern Rechnung tragen, als de
ren Intimsphäre zwar respektiert wird, die 
Grundrechte des Beschuldigten aber trotz
dem eingehalten werden, grundsätzliche Zu
stimmung (18). 

Dem Problem, wie dem Phänomen Or
ganisiere Kriminalität (OK) materiellrecht
lich begegnet werden kann, verschloß sich 
das Juridikum nicht (19). Der damit verbun
denen Forderung nach besonderen Ermitt
lungsmaßnahmen im Strafverfahren wurde 
jedoch von vornherein mit Skepsis begegnet, 
weil diese Maßnahme gegen die Würde des 
Menschen verstößt und unserer modernen 
Rechtskultur widerstrebt.(20) Als die Ein
führung dieser neuen Ermittlungsmethoden 
sich abzeichnete, wurde trotz des Unbeha
gens weiterhin konstruktiv diskutiert und die 
Forderung nach Kautelen erhoben, um eine 
möglichste Schonung der Privatsphäre eines 
Menschen vor Eingriffen des Staats zu ge
währleisten. Die Notwendigkeit, die neuen 
Methoden unter richterliche Kontrolle zu 
stellen und sie tatsächlich auf die Organisier
te Kriminalität zu begrenzen (21), stand dabei 
im Mittelpunkt der Diskussion. 

Zahlreiche der geforderten konkreten 
Einschränkungen zur Wahrung dieser Gren
zen fanden in der Strafprozeßnovelle 1997 
auch tatsächliche Berücksichtigung. Die Kri
tik an der konkreten Regelung der besonde
ren Ermittlungsmaßnahmen war mit deren 
Inkrafttreten im J uridikum nicht verstummt, 
weil sie trotz der Kautelen nicht auf Fälle von 
OK und Schwerstkriminalität beschränkt 
blieben (22). Die Hoffnung stützt sich auf die 

(18) Birklbauer, Strafrecht und Kindesmißbrauch. 

Entwurf des Justizministeriums, in: Juridikum 

2/98, 14-15. 

(19) Bogensberger, Angst und Schrecken. Geld

wäscherei ermöglicht saubere Investitionen, in: 

Juridikum 1/93, 36-41; ders, Die Trias der Gegen

maßnahmen. Kriminelle Organisation, Geldwä

scherei, Konfiskation, in: Juridikum 4/95,28-31. 

(20) Bechthold, Der Große Lausch- und Spähanc 

griff Ein Schritt in eine andere Republik, in: Juri

dikum 3/94, 18-20. 
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Vernunft des Gesetzgebers, daß er die befri
stete Einführung der besonderen Ermitt
lungsmaßnahmen zum Nachdenken nützen 
wird. 

Die noch ausständige Lösung der Ge
samtreform der StPO bzw die aktuelle Dis
kussion über das strafprozessuale Vorverfah
ren machen deutlich, welche Lücke mit der 
Einstellung des Juridikums entsteht. Die lan
ge und schwierige Prozeß der Einräumung 
von Beschuldigtenrechten, wie sie eigentlich 
in einem modernen Strafprozeß längst 
Selbstverständlichkeit sein sollten (23), verliert 
ein Sprachrohr. Auch die mit dem techni
schen Fortschritt verbundene erleichterte In
formationsgewinnung für die Strafverfol
gung wird künftig einer Stimme entbehren, 
die die Einhaltung der Grundrechte in der 
Vergangenheit unerbittlich gefordert hat. 

4. Reform des Strafvollzugs 

Das Juridikum widmete sich in mehreren 
Beiträgen der Reformbedürftigkeit des Straf
vollzugs. So betonte Gratz (24) im Jahre 1992 
entgegen den Darstellungen in verschiedenen 
Boulevardmedien, daß der bloße Entzug"der 
Freiheit Strafe genug ist, die nicht durch ir
gendwelche erniedrigende Behandlung im 
Strafvollzug verstärkt werden darf. Er 
bemängelt neben dem damals noch geltenden 
Stufenvollzug, daß Strafgefangene in Öster
reich keine Rechtsposition haben, sondern 
auf die Gewährung von "Vergünstigungen" 
angewiesen sind. Kleine Ansätze dieser Kri
tik wurden durch die Strafvollzugsnovelle 
1993 verwirklicht. Die grundlegende Reform 
steht aber noch aus. 

Der Zeit voraus wurde über den in den 
letzten beidenjahren ins Gerede gekomme
nen "elektronischen: Hausarrest" im Juridi
kum bereits 1994 berichtet (25). Diese Sankti
on wurde dabei als alternative Form des 
Strafvollzugs abgelehnt, weil sie nicht dem 
Grundsatz "Helfen statt Strafen" verpflich
tet war. Damit stand diese Position im Ein
klang mit anderen Beiträgen, die sich zu die
sem Grundsatz bekannten (26). 

Ich selbst habe mich 1995 (27) für eine 
Änderung der Bestimmung über die Straf-. 

(21).Brugger, Fesselt die Richtigen. CPT-Bericht, 

StPO-Reform, "neue Ermittlungsmethoden", in: 

Juridikum 4/96,14-15. 

(22) Birklbauer, Fundamentale Änderungen. Ra

sterfahndung, Lausch- und Spähangriff, in:Juri

dikum 3/97,8-10. 

(23) Siehe nur Moos, Die Wahrheitspflicht des Be

schuldigten. Reformforderung an den Gesetzge

ber, in:Juridikum 4/95, 31-36. 

(24) Gratz, Die Haft als Strafe. Warten auf die 

Vollzugsreform, in:Juridikum 5/92,10-12. 

vollzugs zwecke ausgesprochen,.um durch ei
ne solche gesetzgeberische Maßnahme eine 
Bewußtseinsänderung zu erreichen. Die Pri
orität der Resozialisierung sollte im Gesetz 
stärker verankert, Vergeltung, General- und 
negative Spezialprävention, die mit einem 
modernen Strafvollzug unvereinbar sind, in 
der Grundsatzbestimmung über die Voll
zugszwecke ausgeschlossen werden. Eine 
solche Änderung ist leider bis heute nicht 
passiert. Überhaupt ist de~ Strafvollzug in 
Österreich im Vergleich zum deutschspra
chigen Ausland trotz einzelner Novellierun
gen immer noch rückständig. Mit der Ein
stellung des Juridikums geht ein Sprachrohr 
verloren, das für die Angleichung des öster
reichischen Strafvollzugs an die Grundsätze 
einer modernen liberalen Gesellschaft 
kämpfte. Gerade wegen des in der breiten 
österreichischen Öffentlichkeit noch immer 
fehlenden Bewußtseins dafür, daß auch Straf
gefangene Grundrechte haben, schmerzt die
ser Schritt. 

5. Ausblick 

Der Reformbedarf im materiellen Strafrecht, 
Strafprozeß- und Sträfvollzugsrecht wurde 
in diesen Zeilen offengelegt, das Fehlen des 
Juridikums in der künftigen kriminalpolit
schen Diskussion vor Augen geführt. 

Am Ende dieses Beitrags soll aber nicht 
nur der sentimentale Rückblick und die 
Angst vor der bevorstehenden Leere stehen, 
sondern die Freude über die bewegende 
Rolle dieser kleinen Zeitschrift und auch ein 
gewisses Maß an Stolz über das Erreichte. 
Weiters habe ich die Hoffnung, daß die zahl
reichen AutorInnen des Juridikums, die mit 
ihren Beiträgen für einen kriminalpoliti
schen Fortschritt in Richtung moderne, hu
manistisch-liberale Gesellschaft kämpften, 
künftig dies in anderen Medien tun werden. 
Dabei hoffe ich auch auf (neue) Medien, die 
diesen AutorInnen als Sprachrohr zur Ver
fügung stehen, denn zu ändern gibt es noch 
viel... -. 

Dr. Alois Birklbauer ist Universitäts
assistent am Institut für Strafrecht der 
Universität Unz. 

(25) Richter, Haftstrafe im digitalen Netz. Der 

elektronische Vollzug, in:Juridikum 3/94,21-22. 

(26) Kovacic, Freiheitsentzug: "Es wird ihm eine , 

Lehre sein. " Der Zynismus des Besserungsgedan

~ens, in Juridikum 3/89, 1-12; Zembaty, Vollzieht 

die Resozialisierung! Strafvollzugsnovelle 1991, 

in J uridikum 2/92, 18-19. 

(27) Birklbauer, Übelszufügung um ihrer selbst 

willen. Zwischen Vergeltung, Prävention und Re

sozialisierung, in:Juridikum 4/95, 41-43. 
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schärfer als ein Pfeil 
Blasi und Pepi, die Federwesen 

VON MARIA NICOLINI 

eine musikalische Annäherung 
an tatrichterliche Denkspuren 
und eine Hommage 
an das Juridikum 

p.,. 
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Richtig rauschend und anschwellend 
wird dieser Abgesang, wenn wir in fünf 

Gruppen singen. Gruppe 1 singt die ersten 
zwei Takte bis d/,tot'/Viertelpause. Während 
in Gruppe 1 die nächste Phrase eine Terz 
höher anhebt, setzt Gruppe 2 ein, singt eben
falls bis d/,tot'/Viertelpause. Dann Einsatz 
von Gruppe 3 undsoweiter. Die Melodie ist 
leicht zu erlernen, bewegt sich auf der ersten, 
dritten und fünften Stufe der D-Tonleiter. 
Hat Gruppe 1 im Kanon mit den anderen 
Gruppen zweimal ganz durchgesungen, las
sen wir den Gesang in der Terz ausklingen 
und mit den Wörtern ,da da da tot tot' enden. 

Enden? Nein. Auch wenn das Juridikum 
nach zehnjährigem Bestehen mit dem fast
fünfzigsten Heft, dem neunundvierzigsten 
nämlich, nun letztmalig erscheinen und nach 
der in Erwägung gezogenen fünf jährigen 
Verschnaufpause wirklich nicht wieder erste
hen sollte, es stürbe ni~ht. Werfen ~ir den 
Blick auf jene Zeile des Covers, die das Juri
dikum genauer ~enennt: Zeitschrift im 
Rechtsstaat. Vergäße ich alle Juridikum-Tex
te, diese Zeile bliebe mir, ihre Lakonie, ihre 
Botschaft ':. ':. ':. Zeit Schrift Recht Staat ':. ':. ':. 
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dazwischen die Abgründe, und an den Rän
dern jemand, der in die Abgründe hinein
blickt, scharfäugig, ohnmächtig wachsam. 
Der Ort des Juridikums, der Zeitschrift im 

. Rechtsstaat, ist nicht der sakral aufgeladene 
Raum des juristischen Grals. Der Ort des Ju
ridikums ist das Außen des Grals, seine 
Nachtseite. Da ist Iücht Macht, nicht Überle
genheit. "Der Unterlegene hat natürlich den 
schärferen Blick" (Elf riede Jelinek) , das prä
zisere Ohr. Er nimmt wahr, wie man Men
schen das Rückgrat bricht. Zeitschrift im 
Rechtsstaat bedeutet, abgründigen öffentli
chen Vorgängen eine Sprache geben, eine an
dere Richtung. In der Zeit-Schrift wird die 
Zeit angehalten, erhält die Sprache Dauer, ge
winnt die Richtung Brisanz. "Die Feder 
schießt schärfer als ein Pfeil" sagt ein jiddi
sches Sprichwort. Kann das Juridikum denn 
sterben? 

vulgo Sepp 

Wie sich die Ereignisse treffen. Eine abgrün
dige Woge aus Österreichs "informalem 
Rechtsstaat" (Benjamin Davy) war gerade 
hochgegangen, als das Juridikum 1989 erst
mals erschien. Klagenfurts damaliger Bürger
meister, der auf der Gitarre den Schneewalzer 
spielen und das Lied ,i muaß in mein frijan 
Lebm aReblaus gwesn sein' singen konnte, 
was ihm den Ruf des beliebtesten öster
reichischen Bürgermeisters und damit glaub
lich größere Freiräume eingetragen hatte, ge
riet wegen des Verdachts des fünffachen 
Amtsrnißbrauchs in die Bredouille Quridi
kum Heft 4/91). Unter anderem wurden 
durch Unterlassung des Gesetzesvollzugs 
vier Multis begünstigt und eine Nachbarin in 
ihrer Gesundheit schwergeschädigt. Das Ver
fahren hatte zwei Rechtsgänge. Im zweiten 
Rechtsgang, der kurz war und einheimisch, 
kam der Mann schließlich frei. Zum Wohl der 
Bürger und überdies in Irrtümern verfangen, 
habe er, selbst Jurist und seit fünfzig Jahren 
als solcher tätig, die Gesetze falsch oder nicht 
vollzogen. Güte ~nd Irrtum aber seien ihm 

nicht vorwerfbar. Ein Irrender könne kein 
Wissender sein, daher auch kein Amts
mißbraucher. 

Liest man die Protokolle jener Hauptver
handlungen (LG Klagenfurt 10 Hv 5/89), 
fällt einem ein wesentlicher Unterschied zur 
Zeitschrift im Rechtsstaat auf: das Ver
schwinden der Konturen (des Rechts), das 
Verdecken der Abgründe (des Handelns). 
Das Geschehen wird so lange gebogen, bis es 
unkenntlich wird, schließlich eine andere 
Identität gewinnt: Der Verdacht des Amts
mißbrauchs wird verwandelt in gesundes 
Volksempfinden, in Bürgernähe, in Irrtum. 
Umknetung durch Sprache. Die sprachliche 
Analyse der Protokolle zeigt die Finsternis 
der Unrechtspraxis, zeigt eine Sprache, in der 
jeder Satz dem Unrecht zuarbeitet, es in je
dem Augenblick befestigt und zugleich wit
ternd vorwegnimmt. Die Verständigung zwi
schen Richter und angeklagtem Juristen ist so 
geschmeidig, so sicher, so selbstverständlich 
wie Schwarzbrot. Und die Schöffen wissen: 
Hier steht einer, der nur das Beste wollte. 
Dem Mann muß geholfen werden. 

Ein Generalanwalt kommentierte damals: 
"Wenn ein Strafrichter jemanden freispre
chen will, dann spricht er ihn frei. Das ist die 
Irrationalität des Strafrechts" 'f 'f ':. Zeit Spra
che Unrecht Staat 'f ':. ':. Unlängst ließ jener 
Bürgermeister, vulgo Sepp, über sich ein 
Buch erscheinen, in welchem er sich zu sei
nem Strafverfahren äußert: "dieser Lärm hat 
mir eine ungeheure Popularität eingebracht, 
nicht nur in Kärnten, sondern in ganz Öster
reich" (in: Bitte kein Denkmal! Klagenfurt: 
Carinthia 1998, S 146). 

Für den Fall, daß man als Zeuge, als Zeu
gin in ein Amtsmißbrauchsverdachtsverfah
ren geladen wird, sollte man folgendes wis-
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sen: Es gibt drei mögliche Verhaltensweisen 
des Richters, der Richterin, an denen man er
kennt, ob er/sie einen Verdacht des Amts
mißbrauchs irrational freisprechend erledi
gen will: erstens die Aufforderung an den 
Zeugen, die Zeugin "antwortnS mitJa oder 
Na, wenn i was frag, vastehnS", zweitens An
schreien, drittens Nuscheln. Sprache des 
Staates: in ihr entscheidet sich, ob Gerechtig
keit entsteht. 

Blasi 

Auch die Sache mit Blasi hat sich im Ge
burtsjahr des Juridikums zugetragen. Blasi, 
der Hahn. Posthum sei Blasi hier gewürdigt. 
Er dürfte 1985 aus dem Ei geschlüpft und, 
weil die Lebenserwartung eines Hahnes un
gefähr acht Jahre beträgt, 1993 verendet sein. 
Der natürliche Tod eines Hahnes ist einfältig. 
Der Hahn stirbt im Schlaf. Das Herz bleibt 
stehn, das Tier kippt um, fällt von der Stange. 
Ein zierlicheres Federtier, die Taube etwa, 
stirbt anders. Sie dreht sich immer schneller 
im Kreis, dann bricht das Auge, und sie ist 
tot. 

Am 3. März 1989 verkündet das Landge
richt München I "im Namen des Volkes" das 
Urteil 30 01123/87. Anlaß des Streits ist Bla
si. Die Häuser der Streitparteien stehen rela
tiv nah beisammen. Das untertags freilaufen
de Hühnervolk hält sich etwa zehn Meter 
vom klägerischen Haus entfernt auf. Die Klä
ger fühlen sich durch Blasis Krähen gestört. 
Dagegen wenden die Beklagten ein, das 
Krähen eines Hahnes mag zwar belästigen, 
sei hier aber durchaus ortsüblich, mehrere 
Hühnervölker lebten in der Siedlung. Das 
Argument dringt nicht durch. Die Beklagten 
werden vom Gericht "samtverbindlich ver
urteilt, geeignete Maßnahmen zu treffen, die 
eine wesentliche Beeinträchtigung des kläge
rischen Grundstücks durch das Krähen des 
Hahnes Blasi ausschließen" (Urteil S 2). 

"Nach Auffassung des Gerichts stehen den Be

klagten verschiedene wirtschaftlich zumutbare 

Maßnahmen zur Verfügung, durch die die Beein

trächtigung durch das Hahnengeschrei auf das zu

mutbare Maß zurückgedrängt werden kann. Hier

bei ist vor allem die Möglichkeit zu nennen, den 

Hühnerstall auf die Südseite zur Straße hin zu ver

legen. Dies würde keine großen Kosten hervorru

fen, das Haus der Beklagten würde sich dann 

schalldämmend für den Kläger auswirken. Es wä

re für die Beklagten auch wirtschaftlich zumutbar, 

den vorhandenen Käfig auf der Nordseite in der 

bereits vorhandenen schalldämmenden Form so zu 

vergrößern, daß ein Freiumherlaufeil. der Tiere 

nicht mehr erfolgen muß. Womöglich könnte auch 

die Errichtung einer Schallschutzwand zwischen 

den Grundstücken zur Folge haben, daß das Hah

nengeschrei auf das zumutbare Maß zurückge

drängt wird." (Urteil S 15) 

Juridikum 1/99 

RECHT & GESELLSCHAFT 

Abgesehen vom Vorschlag ,Schallschutz
wand', deren Errichtung gewiß neue Streite
reien auslösen würde, erscheinen der Urteils
spruch und die Maßnahmen durchaus akzep
tabel. Wenden wir daher den Blick auf die 
Überlegungen im Vorfeld des Spruchs. Wel
che Annahmen liegen dem Urteil zugrunde? 
Wie wurde mit Blasi im Verfahren verfahren? 
"Die Beurteilung der wesentlichen Beein
trächtigung ist tatrichterliche Aufgabe" heißt 
es im Urteil (S 7). Wie ist der Richter dieser 
Aufgabe nachgegangen? 

"Geräusche werden heute als Schallpegel in dB 

(A) nach der VDI-Richtlinie 2058 und der TA

Lärm auch außerhalb ihrer Geltungsbereiche ge

messen und beurteilt. Entscheidend ist jedoch die 

Lästigkeit der Geräusche, für die die Lautstärke 

nur eine Komponente darstellt. Die Eigenarten der 

verschiedenen Lärmeinwirkungen wie hohe Fre

quenzen, kurzzeitige hohe Schalldrücke in be

stimmten Frequenzzusammensetzungen, der 

Impulscharakter oder die Nähe der Störquelle zum 

Nachbargrundstück können unterschiedliche Be

wertungen meßbarer physikalischer Größen bil

den." (Urteil S 8) 

Sofort, schon in den ersten Wörtern, 
"Geräusche werden heute als Schallpegel" , 
erkennen wir die tatrichterliche Denkspur. 
Zwanghaft, als hätte der Gedanke in sich ei
ne einzige Richtung, schießt er los: Dezibel! 
,heute' verstehen wir uns auf das Dezibel. 
Und ohne daß wir in der Urteilsschrift wei
terlesen, wissen wir, Blasi wird hier seine See
le verlieren. 

Ich muß mir nun das Argument gefallen 
lassen, daß es im Gerichtsverfahren nicht um 
Seele sondern um Störung gehe, nicht um 
Blasi sondern um sein Krähen. Mit dem Ar
gument meldet sich die Frage nach der 
Rechtsstellung von Tieren. Im österreichi-

schen Recht, § 285 ABGB, ist diese Rechts
stellung in folgender Weise normiert (1): "Al
les, was von der Person unterschieden ist, 
und zum Gebrauche des Menschen dient, 
wird im rechtlichen Sinne eine Sache ge
nannt." Damit unterscheidet das ABGB zwi
schen dem Rechtssubjekt ,Person' und dem 
Rechtsobjekt ,Sache'. Das Unterscheidungs
kriterium ist die Ausstattung mit Vernunft. 
Vernunftlose Wesen werden ,Sachen' genannt 
(dazu Zeillers Commentar über das allgemei
ne bürgerliche Gesetzbuch, V1 (1811) Rz 2 
zu § 16). Mit dem Bundesgesetz über die 
Rechtsstellu~g von Tieren wurde nach § 285 
ein § 285 a in das ABGB eingefügt: "Tiere 
sind keine Sachen; sie werden durch beson
dere Gesetze geschützt. Die für Sachen gel
tenden Vorschriften sind auf Tiere nur inso
weit anzuwenden, als keine abweichenden 
Regeln bestehen." 

Was folgt daraus? 1989(!) geht Monika 
Hinteregger dieser Frage nach (Österreichi
scheJuristen-Zeitung 44 Jg, Heft 3, S 65 ff) 

Tiere sollen zwar keine Sachen mehr sein, die 

für Sachen geltenden Vorschriften aber auf sie an

wendbar bleiben. Das heißt aber, daß § 285 a über 

die Rechtsstellung von Tieren in Wirklichkeit gar 

nichts aussagt. Tiere bleiben materiell Sachen, also 

Rechtsobjekte, sie sollen bloß nicht mehr als Sa

chen bezeichnet werden. Nicht die Rechtsstellung 

der Tiere als Rechtsobjekte wurde hier abgelehnt, 

sondern die Fachsprache. Diese wurde mit der 

Umgangssprache verwechselt, welche als ,Sachen' 

bloß leblose Gegenstände bezeichnet. Das ABGB 

kleidet die rechtstheoretische Unterscheidung zwi

schen Rechtsobjekt und Rechtssubjekt in die 

volkstümlichen Wörter ,Person' und ,Sache'. 

Die Sache (mit) Blasi zeigt das Scheitern 
dieser Unterscheidung. Mit welchen Be
zeichnungen und unter welchem Blickwinkel 
behandelt der Tatrichter das vom Kläger als 
Belästigung wahrgenommene Krähen des 
Blasi? Die Antwort ist simpel: Blasi und sein 
Krähen sind aus dem Blickwinkel hinausge
schoben. Betrachtet wird nicht das Ereignis 
,Blasis Krähen', betrachtet wird lediglich der 
physikalische Aspekt, der meßbare Anteil 
des Ereignisses. Der Richter (obiges Zitat) la
gert an das Kernwort ,Dezibel' Begriffe zur 
Kennzeichnung der Frequenzcharakteristik 
und Impulshaltigkeit des Hahnenkrähens, al
lesamt ,meßbare physikalische Größen', die 
ein lärmtechnischer Sachverständiger ,objek
tiviert'. Dieser bestätigt, das "Hahnenge
schrei" (Urteil S 8) könne im klägerischen 
Anwesen, vor allem der räumlichen Nähe 
wegen, als besonders lästig empfunden wer
den. Der "Lärm" (Urteil S 9) des Blasi gehe 
über die Fremdgeräusche weit hinaus. 

"Der Schallpegel des krähenden Hahns liegt .... 

bei ca. 75 dB (A). Der Sachverständige führt weiter 
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aus, daß der Schallpegel der Umgebungsgeräusche 

(in erster Linie die Baustellengeräusche, Kreissäge, 

Schlagen von Hämmern, Krangeräusche und Fahr

zeuggeräusche sogar bei vollbefahrener Durch

gangsstraße) im Mittel bei 50 dB (A) liege ... aber 

auch kurzfristige Spitzen über 50 dB (A) (Fluglärm, 

Baulärm und dergleichen) erreiche. Der Gutachter 

kommt daher zu dem Ergebnis, daß wegen des ca. 

um 25 dB (A) höheren Schallpegcls verglichen mit 

dem gleichzeitig vorhandenen mittleren Fremd

geräusch ... von einer wesentlichen Beeinträchti

gung auszugehen ist. Der Gockel kräht so laut, daß 

die Fremdgeräusche im Moment des Krähens über

haupt keine Rolle spielen." (Urteil S 9) 

Ein zweiter lärmtechnischer Sachverstän
diger wird beigezogen und bestätigt das ,in 
vollem Umfang'. Der Einwand der Beklag
ten, die Beeinträchtigung sei schon deshalb 
nicht wesentlich, weil-ein sogenanntes Kräh
paket,· mehrmaliges Krähen nacheinander, 
nur drei- bis viermal am Tag auftrete, greift 
nicht. Der Kläger behauptet, das Krähen sei 
in Wirklichkeit sogar häufiger, als während 
der Lärmmessungen festgestellt. Möglicher
weise seien Blasi Sedativa verabreicht wor
den. Einer der Sachverständigen hält fest, 
"daß die Beklagten sowohl Glocke und Tele
fon abgestellt als auch dem Gutachter den 
Zutritt verweigert haben, da wegen des dann 
möglichen Bellens des Hundes der Beklagten 
ein Krähen des Hahnes ausgelöst hätte wer
den können" (Urteil S 12). Lärmexperten 
und Richter sind sich schließlich einig: Der 
Münchner Flughafen, die Durchzugsstraße, 
Hämmer, Kräne, Kreissägen - geg~n Blasi 
kommen sie nicht auf. 

Abgesehen von der Verklebung des Den
kens mit dem Dezibel ist das tatrichterlich
expertise Vorgehen zusätzlich mit einem gra
vierenden, wenn auch banalen Fehler behaf
tet:]5 Dezibel, Blasis Krähpegel, ist ein Spit-
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zenpegel. Einen solchen darf man nicht mir
nichtsdirnichts zum Mittelungspegel ,gleich
zeitiger Fremdgeräusche' (hier etwa 50 Dezi
bel) in Vergleich setzen. Wenn man schon 
völlig unterschiedliche Geräuschklassen 
(Krähen, Kräne, Kreissägen ... ) vergleicht, 
was vorweg unsinnig, weillärmpraktisch un
möglich und im übrigen, wie im Urteil (S 13) 
ohnedies ausgeführt, juristisch nicht effektiv 
ist, so darf man nur Pegel aus gleichen, nicht 
aus verschiedenen Pegelkategorien miteinan
der vergleichen: Spitzenpegel mit Spitzenpe
geln, Mittelungspegel mit Mittelungspegeln. 
Beim technischen Lärm von Flugzeugen, 
Kränen und Kreissägen nimmt man hier den 
Mittelungspegel, warum nicht auch beim 
Krähen des Blasi? Nichts bliebe vom Krähen 
übrig, würde man es lärmtheoretisch mitteln 
und über den Tag verteilen. 

Neben diesem Pegel-Fehlgriff, der auch in 
Anlagenverfahren bisweilen zu passieren 
pflegt (jüngst etwa im Verfahren ,Mauer von 
Gloggnitz', Bescheid des Bundesministeri
ums für wirtschaftliche Angelegenheiten 
311.899/4-III/ A/13/98 vom 1.9.1998), hat die 
tatrichterliche Entscheidungssuche noch ei
ne generelle Auffälligkeit. Gemeint ist das 
Modell des richterlichen Blicks, der Habitus. 
Ein Habitus mit dem Namen Enge: 
Dezibel -~ Krähen ---. Hahnengeschrei ---. 
Länn-" Lärmsachverständiger ---. Dezibel. 
Eine eingeringelte Denkspur. Sie endet wo sie 
beginnt. Offenbar ist die Magie des Begriffs 
Dezibel so blockierend, daß der Richter zum 
Beispiel nicht auf die naheliegende Idee 
kommt, cl' könnte eventuell auch selbst das 
Belästigungspotential eines in zehn Metern 
Entfernung krähenden Hahnes - Bild und 
Klänge aus einer verschwundenen Welt? -
beurteilen. Deshalb erscheint der Habitus 
,Enge' sofort auch in seiner Kehrseite: Aus
weitung. Ein Lärmsachverständiger muß her, 
dann ein zweiter, Meßgeräte, Kabel, Meßwä
gen. Eine Unmenge von Dingen beginnt eine 
Rolle zu spielen, Flugzeuge, Autos, Kräne, 
Kreissägen, Hämmer, die Glocke, das Tele
fon, der Hund, sogar Hahnen-Sedativa. 

Mag das Urteil durchaus akzeptabel sein, 
der Weg dahin ist eine Verlustspur. Der Ver
lust ist von subtiler Art. Er ist gekennzeich
net durch einen Mangel an Benennung, an 
Sprache. In der Urteilsschrift findet sich kei
ne einzige Stelle, die Blasi in der Dignität ei
nes lebendigen Wesens, in der Schönheit sei
ner Symbolkraft auch nur andeuten würde. 

Wieder könnte man argumentieren, in ei
nem Gerichtsverfahren komme es auf eine 
solche Kennzeichnung nicht an. Gegenargu
ment: Die Sprache des Staates ist ausgezeich
net durch Definitionsmacht ,,- ,,- ,,- Zeit Spra

che Schrift Recht Staat ,,- ,'- ,'- Staatssprache de
finiert Wirklichkeit und prägt dadurch das 

öffentliche Bewußtsein. Das Bewußtsein er
trägt alles, indem es sich ändert. Und Blasi? 
Ein Lärmerreger, übler als Flugzeuge? Oder: 
fallweise, pferchender Umstände wegen lei
der ein Belästiger, dennoch ein wundersames 
Federwesen: Glücksbringer in Weiß, Symbol 
des Feuers in Rot, Todestier in Schwarz, bun
ter Verkünder des Lichts. In einem Gedicht 
von Christine Lavant ist zu lesen, "Wir wer
den höher einander achten morgen beim 
Hahnenschrei" . 
PS: Degenerative Veränderungen von Gelenks

knorpeln werden zunehmend durch Einsetzen ei

nes Zuchtknorpels (Knorpel-Zelltransplantation) 

behoben. Bei geringgradiger Degeneration helfen 

Injektionen mit Hyaluronsäure. Diese wird aus 

Hahnenkämmen gewonnen. 

Pepi 

Ebenfalls 1989 die Sache (mit) Pepi. Am 31. 
August 1989 verurteilt das Amtsgericht Düs
seldorf die Eigentümerin des Graupapageis 
Pepi zu einer Geldbuße von 100 DM. Das 
schrille, über Stunden andauernde Pfeifen des 
Pepi, der in einer Wohnung eines Mehrfami
lienhauses in reiner Wohngegend gehalten 
wird, übersteige die in einer solchen Gegend 
ortsübliche Lärmbelästigung durch Tiere er
heblich und müsse nicht hingenommen wer
den. Die betroffene Eigentümerin stellt an 
das Oberlandesgericht Düsseldorf den An
trag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde. 
Das Oberlandesgericht verwirft den Antrag 
mit Beschluß 5 Ss (Owi) 476/89 - (Owi) 
198/89 als unbegründet. "Die durch das 
Amtsgericht getroffenen Feststellungen tra
gen den Schuldspruch wegen eines fahrlässi
gen Verstoßes gegen § 12 LImSchG NW zur 
äußeren und inneren Tatseite rechtsbeden
kenfrei" (Beschluß S 2). 
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"Rechtsfehlerfrei hat das Amtsgericht die Betr. 

wegen fahrlässigen Verstoßes gegen § 12 LImSchG 

NW verurteilt, da sie keine geeigneten Maßnah

men zur Abstellung der durch den Graupapagei 

verursachten Störung getroffen hat, obwohl sie bei 

entsprechender Sorgfalt die Lärmbelästigung hät

te erkennen können. Zwecks Wahrung dervorran

gigen schutzwürdigen Belange ihrer Nachbarn wä

re die Betr. gehalten gewesen, die durch den Grau

papagei drohende Lärmbelästigung abzuwenden. 

Zuzumuten wäre ihr insbesondere, den Papagei bei 

Verlassen der Wohnung mitzunehmen oder gege

benenfalls das Tier ganz abzuschaffen. Gegen die 

Höhe der verhängten Geldbuße ist aus Rechts

gründen nichts zu erinnern." (Beschluß S 3 f). 

Bis auf den Vorschlag ,gegebenenfalls das 
Tier ganz abzuschaffen' erscheinen, ähnlich 
wie bei Blasi, die gerichtlich vorgeschlagenen 
Maßnahmen und das infolge des Nichtset
zens der Maßnahmen verlangte Bußgeld 
recht plausibel. Gegen die Abschaffung des 
Papageis spräche neben anderen Gründen 
schon der Preis. Nach Inkrafttreten des Was
hingtoner Artenübereinkommens von J 973 
vor etwa ~wanzig Jahren, das den Schwarz
handel mit Papageien eindämmen konnte 
und auch den legalen Papageienhandel 
äußerst limitierte - die EG trat dem Überein
kommen 1981 bei - kann ein mit zuverlässi
gen Dokumenten ausgestatteter Papagei 
durchaus fünfzigtausend Schilling kosten. 
Papageien bei uns zu züchten ist wegen sehr 
spezieller Anforderungen an Klima, Nah
rung und Pflege äußerst schwierig. Hierzu
lande begnügt sich der kleine Mann eher mit 
dem Wellensittich oder dem Kanarienvogel. 

Auch bei Pepi wenden wir den Blick nicht 
weiter auf den Urteilsspruch, sondern auf die 
Spur der Urteilsfindung. Wir blenden vom 
Oberlandesgericht zurück ins Amtsgericht: 

Das Amtsgericht hat festgestellt: Die Betroffe

ne hält seit 18 Jahren einen Graupapagei, der ca. 19 
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Jahre alt ist. Sie bewohnt eine in der ersten Etage 

gelegene Wohnung eines Vierfamilienhauses. Die

ses Haus liegt in einer reinen Wohngegend. Tags

über hält sich die alleinstehende Betr. häufig in der 

Wohnung ihrer Tochter auf, um das Enkelkind zu 

betreuen. Während dieser Zeit befindet sich der 

Graupapagei in der Wohnung der Betr. Seit 1988 

gibt er in Abwesenheit der Betr. schrille Pfiffe von 

sich, die teilweise über einen Zeitraum von zwei 

Stunden mit kurzen Unterbrechungen andauern. 

Dieses Pfeifen ist in der Wohnung der Zeugin C 

hörbar und hat bei dieser wiederholt zu Kopf

schmerzen geführt. Das Pfeifen ist in der Zeit vom 

1. Dezember bis 19. Dezember 1988 aufgetreten. 

(Beschluß S 2) 

Wer nun erwartet, auch in diesem Verfah
ren mit Kreissägen, Kränen und Flugzeugen 
konfrontiert zu werden, täuscht sich. Der 
Richter zieht nämlich nicht einen Lärmtech
niker, sondern einen Diplombiologen als 
Sachverständigen bei. 

"Graupapageien hätten eine durchschnittliche 

Alterserwartung von 30 bis 50 Jahren. Der Papagei 

der Betr. ,stehe in der Blüte seiner Jahre'. Je älter 

Graupapageien würden, desto stärker würden sie 

Laute geben. Da diese Tiere hochsozialseien und 

daher Zuwendung durch den Menschen benötigen, 

würde es bei fehlender Zuwendung zu vermehrter 

Lautäußerung kommen. Diese Lautäußerung sei 

rhythmischer Natur und dauere über längere Peri

oden an. Papageien, die öfters allein seien, würden 

laute Kontaktschreie und Rufe von sich geben. Die 

Lautregulierung selbst sei differenziert und könne 

in ihrer Lautstärke über 100 dB gehen. Entschei

dend für das Empfinden des Menschen sei dabei 

weniger die Lautstärke, als die sehr obertonreiche 

Frequenz, die sich für das menschliche Gehör als 

schmerzend auswirken könne." (Beschluß S 3) 

'-- '-- ::. Zeit Schrift Recht Staat ::- '-- :< Anders 
als im Verfahren Blasi, das sich in der Be
schwerdekonstellation vom Verfahren Pep i 
kaum unterscheidet, öffnen sich hier Bilder, 
aus denen wir Pepi als edles exotisches Fe
derwesen erkennen, mit der Weite und Höhe 
seines Lebensbogens, mit der vitalen Energie 
seiner Töne, ,Kontaktschreie und Rufe', die 
in eine andere Heimat und nicht in ein Mehr
familienhaus passen. Die sachverständigen 
Ausführungen über die ,rhythmische Natur 
der Lautäußerungen', die ,differenzierte 
Lautregelung', die ,obertonreiche Frequenz' 
deuten auf das Besondere: Alle Vögel, auch 
Blasi und Pepi, singen nämlich nicht aus ei
nem Kehlkopf, sondern aus einem Stimm
kopf, dem sogenannten Syrinx, einem Mei
sterwerk der Miniaturisierung, dessen anato~ 
mische Beschreibung mit Begriffen erfolgt, 
die wir mit Orgeln und Orchestern assoziie
ren: Membran, elastisches Band und Polster
ehen, Knochenblase, Luftsack, Klappe, klei
ne und große Pauke, Trommel ... Die Viel-

klangigkeit der Vogel stimmen beruht auf der 
Doppelstruktur des Syrinx, die der Bauart 
der Klarinette, nicht der Pfeife ähnelt und 
von ,singenden Gehirnteilen ' gesteuert wird. 
Diese Gehirnteile bauen sich sogar wieder 
auf, falls sie zerstört werden. 

Folgen wir dem Diplombiologen ein 
Stück weit, begegnen wir in Pepi einem Tier 
großer Schönheit. Blasi hingegen ist uns ver
kommen im technischen Lärm. Nichteinmal 
die schlichte Frage, warum er denn über
haupt zu krähen pflegt, kommt im Dezibel
hokuspokus auf: das Abendkrähen als Ruf an 
das Hühnervolk "kommt herbei, der Tag war 
schön!", das Morgenkrähen als Weckruf 
"seht, es ist alles noch wie vorher, ein neuer 
Tag kann beginnen!". Mit Pepi, einem ,hoch
sozialen Tier' wurden wir hingegen vertraut, 
mit seihern Leben, seiner Sprache, seiner 
Herzzone. • 

Maria Nicolini, Prof. Maga. rer.nat. Dr.phil. 
Wissenschafterinan der Universität Kla
genfurt IFF. Arbeitsfelder: Soziale Ökolo
gie, Bürgerbeteiligung, interdisziplinäre 
Wissenschaft, Sprache. 

(1) Ich ziehe hier die österreichische Rechtsnorm 

lediglich als Beispiel für die Normierung der Frage 

,Rechtsstellung von Tieren' heran. Dies sei mir er

laubt, obwohl sich die Sache mit Blasi ja in Mün

chen ereignet. Es geht mir hier primär nich't um 

nationale Rechtsnormen und Urteile, sondern um 

den hoheitlichen Habitus gegenüber Tieren und 

ihren Lebensäußerungen. Dieser Habitus ist so

wohl in Deutschland als auch in Österreich eng, 

vage, beliebig. Ein gesellschaftlicher Grundkon

sens hinsichtlich der Rechtsstellung von Tieren ist 

noch nicht gefunden. Die Folge davon und zu

gleich der Beleg dafür: Weder im österreichischen 

noch im deutschen Verfassungsrecht gibt es meines 

Wissens eine bezughabende Norm. 
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Landesverfassungsreform 
turb'ulenten Umfeld • Im 

Teil IV 

VON KLAUS FIRLEI 

Im abschließenden Teil unserer Serie "Landesverfassungsreform im 
turbulenten Umfeld" thematisiert der soeben aus dem Salzburger Landtag 
ausgeschiedene akklamierte "Programmquerdenker" und ArbeitsrechtIer 

Prof. Firlei Kernelemente einer sowohl demokratiepolitisch als auch 
sozialökologisch ambitionierten Bundesstaatsreform. 

5.6. Zur Erforder
lichkeit einer Verfas
sungsökologiepolitik 

Das Reformfeld einer 
" Verfassungsökologie
politik" (55) kann in 
Zusammenhang mit 
Überlegungen, die 
Landesverfassungen 

an den Erfordernissen der neuen Zeiten zu 
orientieren, nicht außer Acht gelssen werden. 
Heute ändern sich nicht nur die externen 
Umfeldbedingungen und Problemlagen, son
dern auch die ehemals stabilen immanenten 
Voraussetzungen des Verfassungsrechts. Der 
Gegenstandsbereich von Verfassungsökolo
giepolitik ist aber zerfasert und legistisch dis
loziert, und außerdem nur in sehr geringem 
Ausmaß fo~mal als klassisches Verfassungs
recht anzusehen. Es wäre schon viel erreicht, 
wenn Verfassungsökologiepolitik als ein er
wünschtes leitendes Ziel der Landespolitik 
akzeptiert wäre. 

Es soll in aller Kürze versucht werden, 
diese zentrale Aufgabe "verfassungs
bezogener" Politik in den Regionen kurz zu 
umreißen. Es geht dabei um die Umsetzung 
der an sich banalen Erkenntnis, daß das Ver
fassungs gefüge in ein komplexes System, in 
eine komplexe "Umwelt" eingebettet ist. Es 
ist in seinen vom Verfassungsgesetzgeber be
absichtigten Funktionsweisen nicht auto
nom, nicht voraussetzungslos und nicht oh
ne bestimmte Umf~lder, Inputs und unge-

(55) Der Begriff" Ökologie" wird hier in ~inem 
umfassenden Sinne verwendet, nämlich auf der 

Grundlage der Erkenntnis der wechelseitigen Ab

hängigkeit aller Phänomene und der Einbindung 

von Mensch, Staat, Natur usw in zyklische und 

hochgradig interdependente Prozesse. Zum Para-
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schriebene Regeln, gesellschaftliche Einrich
tungen und "Kulturen" lebens- oder doch 
(ausreichend) funktionsfähig. Politik bewegt 
sich in einer Umwelt, die sich jeweils auf die 
Wertbildungsprozesse, auf das Ausmaß an 
politischem Engagement, auf Deutungsmu
ster von Politik, auf die Kontrollfähigkeit, auf 
die Offenheit, auf die Entfaltungsmöglich
keiten von Gegengewichten, auf die Diagno
sefähigkeit des politischen Systems, auf das 
Ausmaß der Bereitschaft der Bürger, Pflich
ten ernst zu nehmen und Rechte zu respek
tieren, etwa Minderheiten zu achten, massiv 
auswirkt. Diese Verfassungs-"Umwelt" ver
ändert sich heute schneller denn je und sie 
entwickelt sind tendenziell von jenen Grund
lagen weg, die den "klassischen", geltenden 
Verfassungskonzeptionen zugrundeliegen. 
Die neue Medienlandschaft ist dafür nur das 
spektakulärste Beispiel. Festzuhalten ist aber 
auch, daß diese Voraussetzungen politisch 
gestaltbar sind - und eben diese Maßnahmen 
können zusammenfassend als "Verfassungs
ökologiepolitik" bezeichnet werden. 

Diese Umweltbedingungen der Verfas
sung sind in den meisten Fällen weder mes
sbar noch unmittelbar normativ steuerbar. Es 
handelt sich überwiegend um "weiche" Qua
litäten des gesamten sozio-ökonomischen 
und sozio-kulturellen Systems. Das kann 
aber ihre Bedeutung nicht schmälern. Sie sind 
als Voraussetzungen dafür anzusehen, daß 
sich die Gesellschaft und in der Folge auch 
das politische System im Gleichgewicht ent-

digmenwechsel von" Hierarchien" zu Netzwerk

en vgl Capra, Lebensnetz (1996), insbes 15 ff; zur 

Theorie selbststeuernder Systeme Maturana/Va

rela, Autopoiesis and Cognition (1980); dieselben, 

The Tree of Knowledge (1987). 

(56) Dirk Baeeker, Lettre, Heft 29, 1995,2. Vj, Sei-

wickeln und das innere Zusammenspiel von 
in der Verfassung nicht explizit genannten 
Faktoren und Kräften nicht gestört ist. Man 
kann diese Bedingungen als "Fermente" ei
nes auf die Menschen orientierten politischen 
Systems, als Katalysatoren ansehen, die im 
Ergebnis das Ausmaß an Rationalität, Enga
gement, Grundkonsens, Diskursfähigkeit, 
Machtkontrolle, Innovation, Kritikfähigkeit, 
Anbindung an kulturelle Errungenschaften, 
Solidarität und Gemeinsinn, politischer Fai
rness und ähnlichen Indikatoren einer "Öko
logie des Politischen" maßgeblich bestim
men. 

Auch wenn die Ziele und Anliegen dieses 
Reformbündels diffus sind, man kann die 
Träger, Perspektiven und speziellen Betrach
tungsweisen dieser Fermente und Katalysa
toren benennen: Es geht um die Rolle von 
Wissenschaft, freien Medien, Religionen, 
Sprache, Kunst und Kultur in Bezug auf öf
fentliche Angelegenheiten. Politik als der 
Hauptgegenstand von Verfassungsrecht soll
te sich, ja muß sich im Zusammenwirken 
vielfältiger gesellschaftlicher Perspektiven 
der Realität und der Möglichkeiten verwirk
lichen: So erfaßt Kultur etwa eine ganz we
sentlichen Betrachtungsweise von Sinn, ver
standen (mit Luhmann in Anschluß an Hus~ 
serl, Mead und Schütz) als Einheit der Diffe
renz von Aktualität und Potentialität, also als 
Einheit der Differenz jeweils wahrgenom
mener und jeweils ausgeschlossener Mög
lichkeiten, wobei sich Kultur primär für die 
jeweils ausgeschlossenen Möglichkeiten in
teressiert.(56) Religion bereichert das System 
um die transzendentalen und spirituellen 
Aspekte im Sinne einer Zusammenschau von 
Wirklichkeit, Handeln, Ethik, Kosmos und 
einem inneren Gleichgewicht des Individu
ums in einer nicht nur als Ansammlung be
liebiger Zeichen und technisch beherrschba
rer Gegenstände deutbaren Welt. Die inten
sive Pflege der sprachlichen Dimensionen des 
Menschen ermöglicht erst die Konstituierung 
eines "Selbst" und eines sowohl rationalen 
wie auf die Gemeinschaft bezogenen Diskur
ses, ist also eine "Basisinstitution" moderner 
Verfassungen. Ein Übermaß an Bildkultur 
mit der ihr eigenen Sprach- und daher Be
grifflosigkeit ist nicht nur ein kulturelles, 
sondern auch ein demokratiepolitisches Des
aster.(57) Die Bewahrung und Förderung der 
sprachlichen Dimension der Welt ist nun aber 
eine Frage des Schulsystems, der Medienpo-

te 26. 

(57) Sanders, Das Verlust der Sprachkultur (1995); 

unverzichtbar für das Verständnis der neuen visu

ellen Kultur Me Luhan, Die Gutenberg-Galaxis. 

Das Ende des Buchzeitalters (unveränderte Neu

auflage 1995). 
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litik, des Umfangs und der Strukturen von 
Freizeit, der Kinder- und Jugendpolitik, der 
Familienpolitik usw.(58) Ein zentrales "Fer
ment" einer menschengerechten "Verfas
sung" sind auch die lebensweltlichen Ge
meinschaften, vor allem die Familien: dort 
entwickeln sich Weltdeutungen und Werte 
aus einem Zusammenspiel von realer und le
bensweltlicher - also nicht nur oder vorwie
gend virtueller, professionalisierter oder tech-

. nologischer - Kommunikation und "Arbeit". 
Einer Gesellschaft ohne lebensweltliche 
Kommunikations- und Arbeitsformen man
gelte es aber an der konkreten Erfahrung der 
Eigenständigkeit des Menschen und der 
praktischen Verwirklichbarkeit dieser Eigen
ständigkeit in Ergänzung und gegenüber 
Markt, Technik, Politik und professionellen 
Institutionen. 

Und schließlich behauptet Wissenschaft 
(allgemeiner: rationales Denken) in der Ge
sellschaft einen eigenständigen von der Poli
tik zu respektierenden Geltungsanspruch ge
genüber (politischer) Macht, virtueller Welt 
und Glauben. Wenn sie als eigenständiges ge
sellschaftliches Subsystem nicht mehr wirk
sam werden kann und seitens der Politik oder 
der Märkte nur mehr als Lieferant funktiona
ler Techniken akzeptiert wird, ist eine zen
trale Basiseinrichtung moderner Verfassun
gen beseitigt. In einer Zeit, in der sich zwi
schen den Befunden und Theorien der Wis
senschaft und dem technokratischen Poli
tikverständnis immer tiefere Gräben auftun, 
wird der Autonomieanspruch der Wissen
schaft selbstverständlich zum Ärgernis, weil 
zu einem möglichen Hindernis für Politik. 
Die Gefahr ist daher groß, daß Wissenschaft 
als Träger von Denkweisen und Produzent 
von Denkprodukten, denen gegenüber die 
Politik keinen legitimen Zugriffs- und Hege
monieanspruch formulieren dürfte, auch 
wenn sie sich auf noch so große Mehrheiten 
beruft, an den Rand der Gesellschaft ge
drängt wird. Angesichts der gestiegenen 
Komplexität der politischen Entscheidungen 
und der Notwendigkeit, längere Zeithori
zonte zu beachten, wäre aber das Gegenteil 
gefragt: nämli<;h für die Politik verfahrens
rechtliche Einlassungszwänge auf Wissen
schaft, Theorie, Befunde und Indikatoren 
vorzusehen. 

Allgemein gilt: die liberalen Verfassungs
garantien für Meinungsfreiheit, Vereini
gungsfreiheit, Religionsfreiheit, Wissen
schaftsfreiheit etc reichen heute nicht mehr 
aus, um diese als Basisinstitutionen einer 
funktionierenden politischen Ordnung zu 
schützen. Auch hier ist, wie in den Feldern 
der Sozial- und Umweltpolitik, das Konzept 
der liberalen Grundrechte ergänzungsbe
dürftig. 
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Zur Aktualität von Verfassungs-Ökolo
giepolitik ist anzumerken: Die neuen Ent
wicklungen der Individualisierung, der Vir
tualisierung, der Vernichtung und Koloniali
sierung der Lebenswelten, der Vermachtung 
der Diskurse und der Bewußtseinsindustrien, 
untergraben die von ihrer normativen Aus
formung her durchaus brauchbaren gelten
den Verfass~ngen, sie höhlensie aus, indem 
sie die Umgebung und die Voraussetzungen, 
auf denen sie aufbauen, einem schleichenden 
Erosionsprozeß aussetzen. Das ist ein relativ 
neues Phänomen, weshalb sich die Frage ei
ner ökologischen, dh ganzheitlichen, system
theoretischen Sicht der Verfassung lange Zeit 
nicht in dieser Schärfe gestellt hat und bis et
wa in die achtziger Jahre Verfassungspolitik 
ihr eigenes Umfeld und die ihre Funktions
fähigkeit durchdringenden und stützenden 
Bedingungen, Fermente und Katalysatoren 
ohne weiteres ignorieren konnte. 

Hinter der bis dahin recht ausgeprägten 
Abschottung verfassungspolitischer Debat
ten gegenüber verfassungsökologischen The
men standen zwei wesentliche Kennzeichen 
der vergangenen Phase: Zum einen konnte 
man davon ausgehen, daß die "Gesellschaft" 
(die Bürger, die Verbände, die Medien, usw) 
von sich aus dazu in der Lage war, ein funk
tionierendes Gleichgewicht zwischen Staat 
und Gesellschaft, den großen Interessen- und 
Bedarfsfeldern, zwischen Stabilität und In
novation, zwischen Kritik und Affirmation, 
usw herzustellen und daß sie ein ausreichen
des Gegengewicht zur den Festungen der 
Entscheidungszentren "Markt" und "Staat" 
bilden konnte. Gesellschaftliche Fermente 
wie Verbände, Ethikträger, Erziehungskon
zepte, Religionen, Medien, Schulen ua waren 
ausreichend intakt, ebenso wie lebensweltli-

che autonome Kommunikationsstrukturen. 
Zum anderen war die politische Abstützung 
des fordistischen Akkumulationskonzepts 
relativ leistungsfähig und unkompliziert. Die 
(damals weit weniger fragmentierten) Inter
essen konnten in einfache Erfolgsformeln 
umgegossen werden, die von großen Partei
en und Verbänden repräsentiert wurden. Die 
genau betrachtet recht undemokratischen 
Strukturen des zentralistischen Verbände
. korporatismus waren wegen ihrer beträchtli
chen Leistungsfähigkeit daher eher ein esote
risches Problem. Die politische Konzeption 
der Verwaltung linearer Aufwärtsentwick
lungen und der Sicherung ihrer ökonomi
schen und technologischen Basis bedurfte bei 
weitem nicht so intensiv wie heute eines 
funktionierenden Zusammenspiels von Kri
tik, Rationalität, Wertdiskursen und Refle
xionen über Grundfragen und elementare 
Sinnzusammenhänge zwischen Politik und 
Leben. 

Beide Bedingungen verschwinden heute. 
Es ware trügerisch, sich heute noch auf die 
selbstorganisierende Kraft der Gesellschaft, 
nach wie vor abgesichert durch den klassi
schen Grundrechtekatalog (Pressefreiheit, 
Meinungsfreiheit, Vereinigungs- und Ver
sammlungsfreiheit, Freiheit von Wissen
schaft und Forschung usw) zu verlassen. Die 
Annahme, die erforderlichen Umweltbedin
gungen würden ohnehin ausreichend durch 
ein Zusammenspiel von klassischen Frei
heitsgarantien und Grundrechten, den natür
lichen Hang der Menschen, ihren Interessen 
auch politisch nachzugehen, der vorhande
nen "Infrastruktur" an Bildung, Information 
und Wissen gewährleistet, erweist sich zu
nehmend als Irrtum: Die öffentliche Kom
munikation wird von einer Agglomeration 
von kommerzialisierten Medien und Politik 
beherrscht. Politik dichtet sich vor den kriti
schen Befunden einer immer mehr in die Iso
lation geratenden Gesellschaftswissenschaft 
ab. Die prägende Kraft werteorientierter In
stitutionen, Ethiken und Philosophien 
nimmt ab. Der Bürger kann zwischen Rea
lität und erzeugter Wirklichkeit immer weni
ger unterscheiden. Die neoliberalen Deutun
gen von Risiken und Risikoverteilung lassen 
zentrale Fragen der Entwicklung der Gesell
schaft und der Lebensverhältnisse als unpoli
tische erscheinen, Politik erhält mehr und 
mehr den Charakter eines Segments der Info
und Entertainment-Branche, abseits jeglicher 
öffentlichen Diskursfähigkeit hinsichtlich 
d~r großen Themen. 

Es stellen sich daher ganz neue Fragen: 
Wie wird eine gegenüber der Realität zuneh
mend verschlossene Politik zur Einlassung 
auf eben diese Realität gezwungen, wenn sie 
dazu in der Lage ist, Realitäten zu definieren 
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\llld Probleme wegzudcfinieren, vorhandene 
Wcrt.halwllgt:ll zu karikieren und zu diffa
mi('I'(!Il, Lind die fragmentierten Interessen ge
geneinander auszuspielen? Wo und wie ent
stehen jene politischen Grundhaltungen, die 
ein Forum des offenen Diskurses erst ermög
lichcn? Wie geraten jene Themen wirksam in 
dic öffentliche Debatte, für die es keine sub
jektive Repräsentanz gibt? Wer stellt die Fra
ge, ab welchen Punkt die Beglückung durch 
Waren oder öffentliche Dienstleistungen 
nicht mehr wünschenswert ist? Wer disku
tiert den Wert einer aussterbenden Pflanze in 
einer Weise, die das Problem nicht dem Ra
ster der dominierenden Macht- und Verwer-
tungsinteressen unterwirft? . 

Nimmt man das Programm einer "Verfas
sung" ernst, die sich der wesentlichen Ba
sisinstitutionen, von denen her sie ihre Kräf
te und Inputs beziehen müsste, nicht entzie
hen darf, die also ohne Kritik, Diagnose
fähigkeit, Diskurs, Kontradiktion, Wertbil
dung, Grundkonsense, politischer Moral, al
so den Inputs aus Wissenschaft, Kunst, All
tagswelten, Betroffenheit, Expertenwissen, 
Öffentlichkeit, Realitätsdarstellung, nicht 
auskommen kann, dann wird die Entwick
lung einer auf den Schutz und die Förderung 
eben dieser Voraussetzungen abzielenden 
Politik zu einer unverzichtbaren Aufgabe. 
Wir erleben heute in dramatischer Weise ein 
Manko der bisherigen Verfassungen: daß die
se im wesentlichen nur Verfahren, Institutio
nen und Kompetenzzuweisungen sowie 
"Möglichkeiten" in der "Gesellschaft" zum 
Gegenstand hatten und sich um die materiel
len Stoffe und Qualitäten, die in diesen Ver
fahren verarbeitet werden, nicht gesorgt ha
ben und auch nicht unbedingt sorgen muß
ten. 

Heute sind aber gezielte und aktiv voran
getriebene Schritte erforderlich: Wenn etwa 
die Diskurs- und Reflexionsfähigkeit des po
litischen Systems in erhöhten Ausmaß gefor
dert sind, wenn etwa ein dazu bereites, mit 
Informationen versorgtes, engagiertes politi
sches Umfeld gefördert werden muß, wenn 
steigende Komplexität und Vernetzung lei
stungsfähige und unabhängige Systeme der 
Wissens- und Informationsverarbeitung er
fordern, wenn Entscheidungen über riskante 
Entwicklungen und Gegenstrategien ein 
nicht von der Politik kolonialisiertes System 
von Experten- und Gegenexperten notwen
dig machen, ob es sich um die Wirkungen 
von Schneekanonen, um die Förderung oder 
Verhinderung gentechnischer Methdden in 
der Landwirtschaft, um die Auswirkungen 

(58) Daran wird deutlich, daß Verfassungsökolo

giepolitik wenig mit dem bisherigen Verständnis 

von Verfassungspolitik zu tun hat, sondern ein 
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des Aufbaus eines zweiten Arbeitsmarktes, 
um die Folgewirkungen der Expansion des 
Fremdenverkehrs in sensiblen Zonen han
delt. Qualifizierte und den neuen politischen 
Paradigmen gewachsene Politikerpersönlich
keiten engagieren sich nicht ohne entspre
chende Anreize in der Politik. Auch die Aus
gestaltung des Wahlrechts, die Chancen von 
Personen außerhalb der Machtgeflechte der 
politischen Parteien und Verbänden, die 
durch das Bezügerecht ausgelösten Selekti
onsmechanismen, usw sind unter diesem Ge
sichtspunkt entscheidende" verfassungs öko
logische" Fragen. Von ausschlaggebender Be
deutung ist die korrekte Darstellung der re
gionalen Realität und der vorhandenen poli
tischen Diskurse, Ideen, Optionen in den 
Massenmedien. 

Ein weiteres wesentliches Thema ist das 
der faktischen Kontrolle der politischen Pro
zesse auf Rationalität, Folgenverantwortung, 
Eingriffsintensität, Kosten, Verhältnismäßig
keit, Zweckmäßigkeit, usw. Verfassungs
rechtlich installierte Gegengewichte funktio
nieren auch hier nicht voraussetzungslos. Sie 
müssen in Zeiten der Formierung von 
Machtblöcken, die sich um Parteien, Verbän
de, Wirtschaftslobbies und Medienkonzerne 
gruppieren, als aktive, geförderte und ge
schützte Gegengewichte organisiert werden. 
Um die allenfalls subtilen Verbindungen zwi
schen den Netzwerken der Macht transpa
rent zu machen oder Initiativen und Ideen 
Gehör zu verschaffen, die Alternativen ent
wickeln, sind klimatische, infrastrukturelle, 
wissenschaftliche, ethische und medienpoli
tische Voraussetzungen erforderlich. 

Ganz entscheidend für die politische Kul
tur, ohne die eine Verfassung nicht wirklich 
leben kann, ist das Vorfeld der Bildung Von 
Werten und Einstellungen. Welche Institu
tionen vermitteln - auf Grund welcher Aus
gangsthesen, Perspektiven und allenfalls auch 
Interessen - Weltbilder, Menschenbilder, Tu
genden, ethische Grundlagen, Wissen über 
die grundlegenden Zusammenhänge in Ge
sellschaft, Ökonomie, Politik und Sinn. Wel
che Haltungen und Deutungen werden insti
tutionell, welche über Medien, welche über 
das alltägliche Lernen in der Gesellschaft, im 
Betrieb, in der Schule vermittelt? Heute spie
len hier die Massenmedien, insbesondere die 
elektronischen Medien, eine entscheidende 
Rolle und verdrängen die Schulen, die Kir
chen, die Familien. Hier soll, wie es aussieht, 
das "neue Menschenbild" des perfekten 
Konsumenten, des einsamen Wolfs in der 
Wettbewerbslandschaft, des Genuß- und 

"Projekt" ist, das sich aller auch rechtlichen M ög

lichkeiten in allen Bereichen der Politik bedient. 

( 59) Vgl vor allem Koja, Das Verfassungsrecht 

Gierbürgers, der Philosophie einer Verant
wortungslosigkeit, der Kommerzialisierung 
der Erlebnis- und Bewußtseinssphäre, durch
gesetzt werden. Damit wird aber gleichzeitig 
eine notwendige und stillschweigend voraus
gesetzte Säule der geltenden Verfassungen 
erodiert. Eine Gesellschaft, die den Diskurs 
sucht, die sich wehrt, die Widerstand organi
siert, die Kontrollen, Gleichgewichte zwi
schen Leben und Technik, zwischen Natur 
und Warenkomplexen, zwischen Erwerb
stätigkeit und freier, nicht entfremdeter Ar
beit einfordert, kann nur auf der Basis eines 
entsprechenden Wertekonsenses funktionie
ren. Dieser kann sich aber ohne Gegenge
wichte zu den neuen bewußtseinsindustriel
len Komplexen nicht konstituieren. 

Zusammenfassend: Es ist eine herausra
gende verfassungsökologische Aufgabe der 
Länder, im Feld zwischen Realität, Institu
tionen, Politik, Bedürfnissen, Verflechtun
gen, Entwicklungen, Betroffenheiten die Fül
le an Wissen, Werten, Positionen, Reflexio
nen, künstlerischen Expressionen zur Gel
tung zu bringen und dadurch dazu beizutra
gen, die Vereinseitigung der "Weltbilder und 
-deutungen" durch die imperiale Agglome
r:jltion der Megamaschine wenigstens abzu
schwächen. 

6. Änderungsbedarf auf der Ebene der 
Bundesverfassung 

Auch wenn hier vertreten wird, daß der 
Schwerpunkt der Föderalismusreform eine 
Frage der Selbstorganisation der Länder ist, 
so kann diese letztlich zweifellos nicht wirk-
1ich gelingen, wenn es nicht zu drei wesentli
chen Änderungen auf der Ebene der Bundes
verfassung kommt: erstens zu einer durch
greifenden Erweiterung der Verfassungs
autonomie der Länder, zweitens zu einer um
fassenden, über den Minimalkonsens des 
Perchtoldsdorfer Paktums hinausgehenden 
Bundesstaatsreform und drittens zu einer 
besseren Koordinierung der Länderinteres
sen gegenüber dem Bund, einschließlich einer 
besseren Zusammenarbeit der Länder auf 
parl~mentarischer Ebene. 

Besonders unzeitgemäß und geradezu als 
eine demonstrative Demütigung der Länder 
müssen die derzeit bestehenden sehr engen 
Grenzen der Verfassungsautonomie der Län
der angesehen werden'(59) Die einschlägigen 
Bestimmungen der Bundesverfassung sind 
bekanntlich dürftig und wenig aussagekräf
tig. Im Mittelpunkt steht die kryptische Be
stimmung des Art 99 Abs 1 B-VG, nach der 
die Landesverfassung abgeändert werden 

der österreichischen Bundesländer2 (1988) 17 ff; 

Pernthaler, Die Verfassungsautonomie der öster

r.eichischen Bundesländer,JBI1986, 477 ff; No-
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kann, "insoweit dadurch die Bundesverfas
sung nicht berührt wird". Diese Bestimmung 
wird immer wieder sehr eng interpretierd60) 
Die Bundesverfassung sollte eindeutig klar
stellen, daß sich die Länder hinsichtlich ihrer 
inneren Strukturen nur grundsätzlich an den 
Leitwerten der Bundesverfassung zu orien-

yak, Die relative Verfassungsautonomie der Län

der, in: Rack (Hg), Landesverfassungsreform 

(1982)35 f 

(60) Der zentrale Punkt bei den meisten umstrit

tenen Fragen ist die Prüfung, ob sich die aus bun

desverfassungsrechtlichen Regelungen gewonne

nen Grundsätze überhaupt an die Länder richten. 

Es ist somit in erster Linie zu untersuchen, ob sich 

jene Regelungen der Bundesverfassung, die zB 

das Verhältnis von Bundesregierung und Natio

nalrat regeln, auch und wenn ja, genau in dieser 

oder nur in einer ungefähren Weise, an die Länder 

richten oder ob sie lediglich bundesspezifisches 

Recht im engeren Sinne darstellen. Davon zu un

terscheiden sind jene Regelungen der Bundesver

fassung oder jene aus Regelungen der Bundesver

fassung erkennbaren normativen Prinzipien, die 

man als Grundsätze, Leitwerte und Bausteine der 

gesamtösterreichischen Verfassung bezeichnen 

kann und die daher auch für die Landesverfas

sungen verbindlich sind. Der Bundesverfassungs

gesetzgeber mußte die wesentlichen Inhalte der 

"Bundes-Bundesverfassung" regeln, weil es gar 

kein anderes Organ gibt, das zu solchen Regelun

gen befugt gewesen wäre. Das rechtfertigt es aber 

in keiner Weise und schon gar nicht ohne weiteres, 

dh ohne Nachweis, daß es sich dabei im konkreten 

Fall um ein gesamtstaatli,ches Leitprinzip (um ei

nen Baustein der gesamten Staatsverfassung han

delt), aus diesen Regelungen abzuleiten, daß sie 

auch Modell und Vorbild für die Landesverfas

sungen sein sollen und die Länder davon nur un

wesentlich, marginal oder ein wenig abzuweichen 

berechtigt sind. Vgl dazu vor allem die überzeu-
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tieren haben, daß aber die Ausgestaltung ih
rer eigenen Politik-Organisation in ihren Au
tonomiebereich fällt. Die Bundesverfassung 
wäre also dahingehend zu ändern, daß es den 
Ländern nicht mehr wie bisher ohne jede 
nachvollziehbare Rechtfertigung (61) ver
wehrt ist, ein innovativeres, eigenständiges, 
auf die Besonderheiten der Länder und der 
Eigenarten der politischen Problemstellun
gen in den Ländern zugeschnittenes Verfas
sungsmodell zu verwirklichen, soweit nur die 
Basisprinzipien demokratisch-parlamentari
scher Systeme eingehalten sind. Es sollte 
künftig keine bundesverfassungsrechtlichen 
Hindernisse geben, etwa die Landtage mit 
weitreichenden Rechten auszugestalten,(62) 
die direkte Demokratie weiter zu entwickeln 
als auf Bundesebene,(63) durchsetzbare sozia
le oder ökologische Grundrechte zu schaffen, 
im eigenen Wirkungsbereich Gerichte oder 
gerichts ähnliche Einrichtungen zu schaffen, 
ein System starker "Anwaltschaften" als Ver
fassungsinstitutionen vorzusehen, die Infor
mations- und Kontrollmöglichkeiten des 
Landtags (Akteneinsicht, Untersuchungs
ausschüsse) über die Bundesstandards hinaus 
zu entwickeln oder bei der Regierungsbil-

gen den Darlegungen von Pernthaler,fBI1986, 

477ffmwN. 

(61) Unter dem Gesichtspunkt einer Theorie ver

tikaler Kompetenzverteilung sind es ja vor allem 

jene Zuständigkeiten, die im Falle ihrer Dezen

tralisierung zu Wettbewerbsverzerrungen führen, 

bei denen es in hohem Maße zu Wohlstandsverlu

sten kommt, wenn eine niedrigere Regelungsebe

ne zuständig ist, oder jene, wo ein hohes Ausmaß 

an gegenseitiger Interessen- oder Wirkungsver

Jlechtung besteht, die auf zentraleren Ebenen ge

regelt werden sollen. Genau von diesem Gesichts

punkt geht erkennbar ja auch die insoweit sehr 

rational gestaltete Kompetenzerverteilung zwi

schen EU und ihren MS aus. Es ist daher auch 

schlüssig, daß die EU wirtschaftliche, produktbe

zogene oder umweltbezogene Fragen in hohem 

Maße regelt, während sie sich in die Politikorga

nisation ihrer MS nicht einmischt und daher etwa 

die Frage der inneren Kompetenzverteilung voll

ständig den MS überläßt. Wendet man diese 

Grundsätze auf die innerösterreichische Kompe

tenzverteilung an, so müßte die nähere Ausgestal

tung der Politikorganisation in den Ländern die

sen weitestgehend überlassen sein. 

(62) Pernthaler hat zu Recht darauf hingewiesen, 

daß nicht alle Regelungen der Bundesverfassung 

betreffend die Kontrollrechte des Nationalrats ge

genüber der Bundesregierung gleichzeitig als 

Schranke der Landesverfassungsgesetzgebung an

zusehen sind, so daß die hA (zB Koja) zu den 

Grenzen der Schaffung von Kontrollrechten der 

Landtage als zu eng anzusehen ist. ME wäre da

her zB ein Recht auf Akteneinsicht der Mitglieder 

dung und dem Wahlrecht auch den "engli
schen" oder "italienischen" Weg zu gehen. 

Hinsichtlich der Bundestaatsreform (64) 

erfordern die hier umschriebenen Aufgaben
steIlungen gar nicht so sehr eine massive Stär
kung durch zusätzliche Gesetzgebungsk~m
petenzen. Einer flexiblen Rahmengesetzge
bung des Bundes wäre mE eindeutig der Vor
rang vor der zur Zeit eher bevorzugten Me
thode der Auf teilung von Gesetzgebungs
kompetenzen zwischen Bund und Ländern 
zu geben.( 65) Damit wäre den (in nahezu je
der Materie enthaltenen) Erfordernissen so
wohl der Vereinheitlichung als auch der Dif
ferenzierung Rechnung getragen. Die EU 
zeigt, daß sich ein derartiges flexibles Modell 
durchaus bewähren kann. Auch die Kom
promißfähigkeit einet solche Lösung sollte 
im Grunde höher sein, denn beide Seiten 
könnten dabei gewinnen (66) und man könn
te daher vermutlich auch mehr an Kompe
tenzen in Bewegung bringen. In diesem Sin
ne ist auch für mehr Beweglichkeit bei Ver
ordnungen zu Bundesgesetzen plädieren, die 
von den Ländern zu erlassen wären. Von be
sonderer Bedeutung im Sinne der oben ge
schilderten steigenden horizontalen Poli-

der Landtage auch über die enge Regelung der 

Burgenländischen Landesverfassung hinaus bun-

. desverfassungskonform. 

(63) Pernthaler, Direkte Demokratie und Födera

lismus, in: derselbe, Direkte Demokratie in den 

Ländern und Gemeinden (1980) 9 ff; Koja, Die 

rekte Demokratie in den Ländern (1983). 

(64) Vgl aus der inzwischen unübersehbaren Fülle 

an Literatur vor allem zur jüngsten Entwicklung 

Pernthalerl Schennhanner, Bundesstaatsreform 

1994, in: Österreichischesjahrbuch für Politik 

1994, 561 f; Öhlinger, Das Scheitern der Bundes

staatsreform, in: Österreichisches Jahrbuch für 

Politik 1994, 554 ff 

(65) Im Schlußbericht der Arbeitsgruppe für Fra

gen der Neuordnung der bundesstaatlichen Kom

petenzverteilung (FN 64) wird die Frage noch of

fen gelassen. Die Alternative einer Veränderung 

des Artikel 12 B-VG dahingehend,daß der Bund 

in bestimmten Materien nur für die Festlegung 

der Grundlagen und Ziele zuständig ist, darüber 

hinaus aber die Zielverwirklichung den Ländern 

vorbehalten wäre, wird gleichwertig neben die 

Option einer gänzlichen AuJlassung des Kompe

tenztypus der Grundsatzgesetzgebung gestellt. In 

den derzeit vorliegenden Entwürfen ist zwar eine 

Rahmen- und Zielgesetzgebung grundsätzlich 

vorgesehen, bei der konkreten Zuordnung der 

Kompetenzen geht man aber ohne weitere Be

gründung eindeutig den Weg der Auf teilung. 

(66) Beide gewinnen zum einen an legistischen 

Gestaltungsmöglichkeiten, zum anderen aus den 

entstehenden Synergieeffekten komplementärer 

Regelungsbefugnisse. 

33 



RECHT & GESELLSCHAFT 

tikvernetzung in den Ländern ist es, mög
lichst die ganze Breite an Verwaltungs kom
petenzen, dh an operativen Steuerungsmög
lichkeiten, stärker "unten" zu konzentrieren. 
Wie ausgeführt, sollte vermehrt bereichsü
bergreifende, vernetzte Politik ermöglicht 
und das bisher eher isolierte Verwaltungs
handeln in umfassende Struktur-, Ziel- und 
Projektplanungen eingebunden werden. Die 
(vorgesehene) Übertragung der "mittelbaren 
Bundesverwaltung" an die Länder wäre in 
dieser Beziehung durchaus ein positiver 
Schritt. Eine weitere zentrale Frage ist die 
Nutzung privatrechtlicher (auch gesell
schaftsrechtlicher) Instrumente der Landes
politik. Selbstbestimmte Koordination zwi
schen unterschiedlichen Akteuren, zu denen 
auch das Land, die Gemeinden, die Unter
nehmen der Gebietskörperschaften, beauf
tragte Unternehmen, Verbände ua gehören, 
darf durch Bundesverfassungsrecht nicht be
hindert werden. Unerträglich wäre es aus die
sem Grunde, die Privatwirtschaftsverwal
tung der Ländern an die Kompetenzvertei
lung der Bundesverfassung zu binden.(67) 

Die Fragen der Reform des Bundesrats, 
der Einspruchsrechte der Länder, der Stel
lung der Landeshauptleutekonferenz, des 
Konsultationsmechanismus ua können hier 
nicht behandelt werden. Nur einige Ziele sei
en angedeutet: Eine bessere Einbindung der 

(67) So aber die Republik Österreich, Bundes

kanzleramt - Verfassungsdienst (Hrsg), Struktur

reformkommission, Neuordnung der Kompetenz

verteilung in Österreich (oJ) in den Schlußfolge

rungen 532. 

(68) V gl Ruppe, Neuordnung der bundesstaatli

chen Kompetenzverteilung. Teilbereich Finanz

verfassung, in: Republik Österreich, Bundeskanz

leramt - Verfassungsdienst (Hrsg), Strukturre

formkommission, Neuordnung der Kompetenz

verteilung in Österreich (oJ) 289 ff, der die gegen

wärtige Finanzverfasung als " geprägt von Zen

tralismus, Asymetrien, einer Verwischung der 
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Landesparlamente, durch eigene Einrichtun
gen und/oder durch Vorabverfahren, die Ver
treter des Landes nach außen binden, und im 
Zweifel eher eine stärkere Eigenverantwor
tung der jeweils zuständigen Ebene mit allen 
damit verbundenen Kompetenzen und In
strumenten. Damit schließt sich der Kreis zur 
Bundesstaatsreform: Die Schaffung arron
dierter Kompetenzbereiche und die Übertra
gung von Einnahmenverantwortung an die 
Länder (68) gehört zu einer Bundesstaatsre
form im Sinne der neuen Aufgaben der Län
der unverzichtbar dazu. 

7. Landesverfassungen und 
Europäische Politikebene 

Ich vertrete die Außenseitermeinung, daß es 
weder erforderlich und noch möglich ist, daß 
die Länder die Integrationspolitik maßgeb
lich beeinflussen. Heute ~teht vor allem die 
Aufgabe an, die Europapolitik zu "europäi
sieren". Die staatsübergreifenden Problema
tiken müssen endlich europäisch definiert 
und in einen europäischen politischen Dis
kurs eingebunden werden. Die Politik in der 
EU darf nicht zur Summierung national
staatlicher, aber auch nicht regionaler Per
spektiven verkommen. Das Modell der Poli
tikverflechtung,(69) etwa im Sinne eines Re
gionalrats oder einer Ausweitung der Län
derbeteiligung, ist daher aus meiner Sicht 
nicht zielführend. Der Versuch, ständig von 
den unteren staatlichen Einheiten her auf die 
Willenbildung der Gemeinschaft Enfluß zu 
nehmen, hindert diese an der vieldiskutierten 
"Vertiefung" ihrer sozialen und ökologischen 
Entwicklung. Daraus ergibt sich folgerichtig 
und entgegen dem heutigen Trend eine kriti
sche Sicht des Subsidiaritätsprinzips.(70) 
Wenn es dahin verstanden wird, die Regulie
rungskompetenzen des Zentralstaats gegen
über den Regionen und die der EU gegen
über den Mitgliedstaaten zu begrenzen, dann 
wird damit paradoxerweise die für eine so
zialökologisch effiziente Regionalpolitik un
abdingbare supranationale Flankierung und 
Unterstützung behindert. Das Subsidiarität
sprinzip, wie es heute überwiegend verstan-

Verantwortungs bereiche und Elementen der 

Fremdbestimmung" kennzeichnet; Schönbäck, 

Neuordnung der bundesstaatlichen Kompetenz

verteilung. Teilbereich ökonomische Gesichts

punkte der Steuer- und Aufgabenverteilung, in: 

ebendort 393 ff; zum geltenden System siehe 

Pernthaler, Österreich ische Finanzverfassung. 

Theorie. Praxis-Reform (1984); Ruppe, Finanz

verfassung im Bundesstaat (1977). 

(69) Vgl Scharpf, Die Politikverflechtungsfalle: 

Europäische Integration und deutscher Föderalis

mus im Vergleich, PVS 1985, 323 ff; Abromeit, 

Föderalismus. Mod~lle für Europa, ÖZP 1993, 

den wird, läßt unberücksichtigt, daß die Pro
bleme "unten" großer Lösungen "oben" be
dürfen. 

Die lokalen und regionalen Einheiten 
können erfolgreiche Politik nur auf dem 
Sockel der auf zentraler Ebene, heute zuneh
mend auf europäischer Ebene, geschaffenen 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
aufbauen. Die Krise der regionalen Politik ist 
gleichzeitig eine Krise des politischen Ge
samtsystems. EU und Zentralstaat müssen 
von da her die neuen Funktionen der regio
nalen Ebene stärken und absichern, mit dem 
Ziel, eine intelligent-vernetzte Beeinflussung 
des Wachstums- und Modernisierungspro
zesses zu ermöglichen, damit die Hegemonie 
der öffentlichen Interessen über die wesent
lichen lebensqualitätbezogenen Entwicklun ~ 
gen in der Region wiedererrungen werden 
kann. Damit kann auch der wesentliche 
Punkt der Beziehungen zwischen EU und 
Regionalpolitik näher umrissen werden: Es 
geht um die Beseitigung von derzeit erkenn
baren Hindernissen für eine Regionalpolitik, 
die sich als Komplementärfunktion gegen
über den Wachstums- und Modernisierungs
folgen und als Organisator der konkret-stoff
lichen Komponenten in jedem Politikfeld 
versteht. Die Funktionen der verschiedenen 
Handlungsebenen (EU, Bund, Länder) ste
hen zueinander nicht in einem Gegensatz, 
sondern sie ergänzen einander. 

Die Rolle der Regionen im europäischen 
Raum muß sicherlich verstärkt werden, aber 
nicht im Sinne der Kleinstaaterei, sondern im 
Sinne einer intelligenten Dezentralisierung. 
Die regionale Ebene wird im Rahmen dieser 
Konfiguration tatsächlich immer wichtiger. 
Ihre zunehmend unersetzliche Funktion ist 
vorerst die der dezentralen Lebensqualitätsi
cherung durch ein starkes, die Defizite des 
Marktes ergänzendes und seine Folgen ver
hinderndes oder kompensierendes Gegen
netzwerk. • 

Dr. Klaus Firlei ist Professor am Institut 
für Arbeits- und Sozial recht der 
Universität Salzburg. 

207ff 

(70) Der einschlägige Art 3b des Vertrages über 

die Europäische Union lautet: " ... In den Berei

chen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständig

keit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Sub

sidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die 

Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf 

Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend er

reicht werden können und daher wegen ihres 

Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Ge

meinschaftsebene erreicht werden können. " 
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Highlights der internationalen 
Menschenrechtsentwicklung 

im Menschenrechtsjahr 1998 
VONMANFRED NOWAK 

Das Menschenrechtsjahr 1998 hat neben schweren 
Menschenrechtsverletzungen (z.B. im Kosovo) auch wichtige Entwicklungen 

auf dem Weg zu einem globalen Menschenrechtsschutz gebracht wie die 
Schaffung eines ständigen Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

und eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofs, die Annahme 
der Erklärung der Rechte der Menschenrechtsverteidiger, 

die Aberkennung der Immunität für General Pinochet und die Anerkennung 
von Schadenersatz für Opfer des Nazi-Holocaust. 

D as Jahr 1998 wurde von den Vereinten 
Nationen eigentlich nicht offiziell zum 

Menschenrechtsjahr erklärt. Aus Anlaß des 
50. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und des Übereinkom
mens aus dem Jahr 1993, die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Ergebnisse der Wiener 
Weltkonferenz über Menschenrchte 1998 ei
ner kritischen Überprüfung zu unterziehen, 
war es aber naheliegend, daß das UNO
Hochkommissariat für Menschenrechte die
sem Jahr einen entsprechenden Titel verpaß
te. Solche Symbole sind wichtig, denn sie set
zen die Regierungen unter Druck, sichtbare 
Erfolge vorzuweisen. Der sichtbarste Erfolg 
der Weltkonferenz 1993 war die Schaffung ei-
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nes Hochkommissariats für Menschenrech
te. Mit der Bestellung der irischen Präsiden
tin und ehemaligen Menschenrechtsaktivistin 
Mary Robinson als Nachfolgerin des eher 
glücklosen ekuadorianischen DiplomatenJo
se Ayala Lasso nimmt dieses neue Amt auch 
langsam eine innovative und koordinierende 
Funktion in der Menschenrechtspolitik der 
Vereinten Nationen wahr. 

Welche sichtbaren Erfolge wurden im 
Menschenrechtsjahr 1998 erzielt? 

Im Rahmen des Europarates fällt zuerst die 
Schaffung eines ständigen Europäischen Ge
richtshofsfür Menschenrechte am 1. Novem
ber 1998 auf. Auch wenn das Inkrafttreten 

des 11. Zusatzprotokolls zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention eher zufällig in 
.dieses Symboljahr fiel, so stellt die Reform 
des Straßburger Überwachungsmechanismus 
dennoch einen wiclltigen Beitrag des Euro
parates zum Menschenrechtsjubiläum dar. 
Zum ersten Mal in der Geschichte des Men
schenrechtsschutzes wurde ein wirklich effi
zienter Mechanismus zur gerichtlichen 
Überwachung der Menschenrechte im Wege 
von Individual- und Staaten beschwerden ge- . 
schaffen. Jedes Opfer einer Verletzung der 
wichtigsten bürgerlichen und politischen 
Rechte in einem der derzeit 40 Mitgliedstaa
ten des Euwparates (von Lissabon bis Wla
diwostok) kann sich nunmehr nach Erschöp
fung des innerstaatlichen Instanzenzugs di
rekt, d.h. ohne den langwierigen Umweg 
über die Europäische Menschenrechtskom
mission, an ein internationales, permanent ta
gendes und aus hauptberuflichen Richtern 
zusammengesetztes Gericht wenden, dessen 
Entscheidungen endgültig und völkerrecht
lich bindend sind. Das Ministerkomitee als 
politisches Hauptorgan des Europarates 
wurde somit knapp 50 Jahre nach der Schaf
fung der Konvention endgültig aus dem ge
richtlichen Entscheidungsprozeß eliminiert, 
ist aber weiterhin (und diesbezüglich ist sei
ne Rolle auch gerechtfertigt) für das follow
up, d.h. die Durchsetzung der Entscheidun
gen des Gerichtshofs zuständig. Leider ist der 
Gerichtshof weiterhin auf die bloße Feststel
lung einer Konventionsverletzung und, unter 
bestimmten Voraussetzungen, auf die Zuer
kennung einer gerechten finanziellen Ent
schädigung beschränkt. Weitergehende Maß
nahmen zur Wiedergutmachung wie die Auf
hebung eines Gesetzes, Bescheids oder Ur
teils, die Freilassung einer zu Unrecht inhaf-
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tierten Person oder die strafrechtliche Ver
folgung der für eine Menschenrechtsverlet
zung verantwortlichen Personen kann der 
Gerichtshof im Unterschied zu anderen in
ternationalen Gerichten nicht anordnen. 

Ob die Schaffung eines hauptberuflichen 
Gerichtshofs wirklich zu einer signifikanten 
Reduzierung der Verfahrensdauer in Straß
burg führen wird, hängt zum einen davon ab, 
wie schnell die neuen Richter neben der Be
arbeitung neuer Fälle den enormen Rück
stand aus dem alten System aufholen werden, 
und zum anderen davon, ob der Europarat an 
seiner expansiven Erweiterungspolitik fest
hält. Auch wenn der Europarat durch die 
überhastete Aufnahme von Staaten wie Alba
nien, Rußland, Ukraine und Kroatien seinen 
Anspruch, eine Gemeinschaft von demokra
tischen und Menschenrechte im wesentlichen 
achtenden Rechtsstaaten zu sein, längst auf
gegeben hat, so sollte den kurzsichtigen Po
litikern in Straßburg zumindest die Gefahr 
der Lahmlegung des neuen Gerichtshofs zu 
denken geben. Wenn die Anwälte nicht nur 
im alten Problemfall Türkei, sondern auch in 
den neuen Mitgliedstaaten (1999 soll Georgi
en aufgenommen werden, und viele Politiker 
drängen sogar schon auf die Aufnahme von 
Bosnien und Herzegowina) erkennen, daß 
man sich in nicht funktionierenden Rechts
staaten direkt, d.h. ohne Ausschöpfung des 
innerstaatlichen Instanzenzugs, nach Straß
burg wenden kann, dann dürfte sich die Zahl 
der Beschwerden bald vervielfachen und der 
Erfolg der Reform, zumindest im Hinblick 
auf die Verfahrensdauer, neutralisieren. 

Auch in anderen Bereichen machte der 
Europarat gewisse Fortschritte. Am 1. Fe
bruar 1998 trat die Europäische Rahmenkon
vention zum Schutz nationaler Minderheiten 
in Kraft. Allerdings ist dieser Versuch des Eu
roparats zur Lösung der gravierenden Min
derheitenprobleme in Europa ein schwacher 
Komprorniß zwischen jenen Staaten, die für 
einen aktiven Schutz ihrer ethnischen, reli
giösen und sprachlichen Minderheiten ein
treten (darunter auch Österreich) und jenen 
Staaten, die wie Frankreich nicht einmal die 
Existenz solcher Minderheiten auf ihrem 
Territorium anerkennen. Schwach ist vor al
lem das Durchsetzungsinstrumentarium, das 
keinerlei Beschwerdemöglichkeit der betrof
fenen Minderheiten vorsieht, sondern auf die 
bloße Prüfung von Staatenberichten be
schränkt ist. 

Dieses Berichtsprüfungsverfahr(:!n ist je
nem aufgrund der Europäischen Sozialcharta 
nachgebildet, wo es bisher so gut wie wir
kungslos blieb. Allerdings haben dies die 
Staaten hier - sinnigerweise jedoch nicht bei 
der Minderheitenkonvention - erkannt und 
in einem eigenen Zusatzprotokoll die Mög-
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lichkeit einer Gruppenbeschwerde für Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerverbände, aber 
auch für sonstige nicht-staatliche Organisa
tionen geschaffen. Obwohl dies natürlich 
kein Ersatz für eine echte Individualbe
schwerde ist - und insoferne bleiben die wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rech
te in Europa weiterhin trotz aller Beteuerun
gen der Unteilbarkeit und Gleichwertigkeit 
aller Menschenrechte gegenüber den bürger
lichen und politischen Rechten diskriminiert 
-, kann die Einführung einer Gruppenbe
schwerde als echter Fortschritt bezeichnet 
werden. Im Herbst 1998 hat die Internatio
nale Juristenkommission in Genf, d.h. eine 
der namhaftesten Menschenrechtsorganisa-

.. tionen, die erste Beschwerde gegen Portugal 
betreffend Kinderarbeit eingebracht. 

Im Bereich der Vereinten Nationen fällt 
zum einen die Verabschiedung der Erklärung 
der Rechte der Menschenrechtsverteidiger 
durch die Generalversammlung am 9. De
zember 1998 auf. Es hat viele Jahre gedauert 
bis sich die Staaten schließlich darauf einigen 
konnten, daß MenschenrechtsaktivistInnen 
eine besonders gefährdete Personengruppe 
darstellen, die einen besonderen Schutz ge
gen willkürliche Haft, Folter, Zensur und an
dere Menschenrechtsverletzungen verdient. 
Der Kampf um die Annahme einer derartigen 
Erklärung war vor allem deshalb so schwie
rig und langwierig, weil Menschen, die sich 
aktiv für den Schutz der Rechte anderer 
Menschen einsetzen, nach wie vor in vielen 
Staaten als überflüssig, unanständig oder gar 
staats gefährdend angesehen werden. Obwohl 
der Inhalt im Lauf der Verhandlungen in der 
UNO-Menschenrechtskommission stark ab-

geschwächt und verwässert wurde, feiern die 
nichtstaatlichen Organisationen dennoch die 
Annahme dieser Erklärung im Menschen
rechtsjahr als Triumpf über diese verkorkste 
Ideologie. Erstmals hat die internationale 
Gemeinschaft anerkannt, daß nicht nur die 
Menschenrechte an sich wertvoll sind, son
dern daß auch der aktive Kampf für die Ein
haltung dieser Rechte sowie die offene Kritik 
an Regierungen einen wichtigen Beitrag der 
Zivilgesellschaft zur Durchsetzung der Men
schenrechte darstellen. 

Der bedeutendste Schritt zur Stärkung der 
Menschenrechte im abgelaufenem Jahr war 
zweifellos die Annahme des Statuts eines 
ständigen Internationalen Strafgerichtshofs 
am 17. Juli in Rom. Die Vorarbeiten für die
sen vökerrechtlichen Vertrag reichen bis zum 
2. Weltkrieg zurück. Nachdem die wichtig
sten Kriegsverbrecher Deutschlands und Ja
pans von den internationalen Militärgerich
ten der Alliierten in Nürnberg und Tokio 
verurteilt worden waren, wurde bereits 1948 
in der Völkermordkonvention ein ständiges 
Weltstrafgericht in Aussicht gestellt. Es dau
erte jedoch genau 50 Jahre bis sich die Staa
tengemeinschaft zur Errichtung eines derar
tigen Gerichts durchringen konnte. Ein 
wichtiger Schritt auf diesem mühevollen Weg 
war die Einsetzung von ad hoc-Straftribuna
len für ex-Jugoslawien (in Den Haag) und 
Rwanda (in Arusha) durch den Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen in den Jahren 1993 
und 1994. Obwohl diese Tribunale mit 
großen Problemen zu kämpfen haben - das 
Haager Gericht u.a. mit der Festnahme der 
angeklagten Kriegsverbrecher in Serbien, 
Bosnien und Kroatien; das R wanda-Tribunal 
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mit der unglaublich großen Zahl von Perso
nen, die direkt am Völkermord beteiligt wa
ren - kann ihre Arbeit dennoch als Erfolg im 
Kampf gegen die Straflosigkeit gewer~et wer
den. Der ständige internationale Strafge
richtshof wird nicht nur für Kriegsverbre
chen, sondern auch für Völkermord und Ver
brechen gegen die Menschlichkeit, d.h. für 
die schwersten Menschenrechtsverletzungen 
wie systematische Formen der Folter, Verge
waltigung, Mord oder des Verschwindenlas
sens von Menschen zuständig sein. Auch 
diesbezüglich haben leider viele Staaten (allen 
voran die USA und China) bis zuletzt ver
sucht, die Kompetenz des Gerichtshofs ein
zuschränken bzw. ad absurdum zu führen, 
doch hat schließlich eine Mehrheit von 120 
(einschließlich der meisten europäischen und 
lateinamerikanischen) Staaten beschlossen, 
diesem unwürdigen diplomatischen Schau
spiel ein Ende zu setzen und das Statut mit 
Mehrheitsbeschluß (gegen die Stimmen der 
folgenden sieben Staaten: USA, China, Irak, 
Katar, Jemen, Libyen und Israel) zu verab
schieden. 

Der Strafgerichtshof wird errichtet wer
den sobald 60 Staaten das Statut ratifiziert hac 

ben. Die Nationalversammlung von Senegal 
hat durch die Ratifizierung am 14. Jänner 
1999 ein wichtiges Zeichen gesetzt, sodaß be
rechtigte Hoffnung besteht, daß das Statut 
am Anfang des nächsten Jahrtausends in 
Kraft treten wird. Der Grund, daß diesbe
züglich zu Recht von einem Meilenstein in 
der Entwicklung des internationalen Men
schenrechtsschutzes gesprochen wird, liegt 
vor allem in der zu erwartenden präventiven 
Wirkung. Bisher gingen wir in der Frage von 
Menschenrechtsverletzungen ausschließlich 
von einer Verantwortung der Staaten aus, 
während die individuellen Täter so gut wie si
cher sein konnten, daß sie auch für die 
schwersten Verbrechen, solange sie in der 
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Funktion als Staatsoberhaupt, Minister, Sol
dat oder Polizist begangen wurden, niemals 
rechtlich zur Verantwortung gezogen" wer
den konnten. Diese Kultur der Straflosigkeit 
für Menschenrechtsverbrechen dürfte einer 
der Hauptgründe dafür sein, daß trotz einer 
stetig zunehmenden völkerrechtlichen Ver
antwortung der Staaten die konkreten Men
schenrechtsverletzungen nicht abnehmen. 

In diesem Zusammenhang kommt auch 
der Festnahme von General Pinochet am 16. 
Oktober 1998 in London und der Entschei
dung des britischen Oberhauses vom 25. No
vember 1998 und 24. März 1999, ihm die Im
munität abzusprechen, besondere Bedeutung 
zu. Die diplomatische Immunität ist eine un
abdingbare Voraussetzung für das Funktio
nieren der internationalen Beziehungen, aber 
es ist nicht einzusehen, warum ehemalige 
Staatsoberhäupter ein Leben lang für schwer
ste Menschenrechtsverbrechen, die sie vor ei
nem Vierteljahrhundert begangen haben, in 
der ganzen Welt immun bleiben sollen. Eine 

. Auslieferung und strafrechtliche Verfolgung 
von General Pinochet wäre nicht nur deshalb 
ein großer Erfolg für den Kampf gegen die 
Straflosigkeit, weil der Militärputsch in Chi
le und die darauf folgenden Säuberungen mit 
besonderer Brutalität durchgeführt worden 
waren, sondern auch weil die Unnachgiebig
keit, Uneinsichtigkeit und Arroganz von Ge
neral Pinochetihn geradezu zum Symbol für 
die Kultur der Straflosigkeit gemacht hat. 

Die strafrechtliche Verantwortung der Tä
ter ist nur eine Seite des gegenwärtigen 
Trends zur Individualisierung des Men
schenrechtsschutzes. Auf der anderen Seite 
steht der Ausbau des Opferschutzes. 1998 hat 
die UNO-Menschenrechtskommission nach 
langen Vorarbeiten den Regierungen einen 
Entwurf für Richtlinien betreffend das Recht 
der" Opfer schwerer Menschenrechtsverlet
zungen auf Wiedergutmachung zur Stellun-

gnahme vorgelegt. Es wird erwartet, daß die
ses wichtige Dokument noch heuer von der 
Generalversam!lliung der Vereinten Natio
nen verabschiedet wird. Das darin veranker
te Recht auf Wiedergutmachung geht weit 
über den finanziellen Schadenersatz hinaus, 
den der Europäische Gerichtshof für Men
schenrechte den Opfern in gewissen Fällen 
zuerkennt und sieht auch Maßnahmen der 
Restitution (z.B. Rückgabe von Eigentum 
oder Wiedereinstellung entlassener Arbeit
nehmer), Rehabilitierung (medizinische, psy
chologische oder rechtliche Betreuung), der 
Pflicht zur Untersuchung und vollen öffent
lichen Aufklärung erfolgter Menschen
rechtsverletzungen einschließlich"der straf
rechtlichen Verfolgung der Täter, vollen zi
viI rechtlichen Schadenersatz, die Pflicht zur 
Stärkung präventiver Maßnahmen etc. vor. 

Parallel zu diesen Rechtsetzungsbe-" 
mühungen im Rahmen der Vereinten Natio
nen haben amerikanische Anwälte von über
lebenden Opfern des Nazi-Holocaust erfolg
reich gegenüber schweizerischen und öster
reichischen Banken Schadenersatz- und Wie
dergutmachungsansprüche geltend gemacht 
und durchgesetzt. Diese Präzedenzfälle en
sprechen einer Bestimmung der genannten 
UNO-Richtlinien, wonach zivilrechtliche 
Ansprüche auf Wiedergutmachung von 
schweren Verletzungen der Menschenrechte 
und des humanitären Völkerrechts nicht ver
jähren können. Sollte sich diese Praxis der zi
vilrechtlichen Verantwortung der Täter ne
ben der strafrechtlichen Verantwortung ana
log zum internationalen Umweltrecht auch 
in anderen Fällen schwerer und systemati
scher Menschenrechtsverletzungen durch
setzen, so wäre ein weiterer wichtiger Schritt 
gesetzt, der weitreichende generalräventive 
Wirkungen für multinationale Konzerne bis 
hin zu individuellen Tätern entfalten könnte . 

Trotz schwerster Menschenrechtsverlet
zungen im Kosovo, Kongo, Sierra Leone und 
in vielen weiteren Ländern und Regionen 
dieser Welt hat das Menschenrechtsjahr 1998, 
wie diese kurze und keineswegs vollständige 
Analyse zeigen sollte, doch eine Reihe wich
tiger Entwicklungen auf dem mühsamen Weg 
zu einer neuen Weltordnung gebracht, die 
Globalisierung nicht nur als Folge des Neo
liberalismus versteht, sondern auch als eine 
an den Menschenrechten orientierte und 
durch dieses universell anerkannte Wertesy
stem gesteuerte Zukunftsgesellschaft. • 

Univ.Prof. Dr. Manfred Nowak (Verwal
tungsakademie des Bundes) ist wissen
schaftlicher Leiter des Ludwig Boltzmann 
Instituts für Menschenrechte in Wien und 
Richter an der Menschenrechtskammer 
für Bosnien und Herzegowina in Sarajevo. 
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Das Jahr ist um - die 
Arbeit geht weiter 

Österreich ische Nichtregierungsorganisationen und das 
Menschenrechtsjahr 1998 

VON MARION WISINGER 

Etwas tun, etwas tun in der Höhe, der Tiefe. 
Etwas, auf Erden. (Paul Celan) 

Ein abschließendes Resümee der Arbeit 
eines Jubiläumsjahres zu ziehen, ist un

dankbar. Ein Resümee von Menschenrechts
arbeit zu ziehen, ist fast unmöglich. Denn 
nichts ist schwieriger evaluierbar als die Ar
beit an politischen Strukturen, die offen
sichtliche, alltägliche Menschenrechtsverlet
zungen institutionell tolerieren und ent
schuldigen, sie unter dem vielzitierten Deck
mantel "vereinzelter menschlicher Fehllei
stungen" verdrängen möchten. Das jüngst 
vorübergegangene Menschenrechtsjahr ist je
doch trotz aller oberflächlicher Nutzbarma
chung durch politisch Verantwortliche eine 
wichtige Episode gewesen. Einiges wurde er
reicht, und etwas ist nicht geschehen: Daß die 
NGOs, wie etwa nach dem UN-Jahr gegen 
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Rassismus, frustriert zurückbleiben, wenn 
die Jubiläumsmillionen nach einem Jahr ver
sickern. Die Menschenrechtsarbeit in Öster
reich wird auf allen Ebenen verstärkt weiter
gehen, wir haben viel dazugelernt. 

Die NGOs sind gut vorbereitet in dieses 
Jahr 1998 gegangen. Bereits Monate zuvor 
hat sich eine Gruppe von NGOs die Aufga
be gestellt, einen Forderungskatalog zu erar
beiten. Der trocken klingende Titel, "Forde
rungskatalog österreichischer nichtstaatlicher 
Organisationen zur strukturellen Veranke
rung der Menschenrechte in Österreich", 
barg eine Anzahl innovativer Punkte, deren 
auf den ersten Blick unspektakuläres Ziel es 
ist, auf allen Ebenen der Politik Defizite bei 
der Umsetzung internationaler men-

schenrechtlicher Standards zu orten und Ver
besserungsvorschläge zu präsentieren. Denn, 
so meinen die NGOs, Bundesregierung, Par
lament, Länder, Gemeinden und die politi
schen Parteien haben es bisher verabsäumt, 
die Menschenrechte systematisch als Orien
tierungslinie allen politischen Handels zu 
entwickeln. Besonders genannt sind erhebli
che Defizite im Bereich des Asyl- und Frem
denrechts, des Minderheitenschutzes, der 
Frauenrechte, der Rechte gleichgeschlecht
lich Liebender, aber auch der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen. Daher sollten die 
Rahmenbedingungen für eine menschlichere 
Politik auf allen Ebenen der politischen Ent
scheidungsfindung anhand dieses Forde
rungskatalogs verändert werden. Taugliche 
Instrumente wären ein regelmäßig erstellter 
Menschenrechtsbericht der Regierung und 
ein Menschenrechtsausschuß im Parlament. 
Überdies sollte das anläßlich des Menschen
rechtsjahres von der Bundesregierung einge
richtete Nationalkomiteefur Menschenrech
te institutionalisiert werden. Auch Men
schenrechtskoordinatorInnen in den Bun
desministerien, die Einrichtung und Stärkung 
von MenschenrechtssprecherInnen in den 
Parteien, Interessensvertretungen und Ge
werkschaften, sowie ein nationaler Aktions
plan zur Umsetzung der Ziele der Wiener 
Weltmenschenrechtskonferenz 1993, sind 
wesentliche Forderungen des Katalogs. In 
seinem zweiten Teil setzt er sich auch mit der 
außenpolitischen Perspektive auseinander. So 
soll die Bundesregierung dem Parlament 
über die menschenrechtliche Orientierung 
der Außenpolitik berichten, und darauf ach
ten, daß die österreichische Außenhandels
und Entwicklungspolitik zur Verwirklichung 
der Menschenrechre beiträgt. Die Europäi
sche Union sollte grundsätzlich auf men
schenrechtliche Auswirkungen ihrer Politik 
achten und Inkohärenz und Widersprüche 
ihrer Maßnahmen vermeiden, sowie der Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention bei
treten. So bedeutete der Forderungskatalog, 
der von zahlreichen Organisationen unter
schrieben wurde, eine wertvolle Argumenta
tionshilfe in diesem Menschenrechtsjahr. Das 
Besondere der gemeinsamen Bemühungen 
war, daß NGOs verschiedenster Provenienz, 
thematisch weit gestreut, hinter diesen For
derungen standen. Denn verbesserte Struk
turen, wo Menschenrechte gezielt eingefor
dert werden können, dienen allen NGOs 
gleichermaßen. 

Was nun noch fehlte, war eine koordinier
te Vorgehensweise und Vernetzung von 
NGOs zur Umsetzung ihrer Forderungen. 
Die Bundesregierung hatte die Finanzierung 
von Aktivitäten und Projekten in Rahmen 
des Menschenrechtsjahres zugesagt, und so 
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wurde eine NGO- Koordinierungsstelle, die 
im Ludwig Boltzmann Institut für Men
schenrechte etabliert werden konnte, ge
schaffen. Diese Stelle war als Schnittstelle 
zwischen dem Bundeskanzleramt und den 
NGOs gedacht, ging aber in ihren Aufga
benbereichen weit über die Koordinierung 
der Projektmittelvergabe und Informations
arbeit hinaus. Das NGO-Netzwerk wuchs, 
im Herbst 1998 meldeten sich über 100 Or- , 
ganisationen regelmäßig bei der Koordinie
rungsstelle. Es gelang, die NGOs zu über
zeugen, daß die Arbeit auf der Straße mit der 
politischen Arbeit an den Strukturen kompa
tibel und s~nnvoll ist. So ergaben sich Syner
gien, diejenigen, die auf der juristisch-politi
schen Ebene arbeiteten, erfuhren mehr von 
der Praxis, und viele, die nicht mehr an Ver
änderungen im politisch-administrativen Be
reich glaubten, lernten die Arbeit der "Struk
tur-Lobbyisten" besser kennen und nützten 
deren Argumente, um mehr Druck erzeugen 
zu können. Regelmäßige Netzwerksitzungen 
vertieften den Erfahrungsaustausch. Ge
meinsame Petitionen und Pressekonferen
zen, Aktivitäten am Menschenrechtstag des 
,,10. Dezembers", etwa eine Podiumsdiskus
sion im Juridikum, wurden vom Schreibtisch 
der Koordinierungsstelle aus unterstützt. 

Ein besonderer Erfolg der NGOs war die 
Nominierung von Menschenrechtskoordina
torInnen in den Bundesministerien und den 
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Ländern. Zur Zeit finden interne Koordinie
rungen und Abstimmungsprozesse unter den 
BeamtInnen statt, doch auch die Vernetzung 
mit den NGOs bildet einen weiteren wichti
gen Schwerpunkt. Darum finden in der Ver
waltungsakademie des Bundes eigene Schu
lungen statt, damit die KoordinatorInnen ih
re Aufgabengebiete definieren und in den mi
nist"riellen Strukturen sinnvoll etablieren 
können. Verstärkte Lobbyingarbeit erfolgte 
auch zur Einrichtung eines parlamentari
schen Menschenrechtsausschusses. Doch das 
Wahljahr und seine deutlichen Vorzeichen 
haben den Umgestaltungswillen der Politi
kerInnen gedämpft. So ist NGO-Arbeit stets 
ein Trapezakt zwischen finanzieller Abhän
gigkeit und Beharrlichkeit. Denn, daß etwas 
nicht funktioniert, daran ist immer der poli
tische Gegner des jeweiligen Gesprächspart
ners Schuld. Alle treten für Menschenrechte 
ein, aber .... 

Ein Beispiel für jede Menge guten Willens 
und dessen hartnäckigen Widersacher, die 
politische Realität, ist die Einrichtung des 
österreichischen Nationalkomitees für Men
schenrechte. Im Dezember 1997 präsentierte 
der Außenminister, internationalen Vorbil
dern folgend, ein offenes Forum von staatli
chen und nichtstaatlichen VertreterInnen, um 
den Menschenrechtsdialog in Österreich zu 
verbessern. Angesichts der Fülle an Themen 
setzte das Nationalkomitee vorerst zwei Ar-

beitsgruppen zur Beratung von nationalen 
und internationalen Fragen ein. Bundeskanz
leramt und Außenministerium übernahmen 
je eine Arbeitsgruppe. Das Nationalkomitee 
als solches tagte nie wieder. Die Arbeitsgrup
pen beschäftigten sich in losen, unverbin,dli
chen Gesprächsrunden mit dem NGO-For
derungskatalog, der mangelnden zeitgerech
ten Erfüllung der Berichtspflichten Öster
reichs an internationale Menschenrechtsgre
mien und deren fehlende öffentliche Diskus
sion. Thema wurde überdies ein umfassendes 
Antidiskriminierungsgesetz, und angesichts 
der Unschlüssigkeit diesem Anliegen gegen
über, entstand ein NGO-Projekt, einen ent
sprechenden Gese~zestext auf breiter NGO
Basis zu erarbeiten. Im Laufe des Jahres tag
ten die beiden Arbeitsgruppen sechsmal, und 
bis heute bemühen sich die NGOs noch im
mer darum, das Komitee am Leben zu erhal
ten. Ein wesentlicher positiver Aspekt des 
Nationalkomitees war immerhin die Etablie
rung der MenschenrechtskoordinatorInnen 
in den Ministerien und Ländern. 

1998 wurden mit den Mitteln der Bundes
regierungwichtige NGO-Projekte gestartet, 
die der Breite des NGO-Netzwerks Rech
nung tragen. Kampagnen, Schulungen, Ver
anstaltungen, Netzwerkarbeit und Bro
schüren haben die Verbesserung der Situati
on Behinderter, Frauen, AsylwerberInnen, 
Kinder, MigrantInnen, Homosexueller, sozi
al Schwacher und Flüchtlinge zum Inhalt. Es 
ist klar, daß dringender Bedarf an einem , 
strukturierten und systematischen Men
schenrechtsdiskurs besteht. Ebenso deutlich 
ist, daß die Verwirklichung der bürgerlichen, 
kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Menschenrechte von den NGOs 
weiterhin zum Thema gemacht werden muß. 
Unlängst wurde ein vierzehnjähriger Flücht
ling aus der Schubhaft in Linz nach Ungarn 
abgeschoben. 

Vor wenigen Wochen startete eine Kam
pagne für einen menschenwürdigen Umgang 
mit minderjährigen Flüchtlingen, keine 
Schubhaft, keine Abschiebung, faire Asyl
verfahren werden gefordert. Aber vielleicht 
nützt es zu wissen, daß 1999 das Jubiläums
jahr der Kinderrechtskonvention ist? Die 
NGOs werden daran erinnern. • 

Maga. Marion Wisinger ist Historikerin 
und koordiniert die NGOs im Rahmen 
des Netzwerks. 

Unterlagen zu bestellen bei: 

Marion Wisinger 

NGO-Koordinierungsstelle 

cl 0 Boltzmann-l nstitut für Menschenrechte 

Tel. 4277273/23 

e-mail: y2271uam@rs6000.univie.ac.at 
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Die Europäische Union und die Menschenrechte 

"Menschenrechtsrhetorik" 
oder "Menschenrechtssäule"? 

VON HANNES TRETTER 

In nicht wenigen europäischen Staaten werden heute Menschenrechte massiv 

und systematisch verletzt - in militärischen Konflikten, durch "ethnische 
Säuberungen", politische Verfolgung bis hin zu Mord und Folter und ausbeute-

rische wirtschaftliche Praktiken. In anderen Staaten, auch "alten 
Demokratien", erfolgen polizeiliche Übergriffe, werden Daten mißbraucht, 
führen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu Diskriminierungen, werden 
Frauen und Minderheiten benachteiligt, bewirkt eine restriktive AsylpoHtik 

Menschenrechtsverletzungen. Mit Staaten inner- und außerhalb Europas, die 
die Menschenrechte mit Füßen treten, werden ungeniert 

Wirtschaftsbeziehungen gepflogen, Waffen werden von und über EU-Staaten 
in kriegführende Regionen geliefert. Angesichts dieses Befunds muß sich die 
zukünftige Menschenrechtspolitik Europas noch einiges einfallen lassen, um 

"menschenrechtsreif' zu werden. 

E uropa hat zur Sicherung von Menschen
rechten, Demokratie und Rechtsstaat

lichkeit 1948 den Europarat gegründet und 
1950 die Europäische Menschenrechtskon
vention (EMRK) verabschiedet, der mittler
weile alle 40 Mitgliedstaaten des Europarats 
beigetreten sind. Mit ihr wurde das im welt
weiten Vergleich effektivste juristische In
strument zum Schutz ziviler und politischer 
Menschenrechte geschaffen, über dessen Ein
haltung der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte wacht. Weitere menschen
rechtliche Spezialübereinkommen, etwa zur 
Verwirklichung sozialer Rechte, gegen Da
tenmißbrauch, zur Verhütung von Folter und 

(1) Siehe dazu Thun-Hohenstein, Der Vertrag 

von Amsterdam, 1997,25 ff; sowie Hummer, Der 

Schutz der Grund- und Menschenrechte in der 

Europäischen Union, in: Hummer (Hrsg), Die 

Europäische Union nach dem 

Vertrag von Amsterdam, 1998, 71 ff 

(2) Siehe Art 23 ff EG-Vertrag. 

(3) Siehe Art 18, 39 ff und 43 f EG-Vertrag. 

(4) Siehe Art 49 ff EG-Vertrag. 

(5) Siehe Art 56 ff EG-Vertrag. 

(6) Siehe Art 8b Abs 1 EG-Vertrag. 

(7) Siehe Art 8b Abs 2 EG-Vertrag. 

(8) Siehe Art 12 iVm Art 13 des EG-Vertrags in 

der Fassung des Vertrags von Amsterdam, wonach 

der Rat im Rahmen der Zuständigkeit der Ge

meinschaft auf Vorschlag der Kommission und 

nach Anhörung des Parlaments einstimmig geeig-
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zum Schutz von Minderheiten folgten. Und 
die KSZE/OSZE entwickelte seit der politi
schen Wende 1989/90 - vor allem mit ihrer 
"Menschlichen Dimension", dem "Hoch
kommissar über nationale Minderheiten" 
und anderen Instrumenten der friedlichen 
Streitbeilegung und der Zusammenarbeit bei 
Gefährdungen des Friedens und der Sicher
heit - Möglichkeiten, Menschenrechtsverlet
zungen präventiv durch Beobachtung und 
Vermittlung zu begegnen und am Aufbau 
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit
zuwirken. 

Welche Rolle kommt aber der Europä
ischen Union (EU) in der Gewährleistung 

nete Vorkehrungen treffen kann, um Diskrimi

nierungen aus Gründen des Geschlechts, der Ras

se, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 

Darüber hinaus enthält der E G-Vertrag noch 

weitere, spezielle Diskriminierungsverbote in Art 

34Abs 2 und Art 119. 

(9) Siehe aber darüber hinausgehende Neuerun

gen, die den erhöhten Stellenwert der Grund- und 

Menschenrechte im Vertrag von Amsterdam zei

gen, bei Thun-Hohenstein, Der Vertrag von Am

sterdam, 1997, 25 ff 

(10) In der Fassung des Vertrags von Amsterdam. 

Diese Bestimmung entsprach schon dem Art F Abs 

2 des Vertrags von Maastricht. 

(11) Schon früh hat der EuGH in Luxemburg eine 

und Verwirklichung der Menschenrechte zu? 
Derzeit hat die EU im menschenrechtlichen 
Bereich trotz etlicher Verbesserungen durch 
den Vertrag von Amsterdam (I) nicht viel zu 
bieten: Neben den sogenannten "vier Frei
heiten" (Freiheit des Waren-,(2) Personen-,(3) 
Dienstleistungs-(4) und Kapitalverkehrs (5», 

dem Kommunalwahlrecht (6) und dem Wahl
recht zum Europäischen Parlament (7) sowie 
dem Diskriminierungsverbot (8) verfügt die 
EU über keine unmittelbar durchsetzbaren 
individuellen menschenrechtlichen oder 
menschenrechtsähnlichen Garantien.(9) Dar
an ändert auch die Tatsache nichts, daß sich 
Art 6 Abs 2 des EU-Vertrags (10) ausdrücklich 
zur Achtung der Grundrechte bekennt, wie 
sie in der Europäischen Menschenrechtskon
vention (EMRK) gewährleistet sind und wie 
sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsü
berlieferungen der Mitgliedstaaten als allge
meine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts 
ergeben,(ll) und daß Art 46lit d des EU-Ver
trags den Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
für zuständig erklärt, Handlungen der EU
Organe auf ihre Übereinstimmung mit Art 6 
Abs 2 zu überprüfen. Diese Bestimmung 
macht die EMRK nämlich nicht zu einem Be
standteil des EU-Rechts, sondern bestätigt 
auf primärrechtlicher Ebene lediglich die bis
herige Rechtsprechung des EuGH, die sich 
schon früh an den europäischen menschen
rechtlichen Standards orientiert hat, wie sie 
vor allem in der EMRK niedergelegt sind.(12) 
Eine Möglichkeit, sich unmittelbar auf die 
Rechte der EMRK vor dem EuGH zu beru
fen, gibt es also nicht. 

Einen bemerkenswerten Schritt zur Ahn
dung schwerwiegender und anhaltender 
Menschenrechtsverletzungen (und sonstiger 
in Art 6 Abs 1 des EU-Vertrags genannten 
Grundsätze) durch einen Mitgliedstaat stellt 
der Art 7 des EU-Vertrags dar: Aufgrund 
dieser Bestimmung kann der Rat (in der Zu
sammensetzung der Staats- und Regierung-

Rechtsprechung entwickelt, die sich an den eu

ropäischen menschenrechtlichen Standards orien

tiert, wie sie vor allem in der EMRK niedergelegt 

sind. 

(12) Eine diesbezügliche ausdrückliche Zustän

digkeit fehlte im Vertrag von Maastricht und 

wurde erst im Vertrag von Amsterdam eingefügt. 

Vgl dazu aus der Literatur: Thun-Hohenstein, 

Der Vertrag von Amsterdam, 1997, 22; Griller, 

Grundrechtsschutz in der EU und in Österreich, 

in: Verhandlungen des Zwölften Österreichischen 

Juristentages Wien 1994, Verfassungsrecht -

Rechtssetzung unter besonderer Bedachtnahme 

auf den demokratischen und rechtsstaatlichen 

Aspekt, 1995, 20f; Rodriguez Iglesias, Grund

rechtsschutz im Europäischen Gemeinschaftsrecht 

nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der 

Juridikum 1/99 



schefs) unter vorangehender Mitwirkung ei
nes Drittels der Mitgliedstaaten oder der 
Kommission sowie des Europäischen Parla
ments mit qualifizierter Mehrheit be
schließen, bestimmte Rechte des die Men
schenrechte verletzenden Mitgliedstaats, 
einschließlich dessen Stimmrechte im Rat, 
auszusetzen,(13) 

Dagegen fehlt es der EU an einer, an kla
ren menschenrechtlichen Kriterien orientier
ten, gemeinsamen Außen- und Sicherheits
politik sowie Entwicklungszusammenarbeit, 
wie sich anhand zahlreicher Beispiele zeigen 
läßt - darunter die desaströse Politik hin
sichtlich Bosnien-Herzegowinas und des 
Kosovo sowie der vielfach kritisierte, weil 
primär aus wirtschaftlichen Interessen einge
leitete China-Dialog. 

Nunmehr auf dem Weg zu einem umfas
senden politischen Gemeinwesen, einer im
mer dichter werdenden eigenen Rechtsord
nung und einem starken Binnenmarkt mit 
einheitlicher Währung, muß sich das men
schenrechtliche Defizit der Union aus fol
genden Gründen rasch ändern: 

• Nach dem Inkrafttretert des Vertrags von 
Amsterdam wird die EU unter dem pro
grammatischen Titel "Schrittweiser Auf
bau eines Raums der Freiheit, d.er Sicher
heit und des Rechts" (14) äußerst men
schenrechtssensible Bereiche innerhalb 
der ersten Säule (also innerhalb des Ge
meinschaftsrechts ) reglementieren, näm-
1ich die Kontrolle der Außengrenzen, die 
Visaerteilung, das Asylrecht und die Ein
wanderung, sowie die gerichtliche Zu
sammenarbeit in Zivilsachen. 

• Der sogenannte "Schengen-Besitzstand" -
das sind Maßnahmen zum Abbau der 
Grenzkontrollen in Europa sowie die ver
stärkte Zusammenarbeit der am Schen-

Europäischen Gemeinschaften, in: Österreichi

sche Juristenkommission, Kritik und Fortschritt 

im Rechtsstaat- Grundrechte in Europa, 1995, 

135ff 

(13) Siehe dazu Thun-Hohenstein, Der Vertrag 

von Amsterdam, 1997, 23 ff 

(14) Siehe Art 2 und 29 EU-Vertrag sowie Art 61 

EG-Vertrag. Vgl dazu Thun-Hohenstein, Der 

Vertrag von Amsterdam, 1997, 28 ff, und Hilf/Pa

che, Der Vertrag von Amsterdam, NJW 1998, 705 

ff(707 fJ). 
(15) Siehe das "Protokoll zur Einbeziehung des 

Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Eu

ropäischen Union ", das dem E U- Vertrag und 

dem EG-Vertrag beigefügt wurde. Titel VI EU

Vertrag und Titel IV EG-Vertrag räumen der Ge

meinschaft Befugnisse zur Weiterentwicklung des 

Schengen-Besitzstands ein. Dazu Thun-Hohen

stein, Der Vertrag von Amsterdam, 1997, 50 ff, 
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gen -Prozeß teilnehmenden 
Staaten, insbesondere im 
polizeilichen Bereich, bei 
der Kontrolle der Außen
grenzen und in Asylfragen 
- wird mit dem Vertrag 
von Amsterdam rechtlich 
und institutionell in das 
EU-Primärrecht einbezo
gen.(IS) 

• Die verbleibenden Berei
che der dritten Säule ("Zu
sammenarbeit in den Be
reichen Justiz und Inne
res"), nämlich "Bestim-· 
mungen über die polizeili
che und justitielle Zusam
menarbeit 1ll Strafsa
chen',,(16) werden eine en
gere Zusammenarbeit vor 
allem der Polizei- und 
Zollbehörden unter Einbindung von Eu
ropol und der Justizbehörden sowie eine 
Annäherung der Strafvorschriften der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich organisierter 
Kriminalität, Terrorismus und Drogen
handel bringen. Insbesondere bestehen 
gegen die Erweiterung der Zuständigkei
ten und BeJugnisse von Europol wegen 
eingeschränkter Kontrollmöglichkeiten 
schwerwiegende rechtsstaatliche und 
menschenrechtliche Bedenken. 

• Ein immer komplexer werdendes Regie
rungssystem der EU, das Korruption und 
Willkür begünstigt, gefährdet die Ge
währleistung von Freiheit und Gleich
heidl7) 

• Zunehmend bedrohen Rassismus, Frem
denfeindlichkeit und Intoleranz sowie die 
Tendenz, Europa zu einer uneinnehmba
ren "Festung" für Vertriebene, Flüchtlin
ge und politisch Verfolgte zu machen, Be-

und Hilf/Pache, Der Vertrag von Amsterdam, 

NJW 1998,705 ff (707 J). 
(16) Siehe Titel VI des EU-Vertrags. 

(17) Siehe nur den Rücktritt der EU-Kommission 

unter Jaques Santer am 16.3.1999 nach Vorlage 

des Prüfungsberichts eines" Weisenrats ". 

(18) Entscheidend wird es darauf ankommen, 

wieweit von den Möglichkeiten der Art 12 und 13 

EG-Vertrag Gebrauch gemacht wird. Siehe in 

diesem Zusammenhang die kürzlich erfolgte Ein

richtung einer EU-Beobachtungsstelle für Rassis

mus und Fremdenfeindlichkeit in Wien. 

(19) Ungenügend in diesem Zusammenhang Art 

286 EG- Vertrag, wonach ab 1.1.1999 die Recht

sakte der Gemeinschaft über den Schutz natürli~ 

eher Personen bei der Verarbeitung personenbe

zogener Daten und den freien Verkehr solcher 

Daten auf die Organe und Institutionen der Ge

meinschaft Anwendung finden und eine unab-

nachteiligte, Schwache, Andersartige und 
Andersgläubige.(IS) 

• Moderne Kommunikationstechnologien 
greifen immer intensiver in bisher un
berührte und kaum geschützte Bereiche 
des privaten Lebens ein,(19) 

• Turbokapitalismus und Globalisierung 
haben das soziale Netz durchlässiger ge
macht und unterminieren soziale Rechte, 
die zudem in keinem Mitgliedstaat men
schenrechtlich garantiert und durchsetz
bar sind.(zo) 

• Die Reformstaaten, deren Aufnahme in 
die EU bevorsteht, verfügen noch nicht 
über den menschenrechtlich durchgebil
deten staatlichen "Unterbau", der in den 
derzeitigen Mitgliedstaaten als Standard 
vorausgesetzt und eingefordert werden 
kann.(ZI) 

• Die Gemeinsame Außen- und Sicher
heitspolitik (GASP) kann auf die Ent-

hängige Kontrollinstanz dafür eingesetzt wird. 

(20) Siehe den Verweis in Art 136 EG-Vertrag, 

wonach die Gemeinschaft ihre Arbeits- und So

zialpolitik eingedenk der sozialen Grundrechte 

verfolgt, wie sie in der Europäischen Sozialcharta 

(des Europarats) und in der E U-Gemein

schaftscharta der sozialen Grundrechte der Ar

beitnehmer von 1989 festgelegt sind. 

(21) Diesem Problem trägt Art 49 E U- Vertrag nur 

ungenügend Rechnung, wonach jeder europäische 

Staat, der die in Art 6 Abs 1 genannten Grundsät

ze (Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sowie Rechtsstaatlichkeit) beach

tet, beantragen kann, Mitglied der Union zu wer

den. Siehe auch die Forderung des Europäischen 

Parlaments vom 3.4.1998, wonach die Menschen

rechtssituation in den um einen Beitritt werbenden 

Staaten ein Kriterium für die Aufnahme in die EU 

sein muß (EuGRZ 1998,542). 
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wicklung und Umsetzung eines Men
schenrechtskonzeptes nicht verzichten, 
ohne damit zugleich eine wesentliche Vor
aussetzung von Friede und Sicherheit zu 
vernachlässigen.(22) 

• Aufgrund ihrer Wirtschaftskraft kommt 
der EU auch im Bereich der Entwick
lungszusammenarbeit große Bedeutung 
bei, die oft die politische und menschen
rechtliche Situation in den Entwicklungs
ländern ungenügend berücksichtigd23) 

Die Bereitschaft zu entsprechenden Re
formen und Schritten ist indessen nicht son
derlich groß, denn Menschenrechte werden 
oft als unangenehmer Ballast empfunden, der 
"politische oder pragmatische Lösungen" er
schwert o.der gar verhindert. Eine rühmliche 
Ausnahme bildet die im Oktober 1998 in Wi
en vorgestellte Agenda des "Komitees der 
Weisen" der Europäischen Kommission zum 

(22) Gemäß Art 11 EU-Vertrag beabsichtigt die 

Union, eine GASP zu entwickeln, die unter ande

rem zum Ziel hat, entsprechend den Grundsätzen 

der UN-Charta, der Helsinki-Schlußakte und der 

Charta von Paris den Frieden zu wahren und die 

internationale Sicherheit zu fördern, sowie Demo

kratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten z/f, ent

wickeln und zu stärken. Für die Ausrichtung der 

GASP an den Menschenrechten auch der deutsche 

Außenminister und EU-Ratsvorsitzende Joschka 

Fischer in seiner Rede vor dem EU-Parlament am 

12.1.1999 (http://www.auswärtiges-amt.de/6_ar

chivI2Ir/R990112a.htm). 
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Thema "Leading by Exam
pIe: A Human Rights 
Agenda for the European 
Union for the Year 
2000" ,(24) in der dringend 
"eine kohärente, ausgewo
gene, selbständige und pro
fessionelle Menschen
rechtspolitik" der EU ge
fordert und eine Reihe von 
Vorschlägen unterbreitet 
wird.(25) Die Agenda stellt 
fest,daß eine Union, die es 
verabsäumt, Menschen
rechte dauerhaft und wirk
sam zu schützen und zu 
fördern, dadurch ihre ge
meinsamen Werte und ihren 
lang währenden Einsatz 
dafür verrät. Die derzeitige 
Menschenrechtspolitik 
wurde für ein Europa von 
gestern entworfen und 
reicht daher nicht mehr für 
das Europa von morgen. 
Einige Vorschläge der 

Agenda wurden in der "Erklärung der Eu
ropäischen Union anläßlich des 50. Jahrestags 
der Verabschiedung der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte am 10. Dezem
ber 1998 in Wien" aufgegriffen. 

Die Hauptanliegen der Agenda sind: 
• Bekämpfung von Rassismus und Frem

denfeindlichkeit, 
• Gleichberechtigung der Geschlechter, 
• Schutz vor Diskriminierung aufgrund von 

Behinderungen, 
• Schutz vor Diskriminierung aufgrund se

xueller Orientierung, 
...• Bekämpfung unmenschlicher Haftbedin

gungen, 
• Verbesserung der Asylpolitik, 
• Verbesserung der Behandlung von Dritt

staatsangehörigen, 
• Maßnahmen zur Sicherstellung der Ach

tung grundlegender sozialer Rechte, 

(23) Zur entwicklungspolitischen Schiene siehe 

European Commission, Commission Communi

cation to the Council and Parliament: Democrati

sation, the rule of law, respect for human rights 

and good governanvce: the challenges'of the part

nership between the European Union and the 

ACP States, 24 February 1998. Siehe auch die Re

solution des österreich ischen Nationalrats zum 

Menschenrechtsjahr 1998 vom 5.11.1998, in der 

gefordert wird, daß die Menschenrechte zur Leit

linie der gemeinsamen Außenpolitik der EU wer

den, und daß" Regierungen jener Länder, in de

nen grobe Verletzungen der Menschenrechte zu 

verzeichnen sind, künftig keine Mittel im Rah-

• Gestaltung und Regulierung der Informa
tionsgesellschaft im Einklang mit den 
Menschenrechten, 

• Förderung der Menschenrechte im Rah
men der Entwicklungszusammenarbeit. 

Um diese Ziele zu erreichen, schlägt die 
Agenda folgende Initiativen vor: 
• Ernennung eines(r) Kommissars(in) für 

Menschenrechte durch die EU-Kommis
sion, der! die sicherstellen soll, daß alle 
Aktivitäten der Kommission mit dem Ziel 
der praktischep. Gewährleistung der Men
schenrechte im Einklang stehen und sy
stematisch die Menschenrechte in alle 
Dienste der Kommission einfließen. 

• Einrichtung eines spezialisierten Men
schenrechtsbüros durch den EU-Rat zur 
Information des neuen Hohen Vertreters 
für die Gemeinsame Außen- und Sicher- . 
heitspolitik ("Mr./Mrs. GASP"). 

• Entwicklung des Rechts der EU dahinge
hend, daß Einzelperson'en und Gruppen, 
die öffentliche Interessen vertreten, beim 
Vorbringen ernster Menschenrechtsver
letzungen leichter Zugang zum EuGH 
finden. 

• Einrichtung einer Europäischen Beobach
tungsagentur für Menschenrechte mit der 
Aufgabe, allgemeine Informationen über 
Menschenrechte im Rahmen der Anwen
dung des Gemeinschaftsrechts zu be
schaffen, sowie ausgewogene und objekti
ve Untersuchungen der Menschenrechts
situation sowohl innerhalb der EU als 
auch weltweit durchzuführen. 

• Erstellung von globalen Menschenrechts
berichten durch Kommission und Rat auf 
der Basis der Arbeit der Beobachtungs
agentur. 

• Stärkung der Sachkenntnis des EU-Parla
ments auf dem Gebiet der Menschenrech
te. 

• Verbesserte Interaktion zwischen der 
Ratsarbeitsgruppe Menschenrechte (CO
HOM) und national zuständigen Ministe
nen. 

men der Entwicklungshilfe der EU" erhalten. 

(24) Diesem Komitee gehören an: der Richter An

tonio Cassese (I), die Politikerin Catherine Lal

umiere (F), der Jurist Peter Leuprecht (A) und die 

UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary 

Robinson (IR). 

(25) Dem Bericht liegen die Ergebnisse eines wis

senschaftliches Projekts am Europäischen Hoch

schulinstitut in Florenz zugrunde, das unter der 

Leitung dessen Direktors Philip Alston stand. Der 

Endbericht des Projekts, verfaßt von Philip AI

ston und Joseph Weiler, tragt den Titel:» The Eu

ropean Union and Human Rights: Final Project 

Report on an Agenda for the Year 2000". 
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• Ausweitung und Verbesserung der Men
schenrechtsaspekte der Entwicklungs
und Kooperationsprogramme der EU. 

• Förderung der Ausarbeitung eines offizi
ellen menschenrechtlichen EU-Verhal
tenskodex für private Uriternehmen. 

• Die Menschenrechtsklauseln, die derzeit 
in über 50 Abkommen der EU enthalten 
sind, sollen für alle Abkommen Standard 
werden. 

• Ausarbeitung einer Studie, welche Verfah
ren Anwendung finden sollen, wenn die 
Aufhebung der Rechte eines Mitglieds
staats wegen eines ernsten und dauerhaf
ten Verstoßes gegen die Menschenrechte 
gemäß den Bestimmungen des Vertrags 
von Amsterdam erwogen wird. 

• Entwicklung eines effizienteren Systems 
und eines permanenten Forums zur Er
leichterung der Zusammenarbeit zwi
schen den Institutionen der Gemeinschaft 
und nichtstaatlichen Organisationen. 

• Ausbau der Menschenrechtserziehung in
nerhalb der gesamten Gemeinschaft. 

• Beitritt der EU zur Europäischen Men
schenrechtskonvention und zur Europä
ischen Sozialcharta, selbst wenn dies eine 
Ergänzung des EU-Vertrags erforderlich 
macht. 

Es ist keine Frage, daß eine allfällige Um
setzung der vielfältigen Vorschläge der 
Agenda zu einer Verbesserung der Men
schenrechte in der EU und der Menschen
rethtspolitik der EU führen wird. Men
schenrechte müssen das gesamte staatliche 
Handeln und gesellschaftliche Leben durch
dringen. Dazu reicht es nicht, nur für eine ge
richtsförmige Durchsetzun'g der Menschen
rechte zu sorgen, "flankierende Maßnah
men" auf allen Ebenen von Gesellschaft, Po
litik, Wirtschaft, Ausbildung und Kultur sind 
erforderlich, um ihrer umfassenden Idee, die 
zugleich Grundlage von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit ist; zum Durchbruch zu 
verhelfen. Dennoch ist es notwendig, neue 
und effektivere rechtliche Formen ihrer 
Durchsetzung zu überlegen, die es ermögli
chen, einerseits den präventiven Schutz vor 
Menschenrechtsverletzungen zu verbessern, 
andererseits Menschenrechtsinteressen auch 
kollektiv wahrnehmen zu können.(26) Die 
Erfahrung lehrt nämlich, daß es mit "Men-

(26) Siehe in diesem Sinn auch das Interview mit 

dem deutschen Außenminister J oschka Fischer in 

"Die Zeit" vom 12.11.1998,3. 

(27) Wie es Pierre Sane kürzlich anläßlich des 50. 

Jahrestags der Allgemeinen Erklärung der Men

schenrechte formulierte (siehe die Tageszeitung 

"Der Standard" vom 10.12.1998,2). 

(28) Siehe das Gutachten 2/94 des EuGH vom 
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schenrechtsrhetorik" all eine nicht getan 
ist.(27) 

Um den erwähnten menschenrechtlichen 
Gefährdungen in Zukunft gegensteuern zu 
können, ist es daher vor allem einmal erfor
derlich, daß in Zukunft alle Rechtsakte der 
EU und innerstaatliche Entscheidungen, die 
sich auf diese stützen, an verbindlichen und 
durchsetzbaren menschenrechtlichen Rah
menbedingungen der Gemeinschaft gemes
sen werden können. Dieses Ziel kann da
durch am Besten erreicht werden, wenn die 
EU entweder der EMRK beitritt und sich der 
Jurisprudenz des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte unterwirft (28) oder die 
Rechte der EMRK im EU-Primärrecht ver
ankert und vor dem EU-Gerichtshof indivi
duell durchsetzbar werden.(29) In einem wei
teren Schritt wäre der Beitritt der EU zur Eu
ropäischen Sozialcharta des Europarats 
und/oder die Verankerung bestimmter 
durchsetzbarer Rechte dieser Charta auf EU
Ebene zu überlegen. Es ist nämlich nicht ein
zusehen, wieso angesichts des nach wie vor 
dichten sozialen Netzes in den Mitgliedstaa-

28.3.1996, nach dem ein Beitritt der Gemeinschaft 

zur EMRK nur im Wege einer Vertragsänderung 

möglich ist (siehe EuGRZ 1996,197 ff). Dies be

deutete allerdings einen zusätzlichen, zeitaufwen

digen Rechtszug. 

(29) Für diesen Fall schlagen GrillerlMüller, De

mokratie-, Institutionen- und Grundrechtsreform 

in der EU, in:. Pelinka u.a, Europa 1996-Mitbe-

ten der Union soziale Mindeststandards - die 
politisch kaum disponibel sind und auf deren 
Weiterbestand die Betroffenen vertrauen 
dürfen - nicht auf höchster rech.tlicher Ebe
ne garantiert werden können. In EMRK wie 
Europäischer Sozialcharta manifestiert sich 
jedenfalls ein'europäischer Menschenrechts-

, konsens, an den sich die EU zu halten und 
den sie, wenn erforderlich, zu verbessern hat. 
Aber auch außen-, sicherheits- und entwick- . 
lungspolitisch sind dringend Reformen er
forderlich, die nur auf der Grundlage einer 
EU-einheitlichen und die Organe bindenden 
Menschenrechtskonzeption und -strategie 
bewältigt werden können. 

Daher sollte alles unternommen werden, 
damit die EU in Zukunft auf einer neuen Säu
le, der "Menschenrechtssäule" , ein weiteres 
Fundament findet. • 

Dr. Hannes Tretter ist Assistenzprofessor 
am Institut für Staats- und Verwaltungs
recht der UniversitätWien und Leiter des 
Ludwig Boltzmann Instituts für Menschen
rechte. 

stimmen, Menschenrechte und mehr Demokratie, 

Schriftenreihe Europa des Bundeskanzleramts, 

Wien 1995, 21 ff (50 ff), vor, im Gemeinschafts

recht die Möglichkeit eines Vorabentscheidungs

verfahrens beim EGMR in Menschenrechtsfragen 

einzuführen. 
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Sklaverei im ausgehenden 20. Jahrhundert 

Das wachsende Geschäft 
mit Frauen 

VON GABRIELE REITER UND KATHARINA KNAUS 

Jedes Jahr geraten tausende Frauen in die Falle von Menschenhändlern, verlie

ren ihre persönliche Freiheit, müssen physisches und psychisches Leid ertra

gen, arbeiten unter entwürdigenden und oft lebensgefahrlichen Bedingungen, 

und werden sexuell und finanziell ausgebeutet. Seit dem Zerfall der 

Sowjetunion kommt ein wachsender Anteil dieser Opfer aus Rußland und den 

GUS Staaten. Die meisten der Frauen, die in den Westen fahren, um eine 

Arbeit zu finden, wissen nicht, was sie erwartet. Während sich die 

Menschenhändler immer besser organisieren, und während die 

Herkunftsländer der Opfer scheinbar unbegrenzt vom wirtschaftlichen und 

sozialen Verfall betroffen sind, versuchen die Europäische Union und die UNO 

eine rechtliche Basis zur Bekämpfung des Menschenhandels zu schaffen. 

M it dem Fall des Eisernen Vorhangs 
~urde der Frauenhandel aus Mittel

und Osteuropa für die Europäische Union zu 
einem weit verbreiteten, immer akuter wer
denden Phänomen. Die Gesamtzahl der Op
fer des Frauenhandels in Westeuropa beläuft 
sich nach Schätzungen der EU-Kommission 
zur Zeit auf etwa 500.000, wobei die Zahl der 
behördlich bekannten Fälle von Frauenhan
del seit Beginn der 90er Jahre um bis zu 80% 
angestiegen isd1) Weltweit werden nach 
Schätzungen der Vereinten Natione~ jährlich 

(1) Ost-West-Konferenz zu Frauenhandel, Wien, 

1. Oktober 1998. 

(2) Jyothi Kanics, " Traffieking in Women" in For

eign Policy In Focus, Vol. 3, No. 30, Oetober 1998. 
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4 Millionen Menschen gehandelt - mit einem 
Gewinn von 7 Milliarden US Dollar pro Jahr 
für Händler- und VerteilerringeY) 

Zu Unrecht wird vielfach das Phänomen 
des Frauenhandels zu einem Teilaspekt ille
galer Migration reduziert. Eine nachhaltige 
Bekämpfung des Frauenhandels und der 
Zwangsprostitution ist jedoch ohne eine Ur
sachenanalyse weder wünschenswert noch 
realisierbar. Im folgenden können nur die 
zentralen Problemkreise skizziert werden. 

(3) Julia Naumann, "Strategien gegen Frauenhan

del", TAZ-Berieht, 28.11.1998. 

(4) Barbara Bollwahn de Paez, "Ein Kampf gegen 

Windmühlen", TAZ-Berieht, 6.3.1999. 

Wirtschaftliche Not treibt viele Frauen 
in die Fänge von organisierten 
Frauenhändlerringen 

Die Wurzeln des Frauenhandels sind in der 
prekären sozio-ökonomischen Lage der 
Frauen in ihren Heimatländern zu suchen 
(sogenannte Push-Faktoren für Migration). 
Trostlose Zukunftsperspektiven - zurückzu
führen auf hohe Arbeitslosigkeitsraten sowie 
unzulängliche soziale Absicherung ~ betref
fen vor allem Frauen und bewegen diese zur 
Auswanderung. Kriminelle Netzwerke, aber 
auch Angehörige oder Bekannte locken Frau
en mit der Aussicht auf wirtschaftliche Bes
serstellung in den Westen (Pull-Faktoren). 

Für die Europäische Union ist die Rolle 
der Transformationsländer Zentral- und Ost
europas von besonderer Bedeutung. Diese 
sind zum einen Herkunfts- und Durch
gangsländer für den Frauenhandel in die EU, 
zum anderen aber auch selbst Zielländer für 
Frauenhändler. Als Drehscheiben für die or
ganisierte Kriminalität beherbergen sie hoch
gradig organisierte Händler- und Verteiler
ringe, die mit im Vergleich zu Drogen- oder 
Waffenhandel geringerem Risiko sogar höhe
re Profite erzielen können. 

In diesem Zusammenhang sind zunächst 
die exorbitanten Schleppergebühren zu nen
nen. So verlangen Frauenhändler bis zu 
20.900 Mark für die Überführung in die Bun
desrepublik Deutschland(3). Den Frauen wird 
bei der Reise in die versprochene bessere Zu
kunft verschwiegen, daß sie im Zielland über 
keinen legalen Aufenthaltsstatus verfügen 
werden. Hier ist ihre rechtliche Situation 
häufig ausweglos. Bestenfalls mit einem Tou
ristenvisum eingereist werden die Frauen zur 
Prostitution gezwungen. Oft behält der 
Zuhälter die Ausweispapiere ein und versetzt 
die Frauen damit in einen rechtlosen Status. 
In Härtefällen werden die Frauen auch ein
gesperrt und gezwungen, umsonst zu arbei
ten. (4) Damit, so die EU-Kommission, "ist ei
ne etwaige ursprüngliche Einwilligung der 
Frauen unbedeutend, weil einige Frauen 
zwar wissen, daß sie als Prostituierte arbeiten 
werden, dann aber erkennen müssen, daß sie 
ihrer menschlichen Grundrechte beraubt und 
unter sklavenähnlichen Bedingungen ,gehal
ten' werden".(s) 

Zudem ändern Zuhälter und Frauenhänd
ler die Aufenthaltsorte der zur Prostitution 
gezwungenen Frauen innerhalb der Europä
ischen Union häufig bereits nach wenigen 
Wochen und erschweren damit die Ermitt-

(5) Gemeinsame Maßnahme der EU-Kommission 

vom 24. Februar 1997, (97/154/]/; ABL EG Nr. L 

63/2 vom 4. März 1997). 

(6) Die International Organization for Migration 
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lungen der lokalen Behörden.(6) Doch auch 
wenn Händlerringe gesprengt werden, droht 
den gehandelten Frauen als illegalen Migran
tinnen die sofortige Abschiebung ins Her
kunftsland. Im Ringen um dringend notwen
digen Schutz für die Opfer von Frauenhandel 
bekleiden Belgien und die Niederlande eine 
Vorreiterrolle in der EU: Den betroffenen 
Frauen wird eine 45-tägige Bedenkzeit in
klusive Aufenthaltsgenehmigung einge
räumt, währenddessen sie sich zu einer Aus
sage gegen die Täter entschließen können. 
Diese Frist kann unter bestimmten Umstän
den verlängert werden und bei vollzogener 
Zeuginnenaussage zu einem dauerhaften 
Aufenthaltsstatus führen. 

Initiativen auf europäischer und interna
tionaler Ebene ZUr Verbesserung der Sicher
heit und des Schutzes gehandelter Frauen 
wurden in den letzten Jahren verstärkt, kon
zentrieren sich allerdings in erster Linie auf 
die Bekämpfung der organisierten Krimina
lität. Vielfach wird auch übersehen, daß Frau
en nicht nur zum Zweck der Zwangsprostitu
tion in westliche Länder "gehandelt" werden, 
sondern häufig in ausbeuterischen Arbeits
verhältnissen oder "Ehen" enden - begriffen 
als moderne Formen der Sklaverei. In diesem 
Zusammenhang verspricht der menschen
rechtliche Zugang eine vielversprechendere 
und vor allem umfassendere Auseinanderset
zung mit diesem Themenkomplex. 

Internationales Recht 

Menschenhandel wird international als eine 
Form von Sklaverei und als eine der schwer
sten Menschenrechtsverletzungen überhaupt 
eingestuft. Nach der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte von 1948 darf "niemand 
in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten 
werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in 
allen Formen verboten." (7) Das UN-Über
einkommen betreffend die Sklaverei von 
1926 definiert Sklaverei als den "Zustand 
oder die Stellung einer Person, an der die mit 
dem Eigentumsrechte verbundenen Be
fugnisse oder einzelne davon ausgeübt 
werden. " (8) 

Eigentumsrechte über Opfer von Men
schenhandel werden in der Praxis auf ver
schiedene Arten ausgeübt: 1) Die von den 
Opfern erhaltenen Entgelte für ihre Dienste 
werden von den kriminellen Netzwerken, die 
sie kontrollieren, zurückgehalten. 2) Die Op
fer werden durch Drohung oder Nötigung 

(10M) schätzt, daß die Mehrzahl der Prostituier

ten in der Europäischen Union Ausländerinnen 

sind, in Deutschland etwa 75%, in Mailand (Itali

en) gar 80% und in den größeren niederländi

schen Städten an die 50%. 

(7) Artikel 4. 
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gezwungen, gegen ihren Willen zu arbeiten. 
3) Sie werden ihrer Bewegungs- und Asso
ziationsfreiheit beraubt. 4) In vielen Fällen 
treiben die Zuhälter regelrechten Handel mit 
Frauen. 

Obwohl das Sklavereiübereinkommen 
den Opfern Schutz zuspricht und die Staaten 
zur Abschaffung der Sklaverei in all ihren 
Formen verpflichtet,(9) sind Durchführungs
mechanismen dieser Vorschriften schwach. 
Regierungen übermitteln Berichte über rele
vantes nationales Recht dem UN-Generalse
kretariat, es gibt jedoch kein entsprechendes 
Aufsichtsorgan der UNO. Auch der Inter
nationale Pakt über bürgerliche und politi
sche Rechte von 1966, der unter anderem 
Sklaverei und Sklavenhandel verbietet (10), 
konnte keinen effektiven Mechanismus zur 
Bekämpfung des Frauenhandels etablieren. 
Dazu kommt das Problem der "debt bonda
ge", eine Form der Schuldknechtschaft, defi
niert im Zusatzübereinkommen über die Ab
schaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels 
und und sklavenähnlicher Einrichtungen und 
Praktiken von 1956: " ... eine Rethtsstellung 
oder eine Lage, die dadurch entsteht, daß ein 
Schuldner als Sicherheit für eine Schuld seine 
persönlichen Dienstleistungen oder diejeni
gen einer seiner Kontrolle unterstehenden 
Personen verpfändet, wenn der in angemes
sener Weise festgesetzte Wert dieser Dienst
leistung nicht zur Tilgung der Schuld dient, 
oder wenn diese Dienstleistungen nicht so
wohl nach ihrer Dauer als auch nach ihrer 
Art begrenzt und bestimmt sind." (11) Schuld
knechtschaft wird bei Frauen insofern ange
wendet, als sie und ihre Leistungen als Pro
stituierte als "Sicherheit" für angesammelte 
Schulden für ihren Transport von einem Ort 
zum anderen (z.B. vom Heimatort in der 
Ukraine zum Bordell in Deutschland) ge
pfändet werden. Die Höhe der Schulden ist 
willkürlich und steht in keinem Verhältnis zu 
den tatsächlichen Transportkosten. Zudem 
müsser die Frauen ihre "Schulden" während 
eines nicht genau festgesetzten Zeitraumes 
zurückzahlen. 

Neben dem Verbot der Sklaverei wird der 
Menschenhandel ausdrücklich in der Kon
vention zur Unterdrückung des Men
schenhandels und der Ausbeutung von Pro
stituierten ("Menschenhandelskonvention") 
von 1 949 verboten. Die unterzeichneten 
Staaten verpflichten sich, " ... jede Person zu 
bestrafen, die, um die Leidenschaften einer 

(8) Artikel 1. 

(9) Artikel 6. 

(10) Artikel 8. 

(l1)Artikel1lit a. 

(12) Artikel 1. 

(13) Artikel 2. 

anderen Person zu befriedigen: 1) eine ande
re Person, auch mit Zustimmung jener Per
son, zum Zwecke der Prostitution beschafft, 
sie zur Prostitution verführt oder verleitet; 2) 

die Prostitution einer anderen Person, auch 
mit Zustimmung jener Person, ausnutzt;(12) 
weiters jene Personen zu bestrafen, die: 1) 
ein Bordell unterhält oder leitet oder wis
sentlich finanziert oder an dessen Finanzie
rung beteiligt ist; 2) wissentlich ein Gebäude 
oder eine andere Stätte oder irgend einen Teil 
davon zum Zwecke der Prostitution anderer 
vermietet oder mietet.(13) Bedeutend ist, daß 
die Konvention das Verbot der Prostitution 
selbst jedoch den Staaten überläßt. Auch 
Frauenhandel innerhalb nationaler Grenzen, 
ein häufiger Fall in der Praxis, ist von der 
Konvention betroffen. Problematisch ist die 
Vorschrift, nach der Opfer - sofern dies das 
nationale Recht vorsieht - abgeschoben wer
den, ohne das Recht zu haben, an Prozessen 
gegen Frauenhändler teilzunehmen.(14) 

Die "Menschenhandelskonvention" wur
de zurecht oft wegen der unpräzisen Defini
tion von Menschenhandel kritisiert. In einer 
Resolution des Europäischen Parlaments 
1996 (15) werden die Mitgliedsländer aufge
fordert, an einer neuen UN -Konvention mit
zuwirken' die bei der Definition des Men
schenhandels vor allem den Faktor von 
Zwang und Betrug der Opfer, der im Men
schenhandel eine große Rolle spielt, berück
sichtigt. Die Länderberichte über nationales 
Recht betreffend Menschenhandel, die 
gemäß der "Menschenhandelskonvention" 
jährlich an den UN Generalsekretär ge
schickt werden, ändern nichts am status quo, 
solange es keinen Mechanismus zur Über
prüfung der Implementierung der Konventi
on gibt. Nicht zuletzt das Fehlen einer Vor
schrift über eine allfällige UN -Institution, die 
von den Opfern des Menschenhandels oder 
deren Vertretern angerufen werden kann, ist 
ein Armutszeugnis für die "Menschenhan
delskonvention. " 

Im UN Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau 
. verpflichten sich Vertrags staaten, alle geeig
neten Maßnahmen, einschließlich gesetzge
berische Maßnahmen, zur Abschaffung jeder 
Form des Frauenhandels und der Ausbeu
tung der Prostitution von Frauen zu ergrei
fen.(16) Ein erster Schritt wurde im März die
ses Jahres gesetzt, als die "Commission on 
the Status of Women", in einem Fakultativ-

(14) Artikel 19 Abs 2. 

(15) Resolution über Menschenhandel, 

A4-0326/95. 

(16) Artikel 6. 
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protokoll zur UN-Frauenrechtskonvention 
das Recht einer Individualbeschwerde für 
Frauen einräumte. Im Fall der Ausschöpfung 
innerstaatlicher InstanZen kann sich die be
troffene Frau direkt an das Frauenrechtsko
mitee der UNO in New York wenden. Dies 
gilt auch für nicht-staatliche Organisationen 
(NGOs). 

Die Europäische Menschenrechtskonven
tion (17), Das UN-Übereinkommen über 
Zwangs- und Pflichtarbeit (18) von 1930, das 
UN-Übereinkommen zur Abschaffung der 
Zwangsarbeit von 1957 und das UN-Übe
reinkommen über die Rechte des Kindes (19) 

von 1989 verbieten direkt oder indirekt Men
schenhandel und/oder Zwangsprostitution. 
Zudem kommen weitere UN Resolutionen 
und Richtlinien der Europäischen Union. 

Trotz all dieser rechtlichen Grundlagen ist 
der Weg zu' einem effektiven internationalen 
Schutz vor Menschenhandel noch weit. Das 
UN-Ad Hoc-Komitee für die Ausarbeitung 
~iner Konvention gegen internationales, or
ganisiertes Verbrechen unternimmt derzeit 
den Versuch, ein Protokoll zur Verhinderung 
von Frauen- und Kinderhandel zu verab
schieden. Abgesehen davon, daß die zähen 
Verhandlungen zwischen den UN-Mit
gliedsländern über den Inhalt des Protokolls 
eine Verabschiedung desselben nicht vor 
2001 erwarten lassen, ist es fraglich, ob dieses 
Protokoll am wachsenden und lukrativen 
Geschäft des internationalen Menschenhan
dels etwas ändern wird. 

Damit sich. etwas ändert, bedarf es nicht 
nur umfassender Aufklärungskampagnen 
und Veränderungen in der sozialen und wirt
schaftlichen Situation der Frauen in den Her
kunftsländern, sondern ebenso frauen
freundlicherer ausländerrechtlicher Bestim
mungen, der Entwicklung von Zeuginnen
schutzprogrammen in den Zielländern sowie 
einer konzentrierten internationalen Zusam
menarbeit in der Bekämpfung des organisier
ten Frauenhandels. Eine entsprechende Poli
tik erfordert einen menschenrechtlichen Zu
gang, um die Vielschichtigkeit dieser men
schenunwürdigen Praktiken erfassen und 
adäquate Lösungsstrategien entwickeln zu 
können. • 

Mag. Gabriele Reiter und Mag. Katharina 
Knaus sind Mitarbeiterinnen des Ludwig 
Boltzmann Instituts für Menschenrechte 
und arbeiten derzeit an einer Studie über 
Frauenhandel aus Mittel-. und Osteuropa 
in die Europäische Union. 

(17) Artikel 4. 

(18) Artikel 2 Abs 1, Artikel4Abs 1. 

(19) Artikel 32 und 34 verbieten alle Formen der 

sexuellen Ausbeutung und des Mißbrauchs. 
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• Im Rechenschaft Dialog 
Der Österreich-Bericht vor dem UN-Kinderrechtsausschuß 

VON HELMUT SAX 

"Der Ausschuß zeigt sich besorgt über mangelnde Übereinstimmungen zwi
schen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den Prinzipien und 

Bestimmungen der Konvention, insbesondere im Hinblick auf das Recht auf 
Familienzusammenführung und einiger Rechte von einwandernden, asylsu

chenden und Flüchtlingskindern. " (I) 

D eutliche Worte fand der Kinderrechts
ausschuß der Vereinten Nationen an

läßlich der Beratung des ersten österreichi
schen Berichts über Maßnahmen zur Umset
zung der UN-Kinderrechtskonvention 
(KRK) (2) am 12. und 13. Jänner 1999 in Genf. 
Eine sieben Personen umfassende Regie
rungsdelegation stellte sich dabei der Dis
kussion mit dem Expertengremium, um Er
folge und Problembereiche in der Verwirkli
chung von Menschenrechten von Kindern 
und Jugendlichen in Österreich zu erörtern. 
Vertreter von österreichischen Kinder- und 
Jugendeinrichtungen waren als Beobachter 
der Debatte ebenfalls vor Ort, lieferten Hin
tergrundinformationen und gaben Presseer
klärungen ab. 

In ähnlicher Form sind solcherart inhalte 
liche Auseinandersetzungen mit menschen
rechtlichen Fragestellungen regelmäßig Be
standteil des Staatenberichtsverfahrens, eines 
Mechanismus zur Überwachung der Einhal
tung der Bestimmungen internationaler 

(1)" The Committee remains concerned about in

consistencies between domestic legislation and the 

. principles .and provisions of the Convention, espe

cially with regard to the right to family reunifica

tion and some rights of immigrant, asylum seeking 

and refugee children", Concluding Observations 

of the Committee on the Rights of the Child, UN 

Dok. CRCICI15IAdd.98, Para. 9. Der Text des 

Dokuments ist im Internet über die Treaty Bodies 

Database auf der web site der UN Hochkommis

sarin für Menschenrechte abrufbar: 

http://www.unhchr.ch/tbs/ doc.nsf 

(2) UN Dok. CRCICllliAdd.14; englischer Ori

ginaltext abrufbar über 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 

(3) Die beiden Menschenrechtspakte von 1966, die 

Rassendiskriminierungskonvention 1965, die 

Konvention gegen Frauendiskriminierung 1979, 

die Folterkonvention 1984 und die Kinderrechts

konvention 1989, aber auch die noch nicht in 

Menschenrechtsverträge. Die grundlegenden 
Konventionen im Rahmen der Vereinten Na
tionen (3) enthalten allesamt dieses Berichts
verfahren,(4) das mit der Vorlage eines Staa
tenberichts an einen interI1.f.tionalen Aus
schuß beginnt und nach öffentlicher Erörte
rung des Berichts mit einem Katalog von 
Empfehlungen an den Staat (im Rahmen so
genannter Abschließender Bemerkungen/ 
Concluding Observations) endet. Dieser Ab
lauf wiederholt sich je nach Vertrag in Ab
ständen von zwei bis fünf Jahren, um eine 
kontinuierliche Überprüfung sicherzustellen; 
im Fall der KRK ist der Erstbericht innerhalb 
von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Kon
vention für den jeweiligen Staat fällig (5), jeder 
Folgebericht im Fünfjahresabstand. 

"Konstruktiver Dialog" 

Zielsetzung dieses Prozesses ist es, Staaten in 
einen "konstruktiven Dialog" (6) mit einem 
internationalen Expertenorgan treten zu las
sen; es wird kein streitiges Verfahren abge-

Kraft getretene Wanderarbeiterkonvention 1990. 

(4) Darüber hinaus sehen etwa der Pakt über bür

gerliche und politische Rechte samt Fakultativpro

tokoll auch ein Individual- und ein Staaten be

schwerdeverfahren, die Folterkonvention sogar 

ein zusätzliches Untersuchungsverfahren vor. Nur. 

im Fall der Frauendiskriminierungskonvention 

und der KRK ist ausschließlich das Staatenbe

richtsverfahren vorgesehen. Darüber hinaus fin

den sich vergleichbare BerichtspJlichten aber auch 

in Konventionen der Internationalen Arbeitsorga

nisation und der Europäischen Sozialcharta 1961. 

(5) Da die Konvention für Österreich am 5. Sep-' 

tember 1992 in Kraft getreten ist, wäre daher der 

Erstbericht am 4. September 1994 fällig gewesen, 

tatsächlich erfolgte die Fertigstellung aber erst im 

Oktober 1996. 

(6) Alston, The Purposes of Reporting, in: United 

Nations, Manual on Human Rights Reporting 

(1991),13. 
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wickelt, der jeweilige Ausschuß verfügt 
rechtlich über keinerlei Zwangsmittel und 
kann nur Empfehlungen abgeben. Im Vor
dergrund steht dabei zunächst der Informa
tionsaustausch, die Erörterung von Proble
men und weniger die Verurteilung von Staa
ten für MenschenrechtsverletzungeI).. Damit 
soll erreicht werden, daß auch Staaten, die 
Menschenrechtsfragen grundsätzlich weni
ger aufgeschlossen gegenüberstehen, sich an 
diesem Verfahren konstruktiv beteiligen.(7) 

Die historische Entwicklung zeigt aller
dings, daß die im Rahmen der jeweiligen 
Konventionen eingesetzten Vertragsüberwa
chungsorgane ihren vertragsmäßigen Hand
lungsspielraum durchaus innovativ zu nut
zen verstanden, um etwa Staaten, die mit der 
Vorlage ihrer fälligen Berichte über mehrere 
Jahre in Verzug geraten waren, zur Vorlage 
zu bewegen.(S) Gleichzeitig wurden die je

. weiligen Concluding Observations vor allem 
in ihrer Kritik deutlicher und ausführlicher. 
Daraus konnte sich eine gewisse konsistente 
"Kritikpraxis" der Organe im Rahmen der 
Berichtsprüfung herausbilden, die für die In
terpretation der Vertragstexte von Bedeutung 
ist. Beispielsweise legen die Stellungnahmen 
des Kinderrechtsausschusses zum Diskrimi
nierungsverbot nach Art 2 KRK eine exten
sive Auslegung von Diskriminierungsgrün
den nahe.(9) 

Damit trägt die Entwicklung der Er
kenntnis Rechnung, daß die wesentliche 
Herausforderung des int~rnationalen Men
schenrechtsschutzes nunmehr weniger in der 
Erarbeitung neuer Standards als vielmehr in 
der Umsetzung der bestehenden Vorschriften 
auf nationaler Ebene liegt. Im Rahmen der 
bescheidenen Mittel des Völkerrechts kommt 
damit auch den Überwachungsmechanismen 
und hier insbesondere der Einbindung der 
Öffentlichkeit auf innerstaatlicher Ebene ent
scheidende Bedeutung zu. 

Staatliche Bewußtseinsbildung 

Der Staatenberichtsmechanismus erfüllt so
mit eine Reihe von Funktionen; im Vorder-

(7) Anzumerken ist, daß jedoch jedem Vertrags

staat etwa der KRK die grundsätzliche völker

rechtliche Pflicht zur Vorlage des Berichts gemäß 

Art 44 KRK obliegt. 

(8) Beispielsweise begann der Rassendiskriminie

rungsausschuß, die Erörterung der Menschen

rechtssituation auf Grundlage eines früheren Be

richts und zusätzlich auf informeller Basis erhalte

ner Informationen von nicht-staatlichen Organi

sationen durchzuführen und entsprechend zu ver

öffentlichen, siehe O'Flaherty, Human Rights 

and the UN: Practice Before the Treaty Bodies 

(1996),93. 

(9) Vgl. die Liste von mehr als 50 Anwendungsfäl-
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grund steht dabei, den staatli
chen Bewußtseinsbildungspro
zeß - in unserem Zusammen
hang: zu Menschenrechten von 
Kindern und Jugendlichen - in 
Gang zu setzen und durch die 
Regelmäßigkeit der Berichter
stattung auch aufrecht zu erhal
ten. Damit wird natürlich Staa
ten nicht unterstellt, daß ihnen 
zuvor die Situation von Kindern 
und Jugendlichen nicht bewußt 
bzw. eine Verbesserung nicht ein 
Anliegen war. Vielmehr geht es 
darum, Problembereiche - die es 
in unterschiedlicher Weise in al
len Staaten gibt - systematisch 
(und nicht nach innerstaatlichen 
Gegebenheiten, wie zB Ressort
zuständigkeiten, ausgerichtet) 
(10) zu erfassen und Lösungs
möglichkeiten zu erarbeiten. 

Hier liegt auch die wesentli
che Bedeutung der Kinder
rechtskonvention und anderer 
einschlägiger internationaler 
Standards:(l1) sie stellen den Be
urteilungsrahmen zur Verfügung 
und determinieren damit den Spielraum des 
Staates näher. Gleichzeitig heben sie als Men
schenrechtsdokumente aber hervor, daß die 
eigentliche Grundlage für jede staatliche Ak
tion - über die völkerrechtliche Umset
zungsverpflichtung hinaus - Rechtsan
sprüche der Rechtsunterworfenen gegenüber 
dem Staat sind, eben Rechte von Kindern und 
Jugendlichen auf die Schaffung von kind
und jugendgerechten Rahmenbedingungen 
zur Verwirklichung ihrer Interessen. Ergibt 
die Beurteilung vor diesem Hintergrund, daß 
Defizite in der Gewährleistung bestimmter 
Rechte vorliegen oder bestehende Rechtspo
sitionen nicht adäquat abgesichert sind, so 
besteht Reformbedarf. Wesentliche Bedeu
tung kommt hier natürlich dem innerstaatli
chen Grundrechtsschutz zu, der, wie sich für 
Österreich gezeigt hat, erhebliche Lücken in 

len in UNICEF, Implementation Handbook for 

the Convention on the Rights of the Child (1998), 

28. 

(10) Das Fehlen einer entsprechenden Überwa

chungs- und Koordinierungseinrichtung wurde 

konkret vom Ausschuß auch gegenüber Öster

reich kritisiert, siehe UN Dok. 

CRC/C/15/Add.98, Para.l0. 

(11) Etwa zur Frage des gesetzlichen Mindestal

ters für die Annahme von Arbeit (Konventi(m Nr. 

138 von 1973 der Internationalen Arbeitsorgani

sation, die Österreich allerdings noch nicht ratifi

ziert hat) oder der Jugendstrafgerichtsbarkeit und 

des Jugendstrafvollzugs (UN Standard Minimum 

Fragen der Mitbestimmung von Kindern und 
Jugendlichen und ihrer Leistungs- und 
Schutzansprüche gegenüber dem Staat auf
weisr.(12) 

Das Staatenberichtsverfahren erfüllt nun 
im Kontext einer selbstkritischen Beurtei
lung der Menschenrechtssituation in einem 
Staat durch denselben eine entscheidende' 
Rolle. Die einzelnen Aspekte dieses Unter] 
nehmens (13) sollen nun am Beispiel der Bera
tung des österreichischen Erstberichts zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonventi
on näher u~tersucht werden.(14) 

Bestandsaufnahme 

Zunächst erfordert die Erstellung des Erst
berichts eine umfassende Bestandsaufnahme 
der aktuellen Lage, hier: der rechtlichen und 
tatsächlichen Situation von Kindern und Ju-

Rules for the Administration of Juvenile J ustice -

Beijing Rules, 1985). 

(12) Siehe dazu die Vorschläge für eine Verbesse

rung des Grundrechtsschutzes von Kindern und 

Jugendlichen in Sax/Hainzl, Die verfassungs

rechtliche Umsetzung der Kinderrechtskonventi

on in Österreich (1999). 

(13) Zu den Funktionen des Berichtsverfahrens 

vgl. auch Alston, in: Manual on Humq.n Rights 

Reporting,14ff 

(14) Siehe dazu auch Arzt, KRK ist kein Spielzeug 

für Kinder!, in: Kids & Teens 1/99, 4. 
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gendlichen. In der Regel erfolgt dies durch 
Mitarbeiter eines oder mehrerer sachlich zu
ständiger Ministerien. In diesem Zusammen
hang macht gerade die KRK den Quer
schnittsmateriencharakter menschenrechtli
cher Fragestellungen deutlich, da die Kon
vention ein breites - ressortübergreifendes -
Spektrum von klassischen Freiheitsrechten 
bis hin zu sozialen Leistungsrechten enthält. 
Dementsprechend waren an der Erstellung 
des KRK-Berichts neben dem Bundesmini
sterium für Umwelt, Jugend und Familie, das 
die Hauptverantwortung für die Arbeit trug, 
auch das Justiz-, Innen-, Unterrichts-, Frau
en-, Sozial- uild Verteidigungsministerium 
beteiligt. 

Hier stellt sich auch die Frage der Einbin
dung von unabhängigen Einrichtungen und 
nicht-staatlichen Organisationen (Non-Go
vernmental Organisations, NGOs), wobei in 
verschiedenen Staaten unterschiedliche Stra
tegien verfolgt wurden (Erstellung des Be-

(15) Ständige Konferenz der Kinder- und Jugend

anwältInnen Österreichs, UNICEF-Österreich

komitee, Kinderfreunde, Bundesjugendring, Ka

tholische Jungschar, PfadfinderInnen (Stand 

März 1998). 

(16) National Coalition, NGO-Bericht zum Re

gierungsbericht, März 1998. 

(17) Die Protokolle der Beratungen (Summary 
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richts durch die Regie
rung unter Berücksichti
gung von praktischen Er
fahrungen von NGOs, 
gemeinsame Erstellung 
durch Regierung und 
NGOs, "Gegenberichte" 
von NGOs zum offiziel
len Staatenbericht der Re
gierung etc). Im vorlie
genden Fall wurde von ei
ner nach internationalem 
Vorbild gebildeten öster
reichischen "National 
Coalition für die Umset
zung der UN-Kinder
rechtskonvention" , der 
namhafte Kinder- undJu
gendorganisationen und -
einrichtungen angehören 
(15) ein eigenständiger 
NGO-Bericht (16) ausge
arbeitet, der ebenfalls dem 
UN -Kinderrechtsaus
schuß zur Verfügung ge
stellt wurde. 

Beurteilung durch den 
Kinderrechtsausschuß 

Die Evaluierung der in
nerstaatlichen Maßnah

men durch ein internationales, unparteiisches 
Expertenorgan ist ein zentraler Aspekt des 
Staatenberichtsmechanismus. Bei aller Un
zulänglichkeit der Mittel zur Beurteilung der 
Menschenrechtssituation innerhalb des zeit
lichen Rahmens bilden die Ergebnisse dieses 
Prozesses dennoch eine solide Grundlage für 
das weitere Vorgehen eines Staates. Durch die 
regelmäßig wiederkehrende Pflicht zur Vor
lage eines Berichts können außerdem Ent
wicklungen und die Wirksamkeit von Maß
nahmen überprüft werden. 

Wenngleich die Partner des Dialogs 
grundsätzlich der jeweilige Staat und das in
ternationale Expertenorgan sind, bestehen 
dennoch gerade vor dem Kinderrechtsaus
schuß zahlreiche Möglichkeiten für NGOs, 
Lobbying für ihre Anliegen zu betreiben. 
Nationale Organisationen können dabei ins
besondere auf wertvolle Beratungs- und Ko
ordinationsleistungen durch die in Genf an
sässige NGO-Group for the Implementation 

Records) wurden als UN Dok. CRC/c/SR.507 

bis SR. 509 veröffentlicht, siehe dazu ebenfalls im 

Internet: http://www.unhchr.ch/tbs/ doc.nsf 

(18) Aufgrund der Fülle an Aufgaben und Berich

ten zur Behandlung beträgt die durchschnittliche 

Zeitspanne zwischen der Vorlage des Staatenbe

richts und der Sitzung zur Beratung desselben 

zwischen 18 Monaten und zweijahren. 

of the CRC in Anspruch nehmen. Im Juni 
1998 fanden Vorgespräche von NGO-Ver
tretern mit einer vorbereitenden Arbeitsgup
pe des KRK-Ausschusses statt. Auf der 
Grundlage des Staatenberichts und der zu
sätzlich erhaltenen Informationen erstellte 
ein Ausschußmitglied sodann einen Fragen
katalog ("List of Issues"), welcher der Regie
rung zur Vorbereitung der Beratung in der 
Plenarsitzung zur Stellungnahme übermittelt 
wurde. 

Die öffentliche Beratung des Berichts (17) 
erfolgte sodann am 12./13. Jänner 1999.(18) 
Zusammen mit den Regierungsvertretern 
wurden unter anderem Probleme der adä
quaten rechtlichen Umsetzung der KRK in 
Österreich, der bundesländerweise unter
schiedlicher Regelungen und ihre Vereinbar
keit mit dem Diskriminierungsverbot, Fra
gen der Armut von Kindern, der Mitwirkung 
von Kindern in staatlichen Verfahren sowie 
der ungleichen Altersgrenzen für gleichge
schlechtliche Beziehungen von Jugendlichen 
diskutiert. Kritisiert wurden von Ausschuß
mitgliedern die fehlende Zuständigkeit eines 
staatlichen Organs zur systematischen Über
wachung und Koordinierung von Maßnah
men zur Umsetzung der KRK, die Vorbehal
te Österreichs zu den Art 13, 15, 17 KRK,(19) 
die Situation von jugendlichen Flüchtlingen, 
die Bezeichnung von nicht-ehelichen Kin
dern im Staatenbericht als "illegitim" (illegi
timate)(20), sowie die ungenügende Bekannt
machung der Konvention. Bemerkenswert 
hingegen war die Aussage des Vertreters des 
Außenministeriums, eine Zurückziehung der 
Vorbehalte der KRK in Betracht zu 
ziehen.(21) 

In nicht-öffentlicher Sitzung am 29. Jän
ner 1999 verabschiedete der Kinderrechts
ausschuß schließlich seine Stellungnahme 
(Concluding Observation) (22) zum Öster
reich-Bericht. Darin wurde unter anderem 
der vorgelegte ausführliche Staaten bericht 
sowie die Einrichtung der Kinder- und Ju
gendanwaltschaften begrüßt. Zufrieden zeig
te er sich außerdem über verstärkte Maßnah
men zum Schutz von Kindern vor 
Mißbrauch und Gewalt sowie über die staat
liche Unterstützung für die Abhaltung einer 
parlamentarischen Enquete zur Frage der 
Verankerung der Prinzipien der KRK in der 

(19) Meinungsfreiheit; Versammlungs- und Verei

nigungsfreiheit; Medienverantwortung. 

(20) ZB BMUJF, Initial Report of Austria (1996), 

33. 

(21) UN Dok. CRC/C/SR.507, Para. 32. 

(22) UN Dok CRC/C/15/Add.98; siehe 

http://www.unhchr.ch/tbs/ doc. nsf 
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österreichischen Verfassung.(23) Unter der 
Überschrift "Principal Subjects of Concern" 
ideritifizierte der Ausschuß jedoch 25 Pro
blembereiche zur Situation von Kindern und 
Jugendlichen in Österreich. Insbesondere 
verurteilte der Kinderrechtsausschuß die 
rechtliche Zulässigkeit der Verhängung von 
Schubhaft über Jugendliche und forderte 
Österreich auf, sowohl die Zulässigkeit als 
auch die derzeitige Praxis zu überdenken'(24) 
Weitere Empfehlungen betrafen insbesonde
re die Sicherstellung der Respektierung so
zialer Rechte von Kindern und Jugendlichen 
bei der Erstellung von budgetären Sparmaß
nahmen, Maßnahmen zum Ausbau von Kin
dergartenplätzen und Tagesbetreuungsein
richtungen, die soziale Integration von be
hinderten Kindern und Jugendlichen, Unter
stützung für Angehörige der Roma, Sinti und 
anderer Minderheiten in Österreich, sowie 
die verstärkte Aus- und Weiterbildung von 
allen mit Kindern und Jugendlichen berufs
mäßig befaßten Personengruppen, einsch
ließlich von Richtern, Anwälten, Verwal
tungsorganen, Gefängnispersonal, Lehrern, 
Ärzten und Psychologen. 

Handlungsauftrag 

Art 4 KRK verpflichtet die Vertragsstaaten, 
"alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwal
tungs- und sonstigen Maßnahmen" zur Ver
wirklichung der Rechte von Kindern undJu-

(23) Demgegenüber hatte ein Regierungsvertreter 

noch in der Sitzung vom 12. Jänner erklärt, daß 

eine Aufnahme in die Verfassung nicht notwendig 

sei, weil die Rechtlage in Österreich ohnehin" in 

vollkommener Harmonie mit den Bestimmungen 

der Konvention" wäre und man" das Verfas-
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gendlichen zu treffen. Diese Pflicht 
ist eine umfassende, die sich nicht 
auf rechtliche Reformen beschränkt, 
sondern das Ergreifen aller dem 
Staat zur Verfügung stehender Mög
lichkeiten im Interesse von Kindern 
und Jugendlichen verlangt. Dazu 
gehört das Festlegen von Prioritäten, 
die Erarbeitung von langfristigen 
Strategien und politischen Zielen, Si
ehersteIlung der erforderlichen fi
nanziellen Mittel, Verankerung ent
sprechender Bildungsziele in staatli
chen Ausbildungseinrichtungen, 
Unterstützung von Initiativen des 
nicht-staatlichen Sektors für die 
Durchführung bewußtseinsbilden
der Maßnahmen und entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Das Staatenberichtsverfahren un

terstützt Staaten in diesem Prozeß, 
indem die Ergebnisse der Berichts
diskussion und der Empfehlungska

talog die Aufmerksamkeit auf besonders gra
vierende Probleme lenken und damit wesent
liche Anhaltspunkte für die Setzung von Pri
oritäten liefern. 

Öffentlicher Druck 

Wenn der Staatenberichtsmechanismus Er
folge zeigen soll, ist die Einbindung der in
nerstaatlichen Öffentlichkeit in den Prozeß 
eine zentrale Herausforderung und derzeit 
gerade im Hinblick auf die Situation in 
Österreich nur ungenügend umgesetzt. Dies 
betrifft nicht nur die Kinderrechtskonventi
on, sondern auch vergleichbare Mechanis
men nach anderen Menschenrechtsverträ
gen'(25) Die Berichterstattung in den Medien 
ist regelmäßig äußerst bescheiden, und selbst 
unter einschlägigen Fachorganisationen ist 
das Bewußtsein über derartige Verfahren und 
ihre Ergebnisse teilweise unzureichend. 

Hinzu tritt, daß auch innerhalb der staat
lichen Strukturen ungenügende Vorkehrun
gen getroffen sind, damit das Staatenbe
richtssystem seinen Zweck als sta""tlichen Be
wußtseinsbildungsprozeß erfüllen kann. Bei
spielsweise läuft das Verfahren ohne jede in
stitutionalisierte Befassung des Parlaments 
ab, es findet keine Debatte über die von der 
Regierung in den Staatenberichten vertrete
nen Ansichten statt. Ebensowenig ist eine sy
stematische Überwachung der Umsetzung 
der Empfehlungen etwa des Kinderrechts-

sungssystem nicht schwerfälliger", "die Aufgaben 

der Gerichte nicht schwieriger" gestalien wolle, 

UN Dok CRC/C/SR.507, Para. 25. 

(24) UN Dok CRC/C/15/Add.98, Para. 27. 

(25) Kürzlich fand im März 1999 in Genf auch die 

Beratung des Österreich-Berichts zur Rassendis-

ausschusses durch die Volksvertretung ge
währleistet. Nicht zuletzt daraus ergibt sich 
für Österreich, daß die Einrichtung eines par
lamentarischen Ausschusses für Menschen
rechte - wie es ihn in ähnlicher Form in 
Deutschland schon seit zwölf Jahren gibt
unerläßlich'<26 ) 

Genauso wesentlich ist die Entwicklung 
einer Strategie zur angemessenen, zeitgerech
ten Einbeziehung von NGOs und unabhän
gigen Einrichtungen in die Erstellung der 
Staatenberichte. Wenngleich die Letztveran
wortung für die im Bericht vertretenen Posi
tionen nur der Staat als Adressat der Be
richtspflicht tragen kann, ist die Mitwirkung 
nicht-staatlicher Organisationen an der In
formations beschaffung und adäquaten Dar
stellung der Situation notwendig, um tatsäch
lich ein annähernd umfassendes und reprä
sentatives Bild der Strukturen und Entwick
lungen zu gewährleisten. 

Weiters ist politischer Druck auf staatliche 
Stellen natürlich auch nach Abschluß der Be
richtsprüfung durch das internationale Gre
mium erforderlich, um Reformen auch im 
Land selbst tatsächlich durchzusetzen. Ins
besondere die ConcluCling Observations und 
ihre Empfehlungen stellen ein äußerst nütz
liches Lobbying-Instrument dar. Eine wich
tige Voraussetzung dazu ist allerdings die 
Dokumentation der Vorgänge. Im Kontext 
der Berichtsprüfung vor dem Kinderrechts
ausschuß setzte das BMUJF anderen Stellen 
gegenüber dadurch ein Beispiel, indem dem
nächst eine Veröffentlichung des Erstberichts 
zusammen mit der Stellungnahme des Kin
derrechtsausschusses und der Beratungspro
tokolle erfolgen wird. 

Österreich ist auf internationaler Ebene 
eine Vielzahl von Verpflichtungen zur Ver
wirklichung von Menschenrechten eingegan
gen, die in einigen Bereichen hinsichtlich ih
rer Umsetzung in konkrete innerstaatliche 
Maßnahmen keine Entsprechung finden. Die 
Schlußfolgerungen des UN -Kinderrechts
ausschusses aus der Beratung des Österreich
Berichts sollten daher als heilsame Mahnung 
verstanden werden. • 

Mag. Helmut Sax ist rechtswissenschaftli
cher Mitarbeiter des Ludwig Boltzmann 
Instituts für Menschenrechte und beschäf
tigt sich mit Fragen der innerstaatlichen 
Umsetzung internationaler Menschen
rechtsverträge, insbesondere der KRK. 

kriminierungskonvention statt. 

(26) Siehe dazu auch den Forderungskatalog der 

österreichischen nicht-staatlichen Menschen

rechtsorganisationen vom Juni 1998. 
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Internationale Bemühungen um eine Konfliktlösung in Kosova 

Die Vorgeschichte 
Krieges • eines 

VON VIOLETA DEMAJ 

Im Februar 1998 hat sich erstmals der seit 1989 schwelende Konflikt zwi
schen Albanern und Serben in Kosova in kämpferischen Zusammenstößen 

zwischen der serbisch-jugoslawischen Armee und Polizei in Kooperation mit 
serbischen paramilitärischen Formationen und der albanischen 

Befreiungsarmee U<;:K entladen. Das Niederbrennen unzähliger Dörfer ohne 
jegliche Notwendigkeit und die damit ausgelösten Flüchtlingsströme führten 

zu einer Internationalisierung der Auseinandersetzungen um eine 
Statusentscheidung für das Kosova. Nachdem die serbische Seite die 

Unterzeichnung des Friedensplans von Rambouillet abgelehnt hat, beschloß 
die NATO am 23. März 1999 Luftangriffe gegen Serbien. 

M it der Kosova-Frage hatte sich die in
ternationale Gemeinschaft erstmals im 

Zuge der Balkankriege im Jahre 1911/12 und 
des damit einhergehenden Zerfalls des osma
nischen Reiches zu beschäftigen. Die Forde
rung der Albaner nach der Errichtung eines 
albanischen Staates unter Einschluß aller vier 
albanischen Verwaltungsbezirke des ehema
ligen osmanischen Reiches (Kosova, J annina, 
Manastir, Shkodra) wurde von den Groß
mächten auf der Londoner Botschafterkon
ferenz 1913 ignoriert. Die albanischen Sied
lungsgebiete wurden auseinandergerissen 
und das fast ausschließlich von Albanern be
wohnte Gebiet Kosova auf Druck Rußlands 
Serbien zugesprochen. Lediglich ein Rumpf
albanien, das weniger als die Hälfte des alba
nischen SiedluI?-gsgebietes und der albani
schen Bevölkerung umfaßte und daher kaum 
existenzfähig war, wurde als souveräner alba
nischer Staat anerkannt. Mit dem Verbleib 
mehr als der Hälfte der albanischen Bevölke
rung bei Serbien entstand die Kosova-Frage 
auf dem Balkan, die bis heute einer Lösung 
harrt. 

Im Zuge des Ersten Weltkrieges verloren 
sowohl der serbische als auch der albanische 
Staat ihre Souveränität und gingen als Staaten 
unter. Auf der Pariser Friedenskonferenz 
wurde zum zweiten Mal über das Schicksal 
der Albaner entschieden. 1919 faßten die Sie
gerstaaten des Ersten Weltkrieges den Be
schluß, Albanien lediglich in seinen Grenzen 
von 1912 anzuerkennen. Kosova wurde dem 
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1918 gebildeten Königreich Slowenien-Kroa
tien-Serbien (SHS) entgegen den Forderun
gen der Mehrheitsbevölkerung Kosovas zu
gesprochen. Ein von den Italienern für das 
Kosova-Gebiet als Ausgleich für die Vorent
haltung des Selbstbestimmungsrechts der 
Kosova-Albaner geforderter Automomiesta
tus wurde von der serbischen Regierung mit 
Unterstützung Frankreichs und Englands 
abgelehnt. Serbien mußte sich jedoch im 
Rahmen eines vom Völkerbund ausgearbei
teten Minderheitenschutzvertrages zur Re
spektierung der kulturellen Rechte der alba
nischen Bevölkerung völkerrechtlich ver
pflichten. Da allerdings der Völkerbund über 
keinerlei Durchsetzungsinstrumentarien ver
fügte, setzte sich der SHS-Staat über seine 
Schutzpflicht gegenüber den Albanern hin
weg. Innerhalb des - seit 1920 "Königreich 
Jugoslawien" genannten - Staates verfügten 
die Kosova-Albanerweiterhin über keinerlei 
rechtlichen Status. Entgegen den Minderhei
tenschutzbestimmungen wurden 1919 alle al
banischen Schulen geschlossen und die Ver
wendung der albanischen Sprache verboten. 
Publikationen in albanischer Sprache waren 
ebenso verboten wie die Einfuhr von 
Büchern aus Albanien. Die ersten albani
schen Schulen wurden erst nach dem Zwei
ten Weltkrieg eröffnet. Die albanische Bevöl
kerung Kosovas wurde seit 1912 einer stän
digen Repressionspolitik seitens der serbi
schen Herrschaft ausgesetzt. Die Politik der 
serbischen politischen Eliten war und ist 

auch heute noch darauf ausgerichtet, die Be
völkerungsstruktur in diesem Gebiet durch 
die Vertreibung der Albaner, durch eine ser
bisch-montenegrinische Kolonisation sowie 
durch eine Assimilierung der albanischen Be
völkerung zu verändern. Innerhalb des SHS
Staates wurden bis zum Ausbruch des Zwei
ten Weltkrieges insgesamt 240 000 Albaner in 
die Türkei vertrieben und weitere 12 000 auf 
bestialische Art und Weise ermordet. 

Nach der Machtübernahme durch die 
Kommunisten im Zuge des Zweiten Welt
kriegs wurde das Kosova-Gebiet zum kon
stitutiven Element der jugoslawischen Föde
ration erklärt und erhielt damit erstmals eine 
Territorialautonomie zuerkannt. Allerdings 
bestanden die Autonomierechte der Albaner 
mehr auf dem Papier, sodaß sich die Situati
on nicht wesentlich verbesserte. Bis 1968 war 
die Bevölkerung weiterhin einer skrupellosen 
Repressionspolitik ausgesetzt, der mehr als 
40 000 Albaner zum Opfer fielen. Erst mit 
der Bundesverfassung von 1974 änderte sich 
die Situation. Der Autonomiestatus wurde 
substantiell aufgewertet. Auf der Grundlage 
einer "relativen Verfassungsautonomie" er
hielt die "Autonome Provinz Kosova" eine 
eigene Verfassungs-, Gesetzgebungs- und 
Budgethoheit. Die Organstruktur der drei 
Staats gewalten war denen der Republiken 
mit einem Präsidium als einer Art "kollekti
vem Staatsoberhaupt", dem Parlament, einer 
als "Exekutivausschuß" bezeichneten "Re
gierung" und dem Obersten Gericht sowie 
eigener Verfassungsgerichte spiegelbildlich 
nachgeformt. 

Aufgrund der wirtschaftlichen und sozia
len Vernachlässigung der Provinz kam es 
1981 zu Studentenprotesten in Kosova, die 
sich bald zu Massenprotesten großer Bevöl
kerungsschichten ausweiteten. Der Forde
rung nach besseren Lebensbedingungen wur
de die politische Forderung nach der Ge
währung des Republikstatus für Kosova an
geschlossen. Die jugoslawische Regierung 
reagierte mit der Verhängung eines Ausnah
mezustandes und der Entsendung starker 
Armee- und Polizeieinheiten in die Provinz. 
Mit unverhältnismäßiger Brutalität wurden 
die Proteste schließlich aufgelöst. Nach amt
lichen Angaben wurden bei den Polizeiak
tionen 9 albanische Demonstranten getötet. 
Ausländische Beobachter schätzten die Op
ferzahl allerdings wesentlich höher ein. Nach 
insgesamt acht Monaten wurde der Ausnah
mezustand wieder aufgehoben, die Repressi
onspolitik nahm damit jedoch erst seinen 
Anfang. Eine große Welle der "politisch
ideologischen" Differenzierung wurde ein
geleitet. Dies bedeutete die Säuberung des ge
samten Partei- und Staatsapparates von all je
nen Personen, die nicht mehr als loyal gegen-
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über der jugoslawischen Politik galten. Die 
Demonstrationen hatten auch ein gerichtli
ches Nachspiel. Allein bis 1986 wurden nach 
offiziellen jugoslawischen Angaben 1400 Al
baner wegen politischer Straftaten zu 
langjährigen Freiheitsstrafen, weitere 6500 im 
Schnellverfahren zu 60 Tagen Arrest verur
teilt. Die Verurteilungswelle aufgrund der 
Ereignisse von 1981 war noch nicht abge
schlossen, als 1988 neue Demonstrationen 
der Albaner stattfanden, und damit eine neue 
Prozeßwelle von den serbischen Behörden 
zur Einschüchterung aller Albaner entfesselt 
wurde. 

1988 wurde in Jugoslawien das Verfahren 
zur Änderung der Bundesverfassung einge
leitet, parallel dazu auch das Verfahren zur 
Abänderung der Verfassungen der Republi
ken und autonomen Provinzen. Die serbi
sche Republik trat für eine Zentralisierung 
der Föderation ein und erhob in diesem Zu
sammenhang insbesondere die Forderung 
nach einer Einschränkung der Territorialau
tonomie Kosovas. Nachdem auf Bundesebe
ne der Versuch Serbiens die Territorialauto
nomie Kosovas aus der Bundesverfassung zu 
eliminieren, scheiterte, wurden in weiterer 
Folge verfassungswidrige Schritte unternom
men, den Autonomiestatus Kosovas im Rah
men der Änderung der serbischen Repu
bliksverfassung auszuhöhlen. Durch die Ins
zemerung von Massenkundgebungen der 
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Serben in Kosova wurde zunächst die koso
varische Regierung 1988 zum Rücktritt ge
zwungen. Am 27. Februar 1989 wurde 
schließlich über Kosova'der Ausnahmezu
stand verhängt und am 23. März 1989 in dem 
von Panzern umstellten Parlaments gebäude 
auf die albanischen Abgeordneten Druck 
ausgeübt, der Änderung der serbischen Ver
fassung zuzustimmen. Gemäß Artikel 402 
der Bundesverfassung konnte die serbische 
Verfassung nur mit Zustimmung des kosova
rischen Parlaments geändert werden. Ob
wohl es zu keinem rechtsgültigen Beschluß 
kam, setzte die serbische Regierung die Än
derungen am 28. März 1989 in Kraft, womit 
es u.a. die Kompetenzen Kosovas in den Be
reichen des Sicherheits-, Polizei-, Gerichts-, 
und Erziehungswesens in verfassungswidri
ger Weise an sich zog. Mit der Einschränkung 
der Autonomierechte wurde eine neue Ära 
der Diskriminierung, Assimilierung und Ver
folgung der Kosova-Albaner eingeleitet. Pro
teste der albanischen Bevölkerung gegen die 
de facto-Aufhebung der Autonomierechte 
wurden von der serbischen Polizei brutal nie
dergeschlagen. Bei Zusammenstößen zwi
schen der Polizei und albanischen Demon
stranten zwischen dem 27. und 29. März 1989 
kamen bis zu 300 Personen ums Leben. 

In den folgenden Jahren wurde Kosova 
unter serbische Zwangsverwaltung gestellt. 
Parlament und Regierung Kosovas wurden 

aufgelöst, alle staatlichen Institutionen und 
Unternehmen unter serbische Leitung ge
stellt. Allmählich wurden alle albanischen 
Verwaltungsbeamte und Arbeiter gekündigt. 
Insgesamt wurden 145 000 albanische Ar
beitnehmer entlassen und durch Serben und 
Montenegriner ersetzt. Für 72 000 Arbeit
nehmer war der Verlust des Arbeitsplatzes 
auch mit dem Entzug der Wohnung verbun
den, die neuen Arbeitern aus Serbien zuge
wiesen wurden. Die Entlassungswelle erfaß
te 1990 auch das Bildungswesen. Nachdem 
sich albanische Pädagogen geweigert hatten, 
serbische Lehrpläne in den Schulen Kosovas 
zu akzeptieren, wurden ca. 18 000 Lehrer 
gekündigt und alle Bildungsinstitutionen bis 
hin zur Universität für albanische Schüler 
und Studenten geschlossen. Auch das gesam~ 
te Gerichtswesen und allen voran der Poli
zeiapparat Kosovas wurden von Albanern 
gesäubert. 

Die albanische Bevölkerung ist seit 1990 
einem Polizeiterror ausgesetzt. Die Vorent
haltung elementarster Menschenrechte durch 
Mißhandlungen, schwere Folter, Schaupro
zesse, willkürliche Hausdurchsuchungen, 
Raub und Mord auf offener Straße, haben da
zu geführt, daß bis Ende 1997 bis zu 400 000 
Albaner den Kosova verlassen mußten. Die 
Abwanderung der Albaner ging Hand in 
Hand mit der Ansiedlung von Serben und 
Montenegrinern, die durch eine Reihe von 
Kolonisierungsmaßnahmen der s~rbischen 
Regierung gefördert wurde. 

Auf den Entzug der Autonomierechte 
antworteten die Albaner zunächst mit der 
Ausrufung einer Republik innerhalb Jugos
lawiens. Im Zuge des Zerfalls der Sozialisti
schen Föderativen Republik Jugoslawien 
entschied sich die albanische Bevölkerung 
Kosovas in einem Referendum für einen un
abhängigen Staat Kosova, der am 7. Septem
ber 1990 von den albanischen Abgeordneten 
des aufgelösten kosovarischen Parlaments 
proklamiert wurde. Auf der Grundlage einer 
neuen kosovarischen Verfassung wurde eine 
Regierung gebildet, die vor allem im Ge
sundheits- und Erziehungsbereich parallele 
Institutionen geschaffen hat. Seit 1990 ver
suchte die kosovarische Schattenregierung, 
die gegen das serbische repressive System ei
ne Politik des passiven und gewaltfreien Wi
derstandes führt, vergeblich eine Internatio
nalisierung des albanisch-serbischen Kon
flikts zu erwirken. 

Der Kosova-Konflikt wurde sowohl bei 
der Jugoslawienkonferenz im Jahre 1992, als 
auch im Rahmen der Verhandlungen über das 
Dayton-Abkommen, mit dessen Unterzeich
nung die Anerkennung der Bundesrepublik 
Jugoslawien (BRJ) als neuer Staat durch die 
europäischen Staaten (die USA haben die 
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BRJ bis heute nicht anerkannt) verbunden 
war, in keiner Weise berücksichtigt. Dadurch 
wurde bei den Albanern immer mehr der 
Eindruck erweckt, daß Parteien, die nicht am 
Krieg beteiligt waren, keine Stimme bei Ver
handlungen erhalten. Ein Eindruck, der sich 
schließlich bewahrheitete. Erst nach dem 
Aufbrechen kämpferischer Auseinanderset
zungen in Kosova rückte die Lage der Koso
va-Albaner in den Blickwinkel der interna
tionalen Gemeinschaft. Zwar weisen ver
schiedene NGOs als auch die UN-Men
schenrechtskommission in ihren zahlreichen 
Berichten seit mittlerweile zehn Jahren auf .. 
schwere und systematischen Menschen-· 
rechtsverletzungen in Kosova hin, doch die 
Reaktion der Staatengemeinschaft darauf er
schöpfte sich lediglich in der Aufforderung 
an Serbien", die Bürger- und Menschenrechte 
in Kosova wieder herzustellen. Mit der Auf
hebung der wirtschaftlichen Sanktionen ge
gen Rest jugoslawien - als Anerkennung der 
Bereitschaft Milosevics für die Unterzeich
nung des Dayton-Abkommens -fiel das ein
zige Druckmittel zur Bestärkung dieser For
derungweg. 

Mit der Zustimmung der internationalen 
Staatengemeinschaft, den Kosova-Konflikt 
selbst lösen zu dürfen, startete die serbische 
Regierung eine Großoffensive zur Unter
drückung jeglicher "separatistischer Akti
vitäten" in Kosova. Die ersten Kampfhand
lungen begannen am 28. Februar 1998 mit ei
nem Massaker in der Drenica-Region. Mit 
Panzern, Kampfhubschraubern und schwe-
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rer Artillerie wurde die Bevöl
kerung der Dörfer Likoshan 
und Qirez angegriffen. Bei die
ser ersten Offensive wurden 
mindestens 80 Personen getö
tet. Die meisten Opfer wurden 
nach dem Abzug der serbi
schen Einheiten völlig ver
stümmelt aufgefunden. Der 
Versuch, die Leichen im Kran
kenhaus von Prishtina obdu
zieren zu lassen, wurde von der 
serbischen Polizei dadurch 
vereitelt, daß die Leichen von 
45 massakrierten Albanern, 
darunter 14 Frauen und 12 
Kinder, verbrannt wurden. Im 
März setzte sich die Offensive 
fort, und die Kämpfe verlager
ten sich allmählich in den We
sten Kosovas. Im Mai gab es 
die ersten Berichte von Masse
nerschießungen bzw. "Ver
schwindenlassen" in der Ge
meinde von Decani und Gllo
govc. Ende Mai kam es zu ei
ner Großoffensive serbischer 

Sicherheitskräfte in der Grenzregion zu Al
banien (Gemeinde Gjakova), in deren Verlauf 
zahlreiche Ortschaften völlig niedergebrannt 
wurden und eine große Fluchtwelle der Zi
vilbevölkerung Richtung Albanien auslöste. 
Wiederholt kam es zu Übergriffen an den 
Flüchtlingen, die die Grenze zu Albanien 
passieren wollten. Im Juli wurden die Regio
nen um Pej, Rahovec und Malisheva von 
schweren Kämpfen erfaßt, bei denen es zu 
massiven Kriegsverbrechen und Menschen
rechtsverletzungen gekommen ist. Im Ver
laufe des Sommers waren alle Bezirke im We
sten und in Zentralkosova von schweren 
Kämpfen betroffen. Die Großoffensiven 
dauerten bis Oktober an. Insgesamt wurden 
etwa 500 000 Menschen zur Flucht veranlaßt. 
Der Großteil der Flüchtlinge war Binnen
flüchtlinge, die in den größeren, von den 
Kämpfen verschont gebliebenen Städten Ko
sovas Zuflucht fanden, der überwiegende 
Teil, ca. 200 000 Menschen, suchten aller
dings in den Wäldern und Bergen Kosovas 
ihre "Rettung". 

Die drohende humanitäre Katastrophe 
durch den bevorstehenden Winter veranlaß
te die Kontaktgruppe, unter Androhung von 
Luftangriffen seitens der NATO Serbien zur 
Einstellung der Beschüsse albanischer Dörfer 
ultimativ aufzufordern. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist schaltete sich der UN-Son
dergesandte Holbrooke in die Verhandlun
gen ein und erreichte eine mündliche Zusage 
des jugoslawischen Präsidenten für einen 
Waffenstillstand und eine Reduktion der 

Truppen auf den Stand vor Kriegsausbruch 
im Februar 1998. Zusätzlich wurde verein
bart, daß dieses Waffenstillstandsabkommen 
von einer OSZE-Mission, bestehend aus et
wa 2000 Mitgliedern überwacht werden sol
le. Die OSZE war schon einmal, nämlich 
vom 8. September 1992 bis Juli 1993, mit ei
ner Langzeitmission in Kosova tätig. Nach 
der Suspendierung der Mitgliedschaft der 
BRJ in den Gremien der OSZE am 7. Juli 
1992, waren die Mitglieder der OSZE-Missi
on für Kosova allerdings von den serbischen 
Behörden 1993 aus Jugoslawien ausgewiesen 
worden. 

Durch das Holbrooke-Milosevic Abkom
men wurde der drohende NATO-Schlag ge
gen Jugoslawien vorerst abgewendet. Einige 
serbische Truppen wurden abgezogen, die er
sten OSZE-Beobachter kamen in das Koso
va und viele Flüchtlinge kehrten in ihre Dör
fer zurück. Dennoch kam es immer wieder 
zu schweren Zusammens~ößen zwischen ser
bischen Sicherheits kräften und der albani
schen Befreiungsarmee U<;K. Großes inter
nationales Aufsehen erregte schließlich das 
Massaker im Dorf Racak (40 km südöstlich 
von Prishtina) vom 15. Jänner 1999. Minde
stens 45 Albaner, darunter ein 12-jähriges 
Kind, wurden bei dieser, als "Terroristen
jagd" von den serbischen Behörden bezeich
neten Aktion auf einem Hügel in der Nähe 
des Dorfes hingerichtet (den Opfern wurden 
die Augen ausgestochen, Ohren und Glied
maßen abgehackt, das Herz aus der Brust ge
rissen, einem Opfer der Kopf abgehackt, 
etc.). Louise Arbour, die Chefanklägerin des 
UN-Kriegsverbrecher-Tribunals, das sich 
auch für Kos~va zuständig erklärt hatte, ver
suchte persönlich nach Racakzu gelangen, 
wurde aber an der makedonisch-jugoslawi
schen Grenze an der Einreise gehindert. Die 
serbischen Behörden verneinten eine Zustän
digkeit des Kriegsverbrechertribunals für 
Kosova. Selbst eine Obduktion der Opfer 
durch internationale Experten wurde unter
sagt. Die jugoslawische Armee setzte den Be
schuß des Dorfes auch nach Bekanntwerden 
der Massaker fort, diesmal mit dem Ziel, die 
Leichen der Opfer in ihre Gewalt zu bringen. 

Das Vorgehen der serbischen Krä.fte setz
te die internationale Staatengemeinschaft un
ter Zugzwang. Um ein Aufbrechen neuer 
Kämpfe zu verhindern mußte sofort eine Lö
sung des Konflikts erreicht werden. Für den 
6. Februar 1999 wurde daher von der Kon
taktgruppe die Abhaltung einer Kosova
Konferenz in Rambouillet, in der Nähe von 
Paris, beschlossen. Unter Androhung einer 
NATO-Intervention wurden beide Kon
fliktparteien aufgefordert, sich innerhalb von 
14 Tagen auf ein für drei Jahre befristetes Au-
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tonomieabkommen für Kosova zu einigen. 
Verhandlungs grundlage bildete ein von der 
Kontaktgruppe beschlossener Autonomie
entwurf, der sich inhaltlich stark an dem Au
tonomiestatus Kosovas auf der Grundlage 
der jugoslawischen Bundesverfassung von 
1974 orientiert. 

So soll Kosova eine selbständige Einheit 
mit Kompetenzen auf legislativer, exekutiver 
und judikativer Ebene bilden. Als Organe 
Kosovas sind vorgesehen: ein Präsident, eine 
Regierung und ein Parlament. Auf judikati
ver Ebene sollen eigene Kreis- und Landes
gerichte, sowie ein Oberster Gerichtshof und 
ein Verfassungs gerichtshof bestehen. Mit 
mindestens 20 Abgeordneten soll Kosova 
auch im serbischen Republiksparlament ver
treten sein. Darüberhinaus soll Kosova min
destens jeweils einen Minister in die Bundes
regierung und die serbische Regierung ent
senden. Je ein Richter im Bundesverfas
sungsgerichtshof und im Bundesgericht, so
wie drei Richter im Obersten Gerichtshof 
Serbiens müßten vom Parlament Kosovas er
nannt werden. Die Kompetenzen Kosovas 
sollen sich auf all jene Gebiete erstrecken, die 
nicht in die Zuständigkeit des Bundes fallen. 
Zu den Bundeskompetenzen werden gemäß 
dem Abkommensentwurf eine einheitliche 
Währungs-, Zol1- und Außenpolitik, ein ge
meinsamer Wirtschaftsmarkt, die Steuerho
heit auf Föderationsebene, sowie die Landes
verteidigung zählen. Bezüglich des Sicher
heitswesens sieht das Abkommen einen 
Rückzug aller serbischen Sicherheitskräfte 
vor, mit Ausnahme von maximal 75 Grenz
polizisten. Fragen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung sollen dann von einer lokalen, 
bis zu 3000 Mann starken, kosovarischen Po
lizei übernommen werden, die sich aus Ver
tretern aller nationalen Gemeinschaften Ko
sovas zusammensetzten soll. Für den Bereich 
der Grund- und Mtmsclwnrechte ist vorgese
hen, das die Europiiischc Menschenrechts
konvention und ihre Pt'otokolle unmittelbar 
anwendbar zu sein h'lben. Dic Überwachung 
der Verwirklichung def Menschenrechte soll 
durch einen vom kmiovill'ischcl1 Parlament, 
auf Vorschlag des Pl'll~idt1!Hcn des Europäi
schen Gerichtshof Hit· Mt'nsdwnrcchte ge
wählten Ombud~tlHllm Imd {lincm eigenen 
VerfassungsgcddHNlwf t'dolgen. Innerhalb 
von 9 Monaten n!lch IIlIHtlfn!'t1(tm dcs Ab
kommens sollt:n WI\h It'I I In KtlNOV,1 dut'chge
führt werden, die VOll dIll' ( vorzuberei
ten und zu beob,,!'hUIIi wllfl'll. I >'lI'ühet'hin
aus ist eine VolI\N'IilhluilM v\Hw'ml'h~,n, die 
ebenfalls unter Mi!wldwil!! dn ()!'iZJ!: erfol
gen soll. 

Ein erster A II lnll!IllIh'f'll! Will f w.lIlwidt'1l 
KonfliktpartciCll bnl'"~ jll')!! UI1-

terbreitet wonkll, dIll I!!! ht\!hlhllll!llWi'l!,e 
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beider Seiten, unter Vermittlung des EU
Sondergesandten Petrisch als auch des US
Sondervermittlers Hill, unzählige Male geän
dert wurde. Dabei reichten die Variationen 
von kulturellen Rechten für alle nationalen 
Gemeinschaften Kosovas bis hin zu weitrei
chenden Autonomierechten für die Kosova
Albaner. Ein Republikstatus für Kosova 
wurde von der Kontaktgruppe ebensowenig 
diskutiert wie die gänzliche Unabhängigkeit .. 
Ein Kompromiß konnte aufgrund der Ex
trempositionen beider Seiten (Albaner for
dern Unabhängigkeit, Serben sind maximal 
bereit, kulturelle Rechte zuzuerkennen) nicht 
erzielt werden. Angesichts der Gewaltbereit
schaft beider Konfliktparteien entschloß sich 
die Kontaktgruppe, ein Friedensabkommen 
zu diktieren. 

Der Entwurf eines Interimsabkommen 
für Kosova wurde nach Ablauf von zwei Ver
handlungs wochen in Rambouillet von keiner 
Partei unterzeichnet. Die albanische Delega
tion hat allerdings bereits zugesagt, das Ab
kommen bei der zweiten Verhandlungsrun
de am 15. März 1999 unterzeichnen zu wol
len. Dies im Hinblick darauf, daß im Ab
kommen zwar nicht, wie von der albanischen 

Delegation gefordert, der Passus enthalten 
ist, am Ende der dreijährigen Übergangsfrist 
ein Referendum über den endgültigen Status 
Kosovas (das auch eine Unabhängigkeit nicht 
ausschließen dürfe) abzuhalten. Allerdings 
wurde festgelegt, daß der endgültige Status 
dem Willen der Bevölkerung entsprechen 
müsse. Als vorläufige Übergangsregelung 
unter Absicherung durch NATO-Truppen 
ist die kosovarische Delegation (bestehend 
aus Vertretern der größten Parteien Kosovas 
sowie der U<;K) bereit, einen Autonomiesta
tus zu akzeptieren. Am 15. März 1999 wird 
sich entschieden haben, ob auch die serbische 
Seite den Friedenssplan, den sie bisher kon
sequent ablehnte, akzeptiert hat. • 

Mag. 'f.ioleta Demaj arbeitet als Juristin in 
einem Projekt des Ludwig Boltzmann
InstituM für Menschenrechte über 
Menschenrechtsverletzungen in Kosova 
und schreibt eine Dissertation über die 
Entwicklungen in Kosova seit 1989 unter 
Berücksichtigung staatsrechtlicher, men
schenrechtlicher und völkerrechtlicher 
Aspekte. Auf diese Dissertationsarbeit 
stützt sich der vorliegende Beitrag. 
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SEHEN/HÖREN/LESEN 

"Lokale Verstörungen": 
Gleichbehandlung und Legal Gender Studies 

Mainstreaming Legal 
Gender Studies 

NIKOLAUS BENKE & EUSABETH HOLZLEITHNER 

Was ist weiblich? Was ist männlich? Warum stellen sich diese Fragen - wei
ters: wer stellt sie - wann und wo? Wie ist diesen Fragen beizukommen -

sowohl allgemein in Wahrnehmung des Umstands der vielfältigen normativen 
Quellen, die das Kulturprojekt "männlich/weiblich" erzeugen, als auch speziel

ler in der Dimension eines rechtswissenschaftlichen Diskurses? 

Angesichts dieser Fragen, die aus unserer 
Perspektive einen saloppen Aufriß von 

Konzeption und Programm der "Legal Gen
der Studies" als wissenschaftlicher "Diszi
plin" enthalten, wollen wir zunächst einen 
knappen und plastischen Befund formulie
ren. Der Rechtsdiskurs geht von einer einfa
chen Ungleichung aus: Männer und Frauen 
sind verschieden. Frauen sind "anders". Die
se Verschiedenheit (und "Andersheit") von 
Frauen wird vom Recht und der Rechtswis
senschaft (mit)konstituiert und findet ihre 
eigene rechtliche Ausprägung, die - histo
risch gewachsen und in ganz groben Umris
sen - etwa so aussieht: Frauen sind 
schwächer und dadurch besonders gefähr-

(1) Unter Umständen auch vor sich selbst: siehe 

das Erkenntnis des VfGH zum Frauennachtar

beitsverbot, VfSlg 13038/1992, in welchem es um 

"die Berechtigung eines Schutzes" ging,,, den die 

betroffenen Frauen gar nicht wollen, weil er ihre 

wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt. " Der 

VfGH bejahte dessen Berechtigung und wies die 

Anträge der Frauen, die die Aufhebung des Frau

ennachtarbeitsverbots zum Ziel hatten, zurück -

u.a. mit dem Hinweis, jenen Frauen, "die dieses 

Schutzes auf grund ihrer günstigeren Lage nicht 

(mehr) bedürfen", sei zumutbar, "in Solidarität 

mit den Schutzbedürftigen auf Nachtarbeit zu 

verzichten. " 

(2) Dazu gleich unter Punkt 21 

(3) Teile dieses Textes sind einem Beitrag von Elis

abeth Holzleithner zur Studienplantagung an der 

Universität Wien entnommen, der demnächst in 

einem Sammelband erscheinen wird. 

(4) Dies schon im Zusammenhang mit der Instal

lierung des Sonderkontingents für Frauenfor

schung, das explizit auch als frauenfärdernde Maß

nahme angesehen wurde. Nicht zuletzt aber nicht 
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det, deshalb müssen sie geschützt (1) und ggf. 
gefördert (2) werden. 

Dieser Text befaßt sich mit Fragen und 
Perspektiven der Integration von Legal Gen
der Studies im neuen Studienplan der Rechts
wissenschaftlichen Fakultät; eine Integration, 

. die auch in den Zusammenhang mit dem 
Thema der "Frauenförderung" eingebettet 
ist.(3) 

I. "Frauen- und Geschlechter
forschung" als "Sonderfall" I: 
"Frauenförderung" 

Das Recht verortete "Frauen- und Ge
schlechterforschung" zunächst im Kontext 
der "Frauenförderung" (4): Der erstmals 1994 

nur aus diesem Grund gab es immer wieder heftige 

Diskussionen über die Vergabe von Geldern aus 

diesem Topf an (nicht habilitierte) Männer. 

(5) Neu erlassen als BGBI 11 131/1998. 

(6) Vormals nur "Frauenforschung"; Siehe nun 

§ 12. Wissenschaftliche und künstlerisch-wissen

schaftliche Themen aus dem Bereich der Frauen

und Geschlechterforschung sind im Rahmen von 

Qualifikationsbeurteilungen (zB) im Habilitati

onsverfahren oder im Überleitungsverfahren) in

nerhalb eines Faches als gleichwertig mit Arbeiten 

zu anderen Forschungsthemen anzusehen. Inter

disziplinäre und außeruniversitäre Leistungen im 

Rahmen der Frauen- und Geschlechterforschung 

sind hiebei besonders zu berücksichtigen. 

(7) Als Versuch der Übernahme der Definitions

macht der Kategorie "Frau" durch Frauen. Die 

männlichen Zuschreibungen von" Weiblichkeit" 

an Frauen mit ihren diskriminierenden rechtli

chen und sozialen Folgen müssen hier nicht weiter 

beschrieben werden. Nicht zuletzt ist die Institu

tionalisierung der "Frauen- und Geschlechterfor

schung" zurecht als "Ergebnis einer sich neu kon-

als Verordnung erlassene Frauenförderungs
plan im Wirkungsbereich des Bundesmini
steriums für Wissenschaft und Verkehr (5) 

normiert in seinem 11. Abschnitt (Frauenför
derungsmaßnahmen) die "Gleichwertigkeit 
der Frauen- und Geschlechterforschung" .(6) 

Dies erscheint nicht unproblematisch, denn 
durch eine solche Lokalisierung werden 
"Frauenförderung" und "Frauen- und Ge
schlechterforschung" auf seltsame Weise mit
einander vermischt. Dies mag vor allem hi
storisch (7) und zunächst auch systematisch (8) 

erklärbar sein und entfaltet seine eigene Pro
blematik (9). Des weiteren ist der Terminus 
"Frauenförderung" an sich schon fragwürdig 
und angesichts der spezifischen rechtlichen 
Konstitution von "Frauen" als "anders" be
zeichnend: "Er definiert ein Strukturproblem 
des Geschlechterverhältnisses als ,Frauen
problem' - ganz abgesehen davon, daß er 
auch noch derart defensiv ist, daß er unter der 
Hand fortwährend bestätigt, Frauen müßten 
gefördert werden, ihnen fehle also offen
sichtlich etwas." (Wetterer, 1995: 43) 

Über die Schiene der "Gleichwertigkeit" 
intendiert auch das UniStG, in seinen 
Grundsätzen für die Gestaltung der Studien 
(§ 3), die Integration der Frauen- und Ge
schlechterforschung in die Studienpläne zu 
befördern. Dies erschließt sich freilich nicht 
selbstverständlich aus dem knapp gehaltenen, 
"Frauen- und Geschlechterforschung" als 
"Sonderfall" (10) konstituierenden Normtext, 
der lediglich dazu anhalten soll, "die Gleich
behandlung von Frauen und Männern sowie 
die Gleichwertigkeit der Frauen- und Ge
schlechterforschung mit anderen For
schungsbereichen" (§ 3 Z. 8) zu berücksich-

stituierenden Frauenpolitik ", die auf die Instituti

on Universität diesbezüglich" kontinuierlichen 

Druck" ausübte bezeichnet worden (M etz

Gäckel, 1997: 365). 

(8) Wo sonst als in einem Frauenfärderungsplan 

sollte zunächst eine solche Norm Platz finden? In

sofern ist die Übernahme in das UniStG fast als 

kleine Sensation zu bezeichnen. 

(9) Siehe dazu Bock/Landwehr, die treffend da

von sprechen, daß Frauen" eine Art, Geschlechts

zuständigkeit' unterstellt" wird:" Manche halten 

Professorinnen beliebiger fachlicher Ausrichtung 

allein aufgrund ihres Geschlechts für ansprechbar 

oder gar zuständig für feministische Inhalte." 

(1995: 118) 

(10) So ist in § 3 Z 5 bereits" die Offenheit für die 

Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und 

Methoden" und in Z 7" die Wahrnehmung der 

Verantwortung der Wissenschaft und der Kunst 

gegenüber der menschlichen Gesellschaft, vor al

lem die Achtung der Menschenrechte und Grund

freiheiten " jeweils als Grundsatz normiert. 
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tigen, sondern erst aus den Gesetzesmateria
lien: Dieser Grundsatz "soll auch eine Argu
mentationshilfe für die Verankerung frauen
bzw. geschlechter bezogener Inhalte in den 
Studienplänen bilden. Dies erscheint in An
betracht der vielerorts noch deutlich vorhan
denen Abwehrhaltung und strukturellen 
Diskriminierung gegenüber diesen Fachbe
reichen dringend erforderlich." (11) 

Daraus ergibt sich klar der "Antwortcha
rakter" solcher Normen, die aufgrund der 
noch immer vorhandenen Widerstände gegen 
derartige Themen geboten scheinen. Erhel
lend ist an dieser Stelle die Beobachtung von 
Sigrid Metz-Göckel: "Wenn [ ... ] zur wissen
schaftlichen Geschlechterkultur die Gleich
behandlung und Geschlechtsneutralität der 
Wissenschaft gehören und zwar selbstver
ständlich, dann ist die Rede von [ ... ] Frauen
forschung per se erst einmal ein Affront." 
(Metz-Göckel, 1997: 368) Die normative 
Festlegung der Frauen- und Geschlechter
forschung als Sonderfall bleibt ambivalent (12) 
und s~heint im Kontext der verfassungs
mäßig gewährleisteten Wissenschaftsfreiheit 
(Art 17 StGG) fast anachronistisch. Gleich-

(11) GP XX RV 588, 59. 

(12) Diese Ambivalenz zeigt sich bei allen Versu

chen, Phänomene auch rechtlich" sichtbar" zu 

machen, die gleichzeitig immer auch Festschrei

bungen darstellen und Sonderfälle konstituieren. 

(13) Ausnahmen, die durch eine "Fächerkombina

tion Frauenforschung" ermöglicht werden, be

stätigen die Regel und jedenfalls die Konstitution 

als" Sonderfall". 

(J 4) Siehe § 11 des Entwurfs des Studienplans für 

das Studium an der Rechtswissenschaftlichen Fa

kultät der Universität Wien, Fassung vom 

28.12.1998. Anspruch auf ein derartiges Diplom 

besteht bei Absolvierung von Lehrveranstaltun-
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wohl mag sie mancherorts tatsächlich als 
"Argumentationshilfe" dienlich sein und ist 
jedenfalls im UniStG am richtigen Platz. Da
her und aufgrund der oben knapp angedeute
ten Bedenken gegen eine Vermischung von 
Frauenförderung und Frauenforschung soll
te jedenfalls die einschlägige Bestimmung des 
Frauenförderungsplans ersatzlos gestrichen 
werden. 

2. "Frauen- und Geschlechter
forschung" als "Sonderfall" 11: 
" Wahlfächer" 

"Integration" von "Frauen- und Geschlech
terforschung" in Studienpläne ist ein Begriff, 
der verschleiert, was, wenn überhaupt, 
tatsächlich passiert, wenn derartige Themen 
beforscht und gelehrt werden. Die "Proble
matik" der Geschlechterdifferenz wird nicht 
zum selbstverständlichen Fokus in allen Be
reichen, in die sie hinein spielt, sondern als 
"Sonderfall" ausgelagert, der von Seiten der 
Studierenden leicht" vermieden" und von der 
gängigen Wissenschaft leicht ignoriert wer
den kann. Auch hier zeigt sich wieder die 
schon oben angesprochene Ambivalenz: Soll 
das Geschlechterverhältnis - in Abgrenzung 
von eingelebten Konventionen seiner Be
trachtung - kritisch beleuchtet werden, sind 
spezielle Texte und Kurse erforderlich. Die 
Abgrenzung von diesen Konventionen, die 
ausgewiesen werden muß, soll sie nicht un
sichtbar werden, führt aber im Gegenzug zu 
einer" Verinselung". 

"Frauen- und Geschlechterforschung" 
präsentiert sich im Studienverlauf bislang 
durchgängig im Gewande von "Sonderlehr
veranstaltungen" ohne verpflichtenden Cha
rakter,(13) Es scheint fast sO, als sollte nie
mand mit der Frage der Konstitution und 
Wirkungsmächtigkeit der Geschlechterdiffe
renz belästigt werden. Angesprochen sollen 
nur jene werden, die "besonderes Interesse" 
an derartigen Fragen haben. Dieses wurde 
und wird in Teilen noch immer mit Zeugnis
sen belohnt, die für den Studienfortgang b~-

gen im Ausmaß von 14 Semesterstunden aus ei

nem Wahlfachkorb. 

(15) Das Ende dieses traditionell vom Wissen

schaftsministerium bereitgestellten Sonderkontin

gents ist freilich nahe: Denn mit dem "Kippen" in 

das neue UOG wird die Universität für die Fi

nanzierung der einschlägigen Lehrveranstaltun

gen zuständig sein. Siehe dazu § 7 Z 6 der am 

11.03.1999 vom Senat der Universität Wien be

schlossenen Richtlinien für Frauenförderpläne, 

der die Bereitstellung von Mitteln für Lehrveran

staltungen mit frauen- und geschlechterspezifi

schen Inhalten vorsieht. 

(16) Der markante Fehlschluß von den seit der 
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deutungslos sind, weil sie dort nichts zählen. 
Insofern ist schon eine Verankerung im 
Wahlfachbereich als großer Fortschritt zu be
trac4ten, weil derartige Zeugnisse dann auch 
1m Rahmen des Regelstudienverlaufs 
"zählen". 

3. Legal Gender Studies 

a. LGS als "Wahlfachkorb" 

Einen solchen Weg hat die Rechtswissen
schaftliche Fakultät der Universität Wien ge
wählt. War noch vor wenigen Jahren die In
stallierung eines eigenen" Wahlfachs" Legal 
Gender Studies lediglich als Hoffnung für ei
ne fernere Zukunft festgehalten worden 
(Holzleithner, 1995: 85), so wird bald nicht 
nur das Wahlfach, sondern ein eigener Wahl
fachkorb "Frauen- und Geschlechterfor
schung (Gender Studies)" Realität sein. 
Wahlfachkörbe er~öglichen eine spezifische, 
mit einem eigenen Diplom abgeschlossene 
"Schwerpunktausbildung" (14), die in Hin
kunft an der Fakultät angeboten wird. Damit 
verpflichtet sich die Fakultät auch implizit 
auf die budgetäre Gewährleistung der Ab
haltung der einschlägigen Lehrveranstaltun
gen. Diese wurden bislang entweder auf Ve
nia gelesen oder - bei nicht habilitierten Leh
renden - aus dem Sonderkontingent für 
Frauenforschung, das für die Universität Wi
en jährlich (lediglich) 80 Lehrve~anstaltungs
stunden ausmacht, finanziert.(15) 

Charakteristisch für die geplante konkre
te Ausgestaltung dieses Wahlfachkorbs ist ei
ne historisch und theoretisch anspruchsvolle 
Ausbildung. Schon bislang waren Vertrete
rinnen und Vertreter aus den Fächern Römi
sches Recht, Rechtsgeschichte und Rechts
philosophie im Bereich der Frauen- und Ge
schlechterforschung - aus naheliegenden 
Gründen - besonders gefordert: Die Diskri
minierung von Frauen durch ihre "Besonde
rung" im Rechtsdiskurs wurde immer auch 
rechtsphilosophisch (16) begleitet und ist da
her in ihrer je konkreten historischen Fas
sung auch auf ihre (ideologie)geschichtlichen 

Aufklärung neu konstituierten biologischen Un

terschieden der Geschlechter (dazu Laqueur, 

1990) auf deren soziale (auch ins Recht transfor

mierte) Wirkungsmächtigkeit wird gekennzeich

net durch die Berufung auf die" biologische, phy

siologische und psychologische Ungleichheit der 

Geschlechter", mit der etwa die Familienrechtsre

form verhindert werden sollte: " Nehmen wir den 

ersten Satz des Entwurfes: ,Die Ehegatten haben 

gleiche Rechte und Pflichten. ' Er widerspricht der 

Natur und überschreitet die Grenzen gesetzgebe

rischer Macht, wenn man ihn ernst nimmt. Der 

Mann kann Kinder nicht zur Welt bringen, er 

kann sie nicht stillen, er kann ihnen auch kaum in 
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Wurzeln hin zu befragen. Nicht von unge
fähr war eine feministische Kritik (innerhalb) 
der Geschichtswissenschaften der Motor der 
modernen Frauen- und Geschlechterfor
schung. Die historisch-kritische Methode 
muß von daher ein integraler Bestandteil der 
Legal Gender Studies sein.(17) 

Doch auch die im engeren Sinn dogmati
sche Rechtswissenschaft hat in den letzten 
Jahren zumindest partiell die Augen vor der 
zunehmenden Problematisierung einge
schliffener Konventionen der Geschlechter
differenz nicht verschlossen.(18) Dies gebie
ten nicht z'tlletzt neuere Entwicklungen in 
der Gesetzgebung, die spezifischen, in Teilen 
mit physischer Gewalt verbundenen Ausprä
gungen des Machtgefälles zwischen Männern 
und Frauen entgegenwirken sollen.(19) Die 
Beforschung derartiger Themenkomplexe 
und deren Lehre sollte an rechtswissen
schaftlichen Fakultäten an sich selbstver
ständlich sein. Ansonsten würden die legisla
tiven Initiativen bezüglich der spezifischen 
Pro,bleme von mehr als der Hälfte der Bevöl
kerung schlicht aus dem akademischen 
Rechtsdiskurs verbannt; ihre Auswirkungen 
in Rechtsprechung und sozialer Realität blie
ben ausgeblendet. Eine Rechtswissenschaft, 
die dies ignorierte, bliebe den leichtfertigen 
Konstruktionen und fahrlässigen Unterbe- " 
lichtungen nicht allzu alter Zeiten verhaftet. 
Im Sinne einer umfassenden wissenschaftli
chen Berufsvorbildung kann dies das Ziel 
nicht sein.(20) 

Ein Wort noch zur monierten "Verinse
lung" der Frauen- und Geschlechterfor
schung: Die Konzeption der Wahlfachkörbe 
eröffnet in Bezug auf dieses Problem neue 
und aus unserer Sicht durchaus überzeugen
de Perspektiven. Denn eine Lehrveranstal
tung, die etwa historische Aspekte der Stel
lung und Konstruktion von Frauen im Be
reich des Ehe- und Familienrechts unter
sucht, sollte auch im Wahlfachkbrb "Eu
ropäische und vergleichende Rechtsge-

den ersten Monaten und Jahren die entsprechende 

Pflege angedeihen lassen. Sind das nicht die 

Hauptpflichten der Ehe?" (Gschnitzer, zitiert 

nach: Broda, 1986: 32-33.) 

(17) Damit könnten bestimmte Stereotypen über 

Frauen und Ehe/Familie nicht mehr unhinterfragt 

tradiert und festgeschrieben werden. So etwa noch 

SchwaighoferiHoinkes-Wilfingseder, die zur 

Frage der" Gleichstellung der Vergewaltigung in 

und außerhalb der Ehe" lapidarfesthalter;: 

» Tatsächlich ist ernsthaft zu bezweifeln, d4 der 

Vergewaltigung einer Frau durch ihren Ehegatten 

der gleiche Unrechts- und Schuldgehalt inne

wohnt wie einer Vergewaltigung durch einen 

Fremden. Immerhin gehört der Beischlaf zum 

Wesen der Ehe; der Täter ist eine vertraute Per-
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schichte" anrechenbar sein. Ebenso mögen 
Lehrveranstaltungen zu neueren Entwick
lungen der legislativen Konkretisierung und 
verfassungs gerichtlichen Interpretation des 
Gleichheitssatzes im Lichte der Gleichheit 
der Geschlechter neben dem Wahlfachkorb 
"Gender Studies" auch in die Körbe "Grund
und Menschenrechte" oder "Staat und Ver
waltung" sowie "Rechtsphilosophie, -ethik 
und -theorie" einrechenbar sein. Derartige 
multiple Zuweisungen machen die Relevanz 
der Geschlechterdifferenz in den einzelnen 
Verzweigungen der Rechtswissenschaft ma
nifest und erschweren ein ausschließliches 
Abschieben in die "Orchidee" Legal Gender 
Studies.(21) 

b. Zur Vermeidung einiger gängiger 
Mißverständnisse 

Mit Blick auf die traditionellen juristischen 
Fächerkategorien und Methodenkanones er
scheint es im weiteren wichtig festzuhalten, 
daß "Legal Gender Studies" die Potentiale 
der rechtsdogmatischen Disziplinen zu inte
grieren haben, dies aber jedenfalls einen 
grundlagen- wie humanwissenschaftlichen 
Approach und sich daraus ergebende Per
spektivenerweiterungen inter- und transdis
ziplinärer Art voraussetzt. 

Andernfalls, bei Blickverengung auf ein
zelne, nach der Dichotomie "Mann/Frau" 
betrachtete Segmente der Rechtsordnung er
gibt sich häufig und oft massiv der Eindruck 
der Müßigkeit - um nicht zu sagen Unerheb
lichkeit - der Betrachtung. Das darf nicht 
verwundern, denn der juristische Diskurs 
von/über Gender ist in ungemein hohem 
Maß durch die außerjuristischen Normkon
strukte von "männlich" bzw. "weiblich" be
stimmt, und mit außerjuristischen Norm
konstrukten kann eine exklusiv rechtsdog
"batische Betrachtung, für die solche Phäno
me als außerhalb des genuinen Betrachtungs
horizontes gelagert gelten, wenig oder nichts 
anfangen. 

son, die mit dem Opfer bereits eine Zeitlang in 

Geschlechtsgemeinschaft gelebt hat und von der 

durch eine Vergewaltigung nicht das sonst bei 

Fremden bestehende unkalkulierbare Risiko in 

bezug auf Krankheiten (zB AIDS) ausgeht. « 

(1992: 136) Abgesehen davon, daß letzteres für 

die Vollendung des Delikts an sich keine Rolle 

spielt, ist ernsthaft zu fragen, von welchem Bild 

des» treuen Ehemanns " hier ausgegangen wird -

ganz zu schweigen vom blinden Fleck hinsichtlich 

der geschlechtlichen Integrität von" Ehefrauen ". 

(18) Dies zeigt sich einerseits am Lehrveranstal

tungstmgebot der Rechtswissenschaftlichen Fakul

tät, andererseits aber auch publizistisch. 

(19) Siehe nur die umfangreichen Aktivitäten im 

Bereich der Gleichbehandlung von Frauen und 

Einmal mehr ist darauf hinzuweisen, daß 
die "Legal Gender Studies" auch innerhalb 
der Jurisprudenz als eine einzigartig umfas
sende Querschnittsmaterie bestehen, weil 
sich die betreffenden Fragestellungen durch 
alle Rechtsbereiche ziehen (22). Damit sind 
verstärkt die juristischen Grundlagenfächer 
angesprochen, denn diese systemische Quer
schnittslagerung erfordert in erhöhtem Maß 
eine Basis aus Prolegomena und fundamenta
len Propositionen methodischer wie materi
eller Art. Weiters, die dichte Verbundenheit 
und Dialektik der rechtlichen Elemente des 
Geschlechterverhältnisses mit außerrechtli
chen Faktoren verlangt sowohl Interesse als 
auch Kapazität für trans- und interdiszi" 
plinäres Arbeiten. Nicht zuletzt fordert eben 
der notwendige, starke gesellschaftswissen
schaftliche Einschlag zwei Grundlagendiszi
plinen der Jurisprudenz in besonderer Weise 
- ja gewissermaßen primär - heraus, nämlich 
die Rechtsphilosophie/Rechtstheorie und die 
Rechtsgeschichtlichen Fächer. " 

c. Erwartete Entwicklungen 

Auch die Legal Gender Studies befinden sich 
in dem für rechtswissenschaftliche Diszipli
nen "normalen" Spannungsfeld. Dieses 
Spannungsfeld ergibt sich aus der Praxis an
bindung, die der akademischen Arbeit einer
seits vitale Impulse gibt, sie aber anderseits 
auch von ihren genuinen Herausforderungen 
- diese sind eben akademisch-theoretischer 
Natur - ablenkt. 

Heute läßt sich mit einiger Klarheit er
kennen, daß eine akademische Ausbildung in 
Legal Gender Studies vor allem in drei Berei
chen praktisch umsetzbar sein wird. 

Ein Thema, das für Institutionen öffentli
cher, aber auch privater Art immer größere 
Bedeutung erlangt, ist die Frauenförderung. 
Frauenförderpläne sind Projekte, die mehr 
und mehr als integrale Elemente von Institu
tionen Verankerung finden. Da diese Förde
rungskonzepte und deren Umsetzung aber 

Männern (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, 

Frauenförderungspläne für die einzelnen Ressorts) 

sowie rechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Ge

walt in Ehe und Familie. 

(20) Hinsichtlich der Ziele des Studienplans blei

ben die Erläuterungen freilich reichlich vage und 

beschränken sich im wesentlichen darauf, daß der 

Studienplan »der Umsetzung des Qualifikations

profils" zu dienen habe (Erläuterungen zu § 1). 

(21) Dies vermerken auch Krivanec/Stuppäck 

durchaus positiv: Sie qualifizieren den Weg des 

] uridicums als" interessantes und diskussionswür

diges Beispiel für die Integration von Frauenfor

schung in die neuen Studien pläne " (12). 

(22) Siehe auch Benke, 1998: 13. 
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spezifische Materien sind, die gleichzeitig ei
ne vielfältige Anbindung an andere Materien 
haben, wird sich hier in steigendem Maß eine 
Nachfrage nach entsprechenden ausgebilde
ten Juristinnen und Juristen zeigen. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich in unseren 
Breiten der Problembereich der sexuellen 
Belästigung entwickelt. Sexuelle Belästigung 
und andere geschlechtsspezifische Diskrimi -
nierungen sind in jüngerer Vergangenheit 
vermehrt als deliktische Übergriffe qualifi
ziert worden und haben somit ihre Stellung 
im juristischen Diskurs erlangt. Wenn diese 
Entwicklung anhält - womit zu rechnen ist-, 
dann wird es, selbst wenn es nicht zu dem 
"Boom" dieser Verfahren wie derzeit in den 
Vereinigten Staaten kommt, einiges an juri
stischer Sachkenntnis brauchen, um die Par
teien solcher Verfahren zu beraten bzw zu 
vertreten. 

Ein damit verwandter Sachbereich, der 
ebenfalls eine verstärkte Nachfrage nach 
sachkundiger advokatischer Kompetenz er
zeugen wird, ist jener der "persönlichen Le
bensverhältnisse" - vergröbernd gesprochen, 
der Lebensgemeinschaften bzw familiären 
Verbände. Die Sparte des Ehe- bzw Schei
dungsrechts ist im Begriff, wesentliche Er
weiterungen und Differenzierungen zu er
fahren. Dies hat seine Ursache darin, daß sich 
die Phänomenologie solcher persönlicher Le
bensbeziehungen weg von der monogamen 
(exklusiv heterosexuellen), auf Dauer ange
legten Beziehungsform der Ehe hin auf eine 
variantenreiche Palette von Beziehungsfor
men entwickelt. In dieser neuen Landschaft 
wird es permanent um Rechtsfragen gehen -
sei es etwa um die Gestaltung von Vermö
gensverhältnissen, um Unterhaltsfragen oder 

(23) Etwas mehr dazu demnächst in Benke, 1999. 
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auch um einschneidende Maßnahmen wie die 
Wegweisung von gewalttätigen Partnern aus 
der gemeinsamen Wohnung. 

d. Annex zur Rolle der Grundlagenfächer 

Welche Rolle haben nun akademische Beiträ
ge in diesem Einsatzfeld, insbesondere die so
genannten" Grundlagenfächer" ? Provokant 
könnte gefragt werden, ob bzw. wieviel 
"Theorie" diese praktischen rechtlichen 
Operationen brauchen. Geht es nicht wie üb
lich bei den Aufgaben der Recht~anwendung 
um gewisse - um nicht zu sagen: geringfügi
ge - begriffliche Kenntnisse, in derHauptsa
che aber um Fertigkeiten, die eben nicht 
theoretisch-analytischer Art sind? 

Das Verhältnis von Rechtswissenschaft 
und Rechtspraxis läßt sich positiv als span
nend bezeichnen, etwas kritisch gesehen 
weist es schizophrene Züge auf und bereitet 
den um Redlichkeit bemühten Juristinnen 
und Juristen jeder Funktion einige Mühe. 
Hier ist nicht der Ort darzulegen, welche 
Notwendigkeit bzw welchen Nutzen Wis
senschaftlichkeit für den rechtlichen Diskurs 
insgesamt hat (23). Zwei Faktoren sind jedoch 
zu nennen, die mit besonderem Gewicht eine 
profunde akademische Vorbildung nahele
gen. Der Diskurs der Geschlechter ist ganz 
nachhaltig geprägt durch ein Syndrom, das 
sich mit der Trias Natur-Sentiment-Mystifi
kation etikettieren läßt: Unreflektiert werden 
die Gender-Konstruktionen für vorgegebene 
"Natur" gehalten (als Metaphysik, bisweilen 
bloß als Biolögismus der Geschlechter) und 
sind intensiv mit "Gefühlen" (Sentiment) be
setzt; nicht genug - das Paket aus "Natur" 
und "Gefühl" erweist sich als besonders resi
stent gegen einen reflektierenden Zugang 
(Mystifikation). 

Diese Problem lage, die bei der Beschäfti
gung mit Gender-Themen als konstantes 
Phänomen auftaucht, ist wohl in keiner an
deren Rechtsmaterie anzutreffen. Rational 
läßt sich das geschilderte Syndrom nur durch 
eine besonderes Maß an theoretisch-kriti
scher Reflexion'bewältigen. Diese Kapazität 
wird in erster Linie von den Grundlagen
fächern wahrgenommen und vermittelt. 
Kommt es nicht im Rahmen einer(akademi
schen) Vorbildung zum Erwerb dieser theo
retisch-kritischen Kapazität, dann wird der 
unkritische Rechtsdiskurs, der glaubt zu wis
sen, was "weiblich" und was "männlich" ist, 
selbst unter kühnen Proklamationen von 
"Geschlechtergleichheit" die gängigen Gen
dermuster ohne Zaudern in lebhafter Unge
rechtigkeit weiter produzieren. • 
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Universitätslehrgang 

Informationsrecht & 
Rechtsi nformation 

Die Computerbildschirme vor Au
" gen, die Rede von Datenerhebung 
und Datenschutz im Ohr, die Verkabelung 
bekämpfend oder herbeiwünschend, gibt es 
für uns kaum mehr ein Ausweichen vor der 
Erkenntnis, daß unser Zusammenleben von 
den technischen Informations- und Kommu
nikationsmedien geprägt wird. Gerne möch
te man wissen, auf was der unübersehbare 
kulturtelle Wandel im Gefolge der Installie
rung der ,Neuen Medien' zusteuert." (1) 

Der Wandel macht auch vor dem Rechts
system nicht halt. ADV, APC, CE LEX, EU
DOR,JURIS, KVD, LEXIS-NEXIS, NET
LAW, PARLINKOM, RAPID, RDB, RIS, 
SWISSLEX, WEST LA W sind längst keine 
Akronyme für Eingeweihte mehr, sondern 
Bestandteil der allgemeinen juristischen 
Fachsprache. "Wer heute Recht ohne Com
puter betreibt, ist schon jetzt unterqualifi
ziert und bereits morgen auf einem beständig 
härter umkämpften Arbeitsmarkt - wie es 
euphemistisch häufig heißt - ,nicht mehr ver
mittelbar,", schrieb ich im Juridikum im Jahr 
1997.(2) Das war gestern. Heute gilt es zu er
kennen, daß juristische Ausbildung im hier 
interessierenden Bereich nicht (mehr) nur 
heißen darf: Wissen über, Grundtechniken 
des Recherchierens für alle, spezialisierte Da
tenbank- und Rechtsinformatikkenntnisse 
für einige speziell Interessierte, sondern, daß 
es nunmehr an der Zeit ist, sich auch den 
Rechtsfragen des elektronischen Informati
onsaustauschs in adäquater Weise zu nähern. 
Dies ist während des Regelstudiums nicht im 
wünschenswerten Ausmaß möglich, weil die 
technischen Grundlagen nicht vermittelt 
werden können und weil die juristischen Fra
gen des Informationsrechts zu komplex sind. 

Stattdessen bietet sich daher eine postgra
duale Ausbildungsform an. Eine solche wird 
an der juristischen Fakultät der Universität 
Wien erstmals im kommenden Studienjahr 
angeboten und es ist kein Zufall, daß sie sich 
den Rechtsproblemen des elektronischen In
formationsaustausches widmen wird. Uni
'versitätslehrgang für Informationsrecht und 
Rechtsinformation heißt das Unterfangen. Er 
ist aus der Überzeugung heraus entstanden, 
daß 1.) die professionelle Beschäftigrlng mit 
juristischen und technischen Fragen der neu
en Medien und der neuen Kommunikations
technologien von zunehmender Relevanz für 
(alle) juristischen Berufsfelder werden, 2.) es 
die Aufgabe einer juristischen Fakultät ist, 
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darauf durch ein entsprechendes Ausbil
dungsangebot zu reagieren, das 3.) "praxisre-. 
levant" zu sein hat (was auch immer man in 
dieses Schlagwort hineinzuprojizieren bereit 
ist), das sich aber 4.) in didaktischem und 
wissenschaftlichem Anspruch und Selbstver
ständnis als universitäre Einrichtung und 
nicht als Kopie einer Fachhochschule erken
nen läßt und das 5.) als Pilotprojekt rich
tungsweisende Auswirkungen auf weitere 
derartige Bemühungen der Fakultät haben 
wird und daher bestmöglich umzusetzen ist. 

Der Universitäts lehrgang wird ein Jahr 
dauern, richtet sich an Absolventinnen und 
Absolventen der Rechtswissenschaften und 
wird mit einem weiteren akademischen Grad, 
"Master of Advanced Studies" abschließen. 
Die Teilnahmekosten werden unter 1 00.000,

ATS für den Besuch des gesamten Lehrgangs 
betragen, Stipendien- und sonstige Förder
modelle werden gerade erarbeitet. Der Un
terricht findet in den Abendstunden und an 
den Wochenenden statt, sodaß auch Beruf
stätigen die Teilnahme ermöglicht wird. 

Das Programm ist freilich ein dicht ge
drängtes. Es teilt sich in vier Fachbereiche -
Grundlagen (160 Stunden), Technik (230 

Stunden), Klassisches Informationswesen (60 

Stunden) und Recht (480 Stunden) - das er
gibt einen Gesamtumfang von 62 Semester
wochenstunden. Dazu kommt noch eine ob
ligatorische Hausarbeit, die dazu beitragen 
soll, das wissenschaftliche Niveau zu garan
tieren, und ein obligatorisches Praktikum, 
damit das erworbene Wissen "on the job" 
evaluiert und abgerundet werden kann. 

Der Unterricht im technischen Fachbe
reich soll nicht bloßes Anwenderwissen ver
mitteln, sondern vor allem die technische 
Kompetenz verschaffen, die für die juristi
sche Bearbeitung informationstechnischer 
'Probleme benötigt wird. Schwerpunkte lie
gen daher in den Bereichen Netzwerkarchi
tektur und Netzwerksicherheit, WWW
Technik und Webdesign sowie (juristischen) 
Datenbanken. 

Die Fachbereiche Grundlagen und klassi
sches Informationswesen werden die nötige 
Breite schaffen, die für wissenschaftliches Ar
beiten in den Bereichen Informationsrecht 
und Rechtsinformation erforderlich ist und 
darüber hinaus den Teilnehmenden Einblicke 
in Berufsfelder verschaffen, die bereits eine 
lange nicht EDV-gestützte Tradition vorwei
sen können, etwa das Verlags- oder das 
Rundfunkwesen. Projektmanagment wird 
daher ebenso unterrichtet wie englische 
Fachterminologie, Rhetorik und Theorie der 
Rechtsinformation. Wert wird auch auf eine 
fundierte Ausbildung bei der Erstellung wis
senschaftlicher Texte in den interessierenden 
Bereichen gelegt. 

Der Fachbereich Recht, naturgemäß von 
zentraler Bedeutung, wird sich etwa mit Pro
blemen des Datenschutzrechtes, des E-Com
merces, des Arbeitsrechts, des gesamten Im
materialgüterrechts, des Strafrechts und des 
Telekommunikationsrechts beschäftigen. 

Der Universitätslehrgang wird in enger 
Kooperation mit einschlägig befaßten Unter
nehmen gep~ant und durchgeführt. Die RDB, 
die Verlage Manz und Orac unterstützen, be
stärkt durch die positiven Erfahrungen, die 
mit der Kooperation dieser Unternehmen 
mit Juridicum Online zu verzeichnen sind, 
das Unterfangen von Beginn an. Inzwischen 
konnten auch noch der Verlag Linde, die Te
lekom Austria, die EDVG und Siemens als 
Förderer gewonnen werden, mit weiteren 
Unternehmen stehen die Verhandlungen 
knapp vor dem Abschluß. Auch öffentliche 
Stellen tragen zum Gelingen bei. Hier sind -
neben der Universität Wien - vor allem das 
Ludwig Boltzmann Institut für Menschen
rechte und die Gemeinde Wien zu nennen. 

Die Unterrichtenden des Lehrgangs kom
men von verschiedenen Universitäten (Uni
versität Wien, Graz, Salzburg, TU-Wien), aus 
diversen Ministerien und sonstigen Dienst
stellen der öffentlichen Hand, aus Rechtsan
waltskanzleien und Privatunternehmen. Ins
gesamt mehr als 50 Personen werden unter
richten, viele von ihnen sind über den eigenen 
Fachbereich hinaus bekannte Expertinnen 
und Experten. Die wissenschaftliche und di
daktische Qualität wird von einem wissen
schaftlichen Beirat, der von der Fakultät ein
gesetzt wurde, 'sichergestellt. Der wissen
schaftliche Beirat wird auch die Teilnehmen
den auszuwählen haben. 

Weitere Informationen können auf der 
Homepage des Lehrgangs, http://www.uni 
vie.ac.at/lg-informationsrecht gefunden oder 
per E-mail an 19-informationsrecht.juridi 
cum@univie.ac.at angefordert werden. Auch 
auf der 7. Juristen- und Wirtschaftsmesse am 
4. und 5. Mai 1999 wird der Lehrgang vertre
ten sein. Ab diesem Datum werden Teilnah
mebewerbungen gerne entgegengenommen 
werden. • 

Dr. Nikolaus Forg6 ist Universitäts
assistent am Institut für römisches Recht 
und antike Rechtsgeschichte der juristi
schen Fakultät der UniversitätWien, EDV
Beauftragter der Fakultät, Leiter von 
Juridicum Online und Leiter des Uni
versitätslehrgangs für Informationsrecht 
und Rechtsinformation. 

(1) Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen 

Neuzeit. ( .. .) Frankfurt/ Main 1998 (1991), 21. 

(2) Nikolaus Forg6,furidikum im Juridicum, in: 
Juridikum 3/97 (1997), 37-38, hier: 37. 

Juridikum 1/99 



Rettet die 
Telephonzelle! 

Sie stinkt, hat schmutzige Glasscheiben 
und oft genug zu großen Münzenhunger. 

Es gibt sie im Freien, in Passagen, Unter
führungen, Amtsgebäuden,Speisewägen und 
Studentenheimen. Sie hat technologische 
Neuerungen über sich ergehen lassen und 
auch ästhetische. Sie ist eine öffentliche Ein
richtung, die privaten Zwecken dient. Sie: das 
ist die Telephonzelle. Und alle Anzeichen 
deuten darauf hin, daß sie abgeschafft werden 
soll. Es hat ja ohnedies bald jeder ein Handy. 

Jahrzehntelange Beobachtung und vor al
lem Benützung verschiedenster Telephonzel
len haben zu diesem Befund ·geführt: Die Te
lephonzelle verschwindet langsam, aber si
cher. Das ist schon der Veränderung ihrer 
Gestalt abzulesen. Es gab Zeiten, da war die 
Telephonzelle noch eine richtige Zelle, in der 
man in aller Öffentlichkeit private Bedürf
nisse befriedigen konnte. Es war zum Bei
spiel möglich, zu telephonieren, ohne daß ei
nem dabei einer zuhörte. Irgendwann hat 
man die Türe zu einer Doppelschwingtüre 
umgestaltet und unten abgeschnitten. Der 
dadurch entstandene Verlust an Privatheit 
ging einher mit einem Gewinn von Un
gemütlichkeit. Die Zelle wurde kälter. Wer 
hat nicht einmal in ihr Zuflucht gesucht vor 
Wind und Wetter, in ihrem Schutz etwa das 
Ende eines Wolkenbruchs abgewartet? Sol
che Telephonzellen werden immer seltener. 
Mittlerweile ist es so, daß man ihr sogar die 
Türe weggenommen hat. Und daß man sie 
des Telephons beraubt, scheint nur noch eine 
Frage der Zeit zu sein. Es hat ja ohnedies bald 
jeder ein Handy. 

Das erste Indiz für das Verschwinden der 
Telephonzelle aus dem öffentlichen Raum 
lieferten die Speisewägen. Denn dort gibt es 
sie nicht mehr. Natürlich heißt es, daß die 
Post modernisierte Apparate entwickelnuncl 
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dort installieren will. Sie sind nur noch nicht 
entwickelt, und die Speisewagen-Telephon
zellen dienen derzeit als Ablagerungsräume 
für die Telephonbücher. Natürlich kann man 
zur Überbrückung der Wartezeit auf die neu
en Telephone vom Schaffner ein Handy lei
hen, wahlweise eines, das viel rauscht, und ei
nes, das wenig rauscht. Die Benützung des 
ersten kostet weniger als die des zweiten. 
Rauschen tun beide zuviel. Wenn die Verbin
dung nicht zustande kommt, weil besetzt ist 
oder niemand abhebt, dann hat man trotz
dem, je nach Gerät und Laune des Schaffners, 
zwischen zwölf und 19 Schilling zu berap
pen. Gelingt der Anruf, dann hört jeder mit. 
Natürlich könnte man sich mit dem Handy 
auf die Toilette zurückziehen, aber da ist der 
Schaffner vor. Man müßte einmal versuchen, 
sich am Schaffnerhandy anrufen zu lassen. J e
de Wette, daß es dann heißen wird: Hamma 
net, diese Möglichkeit. 

Gibt es sie eigentlich noch, die Telephon
zellen mit einer eigenen Nummer? Wo man 
angerufen werden konnte? Auch diese Refu
gien von Privatheit im öffentlichen Raum 
scheinen ins Ausgedinge geschickt worden 
zu sein. Das Argument dafür ist ebenso leicht 
vorstellbar wie schick: »Zu teuer«; Außer
dem hat ja ohnedies bald jeder ... aber das 
hatten wir schon. 

Es ist ein circulus vitiosus: Viele der ehe
maligen Telephonzellenklienten sind auf ein 
Handy umgestiegen. Dadurch werden die 
Telephonzellen weniger frequentiert. Da
durch steigen die Betriebskosten. Und so 
macht man das öffentliche Telephonieren 
teuer und verringert die Anzahl und den 
Komfort der verbliebenen Zellen. Die Nicht
handybesitzer wollen telephonieren und su
chen eine Zelle. Sie finden keine oder müssen 
lange suchen. Aus Verärgerung darüber, daß 
man sich auf die Versorgung mit öffentlichen 
Telephoniermöglichkeiten nicht mehr verlas
sen kann, kaufen sie sich ein Handy. Und der 
Kreislauf geht wieder von vorne los. Enden 
wird er erst dann, wenn die letzte Telephon
zelle ins Technische Museum gekommen sein 
wird. 

Telephonzellen bilden ein Netz, das in ge
wisser Weise ein »soziales« Netz ist. Seine en
gen Maschen werden weiter. Der bisher vor
gesehene Raum für ungestörte private Kom
munikation wird dadurch zerstört, und das 
Öffentliche kann sich ungehindert ausbrei
ten. Wer je die nach dem Schema »Jo? Ser
was! Tschau! « ablaufenden Handygespräche 
in öffentlichen Verkehrsmitteln mithören 
mußte> wird wissen, was gemeint ist. Das er
wähnte Schema ist ja deswegen so stereotyp> 
weil den Handyphonierenden unangenehm 
ist, daß andere mithören können. (Daß man 
gerade bei diesem Phänomen fragen könnte, 

SEHEN/HÖREN/LESEN 

warum jemand in der Straßenbahn das Han
dy nicht abschaltet oder überhaupt eines be
sitzt> ist nicht Thema dieses Aufrufs.) Da 
meldet man sich eben nicht so gerne mit dem 
Nachnamen. In Telephonzellen kann so et
was nicht passieren. 

Solidarität ist ein unangenehmes Wort. 
Das ist so »links«. Und wer will schon gerne 
mit einem Menschen zusammenhalten, weil 
dieser gleiche Anschauungen, Wünsche und 
Zi.ele hat? Trotzdem verhielt sich das Ge
meinwesen, was die Telephonzellen angeht> 
solidarisch: Man konnte bisher sichergehen, 
in der nächsten Straße eine Telephonzelle zu 
finden, wenn man sie braucht. Denn man 
stellte dem einzelnen Menschen für seine pri
vaten Zwecke aufgrund einer Art von Solida
rität eine Infrastruktur zur Verfügung. Man 
kann das so ausdrücken: Im ausreichenden 
Vorhandensein von Telephonzellen ist die 
Solidarität des Gemeinwesens gegenüber 
dem Einzelnen ausgedrückt, unter anderem. 
Sie scheint aber nicht mehr gegeben zu sein, 
und das in Zeiten, in denen Entsolidarisie
rungstendenzen allgemein beklagt werden. 

Telephonzellen sind Symbole dafür, daß 
Hilferufe möglich sind. "'Das hat dfe Post vor 
Jahren auch erkannt und manche Telephon
zellen so eingerichtet, daß man die Notruf
nummern von Feuerwehr, Polizei und Ret
tung kostenlos wählen konnte. Aber eben 
nur bei manchen. Heute ist es nicht nur so, 
daß die Telephonzellen verschwinden, es gibt 
auch noch Zellen, in denen man nur Notrufe 
tätigen kann. Das Flüssigkristalldisplay sagt 
mir »Nur Notruf«, und die eingeworfene 
Münze wird ausgespuckt. Über die Ideen, die 
zu einer solchen Einrichtung geführt haben, 
kann nur spekuliert werden. Was bleibt, ist 
Ernüchterung: Auf zur nächsten Telephon
zelle. 

Das ausreichende Vorhandensein von öf
fentlichen Fernsprecheinrichtungen ist ein 
Ausdruck eines demokratisch organisierten 
Gemeinwesens. Ist an ihrer Zurückdrängung 
tatsächlich eine schleichende Entdemokrati
sierung zu erkennen? Sollte man im Fall eines 
Hilferufs keine öffentliche Solidarität erwar
ten können? Ist es wünschenswert, wirt
schaftliches Denken dem politischen voran
zustellen? Es ist nicht leicht, diese Fragen zu 
beantworten, möglicherweise zu bejahen. 
Die oben angeführten Beobachtungen sind 
aber ausreichende Indizien, die es rechtferti
gen, entsprechende Vermutungen zu äußern 
und für die Telephonzelle Partei zu ergreifen. 
Daher abschließend noch einmal der Aufruf: 
Rettet die Telephonzelle! Benützt sie! • 

Martin Ross, Dr. phil., lehrt Rhetorik am 
Institut für Philosophie der Universität 
Wien. 
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NACHSÄTZE 

In 10 Jahren hat das Juridikum mit 49 Nummern auf insgesamt 2222 Seiten 
die Stimme einer kritischen Rechtswissenschaft und -politik erhoben. Dabei 
nützten neben den Redakteurinnen der Zeitschrift besonders in letzter Zeit 

auch mehr und mehr der Redaktion Außenstehende die Möglichkeit zu schrei
ben, was andere nicht lesen oder zumindest publizieren wollten. An dieser 
Stelle sei all unseren Autorinnen, ständigen Mitarbeiterinnen, Leserinnen, 

Unterstützerinnen und Freundinnen, die wir aus dem Bereich der 
Wissenschaft und Politik, den juristischen Berufen und den rechtspolitisch 

Interessierten gewinnen durften, für Ihre stets völlig unentgeltlich verrichtete 
Zusammenarbeit nochmals ganz herzlich gedankt. 

Zu aller Abschluß gebühren die letzten Worte einigen der Proponentlnnen, 
die zum engsten Kreis der Zeitschrift zu zählen sind und viel an Zeit und 

Mühe investiert haben, um das Heft in Form zu halten. Was haben sich diese 
Leute bloß gedacht dabei? Und wie könnte es weitergehen? 

Ein schwieriges 
Vergnügen 
VON ROBERT ZÖCHLING 

A ls diese Zeitschrift 1989 erstmals er
schien, war gewiß so manches anders 

als heute. Vor allem war noch manches, des
sen beginnenden Verlust zu kritisieren und 
dessen Wiederherstellung zu verlangen im 
Laufe dieser zehn Jahre wesentlich zum Ge
schäft des "Juridikum" gehörte: In der Chro
nologie des Projekts allem voran eine politi
sche Bewegung an den 'Universitäten, bei der 
es nicht bloß um "Kohle vom Staat" ging, 
sondern auch um die Universitäten selbst, um 
ein inhaltliches Wollen der Studierenden, so 
vage es sich in der Forderung etwa nach 
"Freiräumen" artikulierte und in der Ableh
nung eines Absolvertten-Produktionsbe
triebs bestand, der nicht nur für die kritische 
Befassung mit Studieninhalten sondern auch 
für intellektuelle oder sonstwelche Betäti
gung nebenher keine Zeit lassen würde. 

Die Umwandlung zur Absolventenfabrik 
kann heute an den juridischen Fakultäten als 
weitgehend abgeschlossen betrachtet wer
den, die Zwangslage erregt Unmut, aber sie 
regt offenbar nicht mehr dazu an, sich in kri
tische Distanz zu begeben und von dort die 
Auseinandersetzung mit der Institution zu 
suchen. Die Entwicklung blieb uns nicht ver
borgen ("Geister-Austreibung", "Juridi
kum" 5/91, S. 48), die damals an die Wand ge
kritzelte Parole, sich "entschiedener auf ein 
ungewisses Feld außerhalb dieser In~titution 
begeben (zu) müssen", war wohl damals wie 
heute zu vage und konnte im Rahmen dieses 
Projektes so nicht umgesetzt werden. 

Sie wurde vermutlich auch deshalb nicht 
als sonderlich drängend erlebt, weil die Zeit-
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schrift im übrigen thematisch und auch sonst 
noch tadellos funktionierte: Die Kritik der 
sich gerade in ihrer reaktionären Pracht ent
faltenden grund- und menschenrechtsfeind
lichen Tendenzen in Gesetzgebung und Voll
ziehung (vor allem: Polizei, Fremdenrecht), 
die gleichzeitige Forderung nach nachholen
der Anhebung grund- und menschenrechtli
cher Standards auf ein ideologisch und z~m 
Teil international-institutionell schon er
reichtes (oder erreicht geglaubtes) Niveau 
(etwa: Frauen-Gleichberechtigung, Nicht
diskriminierung von Homosexuellen), die 
unermüdliche Einbringung von teils mehr 
und teils weniger radikalen Reformvorschlä
gen vom Strafrecht über das Umweltrecht, 
das Wohnungsrecht u.a.m. bis zum Medien
recht - alle diese Themen fanden noch aus
reichend Autor Innen und interessierte Lese
rInnen und ließen die Frage, ob und welche 
Aufgabe das "J uridikum" künftig haben kön
ne' nicht allzu emergent auftreten. 

Einige Debatten, die sich auch im "Juridi
lum" ereigneten, gaben aber schon deutliche 
Hinweise darauf, daß und warum das Feld, 
auf dem diese Zeitschrift pflügte, möglicher
weise endgültig unfruchtbar werden könnte: 
Politik, Recht, Öffentlichkeit und Wissen
schaft sind nicht mehr, was sie (vielleicht auch 
nur illusionär, aber doch wirksam illusionär) 
einmal waren: Die Politik läßt keine weitrei
chenden Gestaltungsansprüche mehr an sich 
stellen, die Verheißungen des Rechts (mehr 
oder bessere Ansprüche für alle) machen ei
nen ziemlich erschöpften Eindruck, dieÖf
fentlichkeit weicht einem Gewimmel von 
"images" (wie wir sie uns vorgestellt haben 
wollten, existiert sie zur Zeit nur noch resi
dual), l.md Wissenschaft reduziert sich mehr 
und mehr auf eine.technische, gesellschaftli
cher Zwecksetzung und Repräsentation ent
hobene, Veranstaltung, an der sich Intellek
tualisierungsversuche einigermaßen vergeb
lich abstrampeln. 

All das sind Phänomene, die allenthalben 
auch analysiert und diskutiert werden. An 
dieser Analyse und Diskussion teilzuneh
men, war und ist sicher eine der vornehmsten 
Aufgaben einer Zeitschrift, die mit den Ab
sichten des "Juridikum" angetreten ist: Die 
Redaktion hat sich jedenfall~ stets redlich 
bemüht, grundlegend k,.yitische Beiträge zu 
Staat und Bürokratie, Recht und Grundrech
ten, Universität und akademischem Berufs
stand beizubringen, die ihre Gegenstände 
nicht als vorausgesetztes Material für Refor
men hinnehmen, sondern an ihrer Grundla
ge und in ihre~ Bestand kritisieren. Je deut
licher sich die institutionellen Krisen zuspit
zen, umso deutlicher müßte sich wahrschein
lich der Blick von seitwärts distanzieren und 
sich vorwärts auf gesellschaftliche Möglich
keiten richten, die jenseits dieser Institutio
nen liegen - oder aber: um so überzeugender 
müßten Beiträge, die Reformen oder Restau
rationen anregen, ausfallen. Solcherart 
Beiträge beizubringen war, 'ist und wäre aber 
der mühsamste Teil der redaktionellen Tätig
keit - von den nichtredaktionellen Aufgaben 
der Finanzierung, Organisation und Produk
tion ganz zu schweigen. Die Klagen darüber 
können hier weitgehend entfallen, da sie 
ebensogut in den letzten Ausgaben der Zeit
schriften nachgelesen werden können, die in 
den vergangenen Jahren bereits eingestellt 
werden mußten: im "Wiener Tagebuch" et
wa, in der "MONATSZEITUNG" oder im 
"FORVM". 

Wir alle, die für das "J uridikum" tätig wa
ren, haben diesen Zeitschriften, ihren Redak
tionen und HerausgeberInnen viel zu ver
danken: weil sie in der Zeit, in der das "Juri
dikum" sein Erscheinen aufnahm, bereits al
ternative, kritische Öffentlichkeiten geschaf
fen hatten, auf die wir uns zu einem guten 
Teil beziehen konnten und weil wir von ih
nen lernen konnten, was eine alternative, kri
tische Zeitschrift überhaupt ist und wie man 
so etwas, wenn es überhaupt möglich ist, 
macht. 

Ich würde mir, wenn bloße Wünsche ir
gend eine Aussicht auf Erfolg hätten, wün
schen, daß das "Juridikum" nicht eingestellt 
werden müßte und wir die Gelegenheit hät
ten, mitzuverfolgen, wie die Redaktion die 
inhaltlichen Herausforderungen auf ihren 
Themenfeldern in den nächsten Jahren be
wältigt. Ich verstehe aber und kann tatsäch
lich körperlich nachfühlen, daß die Redak
tion erschöpft und nicht mehr in der Lage ist, 
auf diese Herausforderungen zuzugehen. 
Das wäre selbst dann schwierig, wenn die 
Produktionsbedingungen von Zeitschriften 
wie diesen in Zeiten wie diesen nicht derart 
miserabel wären. Die Misere liegt nicht nur 
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darin, daß die Finanzierung eines solchen 
Projektes als solchem immer schwieriger her
stellbar ist. Es kommt noch hinzu, daß die 
Beteiligten in ihrem Studium und in ihrer Ar
beit einem immer höheren Leistungsdruck 
unterworfen sind, der solch luxuriöse Ne
benbeschäftigungen tendenziell ausschließt
und damit uns alle tendenziell um die Ver
gnügungen des Lernens, des Diskutierens 
und des gemeinsamen gesellschaftlichen 
Handelns bringt. 

Hilfsweise und abschließend wünsche ich 
mir, daß sich nicht alle Redaktionsmitglieder 
des "Juridikum" nachhaltig aus der öffentli
chen, womöglich selbst publizierenden 
Tätigkeit zurückziehen und anderweitig adä
quate Betätigungsmöglichkeiten finden. Die 
Herstellung kritischer Öffentlichkeiten wird 
sicher noch schwieriger werden, wir werden 
uns dazu noch einiges einfallen lassen müs
sen. U mso wichtiger wird es sein, daß bereits 
erfahrene - und erst recht so vortrefflich er
fahrene - FreundInnen daran mitwirken. • 

Robert Zöchling war von 1989 bis 1990 
Chefredakteur und von 1989 bis 1996 
Geschäftsführer des Juridikum, er ist 
heute Redaktionsmitglied der Zeitschrift 
ZOOM, Mitglied des "Kritischen Kreises", 
Obmann der Vereinigung alternativer 
Zeitungen und Zeitschriften (VAZ) sowie 
Unternehmer (Kemmerling Zöchling & 
Partner Medien- und Informations
dienste). 

Too old to rock 'n' roll, 
too young to die 
VON IRIS KUGLER 

Es ist soweit, wir stchen alle am Bahnsteig 
unseres Lebüns und für die meisten von 

uns sind jene ve.rsdtiedcm!11 Züge eingefah
ren, die später tlaeh vel'schiedenen Weichen
stellungen davonbmusen werden. Was 
natürlich auch bedüuwl, in verschiedene 
Richtungen. 

Die Atmosphiü'ü in dIll' I{t~daktion ist der
zeit ähnlich jener. wellll I<dlll Riehards er
klärt, er schafft den Sll't'(! nkht mchr und 
Mick daraufhin üht,!'It'H{, dil' Band aufzulö
sen. Auch wir wart'tl Piunlcl'llllwll, lind was 
die Steine in die MUNII\ I{vlll.li'hl halwn, haben 
wir mit der ReclllNwiNNt'iliivh,tft gemacht, 
nämlich die AU~l'ilinndt'l~,-t/.lIllg mit der 
leicht sperrigen Millt'rh' hl~! Vii 11 Hf-stallee. Wir 
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schufen uns mit dieser Zeitung ein Nest, wo 
wir ungestraft denken konnten, wo wir das 
Fell der juristischen Materie nach Lust und 
Laune gegen den Strich bürsten konnten. 

Ganz egal, ob das Jusstudium in der mo
mentanen Form als organisierter Schwach
sinn dargestellt wurde, VfGH-Erkenntnisse 
zerpflückt wurden, RichterInnen, Professor
Innen oder sonstige Gelehrte Ihrer geistigen 
Unterhosen beraubt wurden. Egal, ob aufge
zeigt wurde, wo sie sich definitiv geirrt hat
ten und sozusagen Hunde begraben oder 
blinde Fleckeil vorhanden waren, Reaktio
nen erhielten wir bei allem elementaren 
Grundbedürfnis nach Auseinandersetzung 
vor allem von ei IlCI' fortschrittlicheren Leser
Innenschaft. 

Leben und lernen 

Weiß Gott wir wart'll frech. Universitätspro
fessoren (ohne (1IIlcn), denen die weibliche 
Wirklichkeit bislang nur in Form devoter 
Ehegattinncn, allstiindiger Töchter und eben
solcher Sekn,tiirillllt,n begegnet war, hatten 
die Chance, ihr vielleicht ein wenig eindi
mensionales Bild dn [,'rau zu korrigieren. Es 
ist jedoch leidet' tl,\dlwcisbar, daß sie diese 
Chance, durdl 1IliNtT Blatt zu leben und zu 
lernen, nicht widdkh wahrgenommen ha
ben. 

Und dennlH:h, NO klein unser Blatt war, 
manchmal kamt'lI IOrfschrittliche Entschei
dungsträgerIrllwn und bezogen sich in ihren 
Forderungen auf (111ft, Odt~r es gab Ergebnis
se von pariamellt.\I'I~~dllm Ausschüssen, und 
in der Wortwaltl Jlill,icrs fanden wir un
sere eigenen gCN.IIlHt'll Worte wieder. An sol
chen Tagen spend.,tt'll fi.\r den Stephans-
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dom und brachten ältere Herren über die 
Straße. Das tat gut und spornte uns an. 

Oder all die SympathisantInnen und doch 
treuen LeserInnen, die es gibt und die uns 
durch all die Jahre vermittelt haben, daß das, 
was wir tun, sinn- und wertvoll ist. Und 
letztlich wir selbst als Gruppe, die wir in die
sem Projekt aneinandergewachsen sind. Nie
mand von uns stünde (privat oder beruflich) 
dort, wo er oder sie steht, ohne diese Zeitung, 
die wir sind. Und mit Verlaub, ein wenig sind 
wir stolz auf uns, auf unser - um im Neu
quatschsprech zu reden - Produkt, auf unse
re LeserInnen, FörderInnen und Symphati
santInnen! ! 

Hoch die Tassen 

Wir sind einstmals angetreten, um die 
Rechtswissenschaft zu entstauben, um Hin
tergründe und vor allem Zusammenhänge 
aufzuzeigen, und es ging uns niemals um ei
nen schnellen Erfolg. Es gab und gibt einen 
Pool von 5 bislO Leuten, die sich für die Pro
duktion des Blattes verantwortlich gefühlt 
haben und eine große AutorInnenschaft, der 
es in ihrer Beschäftigung mit dem Recht ef
fektiv um Auseinandersetzung, Veränderung, 
Bewuß tsein, Vermenschlichung, Demokratie 
und Wahrhaftigkeit gegangen ist. Keiner die
ser Personen ging es um Profilierung oder 
persönlichen Vorteil. Dies läßt sich ohne Zö
gern und rote Ohren schreiben, weil bei die
sem Projekt schnelle Erfolge nicht möglich 
waren. Was es jedoch zu gewinnen gab und 
gibt ist unsere gegenseitige Wertschätzung 
und die der wohlwollenden LeserInnen
schaft. 
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Es gab und gibt Personen, die den Um
gang mit uns meiden, weil wir die reine Leh
re in Zusammenhänge stellen und immer 
wieder aufzeigen, daß auch die objektive 
Wissenschaft von subjektiven Interessen ge
tragen wird. 

Ein geistiger Überlebensfaktor 

Wenn uns etwas für würdig schien, hinter
fragt zu werden, dann taten wir dies immer 
ohne Rücksicht auf Verluste oder Konse
quenzen. Jede einzelne Person, so wie sie al
le im Impressum stehen, hat Mut und Rück
grat gebraucht und durch all die Jahre bewie
sen, um zu Papier zu bringen, was der ge
neigten LeserInnenschaft dann das eine oder 
andere AHA - Erlebnis beschert hat. 

Ich für meinen Teil bin stolz, daß ich 10 
Jahre lang in dieser Redaktion wachsen durf
te. Daß niemals etwas unmöglich war. Daß 
Denken egal wie weit, egal wohin immer ge- . 
fordert und gewünscht war. Daß wir viele, 
viele WiCKel miteinander durchgestanden ha
ben, aber nie vergessen haben, daß wir ein 
Team sind und daß wir ein Projekt gemein
sam gemacht haben und noch machen, das 
einfach wichtiger war und ist als irgendwel
che Ego-Gymnastik. Wir haben in dieser Re
daktion den Luxus einer geistigen Freiheit 
genossen, wie sie in keinem Blatt dieses Lan
des zu finden sein wird. Es gab nur ein Prin
zip und das lautete: Alles ist möglich und er
laubt. 

Für mich war die Redaktion eiu"geistiger 
Überlebensfaktor. ,,~. 

Prinzip everything goes 

Während an der Universität definitiv nichts 
möglich war und jedes Denken abseits der 
Stromlinie als störend oder Hochverrat ge-
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deutet wurde, war im JURIDIKUM genau 
diese Art zu denken, zu sein, zu leben gefor
dert und Voraussetzung für die Mitarbeit. 
Wir waren immer ein auf Selbstausbeutung 
basierendes Projekt und immer für alles un
ser eigener Motor. Ich bin zutiefst unglück
lich, wenn wir dieses großartige Projekt ein
stellen müssen, aber ich bin unendlich stolz, 
10 Jahre lang Teil dieser Sache gewesen zu 
sein. Um mit einem abgewandelten Sino
watz-Zitat zu enden: Ohne diese Zeitung gä
be es mich als geistige Existenz nicht. • 

Maga. Iris Kugler war seit 1989 Redak
tionsmitglied und seit 1998 gemeinsam 
mit Volker Frey und Maria Windhager 
Chefredakteurin des Juridikum. 

"Abschwellender 
Bocksgesang" 

VON MICHAEL WIMMER 

V or mehr als zehn Jahren, als Worte wie 
Aktions- und Streikkomitee, Kampf für 

demokratische Hochschulen noch den ju
gendlichen Schmiß des Schlagwortes hatten, 
als anläßlich der Vorbeben der ersten Sparpa
kete Studierende auf die Straße gingen, da 
waren auch Studierende der Rechtswissen
schaften mit von der Partie: Unter die Lo
denmantel- und Burberry träger (was trug 
man damals im 18. Bezirk noch schnell?) 
mischten sich ein paar Lederjacken, nach 
oben hin malerisch von Palästinensertüchern 

"(und/oder Baskenmützen abgeschlossen. 
Darunter waren die Leute, die das Juridikum 
gegründet haben 0 a, Martina, ich weiß, nicht 
nur Lederjacken und Palästinensertücher). 
Hätte man uns damals prophezeit, welche in
tellektuellen, sozialen und politischen Zu
mutungen noch auf uns zukommen, wir hät
ten die Hiobsboten bestenfalls für irre gehal
ten. Und wir hätten es weihl kaum für mög
lich gehalten, welche Erfolgsstory wir mit 
dem Blatt schreiben würden. Damit scheint 
es nun fürs erste vorbei zu sein. Das Juridi
kum stellt mit dieser Nummer sei~ Erschei
nenem. 

Eine Liebeserklärung 

Natürlich haben wir immer an unsere Lese
rInnen, an die kritische Öffentlichkeit, die 
noch nicht ganz verderbten und abgestumpf
ten KollegInnen gedacht. Aber die Sache zu
sa,mmengehalten hat nicht nur, daß wir von 

ähnlichen Idealen beseelt warenisind. Wir 
hatten/haben uns ganz einfach gern, die eine 
mehr, den anderen weniger. Suche ich nach 
Erklärungen, wie man über zehn Jahre lang 
ohne Bezahlung derartigen physischen und 
psychischen Streß aushält, dann fällt mir nur 
Liebe oder Schwachsinn ein. 

Und wir haben das Juridikum auch unser 
Baby genannt -la cosa eben. 

Jetzt hätte ich beinahe "Da stellt sich 
natürlich die Frage: alles umsonst?" hinge
schrieben, aber diese Frage stellt sich eben 
nicht. Wir würden es wieder machen. Denn 
was uns schön, was uns erhaben machtel 
macht; war/ist eben dieses maßlose Aufbe
gehren gegen die fühllosen Widersinnig- und 
Ungerechtigkeiten. Und ich denke, wir ha
ben uns das dermaßen angewöhnt, daß wir 
als gute BürgerInnen unserer Gesellschaft 
nur mehr bedingt zu gebrauchen sind. Kon
sequent zwischen die Stühle gesetzt, die Lat
te immer zu hoch gelegt - das prägt. 

Wer aber ist die Partei? 

Bei Licht betrachtet: Welches Spiel haben wir 
gespielt: Mahner und eindringliche Warner 
derjenigen politischen Akteur Innen, die noch 
nicht ganz vergessen haben woher, wofür 
und warum? Wen hat es gekratzt, wenn wir 
in Kritik und Konzepten State of the Art dar
stellten? Haben wir uns zu lange über die 
Spielregeln unterhalten, anstatt das Spiel zu 
spielen? Oder sind Fragen wie diese schon 
die Vorstufe zu einer Wirklichkeitstüchtig
keit, vor der uns vor zehn Jahren so gegraut, 
deren ProponentInnen wir Zyniker geheißen 
haben? Verlieren wir uns als Gruppe - wer
den wir noch vom Stehen auf der falschen 
Seite sprechen? Die Antwort haben wir uns 
meines Erachtens schon bei einem der Laa
bener Treffen (für die Uneingeweihten: wir 
haben uns jedes Jahr in Laaben ein Wochen
ende z).lr Planung und Konzeption des näch
stens Jahres getroffen) gegeben: Wir gehen 
rein - wir wollen mitspielen und dabei in 
Kontakt bleiben. Klingt zugegebenermaßen 
wie eine "Marsch durch die Institutionen" -
Spätlese, aber kann sich jemand nach den 
zehn Jahren vorstellen, jetzt auf einmal 
untätig zu bleiben? - Eben. 

Was tun? 

Wir brauchen eine Zeitung, hieß es, und eben 
die verlieren wir jetzt als kollektive Organi
satorin. Die privaten Beziehungen alleine 
werden es nicht tun - deshalb möchte ich ei
nen Vorschlag machen: Warum nutzen wir 
nicht die Möglichkeiten der Neuen Medien 
und treffen uns in einer Newsgroup oder auf 
einer Homepage, oder um ganz am Boden zu 
bleiben, wieso laden wir nicht die p.t. Inter
essentlnnert ein, sich auf einer E-Mail Vertei-
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lerin zu subskribieren, evt. schon nach Nei
gungen (nein - nicht so) und Interessen auf
geschlüsselt? Ich zB interessiere mich mo
mentan für Elektronische Medien. 
Auf bald. • 

Michael Wimmer war fast von Anfang des 
Juridikums dabei und will sich mit einem 
gäl)zlichem Auseinanderbrechen des 
Lebens- und Diskussionszusammenhanges 
Juridikum nicht abfinden. 
MichaeI,Wimmer@orf.at 

Always on my mind! 

VON VALENTIN WEDL 

Wenngleich ich nicht zu den PionierIn
nen der Zeitschrift zähle, was an mei

ner mangelnden Affinität zur Lederjacke 
auch für Außenstehende nachweislich in Er
scheinung getreten sein mag, das Juridikum, 
ich habe und durfte das JURIDIKUM, unser 
jURIDIKUM, bald auch in mein Herz 
schließen. Eine Beziehungskiste zu einem 
Medienprojekt. 

Es trug sich genau gesprochen irgend
wann in den frühen Neunzigern zu, als auc? 
mir der rein verwertungsorientiert vorgekau
te Stoffsalat der juristischen Fakultät nur 
mehr bitter aufgestoßen ist. Die tiefe Skepsis 
gegenüber der juristischen Herrschaftsrheto
rik verlangte nach Abhilfe. Hier bot sich 
dann als erster Ausweg ein Zweitstudium an, 
und so zog es mich in die Soziologie, am hie
sigen Institut für Sozial- und Wirtschaftswis
senschaften. Doch auch dort ließ mich die 
Zufriedenheit, die ersehnte, im Stich, wo an 
Stelle dessen sich dcr Eindruck breit gemacht 
hat, daß die damals ins Rollen geratenen ge
sellschaftlichen Vedindel'ungen (wir schrie
ben das Jahr 19921 und hielten uns an einem 
Institut für Süziol()sie Mtf!) am soziologi
schen Lehl'betrieb vollkommen vorüberge
gangen sind. Vielleldu 111uH ich es den perso
nifizierten Schlaftnbltltwn fUt' ihre Langwei
le danken, wo sie dltl Aufmcl'ksamkeit nicht 
mehr länger erllci~t;llt uml ,luch die Sehn
sucht nach eincm Swdium zu stillen 
nicht weiter in An~pnwh j,it'IHlfllll1en haben, 
daß sie mich kUI'ZtH'lhliltlln l~uht, licHen, um 
die Suche nach dem Sill!! IHlI'uhlj,it fortsetzen 
zu können. 

Ich sollte ja dflllil hili!! lillldlj,i j,ii'worden 
sein, und so passle!'!l' !.'~ Im I "HIli, deN SI udcn-
tlunen-Streiks von I {jIJJ, h,li l!t'm ollen-
stehenden abscllwt'!llliHh'll .ds Cl' 

sich als schwalltdlchtij,if1f ~dl!!llhjl\!PN prii" 
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sentierte, über den Weg gelaufen bin. Er 
wollte gerade interessierte JusstudentInnen 
für eine überaus wichtige Task Force anheu
ern und kann sich heute wahrscheinlich gar 
nicht mehr an meine Pullmann-Kappe erin
nern. 

Und dieser Mann mit der rauhen Leder
jacke erwies sich bald als Glücksbringer, 
denn er verschrieb seinem bereits an geistiger 
Härme Leidenden Studienkollegen einen 
Kuraufenthalt auf einer Redaktionssitzung. 
Ich durfte der Muse JURIDIKUM begegnen, 
die sich in Gestalt einer Zeitschrift anschick
te, mich auf Jahre in den Bann zu ziehen und 
mir ohne Zweifel das verliehen hat, was ich 
geistige Prägung nennen möchte. Den 
Außenstehenden mag unsere Arbeit zwar 
immer nur als fertiges Heft in Erscheinung 
getreten sein, doch für mich lag das besonde
re der Zeitschrift lange Zeit in ihrem Innen
leben begründet, das mir als Forum für geist-

volle Diskussionen und Umschlagplatz von 
anregenden Gedanken erschienen ist. 

Reflexionen zu Grundfragen von Politik, 
Recht und Gesellschaft, der Möglichkeiten 
eines kritischen Mediums inmitten der stän
dig bewegter und schneller werdenden Reiz
vermittlung der Mediengesellschaft, eines 
Mediums, das den Text in den Mittelpunkt 
stellt und dem Bild nur eine Randbedeutung 
beimißt, und das schließlich seinen Gegen
stand in der Kritik am Bestehenden sieht und 
das Bestehende nur als eine von vielen For
men des Möglichen wahrnimmt. In der Wert
schätzung dieser Thesen waren wir wahr
scheinlich durchaus altmodisch, aber das im 
denkbar besten Sinn des Wortes. 
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Es wäre bestimmt vermessen zu behaup
ten, daß derlei Diskussionen im planenden, 
konzipierenden Vorfeld der Zeitschriften
Beiträge passierten und letztere stets nur das 
Ergebnis einer langwierigen wissenschafts
und erkenntnistheoretischen Redaktionssit
zung gewesen wären. Im Gegenteil, die 
abendfüllenden Zerwürfnisse über Theorie 
und Praxis, Gedanken und Meinung, Form 
und Inhalt, sie liefen eher nebenher, aber fan
den statt und bildeten zumindest einen wär
menden Hort der bisweilen auch sehr an
strengenden Zeitungsarbeit. 

Glanz und Abglanz 

Als langjähriger Chefredakteur der Zeit
schrift, gemeinsam mit Thomas Sperlich und 
Maria Windhager, lag mir viel an der qualita
tiven Festigung des Projektes sowie am Auf
bau einer Zeitschrift als institutionelle Kom
petenz, die zu den gehörigen Schwächeanfäl-

len von Politik und Rechtsanwendung den 
klaren Kopf beizusteuern vermochte und es 
dabei auch billigend in Kauf genommen hat, 
den Nerv von so manchem Talar oder Är
melschoner wenn schon nicht zu ziehen, so 
wenigstens gehörig zu berühren und zu rei
zen. 

Rückblickend erfüllt es mich mit großer 
Freude, daß es uns dabei gelungen ist, so vie
les zur Sprache zur bringen, was die öster
reichische Rechtsweisheit nie zuvor erlebt 
hat, und in seiner gesellschaftspolitischen 
Schlagkraft immer noch nicht wirklich er
kannt worden ist. Das betrifft ganz besonders 
den Einfluß der digitalen Technologien auf 
den Rechtsstaat und wohl noch mehr den 
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Einfluß des Feminismus auf die heutige Ge
sellschaft. 

Eigentlich selbstverständlich, derartige 
Auseinandersetzungen an vielen Orten zu 
finden, sollte vermutet werden, doch wir be
saßen bei beiden Themen lange Zeit und be
sitzen bei zweiterem vermutlich immer noch 
ein unfreiwilliges Quasi-Monopol im Be
reich der juristischen Publikationen Öster
reichs. 

Nicht vergessen werden sollte deshalb 
auch, daß sich der große Glanz, der uns bis
weilen zugeschrieben worden ist, zum guten 
Teil auch davon speiste, daß sich unser Stück 
Arbeit vom Bestehenden so klar abheben 
konnte. Wenn das Dunkel der juristischen 
Zeitschriftenpublikationen ernsthaft bei 
Lichte besehen wird, so erweist es sich stets 
noch als Kartell der Geistlosigkeit, das sich 
zur Aufgabe erkoren hat, in Gesetzesform 
mitgeteilte Regierungsbeschlüsse fü.r, den 
Markt aufbereitet darzustellen. Und wer es in 
diesem Ra~men in Ansätzen riskierte, den 
Ball einmal in die andere Richtung zu spielen, 
dem wurde schnell die rote Karte gezeigt. 

Im Ergebnis ist wahrscheinlich die wirt
schaftliche Unabhängigkeit unseres Blattes, 
und hier besonders die Unabhängigkeit von 
den etablierten Verlagen, eine Grundbedin
gung für unsere inhaltliche Freiheit sowie 
auch dafür gewesen, daß wir vier bis fünf mal 
jährlich Impulse für ein wenig E"manz"ipa
tion in der österreichischen Rechtslandschaft 
geliefert haben. . .. 

Wenn es um die Zeitschrift im R~~htsstaat 
demnächst recht "stat" sein wird - wovon 
mangels eines Verlages, der uns wagen will, 
derzeit auszugehen ist - bleibt aber noch die 
Frage nach dem Leben danach eine Antwort 
schuldig. Für die nähere Zukunft erhoffe ich 
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mir, daß jedenfalls der "good will" unseres 
Projektes so weit gewahrt wird, daß vielleicht 
andere Initiativen von unserer Tätigkeit zeh
ren werden und sich der weite, immer größer 
gewordene Kreis der AutorInnen, Unter
stützerInnen und Sympathisantlnnen nicht 
vollkommen verlieren wird. Und gerade an 
den engeren Kreis von uns möchte ich au
genzwinkernd die Frage richten, was wir 
denn als nächstes zu tun gedenken, ... von 
2004 ist doch da die Rede gewesen ... 

... kann ja sein, daß wir uns dann leicht ge
altert, mit abgetakelten Gesichtspartien und 
in Plastikgürtel hineingezwungenen Schwab
belbäuchenim Stile der KollegInnen von der 
Enterprise zu neuen Abenteuern bewegen 
werden, um die Suche nach intelligenten Le
bensformen ein zweites Mal zu beginnen. • 

·;Mag. Valentin Wedl stieß 1992 zum 
Juridikum, war von 1993 bis 1997 zusam
men mit Thomas Sperlich und Maria 
Windhager in der Chefredaktion und seit 
1997 Geschäftsführer. 

Das Juridikum ist ... 
Es lebe das Juridikum 
VON WOLFGANG BERAN 

O hne Zweifel hat das Juridikum im Lau
fe der Jahre eine große Wandlung 

durchgemacht. Dies sowohl, was das Selbst
bild der Redak,tionsmitglieder betrifft, als 
auch die Reaktionen von außen. 

Von der ursprünglichen reinen StudentIn
nenzeitschrift, entstanden aus den großen 
Protestbewegungen an den Universitäten ge
gen Ende der SOer Jahre zu einer - wenn auch 
kleinen - so aber doch ambitionierten und se
riösen alternativen Zeitschrift für JuristInnen 
und Angehörige anderer" Wissenschaftsdis
ziplinen". 

The times, they are achanging 

Ging es anfangs noch um Versuche, an den 
Universitäten eine aktive politische Bewe
gung von Studierenden zu fördern, um nicht 
zu sagen zu etablieren, so änderten sich die 
Rahmenbedingungen mehr und mehr zum 
schlechteren. 

Die Schlagwörter sind leider nur allzu gut 
bekannt: Sparpaket, Ausgliederung, UOG 
1993 u dgl mehr. 

Außerhalb des universitären Elfenbein
turmes - auf der politischen Makroebene -
feierte die Reaktion abenfalls fröhliche Ur
ständ. Diese Entwicklungen führten - nur 
beispielsweise sei hier das Gebiet der Grund
und Menschenrechte angeführt - zu einer 
fortwährenden Demolierung bereits erreich
ter Standards. 

Durch diese Entwicklungen bedingt, 
rutschte das Juridikum immer mehr in eine 
Situation, in der es immer öfter nur darum 
ging, bereits erreichtes - so thematisierens
wert auch das immer wieder war/ist - als 
schützenswerten Restbestand rechtsstaatli
cher Standards zu erhalten, und im Rahmen 
unserer Möglichkeiten auf publizistischem 
Wege immer wieder darauf hinzuweisen. 

So betrachtet erschien der bürgerliche 
Rechtsstaat mit allen seinen Implikationen 
immer öfter als die ultima ratio menschliche~ 
Sozialisierung. 

Naja ... (aber das wäre eine andere Ge
schichte, für die hier der Platz wirklich nicht 
ausreicht). 

Natürlich gab es hin und wieder auch Er
folgserlebnisse und regelmäßig auch großen 
Zuspruch aus einem doch größeren Umfeld. 
All das sollte aber nicht darüberhinweg täu
schen, daß das Juridikum bei Vertretern des 
herkömmlichen Wissenschafts betriebes im
mer eine publication non grata geblieben ist. 

Aber auch dem läßt sich Positves abge
winnen: An seinen Gegnern soll man gemes
sen werden, hat mal irgendwer irgendwann 
gesagt; das klingt zumindest bestärkend. 

Für mich persönlich begann alles 1991. 
Noch mitten im ersten Abschnitt rudernd 
kam ich zum damals noch jungen J uridikum. 
Die Atmosphäre in der Redaktion unter
schied sich wohltuendst von derjenigen in 
den mir bis dahin bekannten Unisoziotopen. 
(diese Wortwahl trifft die Situation wohl am 
besten). 
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Das Bestreben, sich in der eigenen Aus
einandersetzung mit dem Recht gerade auch 
mit Veränderung, Benennung von Machtver
hältnissen, Thematisieren von unbequemen 
Themen, Demokratisierung und nicht zu
letzt auch mit Fortschrittlichkeit zu beschäf
tigen, hat wohl alle Redaktionsmitglieder 
charakterisiert. Diese Gemeinsamkeit war es 
wohl, die dazu geführt hat, daß sich ein über 
die Jahre hinweg im innersten Kern doch 
gleichbleib end er Personenkreis dazu bereit
erklärt hat, die Zeitschrift unter doch großem 
persönlichen Einsatz immer wieder neu zu 
produzieren. Wann war doch gleich nochmal 
Manuskriptschluß? Wann ist Drucktermin? 

Ich wünsche mir, daß es möglich sein 
wird, das Juridikum in welcher Form auch 
immer fortzuführen, um so einen Beitrag da
zu zu leisten, daß die durch die bestürzende 
(Alternativ)Mediensituation bereits einiger
maßen nachhaltig vernichtete kritische Öf
fentlichkeit wenigstens im Bereich der kriti
schenjuristInnen ein Forum behält. • 

Mag. Wolfgang Beran war Redakteur und 
Bildredakteur seit 1991, und Geschäfts
führer in den Jahren 1996/1997. 

Das letzte Wort 
VON KATHARINA ECHSEL 

V or 10 Jahren begannen wir auf 16 Seiten 
grauem Umweltschutzpapier, mit noch 

händischgeschnittenen und selbstaufgekleb
ten Bildern. Inzwischen haben wir die 52 Sei
ten-Marke überschritten und leisten uns zum 
10-Jahre-Jubiläum erstmals einen Vierfärber 
am Cover. Sowas gehört.sich einfach. 

Aber so sehr sich auch unser äußeres Er
scheinungsbild geändert hat, die Themenbe
reiche, auf die wir immer besonderen Wert 
gelegt haben, ziehen sich quer durch alle Hef
te - einfach deshalb, weil sie damals wie heu
te gleich bedeutend und aktuell waren und 
sind. 

Am Beispiel Asylrecht 

Wir waren 1989 unter den ersten, die über 
die drohenden Verschärfungen des Asyl
rechts durch das Schengener Übereinkom
men berichteten. Bereits in unserer Null
nummer warnte Thomas Sperlieh unter dem 
Titel"Asylrecht: Wir werden den Schein wah
ren" vor der Aushöhlung asylrechtlicher 
Standards durch die sog . .,Schengen-Runde". 
Es folgten weitere Artikd, eine Podiumsdis
kussion mit internationaler Beteiligung, eine 
- inzwischen lcgendiirc Radioscndung, da-
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mals noch im Piratenradio "Audi max" und 
- 1991 schließlich eine Asylgesetznovelle, mit 
der Österreich in vorauseilendem Gehorsam 
de facto die Genfer Flüchtlingskonvention 
suspendierte. Wir haben weiter dagegen an
geschrieben, manchmal schon etwas fru
striert, aber niemals zu müde. 

Und 10 Jahre danach? Da verfaßt Herr 
Matzka wieder einmal ein Arbeitspapier zum 
Asylrecht, dessen Grundtenor mit "Asyl
werber stinken, stehlen, rauben, morden und 
die NGOs unterstützen sie auch noch dabei" 
kurzgefaßt werden könnte; unserem Innen
minister fällt zum Krieg im Kosovo in erster 
Reaktion nicht anderes als das übliche, näm
lich "Grenzen dicht!" ein, und der Verteidi
gungsminister belästigt uns zur Draufgabe 
mit dümmlichen Sprüchen - von wegen, 
jetzt könne man sehen, wie wichtig doch ei
ne NATO-Vollmitgliedschaft für Österreich 
wäre. Warum? Das hat er uns leider vorent
halten. Vielleicht um "denen" mal ordentlich 
zu zeigen, was richtige Männer sind? Naja, 
leider wird's jetzt ja nix mit Rambo-life am 
Balkan. Dafür dürfen aber 600 der J ungs zum 
Hilfseinsatz nach Albanien. Vielleicht bauen 
die dort ein Österreicherdorf, so nach Art der 
olympischen Spiele? Und für die 600-Mann
starke Truppe dürfen sie gleich ein zweites 
bauen. Die Leute hören ja nicht auf mit Es
sen, Trinken und Scheißen, nur weil sie im 
Hilfseinsatz sind. In dem einen Dorf gibt's 
dann Gösser-Bier, im anderen Wasser aus 
Aufbereitungsanlagen. Immerhin! 

Und außerdem sind wir auch noch so 
großherzig, 5000 Flüchtlinge aus dem Koso
vo in Österreich aufzunehmen. Daß zugleich 
tagtäglich sogenannte illegale Einwanderer 
an unseren Grenzen zurückgewiesen werden 
- viele von so Inseln des Friedens wie Af
ghanistan oder Irak - schert da niemanden 
mehr. Ist ja auch weit weg. 

NACHSÄTZE 

Wenn ich jetzt schon so richtig wütend 
darüber bin, könnte ich noch zum Schluß 
kommen, wir seien auf ganzer Linie geschei
tert. Tu ich aber nicht (nicht nur, weil mir 
meine Chefredakteurin aufgetragen hat, nicht 
schon wieder so negativ zu sein). Ichbin viel
mehr überzeugt, daß wir die Verdumpf
backung dieser Gesellschaft doch um einige 
schöne Nanosekunden aufgehalten haben. 
Zumindest. Einfach dadurch, daß wir kriti
siert, geätzt und gehörig geschimpft und an
dere das auch gelesen haben. Und somit in
formiert waren. 

Zum schimpfen, kritisieren und infor
mieren gibt es nachwievor genug. Nur, wir 
können nicht mehr in der jetzigen Form wei
termachen. Und: wir hoffen, daß es auf ande
re Art und Weise weitergeht. (Es ist ja nicht 
so, daß wir nur rechtzeitig aufhören wollen, 
um uns vor der Rechtsschreibreform zu 
drücken. Oder daß wir jetzt unsere Zeit lie
ber beim Squashspielen oder auf der Schön
heitsfarm verbringen wollen, oder nur um 
einmal so richtig schön viel Geld zu verdie
nen. Obwohl ... aber lassen wir das.) 

Jetzt gehen ohnehin die Biervorräte zur 
Neige und der fremde Ellbogen in meinem 
Rücken mahnt mich nachdrücklich zum 
Kurzfassen. Da wäre aber noch das - vorerst 
-letzte Wort zu schreiben. Es sollte witzig 
sein, und intelligent, nicht zu sentimental und 
trotzdem aufwühlend, political correct, er
mutigend und zukunftsweisend und und ... 
Verdammt! 

Das letzte Wort jedenfalls ist lang noch 
nicht gesprochen. • 

Maga. Katharina Echsel ist seit Beginn als 
Redakteurin mit dabei, immer schon fürs 
Layout mitverantwortlich, war kurzzeitig 
Generalsekretärin und ist seit 1996 
Geschäftsführerin. 
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SERVICE 

Das nächste }uridikum 

• Geschätzte Abonnentinnen 
und Abonnenten! 

Wie Sie sicherlich den Worten von Maria 

Windhager im Vorsatz entnommen haben werden, 

halten Sie gerade die letzte Nummer des Juridi

kums in alter Erscheinungsform in Ihren Händen. 

Zur Zeit versucht ein sich gerade neu for

mierendes HerausgeberInnenteam eine Lösung 

für die Fortführung des Juridikum zu finden. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Ju

ridikum auch in neuer Form als Abonnentln er

halten bleiben. 

N ach dem Konkretwerden der Fort

führungspläf,le werden wir Sie selbstverständlich 

umgehend über Neuerungen im Abonnenemtwe

sen und insbesondere über Details der Abonne

mentüberleitung, bspw Gutschriften und dgl in

formieren. 

Die Redaktion hofft, daß Sie uns in dieser 

Zeit durch die einstweilige Aufrechterhaltung ih

res Abonnementes die Treue halten und freut sich 

schon jetzt, Sie als neue(n) alte(n) Abonnentln be

grüßen zu dürfen. 

Die Redaktion 
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i ndertzweiundzwanzigste Seite 
Rien ne va plus. Wir halten inne und es wird still aB 

"'" es wird überhaupt nicht still .... wer hat das jemals 
wahnsinnig sein .... wer hat hier wahnsinnig gesagt ... 

uns einmal noch und springen, 10 Jahre revue 
vorbauen"", einander wiedersehen .... den Abgang 

sein lassen .... und still sein. 

darum aUe im lauf der Jahre dazu gewonnenen FreundInnen, 
SympathisantInnen und sonstigen Hinterbliebenen 

samt Angehörigen zum gemeinsamen 

II1II 

I t 

1999 ab 2100 Uhr im Schikaneder-Kino, 
ien 4, argaretenstraße 24 


